\ﬁRl Appenzell Ausserrhoden Kantonsrat Biiro des Kantonsrates

Regierungsgebaude
9102 Herisau
kantonsrat@ar.ch

Biiro des Kantonsrates, 9102 Herisau

An die Mitglieder
des Kantonsrates

Herisau, 2. Juli 2020 / aje

Kantonsratssitzung vom 24. August 2020; Einladung, Traktandenliste und Unterlagen

Sehr geehrte Damen Kantonsratinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsrate

Wir freuen uns, Sie im Namen des Biiros des Kantonsrates zur ersten Sitzung des Amtsjahres 2020/2021 ein-
zuladen. Diese findet am Montag, 24. August 2020, ab 08.15 Uhr, im Buchensaal, Buchenstrasse 32, 9042

Speicher, statt.

Traktandenliste

2. 0200.796

3. 0100.103

4. 0200.796

5. 0100.101
6.

7. 0100.101
8. 0200.796
9. 0100.102
10. 0200.796
11.  0200.796
12.  0200.326

Eréffnung durch das amtsalteste Ratsmitglied
Feststellung des Ergebnisses der Wahlen in den Kantonsrat (Wahlbericht 2020)

Ersatzwahl von zwei Ratsmitgliedern fir den Rest der Amtsdauer 2019-2023; Feststellung
von Unvereinbarkeiten

Vereidigung der neugewahlten Ratsmitglieder (Wahlbericht 2020)

Wahl der Ratsprasidentin oder des Ratsprasidenten fir das Amtsjahr 2020/2021

Rede der neuen Ratsprasidentin oder des neuen Ratsprasidenten

Wahl der Vizeprasidien sowie der weiteren Mitglieder des Biiros flir das Amtsjahr 2020/2021
Vereidigung der neugewahlten Mitglieder des Obergerichts (Wahlbericht 2020)

Ersatzwahl Mitglieder der standigen Kommissionen fir die Amtsdauer 2019-2023
Anerkennung der Wahlen in den Gemeinden (Wahlbericht 2020)

Vereidigung der neugewahlten Behérdenmitglieder der Gemeinden (Wahlbericht 2020)

Gesetz uber die Bereinigung regierungsratlicher Kommissionen; 1 Lesung
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13. 0200.666 Geldspielkonkordat; Genehmigung; 1. Lesung

14. 0200.672 Interkantonale Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchfiihrung von Geldspielen (IKV);
Genehmigung; 1. Lesung

15. 3000.83 Interkantonale Universitatsvereinbarung (IUV); Genehmigung; 1. Lesung

16. 0100.106 Motion Marcel Walker, Stein, und Mitunterzeichnende; Coronavirus: Verzicht auf Tourismus-
abgabe 2020-2022

17. 0100.109 Postulat Mathias Steinhauer, Herisau, und Mitunterzeichnende; Finanzierung des Regie-
rungsprogramms

Diesem Versand liegen die Unterlagen zu den Traktanden 2 bis 5, 7 bis 11 und 15 bis 17 bei.

Die Unterlagen zu den Traktanden 12 bis 14 wurden mit dem Versand fur die urspriinglich geplante Sitzung
vom 30. Marz 2020 bereits an Sie zugestellt und werden nicht erneut versandt.

Zu den Traktanden 1 und 6 erhalten Sie keine Unterlagen.

Bei einer Wahl von Kantonsratin Margrit Muller zur Kantonsratsprasidentin findet im Anschluss an die Sitzung
eine Feier statt. Die entsprechende Einladung der Gemeinde Hundwil erhalten Sie mit separater E-Mail.

Im Namen des Biros des Kantonsrates

£ e J B o

Katrin Alder, Prasidentin Sabrina Baumgartner, Leiterin Parlamentsdienst

=
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. Appenzell Ausserrhoden Regierungsrat Regierungsgebaude
VAR 9102 Herisau
Tel. 0713536111
Fax. 071 353 68 64
kantonskanzlei@ar.ch

www.ar.ch
Regierungsrat, 9102 Herisau

An die Mitglieder
des Kantonsrates

Herisau, 19. Mai 2020 / ssc

0200.796
Wabhlbericht 2020; Erwahrung der Ergebnisse

Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 19. Mai 2020

Sehr geehrte Frau Kantonsratsprasidentin
Sehr geehrte Damen Kantonsréatinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsrate

A. Ausgangslage

Nach Art. 44 Abs. 1 des Gesetzes uber die politischen Rechte (GPR; bGS 131.12) erstattet der Regierungsrat
dem Kantonsrat alljghrlich Bericht tiber die Wahlen in den Gemeinden. Der Kantonsrat anerkennt die Wabhlen,
wenn keine gesetzlichen Hindernisse bestehen.

Gemass Art. 20 i.V.m. Art. 19 Abs. 3 der Geschaftsordnung des Kantonsrates (GO KR; bGS 141.2) stellt der
Kantonsrat anlasslich seiner ersten Sitzung des Amtsjahres die Ergebnisse der Wahlen in den Kantonsrat fest.
Nach 19 Abs. 3 lit. Kk GO KR anerkennt er die Wahlen in den Gemeinden an derselben Sitzung.

Zudem sind nach Art. 20 i.V.m. Art. 19 Abs. 3 GO KR anlasslich der ersten Sitzung des Kantonsrates die neu
gewahlten Mitglieder des Kantonsrates, des Regierungsrates, des Obergerichts und der kommunalen
Behorden zu vereidigen. Der Kreis der eidpflichtigen Behérdenmitglieder und Beamten der Gemeinden richtet
sich dabei nach der Verordnung uber die eidpflichtigen Behdérdenmitglieder der Gemeinden (bGS 131.13). Der
vorliegende Bericht prazisiert, welche Personen zur Vereidigung aufgeboten werden.

Gestutzt auf diese rechtlichen Grundlagen erstattet Ihnen der Regierungsrat Bericht Uber die seit dem letzten
ordentlichen Wahltermin vom Frihjahr 2019 in Kanton und Gemeinden getroffenen Erganzungswahlen.
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1. Wabhlergebnisse auf kantonaler Ebene

Mitglieder des Obergerichts

2. Wabhlergebnisse aus den Gemeinden

Ganz
Lanker

Mitglieder des Kantonsrates

Herisau:

Mitglieder des Einwohnerrates Herisau

Gemeindeprasidium

Lutzenberg:

Hubmann
Sonderegger

Fuchs
Hubmann
Kellenberger
Signer

Heine Zellweger

Mitglieder des Gemeinderates

Stein:
Schonengrund:
Trogen:
Rehetobel:
Wald:

Grub:

Lutzenberg:
Reute:
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Hanel
Sturzenegger
Rutz
Selmanaj
Muntwiler
Bollinger
Egli
Frehner
Pargéatzi
Tanner
Miiller
Schaufuss

Erwin
Janine

Ralph
Reto

André
Celia
Michael
urs

Maria

Petra

Christian
Ilir
Christian
Jurg
Jakob
Christian
Andreas
Bruno
Peter
Michael

zu vereidigen
X
X

zu vereidigen
X
X

zu vereidigen
X

X
X
X

zu vereidigen
X

zu vereidigen
X

X X X X X X X X X X

nicht zu vereidigen

nicht zu vereidigen

nicht zu vereidigen

nicht zu vereidigen

nicht zu vereidigen
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Mitglieder der Geschaftsprifungskommission
zu vereidigen nicht zu vereidigen

Rehetobel: Caspar Schmid Elisabeth X

3. Zusammenstellung

Total Neuwahlen zu vereidigen nicht zu vereidigen

Obergericht 2 2 0
Kantonsrat 2 2 0
Einwohnerrat Herisau 4 4 0
Gemeindeprasidium 1 1 0
Gemeinderat 11 11 0
Geschéftsprifungskommission 1 1 0
Total 21 21 0

4. Vakante Sitze

Gemeinde Hundwil: 1 Sitz in der Geschéftsprifungskommission (Termin Ersatzwahl noch offen)
Gemeinde Waldstatt: 1 Sitz im Gemeinderat (Ersatzwahl voraussichtlich am 27. September 2020)
Gemeinde Lutzenberg: 1 Sitz im Gemeinderat (Termin Ersatzwahl noch offen)

5. Prufung gesetzlicher Hindernisse

Gemass den gemeinderatlichen Wabhlberichten bestehen keine nach Verfassung unstatthaften
Verwandtschaftsgrade zwischen den bisherigen und den neu gewahlten Behérdenmitgliedern (Art. 6 Abs. 2
Gemeindegesetz; bGS 151.11). Es sind keine gesetzlichen Hindernisse gegen die Anerkennung der
vorstehenden Wahlen bekannt.
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B. Antrag

Der Regierungsrat beantragt Ihnen,

1. die im Bericht aufgeftihrten Ergebnisse der Wahlen in das Obergericht anzuerkennen,
2. die im Bericht aufgefiihrten Wahlen in den Gemeinden anzuerkennen,

3. die zu vereidigenden Behordenmitglieder zur Vereidigung aufzurufen.
Im Namen des Regierungsrates

sign. Alfred Stricker sign. Roger Nobs

Alfred Stricker, Landammann Roger Nobs, Ratschreiber
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Regierungsgebaude
9102 Herisau
kantonsrat@ar.ch

Anja Jenny

stv. Leiterin Parlamentsdienst
. o Tel. +4171 353 62 34

An die Mitglieder Fax. +41 71 353 68 64

des Kantonsrates anja.jenny@ar.ch

Biro des Kantonsrates, 9102 Herisau

Herisau, 2. Juni 2020 / aje

0100.103
Ersatzwahl von zwei Ratsmitgliedern fiir den Rest der Amtsdauer 2019-2023; Feststellung
von Unvereinbarkeiten

Sehr geehrte Damen Kantonsratinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsrate

A. Ausgangslage und Zustandigkeiten

Nach Art. 2 lit. h der Geschéaftsordnung des Kantonsrates (GO KR; bGS 141.2) prift das Biro des Kantonsra-
tes, ob Unvereinbarkeiten vorliegen oder neu entstehen und stellt dem Rat gegebenenfalls Antrag auf Feststel-
lung der Unvereinbarkeit. Der Rat seinerseits stellt anlasslich seiner konstituierenden Sitzung allfallige Unver-
einbarkeiten unter den gewahlten Mitgliedern des Kantonsrates fest (Art. 19 Abs. 3 lit. b GO KR) fest.

Die Zustandigkeiten sind also zwischen Biro und Plenum des Kantonsrates geteilt. Das Buro prift alle Mitglie-
der des Kantonsrates auf allféllige Unvereinbarkeiten, wahrend der Rat die Kompetenz hat, Unvereinbarkeiten
formell festzustellen. Tritt mit der Wahl in den Kantonsrat eine Unvereinbarkeit ein, und wird diese durch den
Rat formell festgestellt, so kann die betroffene Person das Amt im Kantonsrat nicht antreten (vgl. Art. 33 Abs. 3
Kantonsratsgesetz; KRG; bGS 141.1).

Da auch wahrend der Amtsdauer neue Unvereinbarkeiten eintreten kdnnen, ist der Priifauftrag nach Art. 2 lit. h
GO KR eine Daueraufgabe des Biros des Kantonsrates.

Das Buro hat an seiner Sitzung vom 2. Juni 2020 geprUft, ob bei den per 1. Juni 2020 gewahlten Kantonsraten

Ralph Hubmann, Herisau, und Reto Sonderegger, Herisau, Unvereinbarkeiten gemass Art. 33 KRG vorliegen.
Es unterbreitet Ihnen das Ergebnis dieser Prifung zur Kenntnisnahme.
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B. Unvereinbarkeiten nach Art. 33 KRG

1. Unvereinbarkeiten nach Art. 33 Abs. 1 lit. aund b KRG

Keiner der Gewahlten wurden gleichzeitig als Mitglied des Regierungsrates oder eines kantonalen Gerichts
gewahlt. Es besteht daher keine Unvereinbarkeit.

2. Unvereinbarkeiten nach Art. 33 Abs. 1 lit. c-g KRG

Keiner der Gewahlten ist Angestellter der kantonalen Verwaltung. Somit besteht keine Unvereinbarkeit gemass
Art. 33 Abs. 1 lit. c—g KRG.

C. Antrag

Das Buro des Kantonsrates beantragt Ihnen, vom Bericht Kenntnis zu nehmen.

Im Namen des Biros des Kantonsrates

,k /%/(< \‘JH_ 13 o oﬂn@

Katrin Alder, Prasidentin Sabrina Baumgartner, Leiterin Parlamentsdienst

=
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Regierungsgebaude
9102 Herisau
kantonsrat@ar.ch

Anja Jenny

stv. Leiterin Parlamentsdienst
. o Tel. +41 71 353 62 34

An die Mitglieder Fax. +41 71 353 68 64

des Kantonsrates anja.jenny@ar.ch

Biro des Kantonsrates, 9102 Herisau

Herisau, 2. Juni 2020 / aje

0100.101
Wahl Biro (Prasidium, Vizeprasidien sowie restliche Mitglieder) fur das Amtsjahr 2020/2021

Sehr geehrte Damen Kantonsratinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsrate

A. Ausgangslage

Anlasslich der ersten Kantonsratssitzung des Amtsjahres 2020/2021 vom 24. August 2020 wird das Biro des
Kantonsrates fir das Amtsjahr 2020/2021 bestellt. Wahlbehérde ist gemass Art. 73 Abs. 1 lit. a der Kantons-
verfassung (bGS 111.1) der Kantonsrat. Die Amtsdauer betragt ein Jahr.

Nach Art. 6 Abs. 1 des Kantonsratsgesetzes (KRG; bGS 141.1) besteht das Biiro aus der Ratsprasidentin oder
dem Ratsprasidenten, der ersten Vizeprasidentin oder dem ersten Vizeprasidenten, dem zweiten Vizeprasi-
dentin oder dem zweiten Vizeprasidenten sowie je einer Vertretung der Fraktionen. Fur letztere haben die
Fraktionen ein Vorschlagsrecht. Die Ratsprasidentin oder der Ratsprasident sowie die beiden Vizeprasidentin-
nen oder Vizeprasidenten dirfen nicht alle der gleichen Partei angehdren oder parteiunabhangig sein.

Nach Art. 6 Abs. 2 KRG nimmt die Ratschreiberin oder der Ratschreiber mit beratender Stimme an den Sitzun-
gen des Buros teil und hat das Antragsrecht. Er ist aber im Vergleich zur alten Rechtslage (Art. 4 Abs. 1 der

Geschaftsordnung des Kantonsrates vom 24. Marz 2006) nicht mehr Mitglied des Buros.

Nach Art. 3 Abs. 2 der Geschéaftsordnung des Kantonsrates (GO KR; bGS 141.2) nimmt die Leiterin oder der
Leiter Parlamentsdienst mit beratender Stimme an den Sitzungen des Biros teil und hat das Antragsrecht.

Nach Art. 5 GO KR fiihrt die Leiterin oder der Leiter Parlamentsdienst das Aktuariat.
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B. Wahlantréage

Das Buro des Kantonsrates unterbreitet Innen die folgenden Wahlvorschlage fir das Amtsjahr 2020/2021:

Kantonsratsprasidentin Muller Margrit, Hundwil PU
1. Vizeprasidentin Frischknecht Claudia, Herisau CVP/EVP
2. Vizeprasident Buahler Daniel, Speicher FDP.Die Liberalen
Fraktionsvertreter Leuzinger Gilgian, Buhler FDP.Die Liberalen
Zuberbuhler Andreas, Rehetobel PU
Kunz Michael, Rehetobel SP
Oertle Christian, Herisau SVP
Ruprecht Balz, Herisau CVP/EVP
stv. Fraktionsvertreter Kessler Patrick, Teufen FDP.Die Liberalen
Withrich Stephan, Wolfhalden PU
Weber Jens, Trogen SP
Andreani Renzo, Herisau SVP
Ruegg Werner, Heiden CVP/EVP

Im Namen des Biros des Kantonsrates

k /%/(C g Baw o fror

Katrin Alder, Prasidentin Sabrina Baumgartner, Leiterin Parlamentsdienst

=
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Regierungsgebaude
9102 Herisau
kantonsrat@ar.ch

Anja Jenny

stv. Leiterin Parlamentsdienst
. o Tel. +41 71 353 62 34

An die Mitglieder Fax. +41 71 353 68 64

des Kantonsrates anja.jenny@ar.ch

Biro des Kantonsrates, 9102 Herisau

Herisau, 2. Juni 2019/ aje

0100.102
Ersatzwahl Mitglieder der standigen Kommissionen fir die Amtsdauer 2019-2023; Kommis-
sion Finanzen und Kommission Bildung und Kultur

Sehr geehrte Damen Kantonsratinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsrate

A. Ausgangslage

Der Kantonsrat wahlt jeweils zu Beginn einer Amtsdauer die Mitglieder sowie die Prasidien der folgenden stan-
digen Kommissionen (Art. 6 Abs. 1 Geschaftsordnung des Kantonsrates; GO KR; bGS 141.2):

a) Geschaftsprifungskommission (GPK);

)  Kommission Finanzen (KF);

) Kommission Bildung und Kultur (KBK);

)  Kommission Gesundheit und Soziales (KGS);
)  Kommission Bau und Volkswirtschaft (KBV);
)  Kommission Inneres und Sicherheit (KIS).

> 0 Q O T

Die Wahl erfolgt jeweils flir die gesamte Amtsdauer an der konstituierenden Sitzung (Art. 23 Abs. 1 Kantons-
ratsgesetz [bGS 141.1]; in Verbindung mit Art. 19 Abs. 3 lit. i GO KR).

Nach Art. 2 Abs. 1 lit. g GO KR bereitet das Biro die Wahlen der Kommissionen vor.
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Die Mitglieder und Prasidien von GPK und KF wurden an der Kantonsratssitzung vom 17. Juni 2019 gewahlt.
Die Mitglieder und Prasidien von KBK, KGS, KBV und KIS wurden an der Kantonsratssitzung vom 26. August
2019 gewahlt.

Per Ende Amtsjahr 2019/2020 sind folgende Ruicktritte von Kommissionsmitgliedern eingegangen:

KF Frischknecht Claudia, Herisau
KBK Oertle Christian, Herisau

Es sind deshalb an der konstituierenden Sitzung fiir das Amtsjahr 2020/2021 entsprechende Ersatzwahlen
durchzufiihren.

Die zurlcktretenden Mitglieder sollen nach Mdéglichkeit durch neue Mitglieder aus denselben Fraktionen ersetzt
werden.

B. Wahlbestimmungen

Die Geschaftspriifungskommission besteht aus mindestens neun Ratsmitgliedern, die nicht zugleich einer
anderen Kommission angehéren durfen. Die standigen vorbereitenden Kommissionen zahlen in der Regel je
sieben Ratsmitglieder (Art. 6 Abs. 2 GO KR).

Nach Art. 9 Abs. 2 KRG ist die Starke der Fraktionen bei der Wahl der standigen Kommissionen angemessen

zu berlcksichtigen. Der Kantonsrat achtet dariber hinaus auf eine ausgewogene Zusammensetzung der
Kommissionen.

C. Wahlantrage
Das Biiro unterbreitet Innen die folgenden Wahlvorschlage fiir den Rest der Amtsdauer 2019-2023:

Kommission Finanzen Mitglied Fraktion CVP/EVP Ruprecht Balz, Herisau
Kommission Bildung und Kultur Mitglied Fraktion SVP Sonderegger Reto, Herisau

Im Namen des Biros des Kantonsrates

k /% //< g . o fror

Katrin Alder, Prasidentin Sabrina Baumgartner, Leiterin Parlamentsdienst

N
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Regierungsrat, 9102 Herisau
An die Mitglieder
des Kantonsrates

Herisau, 10. Dezember 2019

0200.326
Gesetz Uber die Bereinigung regierungsratlicher Kommissionen; 1. Lesung

1. Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 10. Dezember 2019

Sehr geehrte Frau Kantonsratsprasidentin
Sehr geehrte Damen Kantonsratinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsrate

A. Ausgangslage

Das vorliegende Gesetz knlpft an die Reform der Staatsleitung und an die Reorganisation der kantonalen
Verwaltung an. Nachdem im Zuge dieser Projekte die Zentralverwaltung reorganisiert wurde, Gberpriifte der
Regierungsrat auch das Kommissionenwesen als Teil der dezentralen kantonalen Verwaltung. Die Bedeutung
und die Rolle aller regierungsratlichen und departementalen Kommissionen wurden im Kontext der neuen, seit
dem 1. Januar 2016 etablierten Verwaltungsorganisation mit fiinf Departementen kritisch hinterfragt.

In einem ersten Schritt wurden Bedeutung und Zwecksetzung der noch immer zahlreichen Kommissionen
erhoben und uberprift. Gleichzeitig war der Revisionsbedarf bei den rechtlichen Grundlagen zu eruieren. Im
Anschluss daran definierte der Regierungsrat im Einzelnen, welche Anpassungen im Kommissionenwesen
vorzunehmen sind und wie die Bereinigung des Kommissionenwesens konkret umzusetzen ist.
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B. Erwagungen
1. Prifungsfokus des Gesamtvorhabens

Einer Prifung unterzogen wurden samtliche regierungsratlichen und departementalen Kommissionen,
einschliesslich der paritatisch organisierten Gremien, die nicht vollstandig durch den Regierungsrat gewahlt
werden (bspw. Sozialpartnerkonferenz). Nicht einbezogen wurden:

- die obersten Organe der selbstandigen Anstalten (Pensionskasse AR, Sozialversicherungen AR,
Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden, Assekuranz AR, AR Informatik AG), da diese in separaten
Gesetzgebungsprozessen etabliert und jiingst auch tberpriift wurden,

- die Verwaltungskommissionen von selbstandigen Sondervermogen (Stiftungen und Fonds), da diese auf
besonderen Grundlagen basieren und einen eingeschrankten Aufgabenbereich haben,

- die Informatikstrategie-Kommission, da sie im Rahmen der Teilrevision des Gesetzes lGber eGovernment
und Informatik (bGS 142.3) eben erst Uiberprift und reformiert wurde.

Uberpriift wurden Rechtsgrundlagen, Zwecksetzung und personelle Zusammensetzung der Kommissionen.
2. Thematische Schwerpunkte
a) Kunftige Zwecksetzung der Kommissionen der Exekutive

Nach der Reform der Staatsleitung, der Reorganisation der kantonalen Verwaltung und der Neufassung des
kantonalen Parlamentsrechts kommt den departementalen und regierungsratlichen Kommissionen eine andere
Bedeutung zu. Insbesondere die standigen vorbereitenden kantonsratlichen Kommissionen, die auf die
Amtsdauer 2019-2023 eingefiihrt wurden, schaffen fir das Kommissionenwesen der Exekutive eine neue
Ausgangslage.

Folgende Zwecksetzungen rechtfertigen auch kinftig die Beibehaltung besonderer Kommissionen der
Exekutive ausserhalb der Zentralverwaltung und ausserhalb selbstandiger Anstalten:

bundesrechtlich vorgegebene Kommissionen

Schlichtungsgremien

beratende Fach-/Expertengremien fir den Regierungsrat und die Departemente

Vernetzungs- und Koordinationsplattformen in Bereichen mit vielen beteiligten Akteuren
Prifungskommissionen

Fachgremien zur Beurteilung der Vergabe von Beitragen oder von offentlichen Auftragen

o gk wh =

Folgende Zwecksetzungen von Kommissionen sind mit den neuen organisationsrechtlichen Grundsatzen
hingegen nicht mehr vereinbar:

7. vorberatende Kommissionen zur politischen Abstitzung gewisser Entscheide:

Mit der Schaffung von standigen parlamentarischen Sachkommissionen und der Verscharfung der Unverein-
barkeiten zwischen Verwaltung und Parlamentsmandat mit der neuen Kantonsratsgesetzgebung wird die
Entflechtung von Exekutive und Legislative weiter vorangetrieben. Politisch zusammengesetzte, standige
Kommissionen unter der Agide des Regierungsrates haben in einem solchen Modell keinen Platz mehr.
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Die politische Abstiitzung muss einerseits im Vorverfahren durch Verwaltung und Regierungsrat sichergestellt
werden. Andererseits stehen spezifische Instrumente zur Verfligung, um die politische Tragbarkeit von
Entscheidungen zu priifen (Mitberichtsverfahren, Vernehmlassung, Volksdiskussion, institutionalisierte
Verbindungen bspw. mit Gemeindeprasidienkonferenz, Fachverbanden etc.). Besondere Kommissionen in
einzelnen, speziell gelagerten Projekten bleiben dabei stets vorbehalten (bspw. die Verfassungskommission
zur Vorbereitung der Totalrevision der Kantonsverfassung).

8. Kommissionen zur Auslagerung von Entscheidungen, die in der Verwaltung gefallt werden kénnen:

Dank des Ausbaus und der Professionalisierung der Zentralverwaltung kdnnen heute auch komplexe
Entscheidungen durch die Verwaltung getroffen werden. Eine Auslagerung von Entscheidkompetenzen an
Kommissionen ausserhalb der Verwaltungshierarchie rechtfertigt sich daher nicht mehr. Vorbehalten bleibt die
Beibehaltung besonderer Fachgremien fur die Vergabe von Beitragen, bspw. im Kulturbereich, sowie allenfalls
fur die Vergabe von Auftragen in Submissionsverfahren. Diese Gremien vereinigen grosses Fachwissen und
verschiedene Blickwinkel auf eine bestimmte Materie und bieten die notwendige Vernetzung in die jeweiligen
Fachbereiche zur fundierten Beurteilung von Beitragsgesuchen bzw. Offerten. In diesen Gremien ist die
verwaltungsexterne Sicht explizit erwlinscht.

b) Vergrosserung des Handlungsspielraums des Regierungsrates

Der Gesetzgeber hat teils detaillierte Regelungen iber die Zusammensetzung und die Wahl einzelner
Kommissionen aufgestellt. Diese Detailregelungen stehen mit dem Grundkonzept zum Teil in Widerspruch,
dem die Reform der Staatsleitung auf Verfassungsebene und das revidierte Organisationsgesetz (bGS 142.12)
folgen (vgl. Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 28. Oktober 2014, Organisationsgesetz, Teilrevision
[Reform der Staatsleitung]; 1. Lesung, S. 11 f.). Der Regierungsrat soll bei der Festlegung der
Organisationsstruktur und bei der Aufgabenzuteilung einen grésseren Handlungsspielraum erhalten. Es soll
ihm als Wahlbehorde in aller Regel Gberlassen bleiben, wie er die Kommissionen personell zusammensetzt.
Aus diesem Grund schlagt der Regierungsrat fiir einige Kommissionen Anpassungen vor, die darauf abzielen,
seinen Handlungsspielraum bei der Wahl der Kommissionen zu vergréssern.

c) Personelle Zusammensetzung

Am Beginn der Ausarbeitung der Vorlage stand die Erkenntnis, dass die personelle Zusammensetzung der
Kommissionen teilweise nicht mehr deren Zwecksetzung entspricht und dass die stetige Uberpriifung der
Besetzung vernachléssigt wurde. In den letzten Jahren verstarkte der Regierungsrat zudem seine
Bemiihungen fiir eine zeitgemasse Public Corporate Governance (PCG) — insbesondere bei den
regierungsratlichen Vertretungen und bei den selbstandigen Anstalten und Betrieben des Kantons. Vor diesem
Hintergrund war auch die personelle Zusammensetzung der Kommissionen kritisch zu Gberpriifen und auf die
Gesamterneuerungswahlen 2019 hin anzupassen. Insbesondere war darauf zu achten, dass die personelle
Zusammensetzung Interessenkonflikte so weit als moglich ausschliesst. Dies betrifft insbesondere den Einsitz
von Mitgliedern des Kantonsrates in Kommissionen der Exekutive.
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3. Vorgehen

Die beabsichtigten Anpassungen im Kommissionenwesen kénnen aufgrund der Vielfalt der Rechtsgrundlagen
nicht in einem einzigen Schritt umgesetzt werden. Ein Teil der Massnahmen kénnen Regierungsrat und
Departemente in eigener Kompetenz beschliessen. Dazu gehdren insbesondere Anpassungen in der
personellen Zusammensetzung. Dort wo Rechtsgrundlagen angepasst werden mussen, ist zu einem kleinen
Teil der Regierungsrat zustandig. Andere Anpassungen sind durch den Gesetzgeber vorzunehmen.

Die Vielfalt der Rechtsgrundlagen bringt es mit sich, dass die Bereinigung des Kommissionenwesens in
insgesamt acht Massnahmenpaketen umzusetzen ist. Dabei achtete der Regierungsrat darauf, dass die
Bereinigung des Kommissionenwesens moglichst in bereits bestehende Revisionsvorhaben integriert werden
kann (Pakete 3-8). Die nachfolgende Ubersicht zeigt, welche Massnahmen die einzelnen Pakete enthalten:

Paket 1

Konstituierung der Kommissionen 2019 (Gesamterneuerungswahlen)
Typ: Regierungsratsbeschlisse

zustandig: Regierungsrat

Themen:

Anpassung der personellen Zusammensetzung der Kommissionen gemass jeweiliger Aufgabenstellung

Anpassung Bezeichnung Kommission Lehrabschlussprifungen

Neuausrichtung Okofachkommission

Etablierung Kommission fur Suchtfragen als regierungsratliche Kommission

Teilrevision Organisationsverordnung (Geschaftsreglemente, Entschadigungen)

Paket 2

Sammelvorlage Bereinigung regierungsratliche Kommissionen

Typ: Anpassung Gesetze und regierungsratliche Verordnungen
zustandig: Kantonsrat, Regierungsrat

Themen:

Vorgaben fir Zusammensetzung Jagdkommission

Vorgaben fur Zusammensetzung Jagdprifungskommission

Vorgaben fir Zusammensetzung Wildschadenkommission

Rechtsgrundlage Kantonale Tiefbaukommission

Auflésung Verkehrskommission

Umwandlung der Umwelt- und Gewasserschutzkommission in eine Umwelt- und Energiekommission

Paket 3

Steuergesetz-Revision 2020 (StG Rev 20)
Typ: Anpassung Gesetz
zustandig: Kantonsrat

Themen:

Aufldsung Staatssteuerkommission
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Paket 4

Revision der Volksschulgesetzgebung

Typ: Anpassung Gesetze und Verordnungen
zustandig: Kantonsrat, Regierungsrat

Themen:

Prifung Einrichtung Bildungsrat (unter Auflésung Volksschulkommission, Berufsbildungskommission,
Mittelschulkommission)

Grundlagen, Zwecksetzung und Zusammensetzung Sportkommission

Auflésung Lehrmittelkommission

Paket 5

Totalrevision Gesundheitsgesetz

Typ: Anpassung Gesetze und Verordnungen
zustandig: Kantonsrat, Regierungsrat

Themen:

Prifung Zwecksetzung Gesundheitsrat

Prifung Zwecksetzung und Zusammensetzung Honorarpriifungs- und Schlichtungskommission fiir
Zahnarzte und Heilpraktiker

Prifung Zwecksetzung, Status und Rechtsgrundlage Kommission fir Suchtfragen

Paket 6

Totalrevision der Landwirtschaftsgesetzgebung
Typ: Anpassung Gesetze und Verordnungen
zustandig: Kantonsrat, Regierungsrat

Themen:

Auflésung Bodenrechtskommission

Auflésung Kommission fir Landwirtschaft

Auflésung Landwirtschaftliche Pachtkommission

Prifung Zwecksetzung und Aufgaben Okofachkommission

Paket 7

Finanzausgleichsgesetz; Totalrevision
Typ: Anpassung Gesetz
zustandig: Kantonsrat

Themen:

Prifung Kommission flr Finanzausgleich und Finanzaufsicht

Paket 8

Wasserbaugesetz; Teilrevision
Typ: Anpassung Gesetz
zustandig: Kantonsrat
Themen:

Prifung Perimeterkommission
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Die Pakete 1 und 3 wurden grosstenteils bereits verabschiedet bzw. umgesetzt. Die Pakete 4—8 folgen

sepa

raten Zeitplanen, die in der Aufgaben- und Finanzplanung festgehalten sind. Das Massnahmenpaket 2 ist

Gegenstand dieses Berichts und Antrages.

4,

Grundziige der Vorlage

Gegenstand dieser Vorlage bildet lediglich das Massnahmenpaket 2. Es vereinigt samtliche
Gesetzesanpassungen die nicht in eine andere, ohnehin geplante Revision integriert werden kénnen. Insoweit
handelt es sich um eine Sammelvorlage, die dem eingangs geschilderten, ibergeordneten Gesamtkonzept

folgt.

Die Vorlage verfolgt zwei grundséatzliche Ziele:

1.

5.

Der Regierungsrat soll bei der Festlegung der Organisationsstruktur der Verwaltung und insbesondere
auch der regierungsratlichen Kommissionen einen grésseren Handlungsspielraum erhalten. Es soll
grundsatzlich dem Regierungsrat als Wahlbehoérde Uberlassen bleiben, wie er die Kommissionen
personell besetzt und wen er als Vorsitz bestimmt.

Die Gesetzgebung soll den heutigen Anforderungen an die beratende Kommissionstatigkeit angepasst
werden. Das Bedurfnis nach einer breit abgestitzten, fachlich fundierten Beratung mit dem Blick ,von
aussen® und bezogen auf ein breiteres Fachgebiet ist in verschiedenen Gebieten gestiegen. Die
komplexen Zusammenhange und Abhangigkeiten verlangen vermehrt nach einer Gesamtsicht auf ein
ganzes Fachgebiet. Das heutige Kommissionenwesen entspricht diesen Bedurfnissen nur zum Teil. Die
Gesetzgebung ist stark sektoriell gepragt. Entsprechend sind die Kommissionen auf begrenzte
Fachbereiche ausgerichtet. Zu viele Kommissionen beschaftigen sich mit einzelnen Teilaspekten einer
grésseren, zusammenhangenden Materie. Um einen breiteren Blick zu ermoglichen, mussen die
Kommissionen rechtlich so abgestiitzt werden, dass sie Uber einzelne Sektoren hinaus wirken kdnnen.
Dies trifft im konkreten Fall auf die Kantonale Tiefbaukommission und die Umwelt- und
Gewasserschutzkommission zu.

Ergebnisse der Vernehmlassung

Der Regierungsrat eréffnete am 13. August 2019 das Vernehmlassungsverfahren. Die Vernehmlassungsfrist
dauerte bis zum 25. Oktober 2019. Es gingen 25 Antworten ein. Stellung bezogen haben 11 Gemeinden, vier
kantonale Parteien, die Gemeindeprasidienkonferenz (nachfolgend GdePK), der Bauernverband AR sowie der
Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege (VAW).

Eine

detaillierte Auswertung der Vernehmlassung mit Stellungnahmen zu einzelnen Hinweisen findet sich in

Beilage 1.3.

Die Vorlage wird von allen Seiten begrusst. Detaillierte Bemerkungen dussern lediglich die FDP.Die Liberalen
sowie der Bauernverband AR. Die Ubrigen Antworten beschranken sich auf allgemeine Bemerkungen zur
Vorlage oder zum Gesamtkonzept der Uberpriifung des Kommissionenwesens.
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Die Evangelische Volkspartei Appenzell Ausserrhoden (EVP AR) kritisiert, dass nicht samtliche Anpassungen
in dieser einen Vorlage Platz finden. Fir sie ist es nicht nachvollziehbar, dass es bis zum Abschluss samtlicher
Anpassungen bis 2023 dauert. Kommissionen kénnen nur in Ausnahmefallen isoliert Uberprift werden. Es gilt,
die Organisation und die Zustandigkeiten in einem Sachbereich umfassend zu Uberpriifen — insbesondere
dann, wenn mehrere Kommissionen in einem Bereich betroffen sind. Das ist etwa flir den Bildungs- oder
Landwirtschaftsbereich der Fall. Steht ohnehin eine gréssere Revision in einem Bereich an, so ist die
Uberpriifung des Kommissionenwesens sinnvollerweise dort zu integrieren. Das Paket 2 umfasst nur jene
Kommissionen, die mehr oder weniger isoliert betrachtet werden kénnen. Die EVP AR verlangt detaillierte
Ausfuhrungen zu den nachfolgenden Paketen 3—-8. Der Regierungsrat dussert sich an dieser Stelle zur
konkreten Vorlage. Das Gesamtvorhaben wird dargestellt, um den Kontext dieser Vorlage kenntlich zu
machen. Dafiir gentigen die einleitenden Informationen zum Prifungsfokus und zu den Inhalten der Pakete
3-8. Detaillierte Ausfiihrungen folgen in den jeweiligen Vorlagen.

Die FDP.Die Liberalen Appenzell Ausserrhoden begriissen die Vorlage. Sie regen an, eine
Amtszeitbeschrankung flir Kommissionsmitglieder zu prifen. Diese Prifung wird im Rahmen der Anpassung
der Organisationsverordnung (OrV) als letzter Teil des Pakets 1 erfolgen.

Die Parteiunabhangigen Appenzell Ausserrhoden unterstitzen die Vorlage ebenfalls. Sie sprechen sich auch
explizit fir das gewahlte Vorgehen in Paketen aus. Die diversen Hinweise zur konkreten Arbeit der
Kommissionen nimmt der Regierungsrat dankend entgegen. Er betont, dass die Ausstandsregel konsequent
beachtet und dass auch eine ausgewogene Besetzung der Kommissionen stets angestrebt wird. Auch die
gewinschte Transparenz ist mit dem neuen elektronischen Staatskalender auf der Webseite des Kantons
bereits hergestellt.

Die Schweizerische Volkspartei AR unterstiitzt Vorlage und Vorgehen ebenfalls. Sie steht einer neu zu
schaffenden Fachkommission fur das 6ffentliche Beschaffungswesen allerdings eher kritisch gegeniber.
Ausserdem weist sie darauf hin, dass kantonale Angestellte kiinftig nicht mehr in regierungsratlichen
Kommissionen Einsitz nehmen dirften. Dazu ist zu sagen, dass die Zwecksetzungen der verschiedenen
Kommissionen sehr unterschiedlich sein kdnnen. Je nach Aufgaben und Zweck missen auch Angestellte der
kantonalen Verwaltung beratend oder als Vollmitglieder Einsitz nehmen kénnen. So besteht der Kantonale
Flhrungsstab ausschliesslich aus kantonalen Angestellten. Da regierungsratliche und departementale
Kommissionen ebenfalls zur Exekutive gehéren, setzt der Grundsatz der Gewaltenteilung hier keine
Schranken.

Die GdePK erachtet die Uberpriifung des Kommissionenwesens als zweckmassig und unterstiitzungswiirdig.
Das vorliegende Paket 2 wird vorbehaltlos unterstitzt. Die GdePK legt grossen Wert auf den friihzeitigen
Einbezug der Gemeinden in den Gesetzgebungsprozess. Dabei betont sie die Bedeutung besonderer
Kommissionen fiir bestimmte Projekte (wie z.B. die Totalrevision der Kantonsverfassung, der
Volksschulgesetzgebung oder des Finanzausgleichsgesetzes).

Die Gemeinden schliessen sich unisono der Stellungnahme der GdePK an.

Der Bauernverband AR &aussert sich zu allen acht Paketen. Der Regierungsrat wird diese Bemerkungen bei der
Ausarbeitung dieser Vorlagen bericksichtigen.
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Der VAW regt an, den Aufgabenbereich der Jagdkommission zu erweitern oder eine neue Kommission fiir die
Nutzung der Naturrdaume ins Leben zu rufen. Der Regierungsrat steht der Schaffung einer zusatzlichen
Kommission mit einem spezifischen Aufgabenbereich kritisch gegeniiber. Eine solche wiirde der Stossrichtung
des gesamten Vorhabens zur Bereinigung des Kommissionenwesens widersprechen. Zudem nimmt sich die
Jagdkommission bereits heute den skizzierten Fragen an. Die Nutzung der Naturrdume und die Austarierung
der verschiedenen Interessen nehmen in der Jagdkommission breiten Raum ein.

Zudem bittet der VAW, die neue Tiefbaukommission nicht auf den Strassenverkehr einzuschranken. Dies ist
ganz im Sinne des Regierungsrates. Die KTK soll sich mit diversen Fragen der Mobilitat beschaftigen. Sie ist
nicht auf den Strassenverkehr beschrankt (vgl. nachfolgend Abschnitt C.2).

Aufgrund der Riickmeldungen aus der Vernehmlassung hat der Regierungsrat keine Anderungen am Entwurf
vorgenommen.

C. Erlauterungen zu einzelnen Artikeln
1. Jagdgesetz (bGS 526.2)

Der geltende Art. 5 des Jagdgesetzes sieht vor, dass die Vorsteherin oder der Vorsteher des zustandigen
Departements die Jagdkommission prasidiert und dass die Kommission aus héchstens neun Mitgliedern
besteht. Diese Vorgaben des Gesetzgebers widersprechen dem dargestellten Grundkonzept der Reform der
Staatsleitung und des revidierten Organisationsgesetzes. Es soll grundsatzlich dem Regierungsrat als
Wahlbehdrde Uberlassen bleiben, wie er die Jagdkommission personell zusammensetzt und wen er als Vorsitz
bestimmt. Die Vorsteherin oder der Vorsteher der Jagdverwaltung soll jedoch weiterhin von Amtes wegen
Einsitz in die Kommission nehmen. lhre bzw. seine Anwesenheit ist erfahrungsgemass unabdingbar firr das
gute Funktionieren der Kommission. Dies hat nicht zuletzt mit den besonderen Aufgaben der Kommission im
Bereich der Jagd zu tun.

In Art. 6 Abs. 1 des Jagdgesetzes entfallen die Vorgaben zur Grésse der Jagdprifungskommission und zum
Einsitz der Vorsteherin oder des Vorstehers der Jagdverwaltung von Amtes wegen. Grdosse und
Zusammensetzung der Kommission sind durch den Regierungsrat anhand der konkreten Erfordernisse
festzulegen.

Analog zur Jagdkommission soll die Gestaltungsfreiheit des Regierungsrates auch bei der Bestellung der
Wildschadenkommission ausgebaut werden (Art. 7 Abs. 1 Jagdgesetz). Die Beschrankung auf drei Mitglieder
bleibt bestehen. Eine Schatzungskommission, die letztlich auch eine gewisse Schiedsfunktion innehat, sollte
moglichst klein sein. Angepasst werden aber die gesetzlichen Vorgaben zur Zusammensetzung. Ist die Leiterin
oder der Leiter des Amtes fir Raum und Wald nicht mehr von Amtes wegen Mitglied der Kommission, kann
den Interessen des Waldschutzes auf andere Weise Rechnung getragen werden. Diese Interessen sind von
Gesetzes wegen zu schitzen und bei der Bestellung der Kommission zu bertcksichtigen. Allerdings hat nicht
der Gesetzgeber selbst zu bestimmen, wie diesen Interessen Rechnung getragen wird.
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2. Strassengesetz (StrG; bGS 731.11)

Die Kantonale Tiefbaukommission (KTK) erfiillt heute bereits Aufgaben auf dem ganzen Gebiet des Tiefbaus —
inklusive des Wasserbaus. So priift sie etwa Wasserbauprojekte vor. Sie ist also nicht auf den Strassenbau
beschrankt. Gesetzessystematisch sind die beiden Bereiche des Tiefbaus aber aufgeteilt zwischen
Strassengesetzgebung und Wasserbaugesetzgebung. Das breitere Aufgabengebiet der Kommission kann
daher in der aktuellen Gesetzgebung nicht befriedigend abgebildet werden. Kommt hinzu, dass die
Kommission zunehmend allgemeinere Fragen der Mobilitat zu behandeln hat. Auch dafiir ist das
Strassengesetz nicht die richtige Grundlage. Eine explizite Grundlage in einem formellen Gesetz ist fir diese
Kommission aber auch gar nicht notwendig. Nach Art. 92 der Kantonsverfassung (KV; bGS 111.1) kann der
Regierungsrat stéandige beratende Kommissionen einsetzen, was er verschiedentlich getan hat (bspw.
Hochbaukommission, Berufsbildungskommission, Kulturrat etc.). Fur die KTK soll daher eine neue
regierungsratliche Verordnung geschaffen werden, welche den Aufgabenbereich der Kommission unabhangig
von der gesetzessystematischen Trennung in Strassen- und Wasserbau umschreiben und den Aspekt der
Mobilitat breiter berticksichtigen kann.

Der Regierungsrat sieht fiir die KTK kiinftig ein breiteres Aufgabenspektrum vor, das unter anderem folgende

Bereiche umfassen soll:

- Behandlung wichtiger Fragen des Tiefbaus (Strassen- und Wasserbau)

- Begutachtung und Vorberatung von Strassen- und Wasserbauprojekten zuhanden der zustandigen
Bewilligungsinstanzen

- Behandlung wichtiger Fragen der Mobilitat, insbesondere des Strassenverkehrs

Schliesslich kann mit der Aufhebung von Art. 5 StrG eine gesetzgeberische Unsauberkeit behoben werden.
Nach Art. 8 Abs. 3 des Gesetzes Uiber das Offentliche Beschaffungswesen (G6B; bGS 712.1) kann der
Regierungsrat sténdig beratenden Kommissionen Vergabekompetenzen tbertragen. Vorbehalten bleiben
besondere gesetzliche Bestimmungen, die das ausschliessen. Art. 5 Abs. 2 lit. e StrG bricht mit diesem
Grundsatz und teilt der KTK direkt Vergabekompetenzen zu. Mit der Aufhebung der Norm kann dieser
Widerspruch zum G6B aufgeldst werden. Kiinftig soll der Regierungsrat entscheiden, ob die KTK
Vergabekompetenzen besitzt oder nicht.

3. Gesetz lber die Forderung des offentlichen Verkehrs (G6V; bGS 760.1)

Art. 20 GoV soll ersatzlos aufgehoben werden. Die Kommission wurde 1992 bei Inkrafttreten des Gesetzes
eingefuhrt. Die markanten Veranderungen, die in den letzten 27 Jahren im Bereich des &ffentlichen Verkehrs
eingetreten sind, haben dazu geflhrt, dass die Kommission ihre urspriinglich vorgesehenen Aufgaben gemass
Abs. 3 der genannten Bestimmung heute nicht mehr erflllen kann. Zudem war sie bis vor kurzem vornehmlich
aus aktiven oder ehemaligen Mitgliedern des Kantonsrates zusammengesetzt. Der Schwerpunkt der Tatigkeit
lag daher in der Betrachtung unter politischen und nicht unter fachlichen Gesichtspunkten.
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Im Einzelnen sieht der Regierungsrat folgende Griinde fiir eine Auflésung der Kommission:

- Fachliche Beratungsleistungen der Kommission sind nicht mehr notwendig, da das interne Fachwissen in
der Zentralverwaltung ausgebaut wurde (Schaffung der Fachstelle 6ffentlicher Verkehr im
Departementssekretariat Bau und Volkswirtschaft). Auch die institutionelle Vernetzung mit den regionalen
und nationalen Gremien auf fachlicher und politischer Ebene mit allen Beteiligten des 6ffentlichen Verkehrs
ist wesentlich dichter als noch zu Beginn der 1990er-Jahre, als die Vernetzung Uber eine Kommission
sichergestellt werden musste.

- Das kantonale Leitbild zur Férderung des 6ffentlichen Verkehrs bzw. das Konzept offentlicher
Regionalverkehr werden heute durch externe Planungsbiros und durch die Fachstelle 6ffentlicher Verkehr
erarbeitet — nicht mehr durch die Kommission. Letztere nimmt eine Vorberatung vor der Behandlung im
Regierungsrat vor. Dieser Schritt ist fachlich nicht notwendig. Soweit es um politische Fragestellungen
geht, ist dazu die vorberatende Kommission des Kantonsrates berufen. Eine gesonderte politische
Wirdigung vor der Verabschiedung im Regierungsrat ausserhalb der gangigen Verfahren (wie bspw. der
Vernehmlassung) ist unter diesen Vorzeichen nicht zweckmassig.

- Angebotsanderungen und dergleichen sind Aufgaben im Rahmen des Bestellverfahrens, die bereits heute
durch die Fachstelle &ffentlicher Verkehr wahrgenommen werden. In diesen Fallen ist eine Stellungnahme
der Kommission nicht mehr notwendig.

-  Die Koordination von Férdermassnahmen zwischen Kanton, Nachbarkantonen, Bund und Gemeinden
kann faktisch nicht mehr durch eine Kommission wahrgenommen werden; dies ist Aufgabe der Fachstelle
offentlicher Verkehr mit ihren institutionalisierten Kontakten und Schnittstellen zu anderen Akteuren im
offentlichen Verkehr.

- Im Rahmen des Konzepts offentlicher Regionalverkehr Appenzell Ausserrhoden 2018—-2022 wurden
Regionalgruppen gebildet, die spezifische regionale Anliegen des offentlichen Verkehrs aufnehmen und
besprechen. So kann der Einbezug der Gemeinden verbessert werden. Im Rahmen einer — auch
vergrosserten — Verkehrskommission ware das nicht moglich. Dieses Element, dem der Kantonsrat im Mai
2017 zustimmte, gilt es ebenfalls zu bertcksichtigen.

Insgesamt haben sich die Rahmenbedingungen bei der Verkehrskommission derart grundlegend verandert,
dass diese nicht mehr notwendig ist.

4. Umwelt- und Gewéasserschutzgesetz (UGsG; bGS 814.0)
In Bezug auf die Umwelt- und Gewasserschutzkommission ist die Ausgangslage ganz ahnlich wie bei der KTK.

Mit Blick auf die Bildung standiger vorbereitender Kommissionen des Kantonsrates soll die Umwelt- und
Gewasserschutzkommission zu einem Fachgremium umgebildet werden. Entsprechend ist die Kommission mit
Fachleuten zu besetzen. Ihr Aufgabenbereich wird im Sinne einer umfassenden Fachberatung auf den
Energiebereich ausgedehnt. Umwelt- und Energiefragen sind heute enger verknipft denn je, sodass eine
institutionelle Trennung dieser Gebiete nicht sinnvoll ist. In der Praxis verfolgt die Kommission bereits heute
diesen Ansatz. So hat sie das Energiekonzept 2017—2025 begleitet und vorberaten, das der Kantonsrat im
September 2017 genehmigte. Dafiir gab es allerdings streng genommen keine rechtliche Grundlage.
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Gesetzessystematisch herrscht namlich nach wie vor eine Trennung zwischen Umwelt- (UGsG) und
Energiefragen (Energiegesetz; bGS 750.1). Die aktuelle Gesetzgebung steht also einer Umwelt- und
Energiekommission mit neuen Aufgaben entgegen. Eine explizite Grundlage in einem formellen Gesetz ist
aber auch gar nicht notwendig. Nach Art. 92 der Kantonsverfassung (KV; bGS 111.1) kann der Regierungsrat
standige beratende Kommissionen einsetzen, was er verschiedentlich getan hat (bspw. Hochbaukommission,
Berufsbildungskommission, Kulturrat etc.). Die neue Umwelt- und Energiekommission soll daher mittels
regierungsratlicher Verordnung geschaffen werden. Diese regelt die Aufgaben, die Zusammensetzung und die
Organisation der neuen Kommission.

Der Regierungsrat sieht momentan folgenden Aufgabenkatalog fiir die neue Kommission vor:
- Behandlung wichtiger Fragen des Umweltschutzes und der Energieversorgung;
- Behandlung wichtiger Fragen des Vollzugs der Umwelt- und Energiegesetzgebung;

- Mitwirkung bei der Erarbeitung rechtlicher Grundlagen.

Aus diesen Griinden sollen die Abs. 2—4 von Art. 86 UGsG aufgehoben werden.

D. Auswirkungen

1. Finanziell

2018 wurden rund Fr. 60’000.— fir Taggelder der Kommissionen ausbezahlt. Hinzu kamen Spesenaufwéande,
deren Hoéhe allerdings nicht exakt eruiert wurde. Die Auflosung der Verkehrskommission wird voraussichtlich
zu einer geringfligigen Entlastung fiihren.

2. Personell

Die personellen Auswirkungen einer Reduktion der Kommissionen liegen primar im Bereich der Aktuariate. Der
Aufwand fur die organisatorischen Arbeiten und fir die Protokollierung wird kleiner werden.
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E. Antrag
Der Regierungsrat beantragt lhnen,
1. auf die Vorlage einzutreten und

2. dem Gesetz uber die Bereinigung regierungsratlicher Kommissionen in 1. Lesung zuzustimmen.

Im Namen des Regierungsrates

sig. Alfred Stricker sig. Roger Nobs

Alfred Stricker, Landammann Roger Nobs, Ratschreiber
Beilagen

Beilage 1.1 Gesetzesentwurf; 1. Lesung

Beilage 1.2 Synopse; 1. Lesung

Beilage 1.3 Auswertung Vernehmlassung; 1. Lesung

Seite 12/12



0200.326, 1. Lesung - Beilage 1.2

.Synopse

Gesetz Uber die Bereinigung regierungsratlicher Kommissionen

Geltendes Recht

Entwurf Regierungsrat, 10. Dezember 2019

Keine Hauptanderung.

1.
Der Erlass «Gesetz Uber Jagd, Wild- und Vogelschutz (Jagdgesetz; bGS 526.2)
vom 17. Februar 2003 (Stand 30. September 2016)» wird wie folgt gedndert:

Art. 5

Jagdkommission

! Der Regierungsrat setzt eine Jagdkommission ein, die unter der Leitung der
Vorsteherin oder des Vorstehers des zustandigen Departements steht. Die
Kommission hat hdchstens neun Mitglieder, darunter von Amtes wegen die Vor-
steherin oder den Vorsteher der Jagdverwaltung. Die Bestellung der Ubrigen Mit-
glieder erfolgt unter angemessener Berucksichtigung der betroffenen Interessen-
kreise, insbesondere von Jagd, Wild, Wald, Landwirtschaft und Naturschutz.

* Die Jagdkommission berat die amtlichen Stellen in jagdlichen Belangen. Sie
erarbeitet namentlich die jahrlichen Jagdvorschriften zuhanden des Regierungs-
rates und nimmt zu geplanten Anderungen von Gesetz und Verordnungen Stel-
lung. Sie stitzt sich dabei auch auf dkologische und wildbiologische Erkenntnis-
se.

' Der Regierungsrat bestellt eine Jagdkommission und bestimmt deren Vorsitz.
Die Vorsteherin oder der Vorsteher der Jagdverwaltung hat von Amtes wegen
Einsitz. Die Bestellung der Gbrigen Mitglieder erfolgt unter angemessener Be-
ricksichtigung der betroffenen Interessenkreise, insbesondere von Jagd, Wild,
Wald, Landwirtschaft und Naturschutz.

Art. 6

Jagdprifungskommission

' Der Regierungsrat wihlt eine Jagdpriifungskommission von fiinf Mitgliedern
und bestimmt deren Vorsitz. Die Vorsteherin oder der Vorsteher der Jagdverwal-
tung ist von Amtes wegen Mitglied der Kommission.

* Die Jagdpriifungskommission fiihrt die Jagdpriifung zur Erlangung des kantona-
len Fahigkeitsausweises durch.

' Der Regierungsrat bestellt eine Jagdpriifungskommission und bestimmt deren
Vorsitz.



http://bgs.ar.ch/data/526.2/de

0200.326, 1. Lesung - Beilage 1.2

Geltendes Recht

Entwurf Regierungsrat, 10. Dezember 2019

® Im Rekursverfahren gegen Prifungsentscheide kdnnen nur Rechtsfehler gertigt
werden. Die Rige der Unangemessenheit ist unzulassig.

Art. 7

Wildschadenkommission

' Der Regierungsrat wahlt eine Wildschadenkommission von drei Mitgliedern. Die
Leiterin oder der Leiter des Amtes fir Raum und Wald fuhrt von Amtes wegen
den Vorsitz der Kommission. Bei der Bestellung der Gbrigen Mitglieder ist den
Interessen der Landwirtschaft und den Interessen der Jagerinnen und Jager
Rechnung zu tragen.

% Die Kommission befindet tiber die Entschadigung fiir Wildschaden. Bis zu ei-
nem Streitwert von Fr. 1000.— entscheidet die Kommission abschliessend.

' Der Regierungsrat bestellt eine Wildschadenkommission von drei Mitgliedern
und bestimmt deren Vorsitz. Bei der Wahl der Mitglieder ist den Interessen des
Waldschutzes, der Landwirtschaft und der Jagd Rechnung zu tragen.

2.
Der Erlass «Strassengesetz (StrG; bGS 731.11) vom 26. Oktober 2009 (Stand
1. Januar 2016)» wird wie folgt geandert:

Art. 5

b) Im Besonderen

' Der Regierungsrat bestellt eine Kantonale Tiefbaukommission (KTK). Sie be-
steht aus der Baudirektorin als Prasidentin resp. dem Baudirektor als Prasiden-
ten und mindestens vier Mitgliedern.

* Die KTK hat namentlich folgende Aufgaben und Befugnisse:

a) Behandlung wichtiger Fragen des kantonalen Tiefbaus;

b) Behandlung von Fragen des Vollzugs dieses Gesetzes;

c) Mitwirkung bei der Erarbeitung rechtlicher Grundlagen;

d) Begutachtung und Verabschiedung von Projekten zuhanden des Regierungs-
rates;

Art. 5 Aufgehoben.
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Geltendes Recht

Entwurf Regierungsrat, 10. Dezember 2019

e) Vergabs der Projektierungs- und Bauarbeiten im Rahmen der Vergabekompe-
tenzen.

3.
Der Erlass «Gesetz Uber die Férderung des offentlichen Verkehrs (bGS 760.1)
vom 28. April 1991 (Stand 1. Januar 2016)» wird wie folgt geandert:

Art. 20

Verkehrskommission

' Der Regierungsrat wahlt eine aus mindestens sieben Mitgliedern bestehende
Verkehrskommission.

% Ihr gehéren insbesondere an:

a) der Volkswirtschaftsdirektor als Prasident,

b) Vertreter des Kantonsrates,

c) Vertreter der Gemeinden,

d) Vertreter der Verkehrsunternehmen.

® Die Verkehrskommission berat das Departement Bau und Volkswirtschaft; sie
erarbeitet das kantonale Leitbild zur Forderung des offentlichen Verkehrs, nimmt
zu Begehren um Anderungen des Angebots und anderen wesentlichen Neue-
rungen zuhanden der entscheidenden Behoérde Stellung und koordiniert die For-

derungsmassnahmen im Sinne von Art. 4.

* Die Verkehrskommission kann Experten beiziehen.

Art. 20 Aufgehoben.

" Art. 42 Abs. 1 lit. b V Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (bGS 712.11)

4,

Der Erlass «Gesetz Uber die Einfliihrung der Bundesgesetze iber den Umwelt-
schutz und Uber den Schutz der Gewasser (Umwelt- und Gewasserschutzgesetz;
UGsG; bGS 814.0) vom 16. Februar 2004 (Stand 1. Januar 2018)» wird wie folgt
geandert:
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Geltendes Recht

Entwurf Regierungsrat, 10. Dezember 2019

Art. 86

Vollzugsvorschriften

' Der Regierungsrat erlasst die zum Vollzug dieses Gesetzes notwendigen Best-
immungen.

% Er bestellt eine Umwelt- und Gewéasserschutzkommission.

® Die Umwelt- und Gewasserschutzkommission wird von Amtes wegen von der
Direktorin oder dem Direktor des Departements Bau und Volkswirtschaft prasi-
diert.

* Die Kommission hat namentlich folgende Aufgaben und Befugnisse:

a) Behandlung wichtiger umweltpolitischer Fragen sowie von Fragen des Voll-
zugs dieses Gesetzes;

b) Mitwirkung bei der Erarbeitung rechtlicher Grundlagen.

¢ Aufgehoben.

® Aufgehoben.

* Aufgehoben.

Keine Fremdaufhebungen.

V.
Dieser Erlass untersteht dem fakultativen Referendum.

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.
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A InA hod
vﬂ—rz' ppenzell Ausserrhoden

Gesetz Uber die Bereinigung regierungsratlicher Kommissionen
Auswertung der Vernehmlassungsantworten

A. Allgemeine Bemerkungen

EVP AR:

Die EVP AR begrusst, dass die im Rahmen der Staatsleitungsreform angestossenen Veranderungen weitergefiihrt und alle Bereiche im Zusammenhang mit den neuen
Grundlagen Uberprift und nétigenfalls angepasst werden. Die EVP erhofft sich dadurch klarere Verantwortlichkeiten, keine Vermischung von Aufgaben und Funktionen
und damit einfachere Prozesse und einen gewissen Effizienzgewinn.

Die Klarung, was in Zukunft noch vorgegebene, gerechtfertigte oder nitzliche/sinnvolle Kommissionen sind, ergibt sich aus der Zwecksetzung, welche fir die EVP nach-
vollziehbar ist. Dass sich der Regierungsrat in Zukunft bei der Einsetzung, Besetzung und Abberufung von Kommissionen einen Handlungsspielraum offen halten kann
und will, ist sinnvoll.

Die in den verschiedenen Massnahmenpaketen angestrebten Anderungen unterstiitzt die EVP. Dies gilt insbesondere fiir die im Massnahmenpaket 2 vorgeschlagenen
gesetzlichen Anpassungen, welche Kern dieser Vernehmlassung sind.

Es ist fur die EVP nicht nachvollziehbar, dass die Massnahmenpakete 3 — 8 nicht Gegenstand dieser Gesetzesrevision sind. Die Begriindung, dass bei allen anderen
Massnahmenpaketen hangige Gesetzesvorlagen vorhanden seien, kann héchstens fir die Steuergesetzrevision akzeptiert werden. Alle anderen Massnahmenpakete
beziehen sich auf Gesetzesrevisionen, welche erst im Aufgaben- und Finanzplan 2020 — 2022 geplant sind. Zwei Gesetzesvorlagen sind dort noch nicht einmal aufge-
fuhrt. Dies bedeutet, dass noch nicht gesichert ist, zu welchem Zeitpunkt diese Vorlagen in den parlamentarischen Prozess kommen. Damit bleiben wir Jahre nach der
Staatsleitungsreform im Bereich des Kommissionswesens auf halbem Weg stehen. Es wird nach alter Manier weitergearbeitet, obschon von den Prozessen und Verant-
wortlichkeiten her vermutlich Verédnderungen notwendig wéren. Gerade bei wichtigen Themen wie Volksschule, Gesundheit, Landwirtschaft und Finanzausgleich scheint
uns eine Uberpriifung wichtig.
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Die EVP AR erwartet, dass generell die Terminierung der Massnahmenpakete nochmals tUberdacht wird. Sollte der Regierungsrat bei seiner Sichtweise bleiben, muss fir
den parlamentarischen Prozess folgendes aufgezeigt werden:

— Bedeutung der Kommissionen in diesen Bereichen inkl. Beratungsgegenstande, Zusammensetzung Funktionalitédt im Kontext der neuen Organisation;

— Klarung, in welchen Bereichen aufgrund der obengenannten Punkte schnellerer Handlungsbedarf besteht;

— Eine Prognose, ob die bereits geplanten Gesetzesrevisionen (Volksschulgesetzgebung, Landwirtschaftsgesetzgebung und Wasserbaugesetz) auf Kurs sind;

— Zeitplane fir die Gesetzesrevisionen, welche gem. AFP noch nicht eingeplant sind (Gesundheitsgesetz und Finanzausgleichsgesetz).

Das Beispiel der Landwirtschaftsgesetzgebung zeigt, dass wir bis zur Bereinigung dieser Kommissionen bis ins Jahr 2023 warten mussen! Dies sind sieben (7) Jahre
nach der Umsetzung der Staatsleitungsreform. Aus Sicht der EVP sind solche Zeitraume auch in einem kleinen Kanton einfach zu lange.

FDP AR:

Die FDP.Die Liberalen Appenzell Ausserrhoden (FDP AR) begrisst die Bereinigung regierungsratlicher Kommissionen in Folge der Reform der Staatsleitung und der
Reorganisation der kantonalen Verwaltung. Die Bereinigung des regierungsratlichen Kommissionswesens sollte zu einer Verschlankung der Verwaltung beitragen. Da
das Expertenwissen heute in der zentralen Verwaltung integriert ist, ist die Auflésung von Kommissionen zur Verhinderung von Doppelspurigkeiten aus Effizienzgriinden
zwingend.

Die FDP AR regt an, die Definition von Fachgremien vs. Kommissionen zu konkretisieren. Im Erlauternden Bericht — Abschnitt g — sind die Unterschiede nicht immer
nachvollziehbar. Die FDP AR bittet, eine Amtszeitbegrenzung der Kommissionsmitglieder zu priifen.

(vgl. ferner: Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen, Ziff. B)

PU AR:

Grundsatzliches

Wir halten mit Genugtuung fest, dass der Regierungsrat mit entsprechendem Nachdruck die Uberpriifung des Kommissionswesens umfassend angegangen ist.

Die Reform der Staatsleitung hatte eine klare Trennung von Exekutive und Legislative zum Ziel. Dies bedeutet auch, dass in den regierungsratlichen und departementa-
len Kommissionen keine Kantonsrate mehr Einsitz nehmen kénnen. Wir stellen fest, dass in diesem Zusammenhang bereits auf die neue Amtsperiode (1. Juni 2019) der

Rucktritt von Mitgliedern des Kantonsrates vollzogen wurde.

Nicht Gberprift haben wir, ob im laufenden Prozess alle Kommissionen erfasst und beurteilt wurden.
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Zum vorliegenden Gesetzesentwurf haben wir keine Anmerkungen oder Erganzungen. Wir erlauben uns nachfolgend einige Bemerkungen zum erlauternden Bericht:

1. Prifungsfokus

— Wir stimmen dem Vorgehen zu, dass die obersten Organe der selbststandigen Anstalten und die Verwaltungskommissionen von selbststandigen Sondervermégen
(Stiftungen und Fonds) nicht einbezogen wurden.

— Ebenfalls erachten wir die Uberpriifung der Informatikstrategie-Kommission im Rahmen der Teilrevision des Gesetzes eGovernment und Informatik als zielfihrend.

2. Kunftige Zwecksetzungen und Kommissionen

— Wir erachten Fach- und Expertenkommissionen fir den Regierungsrat und die kantonale Verwaltung als wertvolles Gegenuber zur Erfillung ihrer Aufgaben. Deshalb
nehmen wir auch erfreut zur Kenntnis, dass mit dem zukiinftigen System nicht alles Bewahrte grundsatzlich gekippt wurde.

— Dabei ist darauf zu achten, dass die Kommissionsmitglieder ihre Aufgabe als Sparringpartner der Verwaltung ausiiben und mit einer offenen Gesprachskultur zu guten
Entscheiden fir die Weiterentwicklung unseres Kantons beitragen.

— Die Aufgaben und Kompetenzen sind ein zentraler Bestandteil fir eine zielorientierte Arbeit dieser Fachkommissionen und unterstiitzten die gewlinschte Entlastung
und Reflexion der Arbeit von Regierung und Verwaltung.

— Nicht vergessen werden darf, dass die Mitglieder der Fachkommissionen eine entsprechende Aussensicht einbringen, welche fiir eine volksnahe Arbeit von Regierung
und Verwaltung wichtige Hinweise liefern kann.

3. Handlungsspielraum des Regierungsrates

— Die Erlauterungen des Geschaftes machen klar, dass der befiirchtete Kahlschlag, sprich der Verzicht auf alle Kommissionen, nicht eingetreten ist. Dieser Umstand ist
der bestehenden gesetzlichen Grundlage und somit einem vorausschauenden Handeln der seinerzeit verantwortlichen Politiker und Fachpersonen zu verdanken.

— Dem Regierungsrat kommt im Rahmen der Neuorganisation der Kommissionen eine wichtige Rolle zu. Durch die Méglichkeit der Wahl von Mitgliedern ohne Vorga-
ben ist je nach Aufgabe weiterhin auf eine regionale, geschlechterspezifische und fachliche Verteilung zu achten. Ebenso ist in den Kommissionen immer wieder da-
rauf hinzuweisen, dass bei Eigeninteresse oder Interessenkonflikten die Ausstandsregel konsequent angewandt wird. Damit ist gewahrleistet, dass die Kommissionen
ihre Verantwortung und Aufgabe optimal wahrnehmen kdnnen.

— Als Anregung méchten wir den Regierungsrat bitten, je nach Situation und Tatigkeit der Kommission, auch die 6ffentliche Ausschreibung bei der Bestellung von
Kommissionen in Betracht zu ziehen.

— Zwecks Transparenz schlagen wir vor, dass alle regierungsratlichen Kommissionen auf der Homepage des Kantons ersichtlich sind, und deren Mitglieder mit lhrem
beruflichen Hintergrund und der Parteizugehérigkeit aufgefihrt werden.

4. Vorgehen

Die Auflistung der Massnahmenpakete ist verstandlich dokumentiert. Aus unserer Sicht kdnnen nicht alle Massnahmen umgehend erledigt werden. Deshalb erachten
wir eine Terminierung der einzelnen Massnahmen als zielfihrend fiir die zeitgerechte Umsetzung.
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SVP AR:

— Die Anpassungen der verschiedenen Gesetze zur Bereinigung der regierungsratlichen Kommissionen begriissen wir, die SVP Appenzell Ausserrhoden kann das
Papier demnach gutheissen.

— Angesichts der anstehenden Anderung muss allerdings darauf geachtet werden, dass Angestellte der kantonalen Verwaltung nicht mehr Einsitz in die regierungsratli-
chen Kommissionen nehmen diirfen.

— Die SVP Appenzell Ausserrhoden ist mit vorliegendem Paket 2 einverstanden, sie wird die kiinftigen Pakete aber erneut prifen und sich unabhangig von diesem Ent-
scheid neu vernehmen lassen.

— Angesichts der bereits lange zuvor angekiindigten Bearbeitung des Volksschulgesetzes erschliesst sich flir die SVP Appenzell Ausserrhoden nicht, weswegen hierflr
noch keine Anderungen prasentiert wurden. Wir wiirden uns freuen auch kiinftig bei Vernehmlassungen teilnenmen zu kénnen, auch wenn es in naher Zukunft leider
nicht mehr danach aussieht. Geschuldet ist dieser Umstand dem anhaltenden Reformstau, der weitere Vernehmlassungen verhindert. Aus Sicht der SVP Appenzell
Ausserrhoden ware daher angemessen, einen zuverlassigen Zeitplan zu erstellen.

— Zuletzt méchte die SVP Appenzell Ausserrhoden darauf aufmerksam machen, dass das Submissionsverfahren eine klare Aufgabe fir die Verwaltung ist. Die Vergabe
jener Auftrage ist bereits jetzt gesetzlich vorgeschrieben, weswegen eine spezielle Kommission diesbezliglich obsolet ist. Allerdings sehen wir die allfallige Notwen-
digkeit einer Kommission, die die zu beurteilenden Kiriterien festlegt und gewichtet.

— Zu den einzelnen Artikeln hat die SVP Appenzell Ausserrhoden keine Anmerkungen und kann diese unterstutzen.

Gemeindeprasidienkonferenz:

— Eine Uberpriifung der regierungsréatlichen Kommissionen im Nachgang der Staatsleitungsreform wird grundsétzlich als zweckméssig erachtet und von der Gemeinde-
prasidienkonferenz auch unterstitzt.

— Aus Sicht der Gemeindeprasidienkonferenz interessiert vor allem die Gesamtvorlage aus den acht Massnahmenpaketen.

— Das vorliegend zur Vernehmlassung vorliegende Paket 2 «Sammelvorlage Bereinigung regierungsratliche Kommissionen» ist aus Sicht Gemeindeprasidien unprob-
lematisch und kann unterstutzt werden.

Insbesondere mit Blick auf die Revisionspakete 3 bis 8 sind den Gemeindeprasidien jedoch folgende Anmerkungen noch besonders wichtig:

— Fur die Gemeindeprasidien ist von zentraler Bedeutung, dass sie in die Entscheidungsprozesse und die Entscheidvorbereitung von Themen, welche die Gemeinden
direkt betreffen, eingebunden sind und eingebunden bleiben.

— Die Gemeindeprasidien erwarten, dass sie nach wie vor iber zentrale Themen und Fragen vorinformiert werden, so dass sie ihre Anliegen und Anregungen friihzeitig
einbringen kénnen.

— Es ist wichtig, dass die Anliegen der Gemeinden vorweg abgeholt und die Informationen frihzeitig fliessen.

— Die Gemeindeprasidien wollen auch in Zukunft Vertretungen in die vorbereitenden Gremien der Gesetzgebungsprozesse delegieren (z. B. Kantonsverfassung, Volks-
schulgesetz, Finanzausgleichsgesetz etc.) und damit sowohl fachlich wie politisch unterstitzen.

— Nur so sind effiziente, sachgerechte und tragfahige Losungen auch in Zukunft méglich.
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Gemeinderat Gais:
Nach eingehender Sichtung und Beratung der Unterlagen nimmt der Gemeinderat Gais in zustimmendem Sinne vom Gesetz Uiber die Bereinigung regierungsratlicher
Kommissionen Kenntnis. Der Gemeinderat Gais bringt hierzu keine Einwande und Erganzungen an.

Gemeinderat Grub:
Der Gemeinderat Grub AR schliesst sich der Stellungnahme der Gemeindeprasidienkonferenz von Appenzell Ausserrhoden an.

Gemeinderat Hundwil:
Der Gemeinderat Hundwil verzichtet auf eine offizielle Stellungnahme zu einzelnen Punkten, begriisst jedoch eine Uberpriifung und Optimierung der regierungsratlichen
Kommissionen im Anschluss an die Reorganisation.

Gemeinderat Rehetobel:
Die Gemeinde Rehetobel unterstiitzt vollumfanglich die entsprechende Stellungnahme der Gemeindeprasidienkonferenz Appenzell A. Rh. Vom 16. September 2019.

Gemeinderat Reute:
Der Gemeinderat Reute verzichtet auf eine eigene Stellungnahme zum Gesetz Uber die Bereinigung regierungsratlicher Kommissionen, unterstutzt aber ausdricklich die
Vernehmlassung der Gemeindeprasidien vom 16. September 2019.

Gemeinderat Schwellbrunn:
Der Gemeinderat verzichtet auf eine Stellungnahme. Er unterstiitzt die Riickmeldung der Gemeindeprasidienkonferenz Appenzell A.Rh.

Gemeinderat Teufen:
Bezugnehmend auf die Vernehmlassung zum Gesetz Uber die Bereinigung regierungsratlicher Kommissionen verzichtet der Gemeinderat Teufen auf eine eigene Stel-
lungnahme. Er schliesst sich der Stellungnahme der Gemeindeprasidienkonferenz Appenzell A.Rh. vom 16. September 2019 vollumfanglich an.

Gemeinderat Trogen:

Die Gemeinden sind vom Gesetz Uber die Bereinigung regierungsratlicher Kommissionen nicht direkt betroffen. Wir verzichten deshalb auf eine eigene Vernehmlassung.
Dass die Gemeindeprasidienkonferenz aber in den vorbereitenden Gremien im Gesetzgebungsprozess mitarbeiten und einbezogen sein soll, ist auch fir den Gemeinde-
rat wichtig. Wir unterstitzen deshalb die von der GP-Konferenz bereits eingereichte Stellungnahme vom 16. September 2019.
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Gemeinderat Wald:
Der Gemeinderat Wald unterstiitzt die Eingabe der Gemeindeprasidienkonferenz Appenzell A. Rh. vom 16. September 2019.

Gemeinderat Wolfhalden:

Die hier vorliegende Vernehmlassung zum Paket 2 der vorgesehenen Bereinigung des Kommissionswesens wird unterstitzt. Bei den weiteren Paketen erscheint es dem
Gemeinderat als wichtig, dass die Anliegen der Gemeinden friihzeitig abgeholt werden. Im Weiteren wird auf die Stellungnahme der GP-Konferenz verwiesen. Zum vor-
liegenden Gesetzesentwurf werden keine Anderungsvorschlége vorgebracht.

Gemeinderat Urnéasch:
Die Uberpriifung und die Bereinigung der regierungsratlichen Kommissionen werden vom Gemeinderat Urnésch unterstiitzt und er schliesst sich inhaltlich vollumféanglich
der Stellungnahme der Gemeindeprasidienkonferenz A.Rh. an.

Bauernverband AR:
Wir erlauben uns zu den acht Paketen im erlauternden Bericht Stellung zu nehmen:

Paket 1; Konstituierung der Kommissionen 2019

Als Massnahme ist die Neuausrichtung der Okofachkommission aufgefiihrt. Wir sind einverstanden mit dem Entscheid des Regierungsrates, dass die Kommission wei-
terhin als beratendes Fach- und Expertengremium eingesetzt wird. Wir bedauern aber die Reduktion der Anzahl Mitglieder, da ja in erster Linie die Mitglieder mit bauerli-
chem Hintergrund nicht wieder gewahlt wurden.

Paket 2; Sammelvorlage Bereinigung regierungsratlicher Kommissionen
Wir erwarten, dass unsere Experten in der neuen Umwelt- und Energiekommission, der Jagd- sowie der Wildschadenkommission weiterhin das landwirtschaftliche Fach-
wissen einbringen kénnen. Zusammenarbeit und Austausch in diesen wichtigen Themen bringt Nutzen fir alle Beteiligten, auch den Behorden.

Paket 4; Revision der Volksschulgesetzgebung (Prifung Bildungsrat)
Wir sind der Meinung, dass die drei Kommissionen weiterhin einzeln gefihrt werden missen. Die Themen konnen so stufengerecht diskutiert werden. Die betroffenen
Akteure kénnen sich somit auch besser einbringen und die Diskussion wird effizienter gefiihrt.
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Paket 6; Totalrevision der Landwirtschaftsgesetzgebung

— Auflésung Bodenrechtskommission: Wir erachten die Bodenrechtskommission fir den Vollzug des bauerlichen Bodenrechts als nach wie vor geeignet. Wenn die doch
recht komplexen Sachfragen des bauerlichen Bodenrechtes in einer Kommission besprochen und entschieden werden, erhéht das nicht nur die Qualitat der Entschei-
de, sondern auch die Akzeptanz und das Verstandnis der unterschiedlichen Interessensgruppen. Zudem besteht bei rein verwaltungsinternen Entscheiden ein etwas
erhdhtes Risiko, dass sachfremde Interessen (z.B. Zuzug einer finanzkraftigen Person in die Landwirtschaftszone) auch gewichtet werden.

— Auflésung Kommission fur Landwirtschaft: Sie wurde in der Vergangenheit als Fachkommission fur das Departement und den Regierungsrat eingesetzt. Als Beispiel
wurden die Strukturverbesserungsmassnahmen (Foérderungskonzept) diskutiert. Wir sind der Meinung, dass die Kommission nach wie vor ihre Berechtigung hat, auch
wenn sie nicht so oft tagt, sondern nur von Fall zu Fall. Falls sich der Regierungsrat trotzdem fiir eine Auflésung der Kommission entscheidet, ist der Bauernverband
als Fachverband zwingend bei relevanten Themen miteinzubeziehen.

— Auflésung Landw. Pachtkommission: Wir sind einverstanden, dass die Pachtkommission aufgehoben und ihre Aufgaben der Verwaltung Gbertragen werden.

— Priffung Zwecksetzung und Aufgaben Okofachkommission: Mit der Reorganisation 2019 wurden die Zwecksetzung und die Aufgabe der Okofachkommission gepriift
und die Kommission verkleinert. Wir gehen davon aus, dass dieser Entscheid fundiert gefallt wurde und sehen deshalb nicht ein, was eine erneute Prifung in so kur-
zem Abstand bezwecken und bringen soll. Zumal die Anforderungen und die Komplexitat der Direktzahlungsverordnung allen Beteuerungen des Bundesrates zum
Trotz in Zukunft bestimmt nicht abnehmen wird.

Paket 8; Teilrevision Wasserbaugesetz

— Prifung Perimeterkommission: In der Vergangenheit musste oftmals festgestellt werden, dass die Interessen bei der Ausgestaltung eines Hochwasserprojektes dia-
metral auseinander gehen und somit eine Fachkommission fir die Entscheidungsfindung von grossem Vorteil ist. Das Landwirtschaftsland ist aus unserer Sicht ge-
nauso bedeutsam wie Bau- oder Gewerbeland. Die Akzeptanz aus Entscheiden der Perimeterkommission ist gewiss besser, als wenn das Wasserbauamt alleine ent-
scheidet. Zudem kann sich die Verwaltung auch nur bedingt in die Lage der Grundeigentiimer versetzen und ihre Argumente verstehen.

(vgl. ferner: Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen, Ziff. B)

Appenzell Ausserrhoder Wanderwege:
Jagdgesetz
In den Erlauterungen wird unter dem Buchstaben E lit. a (Seite 6) ausschliesslich die personelle Besetzung der Kommission einer genaueren Betrachtung unterzogen.

Die Nutzung und der Schutz von Naturraumen wie Walder oder Alpen durch unterschiedliche Interessengruppen fihren immer wieder zu Konflikten. Dabei geht es nicht
nur um die Jagd sondern auch um andere fiir Gesundheit und Lebensqualitat wichtige Nutzungen. Wir sind der Uberzeugung, dass die Entwicklung einer Vorstellung
Uber die kunftigen Entwicklungen im Naturraum und eine bessere Koordination der verschiedenen schutzwiirdigen Interessen zu langfristig besseren Lésungen fihren
wirde. Das Zusammenbringen der verschiedenen Akteure im Sinne einer Kommission fur die Nutzung der Naturraume hatte viel Potenzial zu einer harmonischeren und
weniger konfliktgeladenen Entwicklung.
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Die Kommission berat gemass Art. 5 Abs. 1 die amtlichen Stellen in jagdlichen Belangen und erarbeitet namentlich die jahrlichen Jagdvorschriften zu Handen des Regie-
rungsrats. Ob dafiir eigens eine regierungsratliche Kommission nétig ist kdnnen wir nicht beurteilen. Da dies aber die einzige Kommission ist, die sich mit der Nutzung der
und dem Schutz von Naturrdumen beschéftigt, fihrt diese Form der Organisation zu einer Ubergewichtung der jagdlichen Interessen. Allerdings scheint uns aufgrund der
Aufgabenstellung der Kommission eine Vertretung in der Jagdkommission durch die Wanderwege nicht zielfihrend.

Eine breitere Abstitzung der Anliegen in der Nutzung der Naturrdume in einer neu zu bezeichnenden bzw. neu zu definierenden Kommission wirde zu besseren und
besser akzeptierten Lésungen fihren. Diese Kommission misste eine langfristige Optik einnehmen und den Regierungsrat und die amtlichen Stellen bei der Steuerung,
Entwicklung und Beschrankung der Nutzung der Naturraume unterstitzen. Dabei ware der VAW gerne bereit, seinen Beitrag zu leisten. Wir bitten deshalb den Regie-
rungsrat zu priifen, ob eine neue Definition der Jagdkommission oder die Bestellung einer Kommission mit dem Ziel der koordinierten Nutzung der Naturraume sinnvoll
sei.

In Art. 19 Abs. 2 des Jagdgesetzes wird dem Departement Sicherheit und Justiz die Kompetenz zur Erteilung von Ausnahmebewilligungen beim Schutz vor Stérungen
zuerkannt (Kap. IV). Die Aufgabe, eine intakte Umwelt, den Erhalt der Landschaft und der Entwicklung einer hohen Wohn- und Lebensqualitat liegt aber beim Departe-
ment Bau- und Volkswirtschaft. Hier ist es fiir uns nicht nachvollziehbar, weshalb das Departement Sicherheit und Justiz diese einzelne Kompetenz hat. Auch hier geht es
um den Ausgleich der Anliegen bei der Nutzung der Naturrdume. Eine einseitige Betrachtung aus jagdlicher Sicht in einem anderen Departement scheint wenig zielfih-
rend. Bei einer Revision des Jagdgesetzes sollte auch diesem Aspekt Rechnung getragen werden.

Strassengesetz

Wir haben zum dargestellten Vorgehen zum Ersatz der bisherigen gesetzlichen Regelung der KTK im Strassengesetz durch eine regierungsratliche Verordnung keine
Anmerkung. Das kiinftig vorgesehene breitere Spektrum der Aufgaben der KTK umfasst neben dem Tief- und Wasserbau aber auch wesentliche Aspekte der Mobilitat.
Diese beschranken sich nicht nur auf die Strassen, sondern umfassen auch Flurstrassen und Wege und damit das Netz der Wanderwege. Diese verlaufen gelegentlich
auch auf Strassen, sodass einerseits bei der Entwicklung von Vorstellungen Uber die kiinftige Ausgestaltung wie auch im konkreten Fall Interessen der Wanderwege, die
nach Verfassung und Gesetz geschitzt sind, betroffen sein kénnen.

Gesetzgeberische Projekte wie eine Revision der Wanderwegverordnung oder Entwicklungen im Bereich der Mobilitat der Zweiradfahrer sind Themen, die in einer sol-
chen Kommission vorberaten werden mussten. Das Wanderwegwesen wird seit der Neuorganisation des Kantons im Departement Tiefbau angesiedelt. Dies allein zeigt
schon die thematische Nahe der Themen auf.

Wir bitten den Regierungsrat, in einer zu erlassenden Verordnung den Aufgabenbereich, Behandlung wichtiger Fragen der Mobilitat nicht auf den Strassenverkehr einzu-
schranken. Vielmehr sollte der Kommission eine breitere Sichtweise auf die Entwicklung der Mobilitatsbedirfnisse auferlegt werden. Nur eine ganzheitliche Betrachtung
der unterschiedlichen Verkehrstrager kann zu zukunftsfahigen und akzeptierten Lésungen fihren.
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Vernehmlassungsentwurf Regierungsrat,
13. August 2019

Vernehmlassungsantworten

Stellungnahme Regierungsrat

Keine Hauptanderung.

1.

Der Erlass «Gesetz Uber Jagd, Wild- und Vogelschutz
(Jagdgesetz; bGS 526.2) vom 17. Februar 2003 (Stand
30. September 2016)» wird wie folgt geadndert:

Art. 5

Jagdkommission

' Der Regierungsrat bestellt eine Jagdkommission und
bestimmt deren Vorsitz. Die Vorsteherin oder der Vor-
steher der Jagdverwaltung hat von Amtes wegen Ein-
sitz. Die Bestellung der Gbrigen Mitglieder erfolgt unter
angemessener Berlicksichtigung der betroffenen Inte-
ressenkreise, insbesondere von Jagd, Wild, Wald,
Landwirtschaft und Naturschutz.

FDP AR:

Um die Verschlankung der Organisation zu gewahrleis-
ten, sollte die Anzahl der Kommissionsmitglieder kei-
nesfalls das gegenwartige Niveau Ubersteigen. Eine
Reduktion wére hingegen wiinschenswert, ebenso wie
die Erwahnung der Hochstzahl der Mitglieder in allen
drei Kommissionen.

Bauernverband AR:

Wir sind mit dem Vorschlag des Regierungsrates
grundsétzlich einverstanden, verlangen aber, dass in
der Umsetzung die betroffenen Interessenskreise
auch wirklich angemessen berlicksichtigt werden.

Ein grundséatzliches Ziel der Vorlage ist es, dem Regie-
rungsrat bei der Festlegung der Organisationsstruktur
der regierungsratlichen Kommissionen einen grosseren
Handlungsspielraum einzuraumen, so dass er diese an
die konkreten Erfordernisse anpassen kann. Der Ver-
zicht auf Vorgaben zur Grosse der Jagdkommission ist
eine der Konsequenzen, die sich aus dieser Zielsetzung
ergibt.

Die Vorgaben des Jagdgesetzes fir die Besetzung der
Kommission sind fiir den Regierungsrat bindend.
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Art. 6

Jagdpriifungskommission

' Der Regierungsrat bestellt eine Jagdprifungskommis-
sion und bestimmt deren Vorsitz.

FDP AR:
Vgl. Bemerkungen zu Art. 5.

Vgl. Stellungnahme zu den Bemerkungen der FDP AR
bei Art. 5

Art. 7

Wildschadenkommission

' Der Regierungsrat bestellt eine Wildschadenkommis-
sion von drei Mitgliedern und bestimmt deren Vorsitz.
Bei der Wahl der Mitglieder ist den Interessen des
Waldschutzes, der Landwirtschaft und der Jagd Rech-
nung zu tragen.

FDP AR:
Vgl. Bemerkungen zu Art. 5.

Bauernverband AR:

Wir sind mit dem Vorschlag des Regierungsrates
grundsatzlich einverstanden, verlangen aber, dass in
der Umsetzung die betroffenen Interessenskreise
auch wirklich angemessen berlicksichtigt werden.

Die Wildschadenkommission ist mit ihren drei Mitglie-
dern bereits sehr klein. Eine weitere Reduktion der Mit-
gliederzahl ware nicht zweckmassig. Drei Mitglieder
sind fur eine Kommission mit Schlichtungsfunktion ideal.

Vgl. Stellungnahme zu den Bemerkungen des Bauern-
verbandes AR bei Art. 5.

2.

Der Erlass «Strassengesetz (StrG; bGS 731.11) vom
26. Oktober 2009 (Stand 1. Januar 2016)» wird wie folgt
geandert:

Art. 5 Aufgehoben.

3.

Der Erlass «Gesetz iber die Férderung des o6ffentlichen
Verkehrs (bGS 760.1) vom 28. April 1991 (Stand
1. Januar 2016)» wird wie folgt geandert:

10



http://bgs.ar.ch/data/731.11/de
http://www.bgs.ar.ch/app/de/texts_of_law/760.1

0200.326, 1. Lesung - Beilage 1.3

Art. 20 Aufgehoben.

4,

Der Erlass «Gesetz iber die Einfihrung der Bundesge-
setze Uber den Umweltschutz und tUber den Schutz der
Gewasser (Umwelt- und Gewasserschutzgesetz;
UGsG; bGS 814.0) vom 16. Februar 2004 (Stand

1. Januar 2018)» wird wie folgt gedndert:

Art. 86

Vollzugsvorschriften

2 Aufgehoben.

® Aufgehoben.

* Aufgehoben.

Bauernverband AR:

Wir sind mit dem Vorschlag des Regierungsrates
grundsatzlich einverstanden, verlangen aber, dass in
der Umsetzung die betroffenen Interessenskreise
auch wirklich angemessen bertcksichtigt werden.

Kenntnisnahme.

Keine Fremdaufhebungen.

V.

Dieser Erlass untersteht dem fakultativen Referendum.

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.
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\ﬂkl Appenzell Ausserrhoden Kantonsrat Kommission

Inneres und Sicherheit

Regierungsgebaude
9102 Herisau

kantonsrat@ar.ch
Kommission Inneres und Sicherheit, 9102 Herisau

An die Mitglieder
des Kantonsrates

Herisau, 21. Februar 2020

0200.326
Gesetz Uber die Bereinigung regierungsratlicher Kommissionen; 1. Lesung

2. Bericht und Antrag der Kommission Inneres und Sicherheit vom 21. Februar 2020

Sehr geehrte Frau Kantonsratsprasidentin
Sehr geehrte Damen Kantonsratinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsrate

A. Ausgangslage

Das Gesamtprojekt kniipft an die Reform der Staatsleitung und an die Reorganisation der kantonalen Verwal-
tung an. Nachdem im Zuge dieser Projekte die Zentralverwaltung reorganisiert wurde, Uberpriifte der Regie-
rungsrat auch das Kommissionenwesen als Teil der dezentralen kantonalen Verwaltung. Die beabsichtigten
Anpassungen im Kommissionenwesen konnten aufgrund der Vielfalt der Rechtsgrundlagen nicht in einem
einzigen Schritt umgesetzt werden. Der Regierungsrat hat daher entschieden, die Bereinigung des Kommissi-
onenwesens in insgesamt acht Massnahmenpaketen umzusetzen. Gegenstand dieser Vorlage bildet lediglich
das Massnahmenpaket 2. Es vereinigt sdmtliche Gesetzesanpassungen, die nicht in eine andere, ohnehin
geplante Revision integriert werden konnten. Insoweit handelt es sich um eine Sammelvorlage bzw. einen
sogenannten Mantelerlass.

Die Kommission Inneres und Sicherheit hat an ihren Sitzungen vom 29. Januar 2020 und 21. Februar 2020 die
Vorlage beraten. Fur die Beratung standen folgende Unterlagen zur Verfligung:

- Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 10. Dezember 2019 «Gesetz Uiber die Bereinigung regie-
rungsratlicher Kommissionen; 1. Lesung» mit drei Beilagen

Fir Erlauterungen und Auskiinfte waren Landammann Alfred Stricker und Ratschreiber Roger Nobs an der
Sitzung vom 29. Januar 2020 anwesend.
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B. Erwagungen

1. Eintreten und Grundziige der Vorlage

Die Vorlage verfolgt zwei Ziele. Erstens soll der Regierungsrat bei der Festlegung der Organisationsstruktur
der regierungsratlichen Kommissionen einen grésseren Handlungsspielraum erhalten. Zweitens sollen die
Kommissionen in Zukunft eine Gesamtsicht auf ein ganzes Fachgebiet einnehmen kénnen. Die Kommissionen
mussen daher rechtlich so abgestiitzt werden, dass sie eine fachbereichslibergreifende, breit abgestiitzte Be-
ratungsfunktion Gbernehmen kénnen. Die Kommission unterstitzt diese Zielsetzungen und ist einstimmig fir
Eintreten.

2. Erlauterungen zu einzelnen Aspekten

2.1 Struktur und Titel

Das Gesamtprojekt ist aufgrund der Vielfalt der Rechtsgrundlagen der verschiedenen Kommissionen komplex
und durch die Aufteilung in acht Massnahmenpakete nicht so einfach verstandlich. Bei der Beratung der Vorla-
ge haben sich fiir die Kommission zwei Griinde flr dieses Vorgehen herauskristallisiert. Erster Grund ist die
Komplexitat und der damit benétigte Koordinationsaufwand innerhalb der Verwaltung. Die Kommissionen wer-
den in unterschiedlichen Gesetzgebungen regelt. Eine Revision aller Kommissionen in einer Vorlage wére
inhaltlich fast nicht mehr zu berblicken oder zu bearbeiten gewesen. Der zweite Grund ist die Fachbereichslo-
gik der Gesetzgebung. Alle Kommissionen sind in ihrem Fachbereich tber die Gesetzgebung eingebunden
und geregelt. Hatte man nur die Kommissionen isoliert betrachtet, ware die Ubrig gebliebene Gesetzgebung
unzusammenhangend geworden. Daher hat der Regierungsrat entschieden, jeden Bereich fiir sich anzu-
schauen und soweit moglich in bereits bestehende Revisionsvorhaben zu integrieren. Vor dem Hintergrund
dieser Ausfiihrungen kann die Kommission dieses Vorgehen nachvollziehen und unterstitzen.

Erschwerend zur Komplexitat kam aus Sicht der Kommission der Umstand hinzu, dass im Bericht und Antrag
des Regierungsrates eine Ubersicht iiber alle im Kanton bestehenden regierungsratlichen Kommissionen fehl-

te. Die folgenden Folien aus der Prasentation an der Kommissionssitzung vom 29. Januar 2020 werden in
Absprache mit den Referenten zum besseren Verstandnis im Bericht und Antrag der Kommission abgebildet:

Zwecksetzung der Kommissionen

— vorberatende Gremien zur politischen Abstitzung von Entscheiden

— Gremien fir ausgelagerte Entscheide (erstinstanzlich oder
Rekursinstanz)
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Uberprifung der Kommissionen

Geschaftsausschuss Kreditkasse

Funktionsbewertungskommission | Ethikrat

Hochbaukommission Gesundheitsrat Kommission fur Landwirtschaft

Perimeterkommission
(standige Mitglieder)

Kommission Finanzausgleich und Honorarprifungs- und Schlichtungs-
Finanzaufsicht kommission fir Zahnarzte und
Heilpraktiker

Kommission fir Suchtfragen

Bodenrechtskommission

Staatssteuerkommission Oekofachkommission

Berufsbildungskommission

Umwelt- und Gewésserschutz-
koemmission

Kommission der Landwirtschaftlichen
Kreditkasse

Kommission fur Denkmalpflege

Kommission Lehrabschlussprifungen Verkehrskommission

Jagdkommission Fachkommission firr Tierzucht

Mittelschulkommission Jagdprifungskommission Landwirtschaftliche Pachtkommission

Sportkommission Wildschadenkommission Kernstab Kantonaler Fihrungsstab

Volksschulkommission Kantonale Tiefbaukommission

Lehrmittelkommission

_ Uberpriifen | anpassen * auf Bundesrecht gestiitzt

Ein weiterer Punkt, der sich aus Sicht der Kommission nicht sofort erschliesst, ist der Titel der Vorlage. In der
Sitzung wurde ausgefiihrt, dass es sich beim Massnahmenpaket 2 gesetzestechnisch um einen Mantelerlass
handelt, da die Vorlage ein Konglomerat von verschiedenen Gesetzen umfasst. Die Vorlage ist also kein neues
Gesetz, sondern der Zusammenzug von mehreren nétigen Gesetzesanpassungen. In der Gesetzessammlung
I8st sich die Vorlage in Teilrevisionen von einzelnen Gesetzen auf. Als Alternative hatte die Vorlage auch Kan-
tonsratsbeschluss zu den regierungsratlichen Kommissionen genannt werden kénnen. Analog der Praxis beim
Bund wurde der Titel «Gesetz Uber die Bereinigung regierungsratlicher Kommissionen» gewahlt, um in erster
Linie auf den Umstand hinzuweisen, dass die Vorlage dem fakultativen Referendum untersteht.

2.2  Spezialfall selbstandige Anstalten und Betriebe

Im Bericht und Antrag des Regierungsrates wird auf Seite 2 unter «Prifungsfokus des Gesamtvorhabens»
ausgefihrt, dass die obersten Organe der selbstandigen Anstalten und Betriebe nicht einbezogen wurden.
Fragen zur Public Corporate Governance bei den Anstalten und Betrieben wurden in den letzten Jahren paral-
lel zur Reorganisation der Verwaltung Uber die einzelnen Gesetzgebungen bereinigt. Der Regierungsrat hat
sich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt und die Vorlagen dazu in den letzten Jahren dem Kan-
tonsrat unterbreitet. Beispiele dafiir sind die Teilrevisionen des Gesetzes lber den Spitalverbund Appenzell
Ausserrhoden, des Assekuranzgesetzes und des Gesetzes Uber die Pensionskasse. Die Kommission teilt die
Uberlegungen des Regierungsrates.

2.3 Umgang mit Vernehmlassungsbeitragen

Die Kommission weist darauf hin, dass aus ihrer Sicht nicht alle Hinweise aus der Vernehmlassung gentigend
berlcksichtigt wurden. Auf Seite 6 des Berichts und Antrags wird fur eine detaillierte Auswertung der Vernehm-
lassung mit Stellungnahmen zu den einzelnen Hinweisen auf die Beilage 1.3 verwiesen. Dort werden die Punk-
te jedoch nur aufgelistet und nicht kommentiert. In der Diskussion wiesen die Referenten darauf hin, dass sich
fast alle Rickmeldungen auf das Gesamtprojekt bezogen, das aber nicht Gegenstand der Vorlage war. Auf
einige Hinweise aus der Vernehmlassung wurde im Bericht und Antrag eingegangen, ohne dies jedoch explizit
zu erwahnen.

Seite 3/4



i—' Appenzell Ausserrhoden
VAR

2.4  Finanzielle Auswirkungen

Die Kommission ist der Ansicht, dass die Ausflihrungen zu den finanziellen Auswirkungen eher knapp ausge-
fallen sind. Es ist zudem nicht klar ersichtlich, ob sich die Einsparungen auf das Gesamtprojekt oder nur auf
das Massnahmenpaket 2 beziehen. Abklarungen haben ergeben, dass sich die Einsparungen von 60'000
Franken auf das Gesamtprojekt beziehen. Die Summe umfasst die Taggelder aller aufzulésenden Kommissio-
nen, von denen einige in letzter Zeit nicht mehr so haufig oder zum Teil gar nicht mehr getagt haben. Eine
Aussage zu den Spesen und zu den Kosten fir die Aktuariate fehlt. Es ware fir die Beurteilung der finanziellen
Auswirkungen interessant gewesen zu erfahren, wie hoch die Kosten fiir Spesen und die Aktuariate ausfallen
und wie die finanziellen Auswirkungen des Massnahmenpakets 2 eingeschatzt werden.

C. Antrag
Die Kommission Inneres und Sicherheit beantragt lhnen,
1. auf die Vorlage einzutreten und

2. dem Gesetz Uber die Bereinigung regierungsratlicher Kommissionen in 1. Lesung zuzustimmen.

Im Namen der Kommission Inneres und Sicherheit

sign. Peter Gut sign. Sabrina Baumgartner

Peter Gut, Prasident Sabrina Baumgartner, Aktuarin
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VIR 9102 Herisau
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Fax. +41 71 353 68 64
kantonskanzlei@ar.ch
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Regierungsrat, 9102 Herisau

An die Mitglieder
des Kantonsrates

Herisau, 2. Juli 2019

0200.666
Geldspielkonkordat; Genehmigung; 1. Lesung

1. Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 2. Juli 2019

Sehr geehrte Frau Kantonsratsprasidentin
Sehr geehrte Damen Kantonsratinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsrate

A. Ausgangslage

Am 11. Marz 2012 wurde der direkte Gegenentwurf zur Volksinitiative ,Fur Geldspiele im Dienste des Ge-
meinwohls" von Volk und Standen angenommen (vgl. Artikel 106 der Bundesverfassung). Am 21. Oktober
2015 hat der Bundesrat die Botschaft und den Entwurf zuhanden des Bundesparlaments verabschiedet, wel-
ches das Bundesgesetz Uiber Geldspiele (BGS; SR 935.51) am 29. September 2017 beschloss. Gegen das
Gesetz wurde innert Frist das Referendum ergriffen. Die Volksabstimmung fand am 10. Juni 2018 statt, das
Referendum war nicht erfolgreich. Das Geldspielgesetz ist am 1. Januar 2019 in Kraft getreten.

Das BGS hat die beiden vormals im Geldspielbereich geltenden Bundesgesetze (das Lotteriegesetz und das
Spielbankengesetz) zusammengefiihrt und auf Bundesebene eine neue, umfassende Regelung aller Geldspie-
le in der Schweiz geschaffen. Es bezweckt, die Bevolkerung angemessen vor den von den Geldspielen ausge-
henden Gefahren zu schiitzen und die Verwendung der resultierenden Ertrage zugunsten von gemeinnttzigen
Zwecken und der AHV/IV sicher zu stellen.

Die Revision von Art. 106 der Bundesverfassung und die umfassende Revision der Geldspielgesetzgebung auf
Bundesebene haben zur Folge, dass auch die interkantonalen und kantonalen Bestimmungen zum Geldspiel-
bereich revidiert werden missen. Fir die Einfiihrung des BGS auf kantonaler Ebene ist der Erlass eines kan-
tonalen Geldspielgesetzes geplant. Zusatzlich bedarf es der Revision der gesamtschweizerischen interkanto-
nalen Vereinbarung sowie der regionalen Vereinbarung der Swisslos-Kantone.
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Der Vorstand der Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz (FDKL) erteilte an seiner Sitzung
vom 7. April 2014 den Auftrag zur Totalrevision der Interkantonalen Vereinbarungen im Geldspielbereich. Der
Auftrag beinhaltete neben der Anpassung der Konkordatstexte an das Ubergeordnete Recht auch das Behe-
ben von Schwachstellen oder Liicken, welche sich in den letzten Jahren gezeigt hatten. Die Revisionen wur-
den deshalb auch zum Anlass genommen, die gewachsenen Strukturen zu Uberprifen und an die neuen Her-
ausforderungen anzupassen. Dabei hat sich gezeigt, dass sich viele, zum Teil rechtlich komplexe Fragen stel-
len. Ab 2016 wurde daher als externe Fachperson (Rechtsanwaltin) beigezogen, welche den Revisionsprozess
eng begleitete.

Im Hinblick darauf, dass in der Ratifizierungsphase keine Anpassungen mehr vorgenommen werden kdnnen,
sind zu den Konkordaten im Herbst 2017 und im Herbst 2018 zwei Vernehmlassungen durchgefiihrt worden.
Neben den Departementen wurde auch das Biiro des Kantonsrates zum Mitbericht eingeladen. Das Biro des
Kantonsrates hat mit Schreiben vom 18. Oktober 2017 Stellung genommen und sowohl die Stossrichtung als
auch den Wortlaut der regierungsratlichen Stellungnahme unterstitzt. Insbesondere teilte das Biiro des Kan-
tonsrates die kritische Haltung des Regierungsrates gegeniber der Verwendung von Lotteriegeldern fir Spezi-
alinteressen.

Das GSK wurde von der Fachkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz schliesslich an der Plenarversamm-
lung vom 20. Mai 2019 fir die Ratifizierung in den Kantonen freigegeben. Es liegt im Interesse der Kantone,
das GSK schnellstmdglich zu ratifizieren. Angestrebt wird, dass Ende Juni 2020 das geforderte Quorum von
mindestens 18 Kantonen erreicht ist und das GSK in Kraft treten kann.

Auch das regionale Konkordat der Swisslos-Kantone, die Interkantonale Vereinbarung uber die gemeinsame
Durchfiihrung von Lotterien vom 26. Mai 1937 (IKV 1937), wurde an die neuen Gegebenheiten angepasst. Die
neue Interkantonale Vereinbarung uber die gemeinsame Durchfiihrung von Geldspielen (IKV 2020) wird in
einem separaten Beschluss genehmigt.

B. Erwagungen des Regierungsrates
1. Rechtliches

Mit dem GSK werden 6ffentliche Aufgaben an gemeinsame Einrichtungen Uibertragen. Es enthalt wichtige
Bestimmungen zur Organisation, welche geeignet sind, die Rechtsstellung Privater zu berihren. Weiter sind
Rechtsgrundlagen fir die Erhebung von Abgaben enthalten. Das Konkordat muss daher, um dem Gesetzmas-
sigkeitsprinzip zu geniigen, als formelles Gesetz erlassen werden. Dies bedingt, dass es im Verfahren der
Gesetzgebung von jedem kantonalen Gesetzgeber beschlossen wird. Die entsprechende kantonale Rechts-
grundlage findet sich in Art. 74” Abs. 2 der Verfassung des Kantons Appenzell Ausserrhoden (KV; bGS
111.1). Da es sich vorliegend um eine Totalrevision handelt, wird das bisherige Konkordat (IVLW) aufgehoben
und ein neues Konkordat erlassen (GSK).
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2. Bedeutung des Vorhabens

Die bisherigen Organe der IVLW werden in zwei juristische Personen (interkantonale Tragerschaft Geldspiele,
interkantonale Geldspielaufsicht) Uberfihrt. Unter der Geltung der aktuellen IVLW wurde die interkantonale
Aufgabenerfiillung durch verschiedene mit der IVLW eingesetzte Organe wahrgenommen. Die Frage nach der
Rechtsform der Zusammenarbeit war nicht explizit geklart. Die Uberpriifung der Strukturen hat ergeben, dass
eine klare Zuweisung der interkantonal wahrzunehmenden Aufgaben an die verschiedenen Akteurinnen und
Akteure angezeigt erscheint und die Frage nach der Rechtsform zu klaren ist. Mit dem GSK werden die bishe-
rigen Organe der IVLW neu in zwei juristische Personen Uberfihrt. Damit wird eine rechtliche Entflechtung der
gemeinsamen Tragerschaft (Politik) und der operativen Aufgabenerfillung (Vollzug) erreicht:

—  Die Verantwortung der Gesamtheit der Kantone als Trager der interkantonalen Behoérde wird neu in der
Rechtsform einer 6ffentlich-rechtlichen Kérperschaft wahrgenommen. Die Bildung einer juristischen Per-
son hat den Vorteil, dass Rechte und Pflichten auf den Namen der juristischen Person (also der Trager-
schaft) begrindet werden. Angesichts der politischen Rolle der Tragerschaft drangt sich eine mitglied-
schaftliche Ausgestaltung auf.

—  Der Vollzug (d.h. vorab die Wahrnehmung der im Bundesrecht der ,interkantonalen Behorde" zugewiese-
nen Aufgaben) wird einer selbstandigen 6ffentlich-rechtlichen Anstalt Gibertragen. Dadurch wird der Aus-
senauftritt der interkantonalen Behérde gestéarkt, zudem wird die vom Bundesrecht geforderte Unabhan-
gigkeit auch organisationsrechtlich abgebildet. Weil die interkantonale Behérde vollziehend tatig ist, er-
scheint die Bildung einer Anstalt angezeigt; die ,politischen" Aufgaben werden von der gemeinsamen
Tragerschaft wahrgenommen. Die Anstalt wird administrativ von der Tragerschaft beaufsichtigt.

Fuar die im Zuge dieser Neuordnung geschaffen Organisationen bzw. deren Organe werden — in Anlehnung an
die neuen Begrifflichkeiten im Bundesrecht — die folgenden Bezeichnungen verwendet:

—  Fur die gemeinsame Tragerschaft: Interkantonale Tragerschaft Geldspiele" (mit den Organen: Fachdirek-
torenkonferenz Geldspiele, Vorstand, Geldspielgericht und Revisionsstelle). Aus Griinden der besseren
Lesbarkeit wird sowohl im Konkordat als auch im erlauternden Bericht das Kurzel , Tragerschaft" verwen-
det.

—  Fur die Anstalt: ,Interkantonale Geldspielaufsicht" (GESPA) (mit den Organen Aufsichtsrat, Geschaftsstel-
le und Revisionsstelle).
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Appenzell Ausserrhoden

Auch die Mittelvergabe zur Férderung des nationalen Sports wird neu geregelt. Dies erfolgte bisher durch die
Sport-Toto-Gesellschaft (STG) in der Rechtsform eines Vereins. Die Mittelvergabe soll neu von der &ffentlich-
rechtlichen Stiftung Sportférderung Schweiz wahrgenommen werden. Die Stiftung wird von der gemeinsamen

Tragerschaft gesteuert und beaufsichtigt. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die neue interkantonale
Organisation:

Kanton

Revisions- Fachdirektorenkonferenz
stelle - Geldspiele

Vorstand

¢ Revisions-
stelle

'Stiftungérat

Stiftung Sportférderung
Schweiz

In Bezug auf die Gewahrung ausschliesslicher Veranstaltungsrechte fir die Durchfiihrung von Grosslotterien
und grossen Sportwetten wird die bisher in den regionalen Konkordaten geregelte Beschrankung der zugelas-
senen Anbieter ins GSK tibernommen. Die Bezeichnung der zugelassenen Veranstalterin bzw. des zugelasse-
nen Veranstalters erfolgt nach wie vor in den regionalen Konkordaten. Das bisherige System mit einer Anbiete-
rin pro Gebiet (Swisslos und Loterie Romande) wird beibehalten.
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C. Auswirkungen auf den Kanton Appenzell Ausserrhoden
1. Auswirkungen, die sich schon aus der Neuregelung auf Bundesebene ergeben

In der Botschaft zum Geldspielgesetz wurde festgehalten, dass der Bewilligungs- und Aufsichtsaufwand der
Kantone im innerkantonalen Bereich gegentiiber heute insgesamt leicht sinken wird. Da die einzelnen Kantone
keine Durchfiihrungsbewilligungen mehr erlassen mussen, entsteht den Kantonen weniger Verwaltungsauf-
wand. Aufgrund der neuen Zustandigkeit der interkantonalen Behdérde fiir Geschicklichkeitsgrossspiele ist der
den Kantonen diesbezlglich verbleibende Verwaltungsaufwand Gberschaubar. Aufgrund der neuen Regelung
der Kleinlotterien ist nicht mit nennenswerten Auswirkungen auf den Bewilligungs- und Aufsichtsaufwand zu
rechnen. Ein Mehraufwand durfte hingegen bei den neu fiir (kleine) Pokerturniere zustandigen kantonalen
Bewilligungs- und Aufsichtsbehdrden entstehen. Dieser konnte allerdings zumindest teilweise mit Gebuhren
finanziert werden.

Die einzelnen Kantone kénnen seit dem Inkrafttreten des BGS (unabhangig von der Revision der IVLW) keine
Durchfiihrungsbewilligungen fiir Grosslotterien und grosse Sportwetten mehr erteilen. Entsprechend kénnen
sie in diesem Zusammenhang auch keine Kausalabgaben mehr erheben. Zudem kommt die Bewilligungs- und
Aufsichtskompetenz fir Geschicklichkeitsgrossspiele neu der GESPA zu. In diesen Bereichen entsteht den
einzelnen Kantonen somit kein Verwaltungsaufwand mehr (weshalb auch hier die entsprechenden Verwal-
tungsgebulhren nicht mehr erhoben werden kénnen). Hingegen wurde mit Inkrafttreten des BGS die Hoheit der
Kantone, im Bereich von Geschicklichkeitsspielautomaten Steuern zu erheben, im Grundsatz im Vergleich zur
aktuell geltenden Rechtslage nicht eingeschrankt.

2. Auswirkungen der revidierten interkantonalen Bestimmungen auf die Kantone

Das neue GSK weicht von der Struktur und auch vom Wortlaut her in vielen Bereichen von der geltenden IVLW
ab. Dies hat vor allem damit zu tun, dass neu explizit juristische Personen geschaffen werden, was eine ande-
re Struktur geradezu aufdrangt. Organisation und Funktionsweise der heute bestehenden Strukturen werden
jedoch nicht massgeblich von der heutigen Praxis abweichen — abgesehen von der Stiftung Sportférderung
Schweiz (SFS), welche grundsatzlich neu organisiert wird. Da die Finanzierung des gesamten Aufwands der
interkantonalen Aufgabenerflllung Gber Abgaben erfolgt, dirften die sich durch die Revision der IVLW selbst
ergebenden Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden in finanzieller und personeller Hinsicht unwesent-
lich sein.

Auf Gemeindeebene sind keine Auswirkungen ersichtlich.
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D. Antrage
Der Regierungsrat beantragt lhnen,
1. auf die Vorlage einzutreten;

2. dem Beschluss Uber den Beitritt zum Gesamtschweizerischen Geldspielkonkordat in 1. Lesung
zuzustimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Alfred Stricker, Landammann Roger Nobs, Ratschreiber
Beilagen

Beilage 1.1 Konkordatstext

Beilage 1.2 Erlduterungen

Beilage 1.3 Schreiben der FDKL vom 29. Mai 2019

Beilage 1.4 Beitrittsbeschluss

Beilage 1.5 Stellungnahme Biro des Kantonsrates
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Gesamtschweizerisches Geldspielkonkordat (GSK)

Die Kantone

gestltzt auf

— Art. 48 und Art. 106 sowie Art. 191 b Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101; BV)
— das Bundesgesetz vom 29. September 2017 {iber Geldspiele (SR 935.51; Geldspielgesetz, BGS)

vereinbaren:

1. Kapitel: Aligemeine Bestimmungen

Art. 1 Gegenstand

Dieses Konkordat regelt

a. die interkantonale Tragerschaft Geldspiele (nachfolgend: Tragerschaft) einschliesslich das interkantonale
Geldspielgericht (nachfolgend: Geldspielgericht);

b. die interkantonale Aufsichts- und Vollzugsbehdrde gemass Art. 105 BGS (nachfolgend: Interkantonale
Geldspielaufsicht; GESPA);

c. die Stiftung Sportforderung Schweiz (nachfolgend SFS);

d. die Gewahrung ausschliesslicher Veranstaltungsrechte fiir die Durchfiihrung von Grosslotterien und
grossen Sportwetten;

e. die Erhebung und Verwendung von Abgaben fiir die Finanzierung des Aufwands im Zusammenhang mit
dem Geldspiel und der Bekdmpfung der Spielsucht.
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2. Kapitel: Die interkantonale Tragerschaft Geldspiele

ERSTER ABSCHNITT: AUFGABEN UND ORGANISATION

a) Allgemeines

Art. 2 Aufgaben der Tragerschaft

Die Trégerschaft

a. bestimmt im Rahmen des iibergeordneten Rechts die Politik der Kantone im Bereich der Grossspiele und
setzt politische Rahmenbedingungen fiir den Grossspielsektor;

b. nimmt die Verantwortung der Kantone als Trager der GESPA wahr, sie Ubt insbesondere die
administrative Aufsicht (iber die GESPA aus;

c. stellt das Geldspielgericht;

d. gewahrleistet die transparente Verwendung von Reingewinnen aus Grosslotterien und grossen
Sportwetten zugunsten des nationalen Sports; sie (ibt insbesondere die administrative Aufsicht Gber die
SFS aus;

e. ist Depositarin des Konkordats.

Art. 3 Rechtsform, Sitz und Organe
' Die Tragerschaft ist eine dffentlich-rechtliche Kérperschaft mit Sitz in Bern.
2Qrgane der Tragerschaft sind:

a. die Fachdirektorenkonferenz Geldspiele (nachfolgend: FDKG);

b. der Vorstand;

c. das Geldspielgericht;

d. die Revisionsstelle.

b) Die Fachdirektorenkonferenz Geldspiele (FDKG)

Art. 4 Zusammensetzung

Die Kantone entsenden je ein Regierungsmitglied in die FDKG.
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Art. 5 Zustandigkeiten der FDKG
Die FDKG:
a. verabschiedet Stellungnahmen und Empfehlungen zuhanden der Kantone im Bereich der Geldspielpolitik;
b. wahit
i.  die Mitglieder des Vorstands;
i, die Revisionsstell;
iii.  die Mitglieder des Aufsichtsrats der GESPA sowie deren Présidium;

iv.  die Richterinnen und Richter, die Ersatzrichterinnen und Ersatzrichter sowie die a.0. Richterinnen
und Richter des Geldspielgerichts sowie dessen Prasidium;

v.  die Mitglieder des Stiftungsrats der SFS sowie dessen Présidium;

vi.  die Vertretungen der kantonalen Vollzugsbehérden und der GESPA im Koordinationsorgan
gemass Art. 113 ff. BGS;

c. bestimmt das Mitglied oder die Mitglieder der Kantone in der Eidgendssischen Spielbankenkommission
gemass Art. 94 ff. BGS;

d. erlasst das Organisationsreglement;
e. beschliesst
i.  das Budget;
ii.  den Jahresbericht und die Jahresrechnung;
i. ~ die Hohe des Anteils ,Aufsicht' der Abgabe geméss Art. 67 Abs. 1;
iv.  den Leistungsauftrag der GESPA jeweils fir 4 Jahre;

v.  auf Antrag der GESPA den jahrlichen Beitrag an die GESPA aus dem Ertrag der Abgabe gemass
Art. 67 Abs. 2;

vi.  auf Antrag der SFS das Stiftungsreglement der SFS;

vii.  auf Antrag der SFS den Betrag zur Fdrderung des nationalen Sports Jewerls fir 4 Jahre im
Verfahren geméss Art. 34,

viii.  auf Antrag der SFS die Schwerpunkte fiir den Einsatz der Mittel zugunsten des nationalen Sports
jeweils fiir 4 Jahre;

ix.  geringfiigige Anderungen des Konkordats im vereinfachten Verfahren gemass Art. 71 Abs. 3;
f.  genehmigt
i.  das Organisationsreglement der GESPA,;

i.  das Gebiihrenreglement der GESPA,;
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i.  die Entschadigungsordnung fiir die Mitglieder des Aufsichtsrats der GESPA;
iv.  den vierjahrlichen Rechenschaftsbericht der GESPA;
v.  das Geschaftsreglement des Geldspielgerichts;
vi.  den Jahresbericht und die Sonderrechnung des Geldspielgerichts;
vii.  die Entschadigungsordnung fiir die Mitglieder des Stiftungsrats der SFS;
viii.  den vierjahrlichen Rechenschaftsbericht der SFS;
g. nimmt Kenntnis
i.  vom jahrlichen Budget der GESPA,;
i.  vom Jahresbericht und von der Jahresrechnung der GESPA,;
i.  vom Jahresbericht und von der Jahresrechnung der SFS;

h. nimmt dariiber hinaus alle Zusténdigkeiten der Tragerschaft wahr, die keinem anderen Organ der
Tragerschaft lbertragen sind.

Art. 6 Entscheidverfahren der FDKG
' Die FDKG ist beschlussfahig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend ist.

2 Ein Beschluss der FDKG kommt unter Vorbehalt von Art. 34 und Art. 71 Abs. 3 zustande, wenn ihm die Mehrheit
der Stimmenden zustimmt.

3 Bei Stimmengleichheit fallt das Prasidium den Stichentscheid.

c) Der Vorstand

Art. 7 Zusammensetzung des Vorstands

1 Die FDKG wahlt aus ihrer Mitte fiinf Mitglieder in den Vorstand. Mindestens zwei Mitglieder stammen aus der
franzdsischen Schweiz.

2 Eines der Mitglieder aus der franzosischen Schweiz (ibt das Amt des Présidiums oder des Vizeprasidiums aus.

3 Der Conférence Romande des membres de gouvernement concemnés par les jeux d'argent (CRJA) steht in Bezug
auf die Mitglieder aus der franzdsischen Schweiz ein Vorschlagsrecht zu. '
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Art. 8 Zustédndigkeiten

Der Vorstand

a. bereitet die Beschliisse der FDKG vor, stellt Antrag und setzt die Beschllisse der FDKG um;

b. vertritt die Trégerschaft nach aussen.

Art. 9 Entscheidverfahren
1 Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist.
2 Ein Beschluss des Vorstands kommt zustande, wenn ihm die Mehrheit der Stimmenden zustimmt.

3 Bei Stimmengleichheit fallt das Prasidium den Stichentscheid.

Art. 10 Sekretariat
1Der Vorstand verfligt (ber ein Sekretariat.

2 Soweit Personal angestellt wird, erfolgt die Anstellung offentlich-rechtlich. Das Bundespersonalrecht ist
sinngeméss anwendbar. Das Organisationsreglement kann davon abweichende Bestimmungen enthalten, soweit
die besonderen Verhéltnisse und die zu erfiillenden Aufgaben dies erfordern.

d) Das Geldspielgericht

Art. 11 Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtszeit

1 Das Geldspielgericht besteht aus fiinf Richterinnen oder Richtern, wovon je zwei aus der franzdsischen und der
deutschen sowie eine oder einer aus der italienischen Schweiz stammen.

2 Dem Geldspielgericht gehdren drei Ersatzrichterinnen oder Ersatzrichter an, wovon zwei aus der deutschen sowie
eine oder einer aus der franzésischen oder der italienischen Schweiz stammen.

3 Die Amtsdauer betragt 6 Jahre; Richterinnen und Richter sowie Ersatzrichterinnen und Ersatzrichter knnen
einmal wiedergewahit werden, Die Amtsdauer der Ersatzrichterinnen oder Ersatzrichter wird fiir die Bemessung der
maximalen Amtszeit einer Richterin oder eines Richters nicht angerechnet.

4 Die FDKG kann auf Antrag des interkantonalen Geldspielgerichts ausserordentliche Richterinnen oder Richter
ernennen,

a. soweit infolge Ausstands der ordentlichen Richterinnen und Richter und der Ersatzrichterinnen und -
richter ansonsten keine giiltige Verhandlung stattfinden kann, oder

b. wenn fiir die Beurteilung einer Streitsache besondere Fachkenntnisse erforderlich sind, Uber weiche die
ordentlichen Richterinnen und Richter bzw. die Ersatzrichterinnen oder —richter nicht verfiigen; diesfalls
muss die a.0. Richterin bzw. der a.0. Richter iiber die entsprechenden Fachkenntnisse verfligen.
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Art. 12 Zustandigkeit

Das Geldspielgericht beurteilt als letztinstanzliche interkantonale richterliche Behdrde mit voller Kognition in
Sachverhalts- und Rechtsfragen Beschwerden gegen Verfiigungen und Entscheide der tibrigen mit diesem
Konkordat geschaffenen Organisationen bzw. deren Organe.

Art. 13 Unabhéngigkeit

Das Geldspielgericht ist in seiner Recht sprechenden Tétigkeit unabhangig und nur dem Recht verpflichtet.

Art. 14 Organisation und Berichterstattung

! Das Geldspielgericht erlasst ein Geschéftsreglement, welches der Genehmigung durch die FDKG bedarf. Darin
regelt es insbesondere die Organisation, die Zustandigkeiten, die Entschadigungen, das Personal und die
Kommunikation seiner Tatigkeit.

2 Soweit Personal angestellt wird, erfolgt die Anstellung 6ffentlich-rechtlich, das Bundespersonalrecht ist
sinngemass anwendbar. Das Geschéftsreglement kann davon abweichende Regelungen enthalten, soweit die
besonderen Verhaltnisse und die vom Geldspielgericht zu erfiillenden Aufgaben dies erfordern.

3 Das Verfahren vor dem Geldspielgericht richtet sich nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz des Bundes vom
17. Juni 2005 (VGG; SR 173.32).

4 Das Geldspielgericht unterbreitet der FDKG jahrlich einen Jahresbericht, zusammen mit der von der
Revisionsstelle der Trégerschaft gepriften Sonderrechnung des Geldspielgerichts.

e) Die Revisionsstelle

Art. 15 Wahl und Berichterstattung

1 Die FDKG wahit als Revisionsstelle ein kantonales Rechnungspriifungsorgan oder eine anerkannte private
Revisionsstelle auf eine Amtsdauer von 4 Jahren; Wiederwahl ist mglich.

2 Die Revisionsstelle fiihrt eine im Sinne von Art. 728a des Bundesgesetzes betreffend die Erganzung des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 30. Marz 1911 (Fiinfter Teil: Obligationenrecht/OR; SR 220) ordentliche
Revision der Rechnung der Tragerschaft, einschliesslich der Sonderrechnung des Geldspielgerichts, durch.

3 Sje berichtet der FDKG und stellt Antrag auf Genehmigung oder Nichtgenehmigung der jeweiligen Rechnung.
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f) Weitere organisatorische Einheiten

Art. 16 Kommissionen und Arbeitsgruppen

' Die FDKG und der Vorstand kénnen projektbezogene Arbeitsgruppen einsetzen; die FDKG kann zudem standige
Kommissionen einsetzen.

2 Das einsetzende Organ bestimmt den Auftrag, die Mitglieder der Kommission oder Arbeitsgruppe und die zur
Verfiigung stehenden Mittel.

3 Die eingesetzten Einheiten berichten periodisch liber den Stand der Geschéfte und stellen ihren Antrag.

ZWEITER ABSCHNITT: FINANZEN

Art. 17 Finanzierung

Die Tréagerschaft deckt ihren Aufwand tber die Abgabe geméss Art. 67 sowie (iber Gebiihrenertrage des
Geldspielgerichts.

Art. 18 Rechnungswesen

1 Die Tragerschaft fiihrt eine eigene Rechnung. Die Rechnungslegung erfolgt sinngeméss nach den Vorschriften
des 32. Titels OR.

2 Das Geldspielgericht fiihrt eine Sonderrechnung, als Teil der Rechnung geméss Abs. 1.

3. Kapitel: Die interkantonale Geldspielaufsicht (GESPA)

ERSTER ABSCHNITT: AUFGABEN UND ORGANISATION

a) Allgemeines

Art. 19 Aufgaben und Befugnisse

1 Die GESPA nimmt die im BGS der interkantonalen Aufsichts- und Vollzugsbehdrde zugewiesenen Aufgaben wahr
und verfiigt iiber die ihr bundesrechtlich zugewiesenen Befugnisse. Die Trégerschaft kann mit der GESPA
allgemeine Grundsatze zur Aufgabenerfiillung vereinbaren.

2 Die GESPA ist das Kompetenzzentrum der Kantone im Bereich Geldspiele. Die Trégerschaft erlasst mittels
Leistungsauftrag allgemeine Vorgaben hinsichtlich Quantitat und Qualitét der Aufgabenerfiillung. Die Tragerschaft
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kann der GESPA weitere untergeordnete Aufgaben iibertragen.
3Die GESPA kann zur Erfiillung ihrer Aufgaben Ausfiihrungsbestimmungen erlassen.

4Gie darf gegen kostendeckendes Entgelt im Auftrag Dritter Leistungen erbringen, soweit ein enger
Zusammenhang zu den Aufgaben geméss Abs. 1 bis 2 besteht.

5 Sie darf selbst keine gewerblichen Leistungen am Markt erbringen und zu diesem Zweck keine Beteiligungen oder
Kooperationen eingehen.

Art. 20 Rechtsform, Sitz und Organe
1 Die GESPA ist eine interkantonale 6ffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersdnlichkeit und Sitz in Bern.
2 Sie verfiigt Uiber die folgenden Organe:

a. den Aufsichtsrat;

b. die Geschéaftsstelle;

c. die Revisionsstelle.

Art. 21 Unabhéngigkeit
1Die GESPA erfiillt ihre Aufgaben selbsténdig und unabhéngig.
2Das Prasidium der FDKG fiihrt mit dem Prasidium der GESPA jahrlich ein Gespréch (iber die Aufgabenerfiillung.

Art. 22 Organisation und Berichterstattung
! Die GESPA organisiert sich im Rahmen der Vorgaben dieses Konkordats selbst.

2 Sie unterbreitet der Trigerschaft jahriich einen Jahresbericht zur Kenntnisnahme, zusammen mit der von der
Revisionsstelle gepriiften Jahresrechnung.

3 Sie erstattet der Trégerschaft alle vier Jahre einen Rechenschaftsbericht.

b) Der Aufsichtsrat

Art. 23 Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtszeit

1 Der Aufsichtsrat besteht aus fiinf oder sieben sachversténdigen Mitgliedern, wovon je mindestens zwei Mitglieder
aus der franzosischen und deutschen Schweiz sowie ein Mitglied aus der italienischen Schweiz stammen.
Mindestens ein Mitglied muss {iber besondere Kenntnisse im Bereich der Suchtprévention verfigen.

2Die Amtsdauer der Mitglieder betragt 4 Jahre; jedes Mitglied kann zweimal wiedergewahit werden.
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Art. 24 Zusténdigkeiten
1 Der Aufsichtsrat

a. erlasst

i. das Organisationsreglement der GESPA, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die
FDKG;

ii. das Gebiihrenreglement der GESPA, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die FDKG;

iii. die Entschadigungsordnung der Mitglieder des Aufsichtsrats, unter Vorbehalt der
Genehmigung durch die FDKG;

iv. die Regulierung betreffend das Personal;
b. kann zuhanden der Kantone Empfehlungen abgeben;
c. beschliesst
i. das jahrliche Budget der GESPA;
i. den Jahresbericht und die Jahresrechnung der GESPA;
i. den Rechenschaftsbericht zuhanden der FDKG, jeweils fiir vier Jahre;

d. stellt die Direktorin oder den Direktor und die Vizedirektorin oder den Vizedirektor an und genehmigt
die Anstellung der weiteren Mitarbeitenden der Geschéftsstelle.

2 Der Aufsichtsrat (ibt die Zustandigkeiten gemass BGS aus sowie dariiber hinaus sémtliche Zustandigkeiten, die
fiir die Erfiillung der mit diesem Konkordat und mit dem Leistungsauftrag der Trégerschatt ibertragenen Aufgaben
notwendig und keinem anderen Organ libertragen sind.

3 Der Aufsichtsrat erlasst insbesondere die Veranstalter- und Spielbewilligungen und verfiigt die damit verbundenen
Abgaben.

4 Der Aufsichtsrat kann im Organisationsreglement Zusténdigkeiten an die Geschéftsstelle delegieren.

s Der Aufsichtsrat kann Kantonen oder Gemeinden im gegenseitigen Einvernehmen und gegen kostendeckendes
Entgelt einzelne Aufsichtsaufgaben (bertragen.

c) Die Geschéftsstelle

Art. 25 Geschaftsstelle und Personal
1Die Geschaftsstelle steht unter der Leitung einer Direktorin oder eines Direktors.

2 Sie (ibt die unmittelbare Aufsicht (iber den Grossspielsektor aus; der Aufsichtsrat kann in Fallen von grosser
Tragweite die Zusténdigkeit an sich ziehen.
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3Sie bereitet die Geschéfte des Aufsichtsrats vor, stellt Antrag und volizieht dessen Beschliisse.
4 Sie berichtet dem Aufsichtsrat regelmassig, bei besonderen Ereignissen ohne Verzug.

5 Sie verkehrt mit Veranstalterinnen, Beh6rden und Dritten direkt und erldsst in ihrem Zusténdigkeitsbereich nach
Massgabe des Organisationsreglements selbststandig Verfligungen und erhebt Abgaben.

6 Sie priift die der GESPA gestiitzt auf Art. 32 Abs. 2 BGS von den kantonélen Bewilligungsbehdrden zugestellten
Bewilligungsentscheide auf Ubereinstimmung mit dem Bundesrecht.

7 Sie vertritt die GESPA vor eidgendssischen, interkantonalen und kantonalen Gerichten.

8Das Personal wird 6ffentlich-rechtlich angestellt. Das Bundespersonalrecht ist sinngemass anwendbar. Das
Reglement kann davon abweichende Regelungen enthalten, soweit die besonderen Verhéltnisse und die zu
erfiillenden Aufgaben dies erfordern.

d) Die Revisionsstelle

Art. 26 Wahl, Auftrag und Berichterstattung

' Der Aufsichtsrat wahlt als Revisionsstelle ein kantonales Rechnungspriifungsorgan oder eine anerkannte private
Revisionsstelle auf eine Amtsdauer von vier Jahren; Wiederwahl ist méglich.

2 Die Revisionsstelle fiihrt eine im Sinn von Art. 728a OR ordentliche Revision durch und berichtet dem
Aufsichtsrat.

ZWEITER ABSCHNITT: FINANZEN UND ANWENDBARES VERFAHRENSRECHT

Art. 27 Reserven
1 Die GESPA bildet aus der einmaligen Abgabe (Art. 64) Reserven in der Héhe von CHF 3 Mio.

2 Die Reserven der GESPA miissen ab dem vierten Jahr nach Inkrafttreten dieses Konkordats stets mindestens
50% und héchstens 150% des Betrags ihres auf den Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre errechneten,
jéhrlichen Gesamtaufwands aufweisen.

Art. 28 Finanzierung

Die GESPA deckt ihren Aufwand (iber Abgaben geméss Kapitel 7 dieses Konkordats sowie (iber Beitrage der
Trégerschaft.

Art. 29 Rechnungslegung

1 Der Aufbau der Rechnung stellt sicher, dass die Abgaben geméss Kapitel 7 korrekt berechnet werden kdnnen.

10
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2 Im Ubrigen gelten die Vorschriften des 32. Titels OR sinngemass.

Art. 30 Verteilung eines Aufwand- oder Ertragsiiberschusses bei Auflésung der GESPA

1 Bei einer Aufldsung der Anstalt wird ein Aufwand- oder Ertragsiiberschuss im Verhéltnis der Wohnbevolkerung
auf die Kantone verteilt.

2 Die Kantone verwenden einen Ertragsiiberschuss ausschiiesslich fiir die Finanzierung der Aufsicht tber den
Grossspielsektor oder fiir gemeinniitzige Zwecke.

Art. 31 Verfahrensrecht

Das Verfahren richtet sich sinngemass nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968
{iber das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021).

4. Kapitel: Die Stiftung Sportférderung Schweiz (SFS)

Art. 32 Errichtung und Zweck

1 Die Kantone verwenden einen Teil der Reingewinne von Grosslotterien und grossen Sportwetten zur Forderung
des nationalen Sports.

27ur Verteilung der Mittel geméss Abs. 1 wird die rechtlich selbstandige 6ffentlich-rechtiiche Stiftung Sportforderung
Schweiz (SFS) errichtet.

3Die SFS gewahrt Beitrage zur Férderung des nationalen Sports im Rahmen der Vorgaben des tibergeordneten
Rechts, dieses Konkordats sowie der Vorgaben der FDKG (Stiftungsreglement und Beschluss der FDKG (ber die

Schwerpunkte fiir den Einsatz der Mittel).
4Sie kontrolliert die zweckgeméasse Verwendung der Beitrage durch die Destinatare.

5Sje kann nach Massgabe des Stiftungsreglements weitere Aufgaben erfiillen.

Art. 33 Stiftungsvermégen

! Die FDKG legt den Betrag aus dem Reingewinn, welcher der Stiftung jahrlich zugewendet wird, im Verfahren
gemass Art. 34 jeweils auf vier Jahre fest.

2Das aus Reingewinnen von Grosslotterien und grossen Sportwetten gedufnete Stiftungsvermdgen darf
ausschliesslich zum Zwecke der Forderung des nationalen Sports, insbesondere fiir den Nachwuchsleistungssport,
fiir Aus- und Weiterbildung, fiir die Information sowie fiir die Verwaltung der Stiftung eingesetzt werden.

3|m Falle einer Auflésung der Stiftung fallt das Stiftungsvermégen im Verhéltnis der Wohnbevolkerung an die
Kantone.

11
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4 Die Kantone verwenden die Mittel geméss Abs. 3 ausschliesslich zur Forderung des kantonalen Sports.

Art. 34 Verfahren fiir die Festlegung des Betrags zur Férderung des nationalen Sports
! Der Stiftungsrat der SFS stellt der FDKG spétestens 12 Monate vor Ablauf der Vierjahresperiode Antrag.

2Die Mitglieder der FDKG informieren die Regierung des sie entsendenden Kantons friihzeitig tiber die
bevorstehende Beschlussfassung. Die Regierung kann der bzw. dem Delegierten das Mandat binden.

3 Der Beschluss der FDKG kommt zustande, wenn sowohl die Mehrheit der Stimmenden der sechs Kantone der
Westschweiz als auch die Mehrheit der Stimmenden der zwanzig Kantone der Deutschschweiz und des Kantons
Tessin dem Antrag zustimmen.

4 Der Betrag wird von den Kantonen im Verhaltnis der Einwohnerzahlen getragen. Die Einwohnerzahlen werden auf
der Grundlage der aktuellsten Angaben des Bundesamts fiir Statistik zum Zeitpunkt der Beschlussfassung ermittelt.

Art. 35 Organisation
' Die SFS verfiigt (iber einen Stiftungsrat als oberstes Organ sowie eine Revisionsstelle.

2 Der Stiftungsrat verfiigt tiber 5 oder 7 Mitglieder; bei der Zusammensetzung ist auf eine angemessene Vertretung
der verschiedenen Sprachregionen zu achten.

3Die Rechnungslegung erfolgt sinngemass nach den Vorschriften des 32. Titels OR.

4 Der Stiftungsrat wahit als Revisionsstelle ein kantonales Rechnungspriifungsorgan oder eine anerkannte private
Revisionsstelle auf eine Amtsdauer von vier Jahren; Wiederwahl ist mdglich.

5 Die Revisionsstelle fiihrt eine im Sinne von Art. 728a OR ordentliche Revision durch und priift insbesondere, ob
die Mittelverwendung im Einklang mit den Vorgaben erfolgt ist.

6 Die FDKG bestimmt den Sitz der Stiftung und regelt die Einzelheiten auf Antrag der SFS in einem
Stiftungsreglement. Das Reglement regelt namentlich die Aufgaben der Stiftung abschliessend, die Organisation

einschliesslich Rechnungswesen und Berichterstattung, die Unabhéngigkeit von den Destinatéren sowie das
Verfahren und die Kriterien fiir die Mittelverwendung.

7 Soweit Personal angestellt wird, erfolgt die Anstellung privatrechtlich.

Art. 36 Berichterstattung

1 Die SFS unterbreitet der FDKG jéhrlich einen Jahresbericht zur Kenntnisnahme, zusammen mit der von der
Revisionsstelle gepriiften Jahresrechnung.

2 Sje erstattet der FDKG alle vier Jahre einen Rechenschaftsbericht.

Art. 37 Kriterien und Verfahren fiir die Mittelvergabe

! Die SFS gewahrt Beitrage
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a. anden Dachverband der nationalen Sportverbande (Swiss Olympic);
b. an nationale Sportverbande, welche wie der Fussballverband und der Eishockeyverband massgebend in
der Schweiz Wettsubstrat generieren.

2Die FDKG regelt auf Antrag der SFS das Verfahren und die Kriterien fiir die Mittelverwendung im
Stiftungsreglement und beschliesst auf Antrag der SFS die Schwerpunkte des Mitteleinsatzes jeweils fiir 4 Jahre.

3 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Beitrége der SFS.

Art. 38 Transparenz

! Die SFS legt offen, welche Empfangerinnen und Empfénger fiir welche Bereiche wie hohe Beitrége erhalten
haben.

2 Sie verdffentlicht die Informationen geméss Abs. 1 sowie ihre Rechnung jahrlich auf ihrer Website.

5. Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen

Art. 39 Unvereinbarkeit
' Niemand darf gleichzeitig in mehreren mit dem Konkordat geschaffenen Organen Einsitz nehmen.
2Die Mitglieder der mit dem vorliegenden Konkordat geschaffenen Organe diirfen weder Mitglied eines Organs

noch Mitarbeitende von Geldspielunternehmen oder von Fabrikations- und Handelsbetrieben der Geldspielbranche
sein noch diirfen sie an solchen Unternehmungen beteiligt sein oder ein Mandat fiir eine solche Unternehmung

ausiiben.

Art. 40 Offenlegung von Interessenbindungen

 Die Mitglieder von mit dem vorliegenden Konkordat geschaffenen Organen legen ihre Interessenbindungen vor
ihrer Wahl offen.

2\Wer sich weigert, seine Interessenbindungen offenzulegen, ist als Mitglied eines Organs nicht wahlbar.

Art. 41 Ausstandspflicht

1\Wer an einem Geschaft unmittelbar persdnliche Interessen hat, ist bei dessen Behandlung ausstandspflichtig.
2 Ausstandspfiichtig ist ebenfalls, wer mit einer Person, deren personliche Interessen von einem Geschéft
unmittelbar beriihrt werden, in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis dem dritten Grade verwandt oder

verschwégert oder durch Ehe, eingetragene Partnerschaft oder faktische Lebensgemeinschaft verbunden ist oder
diese Person gesetzlich, statutarisch oder vertraglich vertritt.

3 Ausstandspflichtige miissen von sich aus ihre Interessenbindung offenlegen.

4 Sje diirfen sich vor Verlassen des Raumes zur Sache dussern.
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Art. 42 Verpflichtung zur Uberbindung auf Mitarbeitende

Die mit dem vorliegenden Konkordat geschaffenen Organisationen stellen sicher, dass die Mitarbeitenden von der
Geldspielbranche unabhéngig sind und bei Interessenkonfiikten in den Ausstand treten.

Art. 43 Finanzaufsicht

Die mit dem GSK geschaffenen Organisationen unterstehen nicht der Finanzaufsicht der Kantone. Die
Finanzaufsicht wird abschliessend durch die FDKG wahrgenommen.

Art. 44 Haftung

! Die Haftung richtet sich unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen sinngeméss nach dem
Verantwortlichkeitsgesetz des Bundes vom 14. Mérz 1958 (VG; SR 170.32).

2 Fiir den Schaden, den die GESPA in Ausiibung ihrer amtlichen Tétigkeit Dritten zufiigt, haftet sie nur, wenn ihre
Organe oder Mitarbeitenden

a. wesentliche Amtspflichten verletzt haben und
b. Schaden nicht auf Pflichtverletzungen eines Beaufsichtigten zurlickzufiihren sind.

3Uber streitige Anspriiche von Dritten erlésst die Organisation, gegen weiche ein Anspruch gerichtet wird, eine
Verfligung.

4 Gegenliber Organen oder Mitarbeitenden steht der oder dem Geschadigten kein Anspruch zu.

5 Soweit die haftpflichtige Organisation die geschuldete Entschadigung nicht zu leisten vermag, haften die Kantone
solidarisch.

6 Die Kantone tragen einen allflligen Schaden im Verhéltnis ihrer Wohnbevélkerung.

Art. 45 Datenschutz

1 Der Datenschutz richtet sich sinngemass nach der Gesetzgebung des Bundes iiber den Datenschutz (DSG; SR
235.1 und Ausfiihrungserlasse).

2 Die mit dem vorliegenden Konkordat geschaffenen Organisationen bezeichnen in ihrem Organisationsreglement
eine unabhangige Datenschutzaufsichtsstelle. Deren Aufgaben richten sich sinngemass nach den Artikeln 27, 30
und 31 DSG. Die iibrigen Bestimmungen des 5. Abschnitts des DSG sind nicht anwendbar.

Art. 46 Akteneinsicht

1 Die Einsicht in amtliche Akten richtet sich unter Vorbehalt der nachfolgenden Absatze sinngeméss nach der
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Gesetzgebung des Bundes iiber das Offentlichkeitsprinzip der Verwaltung (SR 152.3 und Ausfiihrungserlasse).

2 Kein Zugang wird zu amtlichen Akten gewahrt, welche die Zulassungs- und Aufsichtstétigkeit der GESPA
betreffen.

3Die Bestimmungen (iber das Schlichtungsverfahren (Art. 13 bis 15 des Offentlichkeitsgesetzes des Bundes, SR
152.3) finden keine Anwendung. Die um Gewahrung der Akteneinsicht ersuchte Behdrde informiert Gber eine
Fristverlangerung oder ihren Entscheid und erlésst auf Verlangen eine Verfiigung.

4 Die Einsicht in Akten von laufenden Verfahren richtet sich nach dem anwendbaren Verfahrensrecht.

Art. 47 Publikationen

1 Die Tragerschaft, die GESPA und die SFS verdffentlichen ihre rechtsetzenden Erlasse und andere zu
verdffentlichende Mitteilungen je auf ihrer Website.

2 VVeréffentlichungen in vergaberechtlichen Verfahren erfolgen auf der gemeinsam von Bund und Kantonen
betriebenen Internetplattform flir 6ffentliche Beschaffungen.

Art. 48 Anwendbares Recht

Soweit das vorliegende Konkordat oder die gestiitzt darauf erlassenen Reglemente keine besondere Regelung
enthalten, gelangt Bundesrecht sinngeméss zur Anwendung.

6. Kapitel: Gewdhrung ausschliesslicher Veranstaltungsrechte fiir die
Durchfiihrung von Grosslotterien und grossen Sportwetten

Art. 49 Zugelassene Veranstalterinnen oder Veranstalter von Grosslotterien und grossen
Sportwetten

1 Die Anzahl der Veranstalterinnen oder Veranstalter von Lotterien und Sportwetten ist i.S. von Art. 23 Abs. 1 BGS
auf zwei beschrankt.

2 Auf dem Gebiet der Deutschschweizer Kantone und des Kantons Tessin darf im Sinne von Art. 23 Abs. 2 BGS bei
gegebenen Bewilligungsvoraussetzungen nur eine einzige Bewilligung fiir die Veranstaltung von Lotterien und
Sportwetten erteilt werden. Die Deutschschweizer Kantone und der Kanton Tessin benennen die Veranstalterin
oder den Veranstalter in einer rechtsetzenden interkantonalen Vereinbarung.

3 Auf dem Gebiet der Westschweizer Kantone darfim Sinne von Art. 23 Abs. 2 BGS bei gegebenen
Bewilligungsvoraussetzungen nur eine einzige Bewilligung filr die Veranstaltung von Lotterien und Sportwetten

erteilt werden. Die Westschweizer Kantone benennen die Veranstalterin oder den Veranstalter in einer
rechtsetzenden interkantonalen Vereinbarung.

Art. 50 Abgabe fiir die Gewdhrung ausschliesslicher Veranstaltungsrechte

Als Gegenleistung fiir die Gewahrung der ausschliesslichen Veranstaltungsrechte geméss Art. 49 hiervor entrichten
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die Inhaberinnen oder Inhaber der entsprechenden Veranstalterbewilligung der Tragerschaft eine einmalige sowie
eine jahrlich wiederkehrende Abgabe nach Massgabe der Art. 65 bis 68 dieses Konkordats.

7. Kapitel: Abgaben

ERSTER ABSCHNITT: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 51 Massgebender Gesamtaufwand

Der im Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen mit Abgaben zu finanzierende Gesamtaufwand setzt sich wie
folgt zusammen:

a. Aufwand der Tragerschaft, einschliesslich Geldspielgericht;
b. Aufwand der GESPA,

c. Aufdie Kantone entfallender Anteil des Aufwands des Koordinationsorgans gemass Art. 114 BGS.

Art. 52 Finanzierung
1 Der Deckung des Gesamtaufwands geméss Art. 51 hiervor dienen vorab

a. Gebiihren fiir Verfigungen und Dienstleistungen der GESPA im Einzelfall (Art 54 ff); -

b. Gebiihren fiir Verfahren vor dem Geldspielgericht im Einzelfall (Art. 59).
2Zur Deckung des Anteils des Gesamtaufwands, welcher durch die Gebiihren geméass Abs. 1 fit. aund b
vorstehend nicht gedeckt wird, bei welchem jedoch ein enger Zurechnungszusammenhang zu den
Veranstalterinnen oder Veranstaltern von Grossspielen besteht, erhebt die GESPA von den Veranstalterinnen oder

Veranstaltern jahrlich pro Aufsichtsbereich eine Aufsichtsabgabe (Art. 60 f.).

3 Der nicht den Veranstalterinnen oder Veranstaltern von Grossspielen zurechenbare Anteil des Gesamtaufwands
wird (iber den Ertrag aus der wiederkehrenden Abgabe fiir die Gewahrung der ausschliesslichen
Veranstaltungsrechte, Anteil ,Aufsicht’, finanziert.

Art. 53 Gebiihrenreglement der GESPA
1 Die GESPA regelt die Einzelheiten der Abgaben in einem zu publizierenden Gebiihrenreglement.

2Sje regelt insbesondere die Abgrenzung zwischen dem zurechenbaren und dem nicht zurechenbaren Anteil des
Gesamtaufwands (Art. 52, Abs. 2 und 3).

3 Soweit das vorliegende Konkordat und das Reglement der GESPA keine Regelungen enthalten, gelten die
Bestimmungen der Aligemeinen Geblhrenverordnung des Bundes vom 8. September 2004 (AllgGebV; SR

172.041.1) sinngemass.
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ZWEITER ABSCHNITT: GEBUHREN FUR EINZELAKTE DER GESPA

Art. 54 Gebiihrenpflicht

! Wer eine Verfiigung der GESPA veranlasst oder eine Dienstleistung der GESPA beansprucht, muss dafiir
Geblihren bezahlen.

2 Die GESPA kann fiir Verfahren, die einen erheblichen Kontrollaufwand verursachen und nicht mit einer Verfligung
enden, im Einzelfall Gebiihren erheben, sofern der Gebiihrenpflichtige Anlass zu dieser Untersuchung gegeben

hat.

Art. 55 Bemessung

! Die Gebiihren werden nach dem tatséchlichen, gebotenen Zeitaufwand, und der erforderlichen Sachkenntnis,
abgestuft nach Funktionsstufen und Qualifikation des ausfiihrenden Personals, bemessen.

2 Die Héhe der Gebiihr liegt zwischen CHF 100.-- und CHF 350.-- pro Stunde.
3 Die GESPA legt die Ansétze fiir die einzelnen Funktionsstufen im Gebihrenreglement fest.

4 Sie kann pauschalisierte Rahmentarife fiir standardisierte Verfahren festlegen.

Art. 56 Gebiihrenzuschlag

Die GESPA kann Zuschlége bis zu 50 Prozent der Gebiihren geméss Art. 54 f. erheben fiir Dienstleistungen oder
Verfiigungen, die

a. auf Ersuchen hin dringlich verrichtet oder erlassen werden, oder

b. ausserhalb der normalen Arbeitszeit verrichtet oder erlassen werden missen.

Art. 57 Auslagen
1 Auslagen sind zusatzlich zur Gebiihr geschuldet.

2 Als Auslagen gelten die Kosten, die fiir die einzelne Verfligung oder Dienstleistung zusétzlich anfallen,
namentlich:

a. Kosten fiir beigezogene Sachverstandige;
b. Reise- und Transportkosten;
¢. Ubernachtungs- und Verpflegungskosten;

d. Reproduktionskosten, Porti, Kommunikation.
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Art. 58 Vorschiisse

Die GESPA kann von der oder dem Gebiihrenpflichtigen bis zur voraussichtlichen Hohe der geschuldeten Gebiihr
einschliesslich Auslagen einen Vorschuss verlangen.

DRITTER ABSCHNITT: GEBUHREN DES GELDSPIELGERICHTS

Art. 59 Gebiihren des Geldspielgerichts

Die Gebiihren fiir das Verfahren vor dem Geldspielgericht richten sich sinngemass nach der Bundesgesetzgebung
fiir das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht.

VIERTER ABSCHNITT: AUFSICHTSABGABE

Art. 60 Abgabepflicht

Die GESPA erhebt von den Inhaberinnen oder Inhabern einer Veranstalterbewilligung (Art. 21 BGS) jahrlich eine
Aufsichtsabgabe.

Art. 61 Bemessung der Abgabe
1 Der Aufsichtsrat der GESPA legt die Hohe der Aufsichtsabgabe jahrlich gestiitzt auf das Budget der GESPA fest.

2 Die Hohe der Abgabe ist so festzusetzen, dass die Ertrége den nicht durch Einzelaktgebiihren gedeckten, jedoch
den Veranstalterinnen oder Veranstaltern von Grossspielen zurechenbaren Anteil des Gesamtaufwands deckt und
die Vorgaben betreffend die Bildung von Reserven (Art. 27 Abs. 2) eingehalten werden.

3 Der jahrlich Giber die Aufsichtsabgabe finanzierte Aufwand darf 70% des jahrlichen Gesamtaufwands (Art. 51)
nicht Gberschreiten.

4 Die Veranstalterinnen oder Veranstalter tragen die Aufsichtsabgabe im Verhéltnis ihrer Bruttospielertrage.

5 Als Bruttospielertrag gilt die Differenz zwischen den Spieleinsétzen und den an die Spieler ausbezahlten
Gewinnen.

Art. 62 Beginn und Ende der Abgabepflicht

! Die Abgabepflicht beginnt mit der Erteilung der Veranstalterbewilligung und endet mit deren Entzug bzw. mit der
Entlassung aus der Aufsicht.

2 Beginnt oder endet die Abgabepflicht nicht mit dem Rechnungsjahr, so ist die Abgabe pro rata temporis
geschuldet.
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Art. 63 Erhebung der Abgabe

1 Die GESPA stellt den abgabepflichtigen Veranstalterinnen oder Veranstaltem aufgrund ihres Budgets im
Rechnungsjahr einen Kostenvorschuss in der Hohe des voraussichtlich geschuldeten Abgabebetrags in Rechnung.

2 Sie erstellt im ersten Semester des Folgejahres aufgrund ihrer Jahresrechnung sowie der definitiven
Bruttospielertrage der Abgabepflichtigen die Schiussabrechnung. Differenzen zwischen dem geleisteten
Kostenvorschuss und dem tatsachlich geschuldeten Abgabebetrag werden auf den Kostenvorschuss des
Folgejahres vorgetragen.

3 Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage.

4 |st die Aufsichtsabgabe strittig, so kann die Veranstalterin oder der Veranstalter von der GESPA eine
beschwerdefahige Verfligung verlangen.

5 Mit der Eroffnung der Verfiigung wird der ganze Abgabebetrag fallig.
FUNFTER ABSCHNITT: ABGABE FUR DIE GEWAHRUNG AUSSCHLIESSLICHER VERANSTALTUNGSRECHTE

Art. 64 Einmalige Abgabe fiir die Gewahrung ausschliesslicher Veranstaltungsrechte

! Die einmalige Abgabe gemass Art. 50 betrégt gesamthaft CHF 3 Mio.

2Der Betrag gemass Abs. 1 wird im Verhaltnis der im ersten Jahr nach Inkrafttreten dieses Konkordats erzielten
Bruttospielertrage auf die Inhaberinnen oder Inhaber der ausschliesslichen Veranstaltungsrechte verteilt.

3Die Tragerschaft verwendet den Ertrag aus der einmaligen Abgabe gemass Abs. 1 zur Ausstattung der GESPA
mit Kapital (Art. 27 Abs. 1).

Art. 65 Wiederkehrende Abgabe fiir die Gewéhrung ausschliesslicher
Veranstaltungsrechte

Die jahrlich wiederkehrende Abgabe geméss Art. 50 setzt sich zusammen aus einem Anteil ,Prévention” und einem
Anteil ,Aufsicht.

Art. 66 Anteil ,,Pravention”
1 Der Anteil ,Prévention* betragt 0.5 % des mit den Lotterien und Sportwetten erzielten jahrlichen Bruttospielertrags.

2 Die Ertrage aus dem Anteil ,Prévention” diirfen ausschliesslich fiir Massnahmen gemass Art. 85 BGS eingesetzt
werden.

3Sje werden mit der Zweckbindung geméss Abs. 2 vorstehend nach dem in den einzeinen Kantonen erzielten
Bruttospielertrag auf die Kantone verteilt.

4Die FDKG erlasst Empfehlungen tiber die Verwendung der Abgabe.
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Art. 67 Anteil ,,Aufsicht”
1 Die Hohe des Anteils ,Aufsicht* wird jahrlich von der FDKG nach Massgabe von Art. 52 Abs. 3 festgelegt.

2 Die Tragerschaft verwendet den Ertrag aus dieser Abgabe zur Deckung ihres Aufwands sowie zur Leistung des
Beitrags an die GESPA gemass Art. 28.

Art. 68 Erhebung der Abgabe fiir die Gewihrung ausschliesslicher Veranstaltungsrechte
1 Die Erhebung der Abgabe erfolgt im Namen und auf Rechnung der Trégerschaft durch die GESPA.

2 Art. 63 gilt sinngeméss. Die GESPA erlésst gegebenenfalls die Verfigung.

8. Kapitel: Schlussbestimmungen

Art. 69 Inkrafttreten
1 Dieses Konkordat tritt in Kraft, sobald mindestens 18 Kantone ihren Beitritt erklart haben.

2 Der Beitritt ist gegentiber der Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz zu erklaren. Sie teilt das
Inkrafttreten den Kantonen und dem Bund mit.

3Mit Inkrafttreten dieses Konkordats wird die Interkantonale Vereinbarung tber die Aufsicht sowie die Bewilligung
und Ertragsverwendung von interkantonal oder gesamtschweizerisch durchgefiihrten Lotterien und Wetten (IVLW),
welche von der Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz am 7. Januar 2005 zur Ratifizierung in
den Kantonen verabschiedet wurde, aufgehoben.

4 Die gestiitzt auf die IVLW erlassenen Ausfiihrungsbestimmungen werden auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Konkordats aufgehoben.

Art. 70 Geltungsdauer, Kiindigung

1 Das Konkordat gilt auf unbeschrénkte Zeit.

2 Es kann mit einer Frist von zwei Jahren jeweils auf Ende eines Jahres durch schriftiiche Mitteilung an die
Tragerschaft gekiindigt werden, friihestens auf das Ende des 10. Jahres seit Inkrafttreten.

3 Die Kiindigung eines Kantons beendet das Konkordat, sofemn dadurch die Anzahl der verbleibenden
Vereinbarungskantone unter 18 sinkt.
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Art. 71 Anderung des Konkordats

! Auf Antrag eines Kantons oder der GESPA entscheidet die FDKG dariiber, ob sie eine Teil- oder Totalrevision des
Konkordats einleitet.

2 Die Anderung tritt in Kraft, sobald ihr alle Vereinbarungskantone zugestimmt haben.

3 Anpassungen von untergeordneter Bedeutung konnen in einem vereinfachten Verfahren, durch einstimmigen
Beschluss der FDKG, vorgenommen werden. Die Trégerschaft bringt den Wortlaut des beabsichtigten Beschlusses
vorgangig den Kantonen zur Kenntnis.

Art. 72 Verhiltnis zu regional beschrénkten Konkordaten

Das vorliegende Konkordat geht widersprechenden Bestimmungen der IKV!, der C-LoRo? sowie deren
Nachfolgekonkordate vor.

Art. 73 Ubergangsbestimmungen

! Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Konkordats tritt die Trégerschaft an die Stelle der Fachdirektorenkonferenz
Lotteriemarkt und Lotteriegesetz gemass Art. 3 lit. a [VLW.

2 |m Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Konkordats tritt der Aufsichtsrat der GESPA an die Stelle der Lotterie- und
Wettkommission gemass Art. 3 lit. b IVLW. Die amtierenden Mitglieder der Lotterie- und Wettkommission kdnnen
ihre Amtsdauer beenden und werden zu Mitgliedem des Aufsichtsrats. Unter Geltung der IVLW geleistete volle
Amtsdauern werden fiir die Berechnung der maximalen Amtszeit angerechnet.

3 Samtliche Rechte und Pflichten, die gestiitzt auf die IVLW entstanden sind, gehen unter Vorbehalt der
nachfolgenden Absétze auf die GESPA (iber.

4 Die GESPA {ibernimmt alle Verfahren der Lotterie- und Wettkommission, die bei Inkrafttreten dieses Konkordats
hangig sind.

5 Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Konkordats tritt das Geldspielgericht an die Stelle der Rekurskommission
gemdss Art. 3 lit. ¢ [VLW. Die amtierenden Richterinnen, Richter, Ersatzrichterinnen und Ersatzrichter der
Rekurskommission kénnen ihre Amtsdauer beenden und werden zu Richterinnen, Richtern, Ersatzrichterinnen und
Ersatzrichtern des Geldspielgerichts. Unter Geltung der IVLW geleistete volle Amtsdauern werden fiir die
Berechnung der maximalen Amtszeit angerechnet.

8 Das Geldspielgericht tibernimmt alle Verfahren der Rekurskommission, die bei Inkrafttreten dieses Konkordats
hangig sind.

7 Fiir Verfahren, die bei Inkrafttreten dieses Konkordats hangig sind, gilt das bisherige Verfahrensrecht bis zum
Abschluss vor der betroffenen Instanz. Fir die Rechtsmittel gilt das Recht, das bei der Eréffnung des Entscheides
in Kraft ist. Bewilligungsgesuche gestiitzt auf das BGS werden nach neuem Verfahrensrecht beurteilt.

1 Interkantonale Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchfiihrung ven Lotterien vom 26, Mai 1937 (welchem die
Deutschschweizerkantone und der Kanton Tessin beigetreten sind),

29ame Convention relative & la Loterie Romande vom 18. November 2005 (welcher die Westschweizerkantone beigetreten sind).
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8 Die GESPA ist berechtigt wahrend einer Frist von 5 Jahren ab Inkrafttreten dieses Konkordats von den
Inhaberinnen oder Inhabern altrechtlicher Bewilligungen Vorauszahlungen und Abgaben gestiitzt auf die
altrechtlichen Bewilligungen zu erheben. '

9 Die Festlegung des Betrags zur Férderung des nationalen Sports geméss Art. 34 erfolgt erstmals im Jahr 2022 fiir
die Periode 2023 - 2026. Bis Ende 2022 kénnen die Kantone wie bisher einen Teil der Reinertrage vor der
Verteilung in die kantonalen Fonds zur Férderung des nationalen Sports verwenden.

10 Die letzte altrechtlich bei den Veranstalterinnen oder Veranstaltem gestiitzt auf Art. 21 IVLW erhobene
Aufsichtsgebiihr gilt als Vorauszahlung im Sinne von Art. 58.

Beschlossen von der Plenarversammiung der Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz zu
Handen der Ratifikation in den Kantonen am 20. Mai 2019.

Fir die Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz

Py

Dr. Andrea Bettiga, Landammann

Préasident FDKL
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L EINLEITUNG

1. Ausgangslage

Am 11. Méarz 2012 wurde der direkte Gegenentwurf zur Volksinitiative ,Fir Geldspiele im
Dienste des Gemeinwohls“ von Volk und Standen angenommen (vgl. Artikel 106 der Bun-
desverfassung). Am 21. Oktober 2015 hat der Bundesrat die Botschaft' und den Entwurf?
zuhanden des Bundesparlaments verabschiedet, welches das Bundesgesetz Uber Geldspie-
le (BGS) am 29. September 2017 beschloss®. Gegen das Gesetz wurde innert Frist das Re-
ferendum ergriffen. Es wurde am 10. Juni 2018 an der Urne mit 72,9% Ja-Stimmen ange-
nommen?. Die gegen die Vorlage erhobenen Beschwerden wurden vom Bundesgericht ab-
gewiesen, soweit darauf eingetreten wurde. Am 7. November 2018 hat der Bundesrat die
Verordnung Uber Geldspiele verabschiedet. Die neuen Bestimmungen sind am 1.1.2019 in

Kraft getreten.

Das BGS flihrt die beiden friiher im Geldspielbereich geltenden Bundesgesetze (das Lotte-
riegesetz® und das Spielbankengesetz®) zusammen und schafft auf Bundesebene eine neue,
umfassende Regelung aller Geldspiele in der Schweiz. Es bezweckt, die Bevélkerung ange-
messen vor den von den Geldspielen ausgehenden Gefahren zu schiitzen und die Verwen-
dung der resultierenden Ertrage zugunsten von gemeinnitzigen Zwecken und der AHV/IV

sicher zu stellen.

Die Revision von Art. 106 der Bundesverfassung und die umfassende Revision der Geld-
spielgesetzgebung auf Bundesebene haben zur Folge, dass auch die interkantonalen und
kantonalen Bestimmungen zum Geldspielbereich revidiert werden miissen.

2. Auftrag und Vorgehen

Der Vorstand der Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz (FDKL) hatte

der Geschaftsfiihrerin der FDKL an seiner Sitzung vom 7. April 2014 den Auftrag erteilt, im
Hinblick auf die Totalrevision der Interkantonalen Vereinbarung Uber die Aufsicht sowie die
Bewilligung und Ertragsverwendung von interkantonal oder gesamtschweizerisch durchge-
fuhrten Lotterien und Wetten vom 7. Januar 2005 (IVLW) eine Arbeitsgruppe zu konstituie-

ren.

Die Arbeitsgruppe stand unter der Leitung der Geschéftsfuhrerin der FDKL (Dora Andres)
und bestand aus 7 weiteren Mitgliedern: Simon Perroud (Rekurskommission), Manuel
Richard (Lotterie- und Wettkommission), Giorgio Stanga und Peter Schérer (Vertreter der
Deutschschweizerkantone und des Kantons Tessin), Jean-Luc Moner-Banet und Albert von
Braun (Vertreter der Westschweizerkantone), Roger Fasnacht (Gemeinschaft Schweizer
Lotterien). Das Redaktionsteam — bestehend aus zwei Vertretern des Sekretariats der Lotte-
rie- und Wettkommission (Pascal Philipona, Sascha Giuffredi) — unterstutzte die Arbeits-

gruppe.

Die Arbeitsgruppe hatte den Auftrag, mit der Totalrevision die IVLW an das Ubergeordnete
Recht anzupassen, gleichzeitig aber auch Schwachstellen oder Liicken der bisherigen Ver-
einbarung, welche sich in den letzten Jahren gezeigt hatten, zu beheben. Die Revision wur-
de deshalb auch zum Anlass genommen, die gewachsenen Strukturen zu Uberprifen und an
die neuen Herausforderungen anzupassen. Dabei hatte sich gezeigt, dass sich viele, zum
Teil rechtlich komplexe, Fragen stellten. Ab 2016 wurde daher als externe Fachperson Frau

1Vgl. Botschaft vom 21. Oktober 2015 zum Geldspielgesetz, BBI 2015 8387 ff.
2Vgl. BBI 2015 8535 ff.
3 Vgl. BBI 2017 6245 ff.

4 BBl 2018 773.
5 Bundesgesetz betreffend die Lotterien und die gewerbsméssigen Wetten vom 8. Juni 1923 (LG, SR 935.51).

8 Bundesgesetz iber Gliicksspiele und Spielbanken vom 18. Dezember 1998 (SBG, SR 935.52).
3
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Dr. M. Strecker, Rechtsanwaltin (Recht & Governance, Bern) beigezogen, welche den Revi-
sionsprozess eng begleitete.

Im Sommer 2017 wurde eine erste Vernehmlassung zum Entwurf des Konkordats ein-
schliesslich des erlauternden Berichts durchgefihrt. Die Plenarversammlung der FDKL hat
am 20. November 2017 zu den im Rahmen der ersten Vernehmlassung eingebrachten we-
sentlichen politischen Fragestellungen Stossrichtungen fir die weitere Bearbeitung be-
schlossen. Auf dieser Grundlage erfolgte die Uberarbeitung des Konkordatstexts und des
erlauternden Berichts. Die zweite Vernehmlassung dauerte vom 30. Juni 2018 bis zum 15.
Oktober 2018. Im Rahmen der zweiten Vernehmlassung konnten nur noch kleine Anpassun-
gen vorgenommen werden. Am 26. November 2018 beschloss die Plenarversammiung
FDKL, die Aufnahme einer zuséatzlichen Zustandigkeit der FDKG ins GSK zu priufen (Be-
schluss Uber den Betrag zur Férderung des nationalen Sports). Am 20. Mai 2019 hat die
Plenarversammlung FDKL die vorliegende Fassung des gesamtschweizerischen Geldspiel-
konkordats z.H. der Ratifikation durch die Kantone verabschiedet, mit dem Ziel einer Inkraft-

setzung per 1.7.2020.

3. Abstimmung mit den regionalen Konkordaten

Die heute in Kraft stehenden regionalen Vereinbarungen (IKV” und C-LoRo®) werden derzeit
ebenfalls revidiert, die entsprechenden Uberarbeitungsprozesse obliegen den zusténdigen
Kantonen. Die Vernehmlassung zu den Entwirfen erfolgte zeitgleich mit der zweiten Ver-
nehmlassung zum GSK.

Aus der Perspektive des GSK ist in den regionalen Konkordaten mindestens die Bezeich-
nung des zugelassenen Veranstalters bzw. der zugelassenen Veranstalterin im Gebiet des
regionalen Konkordats (vgl. Art. 49 GSK) zu regeln.

Die Bezeichnung des zugelassenen Veranstalters bzw. der zugelassenen Veranstalterin
muss von Bundesrechts wegen (Art. 23 Abs. 2 BGS) zwingend in rechtsetzender Form erfol-
gen, weshalb auch die regionalen Konkordate im rechtsetzenden Verfahren zu beschliessen

sind.

Nebst den soeben dargestellten Inhalten kénnen die regionalen Konkordate weitere Bestim-
mungen enthalten. Soweit diese Bestimmungen im Widerspruch zum GSK stehen geht das

GSK vor (Art. 72 GSK).

4. Bundesgesetz (iber Geldspiele

Mit dem BGS werden neue Geldspielkategorien geschaffen (1. Kapitel BGS). Es enthalt
Bestimmungen zu den Spielbanken und Grossspielen (2. und 3. Kapitel BGS), zu den Klein-
spielen (4. Kapitel BGS), zum Betrieb von Spielbankenspielen und Grossspielen (5. Kapitel
BGS), zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel (6. Kapitel BGS),
zur Einschrankung des Zugangs zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Spielangeboten
(7. Kapitel BGS), zu den Behérden (Eidgendssische Spielbankenkommission, interkantonale
Aufsichts- und Vollzugsbehdérde, Koordinationsorgan, 8. Kapitel BGS), zur Besteuerung und
Verwendung der Spielertrage (9. Kapitel BGS) sowie Straf- und Schlussbestimmungen (10.
und 11. Kapitel BGS). Das BGS umfasst 146 Artikel und wird von einer knapp 150-seitigen
Botschaft des Bundesrats® begleitet. Es ist eine weitreichende und umfangreiche Vorlage.

7 Interkantonale Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchflihrung von Lotterien vom 26. Mai 1937. Lotteriekonkordat,
welchem die Deutschschweizerkantone und der Kanton Tessin beigetreten sind.

8 9éme Convention relative & la Loterie Romande vom 18. November 2005. Lotteriekonkordat, welchem die Westschweizerkan-
tone beigetreten sind.

9 BBI 2015 8387 ff.
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Nachfolgend werden einige fur die Revision der IVLW und fiir das bessere Verstandnis des
vorliegenden Berichts wesentliche Punkte der Vorlage kurz aufgegriffen:

Das BGS definiert neue Geldspielkategorien und zieht neue Grenzen der Zustandig-
keiten. Wie bis anhin ist der Bund fiir die Spielbankenspiele zusténdig. Kleinspiele
(insb. Kleinlotterien, lokale Sportwetten und kleine Pokerturniere) fallen geméss dem
BGS in den Zusténdigkeitsbereich der einzelnen Kantone.

Die Kantone entscheiden dariiber, ob sie Grossspiele (Grosslotterien, grosse Sport-
wetten und Geschicklichkeitsgrossspiele) zulassen wollen. Wenn sie dies tun, mus-
sen sie einem Konkordat beitreten, das eine interkantonale Aufsichts- und Voll-
zugsbehorde vorsieht (Art. 105 BGS). Diese wird im Gesetz auch als ,interkantonale
Behdrde“ bezeichnet.

Die interkantonale Behorde muss gemass Art. 106 BGS unabhéangig sein. Zu dieser
Vorgabe wird in der Botschaft prazisierend Folgendes ausgefihrt: ,In Bezug auf die
Auslbung ihrer Funktion darf die interkantonale Behérde keine Anweisungen von
Behérden entgegennehmen, und sie muss auch unabhangig von den Veranstalterin-
nen von Geldspielen sein, die sie zu Uberwachen hat. Im Ubrigen missen im kanto-
nalen Recht die notwendigen Rahmenbedingungen fiir die Unabhangigkeit der inter-
kantonalen Behorde festgelegt werden. Die institutionelle Unabhéngigkeit der inter-
kantonalen Behérde muss durch das Verfahren fir die Einsetzung der Mitglieder die-
ser Behérde und durch die Vorschriften zu ihrer Zusammensetzung, ihrer Organisa-
tion und ihrer Tatigkeit gewahrleistet werden. Das Gremium, das fur die Ernennung
der Mitglieder der interkantonalen Behérde zusténdig ist, muss seinerseits gegeniber
den Veranstalterinnen von Geldspielen unabhangig sein. Auch die funktionelle Unab-
hangigkeit der interkantonalen Behérde muss gewéhrleistet werden, insbesondere
mit Hilfe von Vorschriften zum Budget, zur Finanzierung und zur Uberwachung*“ (Bot-
schaft zum Geldspielgesetz, BBI 2015 8486).

Der interkantonalen Behérde missen gemass BGS mindestens folgende Aufgaben
und Befugnisse Ubertragen werden: Sie ist zusténdig fir die Erteilung von Veranstal-
ter- und Spielbewilligungen fir Grossspiele, d.h. auch fir Geschicklichkeitsgross-
spiele (vgl. Art. 21 ff. BGS), Uberwacht die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmun-
gen in Bezug auf die Grossspiele (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. a BGS), bekampft das ille-
gale Geldspiel (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. b BGS), arbeitet mit in- und ausléndischen Be-
hérden zusammen (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. ¢ BGS) und berichtet 6ffentlich Gber ihre
Tatigkeit (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. d BGS). Auch die Befugnisse der interkantonalen
Behérde sind im Bundesgesetz umschrieben (vgl. Art. 108 ff. BGS). Schliesslich ent-
halt das BGS auch Regelungen zur Amtshilfe (in der Schweiz, aber auch internatio-
nal, vgl. Art. 111 und 112 BGS). Die Kantone kénnen der interkantonalen Behérde
zudem weitere Aufgaben und Befugnisse Ubertragen (vgl. Art. 107 Abs. 2 sowie Art.

108 Abs. 2 BGS).

Das Bundesrecht enthalt umfassende und abschliessende Regelungen im Bereich
Bewilligung, Betrieb und Aufsicht von Grossspielen (vgl. 3., 5. und 8. Kapitel BGS).

Art. 23 BGS sieht explizit vor, dass die Kantone die maximale Anzahl der Veranstaite-
rinnen von Grosslotterien und grossen Sportwetten bestimmen und dartber hinaus in
rechtsetzender Form die Gesellschaften bezeichnen kénnen, denen die interkantona-
le Behérde bei gegebenen Bewilligungsvoraussetzungen eine Bewilligung fur die
Veranstaltung von Lotterien und Sportwetten erteilen kann.

Das BGS enthalt weitreichende und detaillierte Bestimmungen zum Schutz der Spie-
lerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel (vgl. 8. Kapitel BGS).



0200.666, 1. Lesung - Beilage 1.2

e Schliesslich enthélt das BGS Vorgaben lber die Verwendung der Reingewinne von
Grossspielen. Die Reingewinne aus Lotterien und Sportwetten missen von den Kan-
tonen vollumfanglich fir gemeinnitzige Zwecke namentlich in den Bereichen Kultur,
Soziales und Sport verwendet werden. Das Gesetz enthélt eine Definition des Rein-
gewinns (Art. 125 Abs. 2 BGS) und stellt klar, dass die Verwendung der Reingewinne
zur Erfullung éffentlich-rechtlicher gesetzlicher Verpflichtungen ausgeschlossen ist
(Art. 125 Abs. 3 BGS). Die Reingewinne von Geschicklichkeitsspielen unterliegen
keiner Zweckbindung (Art. 125 Abs. 4 BGS). Art. 126 Abs. 2 BGS legt fest, dass die
Veranstalterinnen ihre Reingewinne denjenigen Kantonen abliefern, in denen die Lot-
terien und Sportwetten durchgefiihrt wurden, Art. 127 Abs. 5 BGS sieht vor, dass die
Kantone einen Teil der Reingewinne flr interkantonale und nationale gemeinnitzige
Zwecke verwenden kénnen.

5. Inhalt erlduternder Bericht

Der vorliegende erlauternde Bericht zeigt nachstehend auf, welche Form das Geldspielkon-
kordat aufweisen muss (vgl. unten Ziff. ll) und welches die wesentlichen Anderungen gegen-
Uber der bisherigen IVLW sind (vgl. unten Ziff. lll). Unter Ziff. IV wird eine Ubersicht tiber die
Ergebnisse der Vernehmlassungen gegeben und Ziff. V enthélt ergdnzende Bemerkungen
zum Konkordatstext. Auf die Auswirkungen der Revision der interkantonalen Bestimmungen
wird in Ziff. VI eingegangen.

ll. Form des Geldspielkonkordats: Formelles Gesetz

Nach Art. 48 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV; SR 101) kénnen die Kantone Vertrage
schliessen sowie gemeinsame Organisationen und Einrichtungen schaffen. Sie kénnen na-
mentlich Aufgaben von regionalem Interesse gemeinsam wahrnehmen. Vertrage zwischen
Kantonen sind éffentlich-rechtliche Vereinbarungen, die zwei oder mehrere Kantone tber
einen in ihren Kompetenzbereich fallenden Gegenstand schliessen. Es kénnen somit Ver-
trage Uber alle Fragen geschlossen werden, die in den Zustandigkeitsbereich der Kantone
fallen. Derartige Vertrage kénnen rechtsgeschéaftlich oder rechtsetzend sein oder Elemente
beider Kategorien enthalten. Rechtsetzende Vertrdge sind entweder unmittelbar anwendbar,
das heisst sie berechtigen und verpflichten die beteiligten Kantone direkt; mittelbar rechtset-
zende Vertrage verpflichten dagegen die beteiligten Kantone nur, ihr internes Recht nach
den Bestimmungen des Vertrags zu gestalten. Die rechtsetzenden Vertrdge zwischen den
Kantonen dienen insbesondere dazu, unter Ausschluss des Bundesgesetzgebers eine ge-
samtschweizerische Rechtsvereinheitlichung voranzutreiben. Ein weiterer Zweck der Ver-
trage zwischen den Kantonen liegt in der Schaffung gemeinsamer Organisationen und Ein-
richtungen. So kann im Hinblick auf den Vollzug einer Vereinbarung ein interkantonales Or-
gan eingesetzt werden. Vertrage zwischen Kantonen sind dem Bund zur Kenntnis zu bringen
(Art. 48 Abs. 3 BV). Eine Genehmigungspflicht ist in der Bundesverfassung nicht mehr vor-
gesehen. Nur wenn der Bundesrat oder ein anderer Kanton Einsprache erhebt, muss eine
Genehmigung durch die Bundesversammlung erfolgen (Art. 172 Abs. 3 und Art. 186 Abs. 3

BV).1°

Beim GSK handelt es sich um einen 6ffentlich-rechtlichen Vertrag i.S. von Art. 48 Abs. 1 BV,
welcher sowohl rechtsetzende als auch rechtsgeschéftliche Elemente aufweist und gleich-
zeitig gemeinsame Organisationen und Einrichtungen schafft.

Mit dem GSK werden 6ffentliche Aufgaben an gemeinsame Einrichtungen Ubertragen, es
enthélt wichtige Bestimmungen zur Organisation, welche geeignet sind, die Rechtstellung
Privater zu bertihren und es enthalt Rechtsgrundiagen fur die Erhebung von Abgaben. Das

10 Zitiert aus dem Bericht der FDKL zur IVLW vom 7. Januar 2005, Ziff. C.1., S. 6 f,

6
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Konkordat muss daher, um dem Gesetzmaéssigkeitsprinzip zu genligen, zwingend als for-
melles Gesetz erlassen werden.! Dies bedingt, dass es im Verfahren der Gesetzgebung von
jedem kantonalen Gesetzgeber beschlossen wird.!? Dieser Umstand muss insbesondere in
den Phasen Vernehmlassung, Gutheissung und Beitrittserklarung bertcksichtigt werden. Je
nach kantonalem Recht kann es angezeigt sein, dass die Kantonsregierung innerkantonal
frihzeitig Uber die geplante Totalrevision der IVLW informiert.

Da es sich vorliegend um eine Totalrevision handelt, wird die bisherige Fassung des Kon-
kordats (,geltende IVLW*) aufgehoben und eine neue Fassung des ganzen Konkordatstexts
erlassen/beschlossen (,Gesamtschweizerisches Geldspielkonkordat)."®

.  Uberblick iiber die wesentlichen Neuerungen

Uberfiihrung der bisherigen Organe der IVLW in zwei juristische Personen (interkan-
tonale Tragerschaft Geldspiele, interkantonale Geldspielaufsicht)

Unter der Geltung der aktuellen IVLW wurde die interkantonale Aufgabenerfullung durch ver-
schiedene mit der IVLW eingesetzte Organe wahrgenommen. Die Frage nach der Rechts-
form der Zusammenarbeit war nicht (explizit) geklart. Die Uberpriifung der Strukturen hat
ergeben, dass eine klare Zuweisung der interkantonal wahrzunehmenden Aufgaben an die
verschiedenen Akteurinnen und Akteure angezeigt erscheint und die Frage nach der Rechts-
form zu klaren ist. Mit dem GSK werden die bisherigen Organe der IVLW neu in zwei juristi-
sche Personen Uberflhrt. Damit wird eine rechtliche Entflechtung der gemeinsamen Trager-
schaft (Politik) und der operativen Aufgabenerfillung (Vollzug) erreicht:

o Die Verantwortung der Gesamtheit der Kantone als Trager der interkantonalen Be-
hérde wird neu in der Rechtsform einer 6ffentlich-rechtlichen Kérperschaft wahrge-
nommen. Die Bildung einer juristischen Person hat den Vorteil, dass Rechte und
Pflichten auf den Namen der juristischen Person (also der Tragerschaft) begriindet
werden. Angesichts der politischen Rolle der Tragerschaft drangt sich eine mitglied-
schaftliche Ausgestaltung auf.

e Der Volizug (d.h. vorab die Wahrnehmung der im Bundesrecht der ,interkantonalen
Behorde" zugewiesenen Aufgaben) wird einer selbsténdigen 6éffentlich-rechtlichen
Anstalt Gbertragen. Dadurch wird der Aussenauftritt der interkantonalen Behérde ge-
starkt, zudem wird die vom Bundesrecht geforderte Unabhangigkeit auch organisati-
onsrechtlich abgebildet. Weil die interkantonale Behérde vollziehend tatig ist, er-

~ scheint die Bildung einer Anstalt angezeigt; die ,politischen” Aufgaben werden von
der gemeinsamen Tragerschaft wahrgenommen. Die Anstalt wird administrativ von
der Tragerschaft beaufsichtigt.

Fur die im Zuge dieser Neuordnung geschaffen Organisationen bzw. deren Organe werden —
in Anlehnung an die neuen Begrifflichkeiten im Bundesrecht — die folgenden Bezeichnungen

verwendet:

e FUr die gemeinsame Tragerschaft: ,Interkantonale Tragerschaft Geldspiele* (mit den
Organen: Fachdirektorenkonferenz Geldspiele, Vorstand, Geldspielgericht und Revi-

1 Offentliche Abgaben diirfen nur gestutzt auf ein Gesetz im formellen Sinn erhoben werden. Dem Gesetzmassigkeitsprinzip
kommt im Abgaberecht der Charakter eines selbstédndigen verfassungsmassigen Rechts zu (vgl. TSCHANNEN / ZIMMERLI / MUL-

LER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Auflage 2009, S. 550 ff.).
12 vgl. Urteil des Bundesgerichts 1A.183/1998 E. 3d. Ausnahmsweise kann geméss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch

ein Beschluss der Regierung geniigen, sofern eine explizite und konkrete Delegationsnorm besteht. )
13 Nicht zuletzt aus diesem Grund werden die im Konkordatstext vorzunehmenden Anpassungen nicht explizit als ,Anderungen*

im Korrekturmodus dargestelit.
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sionsstelle). Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird sowohl im Konkordat als
auch im erlauternden Bericht das Kurzel , Tragerschaft® verwendet.

e Fur die Anstalt: ,Interkantonale Geldspielaufsicht' (GESPA) (mit den Organen Auf-
sichtsrat, Geschéftsstelle und Revisionsstelle).

Regelung der Mittelvergabe zur Férderung des nationalen Sports

Die Mittelvergabe zur Férderung des nationalen Sports erfolgte bisher durch die Sport-Toto-
Gesellschaft (STG), in der Rechtsform eines Vereins. Die Mittelvergabe soll neu von der 6f-
fentlich-rechtlichen Stiftung Sportférderung Schweiz wahrgenommen werden. Die Stiftung
wird von der gemeinsamen Tragerschaft gesteuert und beaufsichtigt.

Ubersicht iiber die neuen Strukturen

Die nachfolgende grafische Darstellung vermittelt einen Uberblick Uber die mit dem GSK neu
geschaffenen juristischen Personen sowie deren Organe:

Kanton Kanton Kanton Kanton Kanton Kanton

Revisions- ' <torenkonferenz

. . s|dspielgerich
stelle seldspiele eldspiels

Vorstand

Revisions
stelle

Stiftungsrat

o3

Gewihrung ausschliesslicher Veranstaltungsrechte fiir die Durchfiihrung von
Grosslotterien und grossen Sportwetten

Die bisher in den regionalen Konkordaten geregelte Beschrankung der zugelassenen An-
bieter wird ins GSK Uibernommen, die Bezeichnung der zugelassenen Veranstalterin bzw.
des zugelassenen Veranstalters erfolgt nach wie vor in den regionalen Konkordaten. Das
bisherige System (eine Anbieterin pro Gebiet) wird beibehalten.
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Optimierung der gesetzlichen Grundlage (Legalitatsprinzip)

Das GSK soll eine solide Rechtsgrundlage fir die kiinftige Aufgabenerfullung sein. Es wird
als formelles Gesetz erlassen. Die Revision wird zum Anlass genommen, einerseits die we-
sentlichen Eckwerte der Organisation (Organe, Zusténdigkeiten und Entscheidverfahren)
lickenlos im Konkordat abzubilden. Bisher waren die Regelungen teilweise in Reglementen
der FDKL enthalten. Andererseits werden vor dem Hintergrund, dass neu auch private An-
bieterinnen und Anbieter von Geschicklichkeitsspielen abgabepflichtig werden, die Rechts-
grundlagen fur die Erhebung von Abgaben optimiert. Das Legalitatsprinzip verlangt fir jede
Abgabe die Regelung von Abgabesubjekt (wer schuldet die Abgabe), Abgabeobjekt (wofur
ist die Abgabe geschuldet), die Grundzige der Bemessung und allféllige Ausnahmen auf der
Stufe eines formellen Gesetzes. Im GSK werden die folgenden Abgaben vorgesehen:
e Geblhren flr Einzelakte (sowohl der GESPA wie des Geldspielgerichts)
e eine Aufsichtsabgabe von allen Veranstaltern und Veranstalterinnen von Grossspie-
len
e eine Abgabe fir die Verleihung ausschliesslicher Veranstaltungsrechte (enthaltend
eine einmalige Abgabe zur Bildung von Reserven der Anstalt, eine wiederkehrende
Abgabe zur Finanzierung von Praventionsmassnahmen, eine wiederkehrende Abga-
be zur Deckung jenes Aufwands, welcher nicht anderweitig Uber Gebuhren oder die
Aufsichtsabgabe gedeckt werden kann).

Themen, die nicht mehr im Konkordat geregelt werden

Die nachfolgenden in der heute geltenden IVLW geregelten Themen werden nicht ins GSK
bernommen, weil das BGS hier neu (zum Teil weitreichende) materielle Bestimmungen

enthélt:

e Der Bereich Bewilligung und Aufsicht von Grossspielen (vgl. Kapitel Ill, Abschnitt 1
und 3 der aktuellen IVLW) darf von den Kantonen materiell nicht mehr weitergehend

geregelt werden.

o Das BGS enthalt weitreichende und detaillierte Bestimmungen zum Schutz der Spie-
lerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel. Insbesondere der Bereich Bewilligung
und Aufsicht von Grossspielen darf von den Kantonen nicht weitergehend geregelt
werden; demgegentiiber beldsst der Bundesgesetzgeber im Bereich der Massnahmen
nach Art. 85 BGS ausdriicklich Raum fir kantonale Regelungen.

e Die in der IVLW aufgefiihrten Mindestanforderungen in Bezug auf die gemeinnitzige
Mittelverwendung (vgl. Kapitel IV der aktuellen VLW, ,Lotterie- und Wettfonds und
Verteilung der Mittel*) sind inhaltlich ins BGS uberflhrt bzw. teilweise weitergehend
als bisher geregelt worden (vgl. 9. Kapitel BGS). Viele Kantone haben sich in ihren
Vernehmiassungen zum Vorentwurf des Bundesgesetzes zumindest gegen einen
Teil der Mindestanforderungen ausgesprochen, insbesondere mit der Begrindung,
der Bund greife damit zu stark in die Organisationsfreiheit der Kantone ein. Vor die-
sem Hintergrund erscheinen weitergehende diesbezligliche Vorgaben im gesamt-
schweizerischen Konkordat nicht opportun. Hingegen wird von der in Art. 127 Abs. 5
BGS vorgesehenen Moglichkeit Gebrauch gemacht, einen Teil der Reingewinne fir
interkantonale/nationale gemeinniitzige Zwecke zu verwenden. In diesem Zusam-
menhang werden neu Bestimmungen Uber die Verwendung von Reingewinnen zur
Forderung des schweizerischen Sports ins Konkordat aufgenommen (vgl. die Rege-
lungen im Zusammenhang mit der Stiftung Sportférderung Schweiz).
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IV. Ergebnisse der Vernehmlassungsverfahren

Nachfolgend wird ein Uberblick (iber die wichtigsten Ergebnisse der beiden Vernehmlassun-
gen gegeben. Die Darstellung der einzelnen Eingaben und der dazu gefuhrten Diskussionen
lassen sich den Ergebnisberichten, die bei der Geschéftsstelle FDKL angefordert werden
kénnen, entnehmen.

Erste Vernehmlassung

Der erste Entwurf des GSK wurde in der Vernehmlassung gut aufgenommen.

Die Grundzlige des Entwurfs waren kaum umstritten. Die wesentlichen Neuerungen stiessen
mehrheitlich auf die Zustimmung der Vernehmlassungsteilnehmenden. Dies gilt insbesonde-
re fur die

o Uberfiihrung der bisherigen Strukturen auf zwei rechtlich selbstandige Organisatio-
nen (Tragerschaft und GESPA) und die Grundziige deren Organisation. In der ersten
Vernehmlassung zum Ausdruck gebrachte Vorbehalte aus der Westschweiz betref-
fend die Organisation der Tragerschaft als 6ffentlich-rechtliche Kérperschaft und die
Ausgestaltung des Geldspielgerichts als unabhéngiges Organ dieser Tragerschaft
konnten ausgeraumt werden.

e Die Regelung der Verwendung von Reingewinnen zur Forderung des nationalen
Sports auf Stufe GSK und die Errichtung der 6ffentlich-rechtlichen Stiftung Sportfor-
derung Schweiz, Uber welche inskinftig (anstelle der Sport-Toto-Gesellschaft) die
Verteilung der Mittel zur Férderung des nationalen Sports erfolgen soll;

¢ Die Gewahrung der exklusiven Veranstaltungsrechte im GSK;

¢ Die Bestimmungen zu den Abgaben.

Gegenuber dem Entwurf der ersten Vernehmlassung wurde der Entwurf fir die zweite Ver-
nehmlassung hauptséachlich in folgenden Punkten angepasst:

e Der Titel wurde geéndert (neu Gesamtschweizerisches Geldspielkonkordat) um die
Abgrenzung gegeniber den regionalen Konkordaten besser kenntlich zu machen;

¢ Die Aufsichtsfunktion der FDKG wurde explizit zum Ausdruck gebracht;

¢ Die Rollen der FDKG (politische Rolle) und der GESPA (unabhéangige Aufsichtsbe-
hérde) wurden, soweit dies abstrakt maglich ist, besser zum Ausdruck gebracht und
die Durchfiihrung jahrlicher Gesprache zwischen den Préasidien der beiden Organisa-
tionen wurde institutionalisiert;

o Die SFS wurde dichter normiert (die Anzahl Stiftungsrate und die hauptséachlichen
Kriterien fur die Mittelvergabe wurden auf Stufe GSK normiert, die weiteren Kriterien
und das Verfahren fur die Mittelverwendung sind im Stiftungsreglement zu regein,
welches (auf Antrag der SFS) von der FDKG zu beschliessen ist und insbesondere
auch Bestimmungen enthalten muss, um die Unabhéngigkeit der Stiftungsorgane von
den Destinatéren sicher zu stellen);

e Es wurde ein neues Kapitel «xgemeinsame Bestimmungen» mit Geltung fur alle mit
dem GSK geschaffenen Organisationen eingefithrt mit Vorgaben zu folgenden The-
men: Unvereinbarkeit, Offenlegung von Interessenbindungen, Ausstandspflicht, Fi-
nanzaufsicht, Haftung, Datenschutz, Akteneinsicht, Publikationen und anwendbares
Recht;

o Die exklusiven Veranstaltungsrechte werden (wie bereits im Entwurf zur ersten Ver-
nehmlassung) im GSK gewahrt, auf eine Bezeichnung der zugelassenen Veranstalter
wurde auf Stufe GSK jedoch verzichtet;

e Der bisherige Verteilschlussel fur die Spielsuchtabgabe wurde beibehalten (die Ver-
teilung erfolgt wie bisher nach dem in den einzelnen Kantonen erzielten Bruttospieler-

trag);

10
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e Die FDKG kann Empfehlungen zur Verwendung der Spielsuchtabgabe abgeben,
aber keine Richtlinien erlassen;

¢ In die Ubergangsbestimmungen wurden Regelungen zur Anrechnung von Amtsdau-
ern aufgenommen.

Die folgenden Regelungen des Entwurfs fur die erste Vernehmlassung stiessen teilweise auf
Ablehnung, wurden nach vertiefter Prifung jedoch beibehalten:

e Die mit Blick auf die Bevélkerungszahlen relativ starke Vertretung der Westschweiz
im Vorstand der Tragerschaft (weil der pro Kopf erzielte Bruttospielertrag ungeféhr
doppelt so hoch ist als in der Gbrigen Schweiz);

o Die Zuweisung der Zustandigkeiten zwischen der Tragerschaft und der GESPA im
Zusammenhang mit der Beschlussfassung tUber das Budget und die Berichterstat-
tung;

e Die Beschrankungen der Haftung und der Akteneinsicht betreffend die GESPA,;

e Die Regelungen, wonach das GSK nur in Kraft tritt, wenn alle Kantone beitreten.

Auf eine Umsetzung der folgenden im Rahmen der Vernehmlassung eingebrachten Vor-
schiage wurde verzichtet:
e Die Ausdehnung der Aufsichtsfunktion der GESPA (im Sinne der Wahrnehmung der
Aufsicht auch Uber die Verwendung von Reingewinnen);
e Die Aufnahme zusatzlicher Bestimmungen zur Spielsuchtbekdmpfung;
Die Einfihrung eines Rahmens fir die Festlegung des Abgabesatzes fir die Spiel-
suchtabgabe (0.5 bis 1%);
¢ Die Regelung des Verfahrens flr die Zuwendungen an die SFS im GSK.

Zweite Vernehmlassung

Im Rahmen der zweiten Vernehmlassung wurden nochmals zahlreiche Antréage eingegeben,
die teilweise auch grundlegende Aspekte betrafen. Es versteht sich von selbst, dass in die-
sem Stadium des Verfahrens (unmittelbar vor der Verabschiedung zuhanden der Ratifikation
in den Kantonen) keine grundliegenden Anderungen mehr méglich sind. Im Rahmen der
Auswertung der zweiten Vernehmiassung wurden im Wesentlichen die folgenden, geringfu-
gigen Anderungen vorgenommen:

+ Die Rechnungslegung erfolgt fur alle mit dem GSK geschaffenen Organisationen
sinngemdss nach den Bestimmungen des 32. Titels OR,;

e Die Wahl der Revisionsstelle erfolgt bei allen mit dem GSK geschaffenen Organisati-
onen auf eine Amtsdauer von vier Jahren, wobei eine Wiederwahl méglich ist;

e Die Bezeichnung der fiir ein Mandat als Revisionsstelle in Betracht fallenden kanto-
nalen Stelle wurde geéndert (vorher ,kantonale Fachstelle®, neu ,kantonales Rech-
nungsprifungsorgan®)

e Es wird préazisiert, dass mit dem Begriff ,ordentliche Revision® eine Revision i.S. von
Art. 728a OR gemeint ist; _

e Die Aufgaben der Datenschutzaufsichtsstelle richten sich sinngeméss nach den Arti-
keln 27, 30 und 31 DSG;

e Der neue Mechanismus fur die Verteilung der Mittel zur Férderung des nationalen
Sports (Uber die SFS) wird erst auf die Vertragsperiode 2023 — 2026 zur Anwendung
gebracht, bis dahin erfolgt die Verteilung der Mittel Giber die bisherigen Strukturen

(STG).

Auf eine Umsetzung der folgenden im Rahmen der zweiten Vernehmlassung eingebrachten
Vorschldge wurde verzichtet:

Ein Konkordat anstelle von drei Konkordaten;

Andere Bezeichnung fur GESPA/fur das Geldspielgericht;

Standiger Einbezug der Prasidien GDK/SoDK in die FDKG (als Gaste);

Strengere Vorgaben betreffend Fachwissen Sucht im Aufsichtsrat;

1"
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e Beschluss der Entschadigungsreglemente (GESPA und SFS) durch die FDKG (an-
stelle der Genehmigung durch die FDKG);

e Pflicht zur Offenlegung der Vergitungen der Mitglieder der Leitungsorgane;

e Bezeichnung einer kantonalen Datenschutzbehérde als Datenschutzaufsichtsstelle
und Anwendbarkeit der entsprechenden kantonalen Datenschutzgesetzgebung;

Stark umstritten war die Frage, wer in welchem Verfahren den Anteil der Reingewinne be-
stimmt, welche zur Férderung des nationalen Sports der SFS zugewiesen werden. Diese
Frage war bereits in der ersten Vernehmlassung umstritten. Aufgrund der Ergebnisse der
zweiten Vernehmlassung hat die Plenarversammlung am 28.11.2018 beschlossen, eine Auf-
nahme der Regelung ins GSK nochmals vertieft zu prifen. In der vorliegenden Fassung legt
die FDKG den Betrag zur Férderung des nationalen Sports abschliessend fest. Die Kantone
tragen den Betrag im Verhaltnis der Einwohnerzahlen.

V. Erlauterungen zu einzelnen Bestimmungen

Erstes Kapitel: Allgemeine Bestimmungen (Art. 1 GSK)

Art. 1 GSK vermittelt einen Uberblick Uber den Regelungsgegenstand. Mit dem GSK werden
drei juristische Personen geschaffen, denen je ein eigenes Kapitel im Konkordat gewidmet
wird:

e Die interkantonale Tragerschaft Geldspiele (Art. 1 lit. a GSK): Sie nimmt die Verant-
wortung der Kantone im Bereich der Grossspiele wahr, insbesondere steuert und be-
aufsichtigt sie die Gbrigen mit dem Konkordat geschaffenen juristischen Personen.

e Die GESPA (Art. 1 lit. b GSK): Sie ubt die Aufsicht Gber den Grossspielmarkt aus, in
Anwendung der bundesrechtlichen Vorgaben. Die GESPA nimmt hauptséchlich, aber
nicht nur, die Aufgaben der ,interkantonalen Behérde” geméass BGS wahr.

e Die Stiftung Sportférderung Schweiz (Art. 1 lit. ¢ GSK): Sie ist die gesamtschweizeri-
sche Mittelverteilinstanz, welche Beitrdge zur Férderung des nationalen Sports ge-

wahrt.

Das GSK regelt weiter die Gewahrung exklusiver Veranstaltungsrechte fur die Durchflihrung
von Grosslotterien und grossen Sportwetten (Art. 1 lit. d GSK). Diese Rechte wurden bis an-
hin in den regionalen Konkordaten der Westschweizer Kantone (fiir die Loterie Romande)
und der Deutschschweizer Kantone und des Kantons Tessin (fur die Swisslos) verliehen.
Dieses System (Beschrankung auf eine Anbieterin bzw. einen Anbieter pro Gebiet) soll bei-
behalten, neu aber auf Stufe GSK geregelt werden. Die Bezeichnung der zugelassenen An-
bieterin bzw. des zugelassenen Anbieters erfolgt nach wie vor in den regionalen Konkorda-

ten.

Schiliesslich enthéalt das GSK Rechtsgrundiagen fiur die Erhebung und Verwendung von Ab-
gaben fur die Finanzierung des Aufwands im Zusammenhang mit dem Geldspiel und der

Bekampfung der Spielsucht (Art. 1 lit. e GSK).

12
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Zweites Kapitel: Die interkantonale Tragerschaft Geldspiele

ERSTER ABSCHNITT: AUFGABEN UND ORGANISATION (ART. 2 — 16 GSK)

a) Allgemeines
Aufgaben (Art. 2 GSK)

Die Tragerschaft nimmt jene Aufgaben wahr, die unter Geltung der aktuellen IVLW der Ple-
narversammlung FDKL (sowie dem Vorstand und dem Sekretariat) obliegen:

e Soweit das Bundesrecht den Kantonen im Bereich der Grossspiele einen Gestal-
tungsspielraum beldsst, werden die entsprechenden Entscheidzusténdigkeiten auf
die Tragerschaft Ubertragen (Art. 2 lit. a GSK) und so gemeinsam von allen Kantonen
wahrgenommen. Hingegen bleiben die Zusténdigkeiten fur die Regulierung der Kiein-
spiele in der Zusténdigkeit der einzelnen Kantone.

e In Art. 2 lit. b GSK wird der Tragerschaft die Aufgabe Uibertragen, die gemeinsame
Verantwortung der Kantone als Trager der GESPA wahrzunehmen. Hier wird explizit
auch die administrative Beaufsichtigung der GESPA angesprochen.

o Die Tragerschaft stellt auch den Rechtsschutz im Anwendungsbereich des GSK si-
cher, indem sie das interkantonale Geldspielgericht (als unabhéngiges Organ) wahlt
und administrativ beaufsichtigt (Art. 2 lit. c).

e Schliesslich wird der Tragerschaft die Aufgabe Ubertragen, die transparente Verwen-
dung von Reingewinnen aus Grosslotterien und grossen Sportwetten zugunsten des
nationalen Sports zu gewahrleisten. Die Tragerschaft steuert und beaufsichtigt neu
die Stiftung Sportférderung Schweiz, welche als Nachfolgeorganisation der Schwei-
zerischen Sport-Toto-Gesellschaft ins Konkordat integriert wird (Art. 2 lit. d).

Rechtsform, Sitz und Organe (Art. 3 GSK)

Wie schon einleitend erwahnt, soll die Tragerschaft die Rechtsform einer &ffentlich-rechtli-
chen Karperschaft aufweisen (Art. 3 Abs. 1 GSK). Die Wahl der Rechtsform einer 6ffentlich-
rechtlichen Kérperschaft griindet v.a. auf der Uberlegung, dass ohne Griindung einer juristi-
schen Person (also in der Rechtsform einer einfachen Gesellschaft) stets sémtliche Kantone
Rechte und Pflichten begriinden. Dabei stellt sich insbesondere die Frage, wie sich dieser
Umstand im Rechnungswesen der beteiligten Kantone niederschlagen soll. Die Rechtsform
der einfachen Gesellschaft gilt zudem als schwerfallig, weil fur alle Angelegenheiten, welche
nicht ausdriicklich den interkantonalen Organen Gbertragen werden, Einstimmigkeit aller be-
teiligten Kantone erforderlich ist, weshalb in der Lehre fiir mitgliedschaftlich gepragte Or-
ganisationen das Modell der 6ffentlich-rechtlichen Kérperschaft empfohlen wird (vgl. VITAL
ZEHNDER, Die éffentlich-rechtliche Kérperschaft als Modellform flr die gemeinsame Trager-
schaft, in: Luzerner Beitrage zur Rechtswissenschaft, Band 16, 2007, S. 356). Die Rechts-
form der 6ffentlich-rechtlichen Kérperschaft empfiehlt sich auch vor dem Hintergrund, dass
auf Namen und Rechnung der Tragerschaft Gebtihren (Abgabe fir die Gewahrung aus-
schliesslicher Veranstaltungsrechte, vgl. Art. 45 GSK) erhoben werden.

Der Sitz der Tragerschaft soll am selben Ort sein wie der Sitz der GESPA (somit in Bern).

Die aktuelle IVLW enthalt nur wenige Bestimmungen zur Funktionsweise der Plenarver-
“sammiung FDKL. Zahlreiche Aspekte (z.B. Zusammensetzung und Wahl des Vorstands,
Entscheidverfahren der Plenarversammiung und des Vorstands, Revisionsstelle) sind nur auf
Stufe Geschaftsreglement geregelt. Mit dem GSK soll die bisherige Funktionsweise, die sich
in der Praxis bewahrt hat, nicht grundlegend geéandert werden. Es erscheint jedoch ange-
zeigt, die wesentlichen organisationsrechtlichen Vorgaben auf Stufe Konkordat abzubilden.

13
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b) Die FDKG

Zusammensetzung (Art. 4 GSK)

Die FDKG ist das legislative Organ der Trégerschaft und setzt sich (wie bereits die FDKL
unter Geltung der IVLW) zusammen aus je einem Regierungsmitglied jedes Kantons (Art. 4
GSK). Vom Wortlaut sind nur aktive Regierungsmitglieder erfasst.

Zusténdigkeiten (Art. 5 GSK)

Die FDKG nimmt eine ganze Reihe von Zustandigkeiten wahr:

Sie verabschiedet Stellungnahmen und Empfehlungen zuhanden der Kantone im Be-
reich der Geldspielpolitik (Art. 5 lit. a GSK). Gemeinsame Stellungnahmen werden
z.B. in Vernehmlassungsverfahren des Bundes angezeigt sein. Empfehlungen kén-
nen sich an einen einzelnen Kanton oder auch an alle Kantone richten, wenn aus
Sicht der FDKG Handlungsbedarf beispielsweise im Bereich kantonale Gesetz-
gebung besteht. Solche Empfehlungen sind fir die Kantone selbstverstandlich nicht
verbindlich. '

Sie wahlt einerseits die weiteren Organe der Tragerschaft (Vorstand, Geldspielge-
richt, Revisionsstelle), andererseits die obersten Organe der weiteren mit dem GSK
geschaffenen Organisationen (Aufsichtsrat der GESPA, Stiftungsrat der SFS, Art. 5
lit. b GSK). Sie wahlt zudem die Vertreterinnen oder Vertreter der kantonalen Voll-
zugsbehdrden und jene der GESPA in das Koordinationsorgan' geméss Art. 113 ff
BGS (Art. 5 lit. b GSK) und bestimmt das Mitglied oder die Mitglieder der Kantone in
der Eidgendssischen Spielbankenkommission gemass Art. 94 ff BGS (Art. 5 lit. ¢
GSK).

Die FDKG erlasst das Organisationsreglement der Tragerschaft (Art. 5 lit. d GSK).
Auf Stufe Organisationsreglement kann die FDKG den einzelnen Organisationen fiir
Geschéfte, welche im Zustandigkeitsbereich der FDKG liegen (insbesondere fir die
Wahlen der Richterinnen und Richter, des Aufsichtsrats der GESPA, des Stiftungs-
rats der SFS), Vorschlagsrechte einrdumen.

Nebst den flr eine Legislative Ublichen Zustandigkeiten zur Beschlussfassung Uber
das Budget (inkl. Finanzierungsposition Geldspielgericht), den Jahresbericht und die
Jahresrechnung beschliesst die FDKG auch tber die Hohe des Anteils ,Aufsicht‘ der
Abgabe gemass Art. 67 Abs. 1 GSK (vgl. Art 5 lit. e, i — iii GSK). Diese Abgabe wird
bei den beiden Veranstalterinnen oder Veranstaltern von Grosslotterien und grossen
Sportwetten erhoben und dient der Deckung desjenigen Aufwands, welcher nicht
Uber andere Gebilhren (Einzelaktgeblhren und Aufsichtsabgabe) finanziert werden
kann (vgl. dazu die Ausfihrungen hinten, 7. Kapitel).

Die FDKG beschliesst weiter den Leistungsauftrag der GESPA, jeweils fur 4 Jahre
(Art. 5 lit. e, iv GSK), sowie den jahrlichen Beitrag an die GESPA aus dem Ertrag der
Abgabe gemass Art. 67 Abs. 2 GSK (Art. 5 lit. e, v GSK). Diese beiden Instrumente
ermdglichen es den Kantonen, die Aufgabenerfillung durch die GESPA zu steuern,
ohne damit deren Unabhangigkeit in Frage zu stellen.

Die FDKG genehmigt die organisationsrechtlichen Grundlagen (inkl. Entscha-
digungsordnungen) des Geldspielgerichts und der weiteren mit dem GSK ge-

4 Das Koordinationsorgan wird mit der Neuregulierung des Geldspielbereichs auf Bundesebene neu geschaffen. Es setzt sich
halftig aus Mitgliedern der Vollzugsorgane des Bundes und der Kantone zusammen. Es hat zum Zweck, die Aufgabenerfillung
durch Bund und Kantone zu koordinieren (vgl. Art. 106 Abs. 7 BV).

14
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schaffenen Organisationen (GESPA, Stiftung Sportférderung Schweiz). Ferner bedr-
fen Jahresbericht und Jahresrechnung des Geldspielgerichts der Genehmigung der
FDKG, ebenso die vierjahrlichen Rechenschaftsberichte der GESPA und der Stiftung
Sportférderung Schweiz. Zudem genehmigt die FDKG das Gebihrenreglement der
GESPA (Art. 5 lit. f, ii GSK). Da die Steuerung der GESPA Uber den Leistungsauftrag
und die Festlegung der Héhe des Beitrags an die GESPA (Art. 6 Abs. 1 lit. e, v GSK)
erfolgt und die Rechenschaftsablage entsprechend dem Steuerungszyklus vierjéhr-
lich erfolgt, bediirfen Budget, Jahresbericht und Jahresrechnung der GESPA keiner
Genehmigung durch die FDKG, blosse Kenntnisnahme geniigt (vgl. Art. 6 lit. g GSK).
Eine Genehmigung des Budgets erscheint nicht erforderlich, aber auch nicht sinnvoll,
weil es fur die FDKG kaum maéglich ist, die einzelnen Budgetpositionen zu beurteilen
(und die mit der Genehmigung einhergehende Verantwortung zu Gbernehmen).

e Die FDKG beschliesst, auf Antrag der SFS, das Stiftungsreglement der SFS, wel-
ches, nebst organisationsrechtlichen Grundlagen auch materielle Bestimmungen zur
Mittelverwendung enthélt (vgl. Art. 35 Abs. 6 GSK). Mit Bezug auf die Verwendung
von Reingewinnen verpflichtet das Bundesrecht (Art. 127 BGS) die Kantone, das Ver-
fahren und die Kriterien fur die Gewahrung von Mitteln in rechtsetzender Form zu re-
geln. Das bedeutet, dass diese Elemente mindestens in einem Erlass der Stufe Ver-
ordnung zu regeln sind (vgl. Botschaft BGS, BBI 2015 8494). Soweit die Mittel fur in-
terkantonale und nationale Projekte verwendet werden (was Art. 127 Abs. 5 BGS ex-
plizit fur zulassig erklart), werden die Grundlagen im GSK verankert. Art. 37 Abs. 2
GSK delegiert die entsprechenden Rechtsetzungskompetenzen an die FDKG, der
Stiftung steht ein Antragsrecht zu (vgl. Art. 5 lit. e, vi GSK). Die FDKG beschliesst,
ebenfalls auf Antrag der SFS, (im Verfahren geméss Art. 34) den Betrag flr die For-
derung des nationalen Sports und (im Ublichen Entscheidverfahren gemass Art. 6
GSK) die Schwerpunkte fur den Einsatz der Mittel, jeweils fur 4 Jahre (Art. 37 Abs. 2
GSK und Art. 5 lit. e, vii GSK). Die Mittelverteilung erfolgt im Rahmen dieser Vorga-

ben durch die SFS.

o Die FDKG verflgt schliesslich im Aufgabenbereich der Tragerschaft Gber die Gene-
ralzustandigkeit (Art. 5 lit. h GSK).

Entscheidverfahren (Art. 6 GSK)

Die FDKG ist beschlussfahig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend ist (Art. 6 Abs. 1
GSK). Diese Bestimmung war bis anhin im Geschaftsreglement der FDKG enthalten. Ent-
scheide werden mit der Mehrheit der Stimmenden gefasst; damit ist (neu) klargestellt, dass
Enthaltungen fiir die Ermittlung der Mehrheit nicht mitgezahlt werden. Bei Stimmengleichheit
fallt das Prasidium den Stichentscheid (Art. 6 Abs. 3 GSK).

Ausnahmen vom Mehrheitsbeschluss bilden das Verfahren fur die Festlegung des Betrags
zur Férderung des nationalen Sports (Art. 34 GSK), welches ein doppeltes Mehr (einerseits
der Kantone der Westschweiz und andererseits der Kantone der Deutschschweiz und des
Kantons Tessin) verlangt, und der Beschluss Uber geringfligige Anderungen des Konkordats
(Art. 71 Abs. 3 GSK), welcher der Einstimmigkeit bedarf.

¢) Der Vorstand (Art. 7 - 9 GSK)

Existenz, Zusammensetzung und Entscheidverfahren des Vorstands waren bisher in der
VLW nicht abgebildet, sondern ergaben sich aus dem Geschéftsreglement der FDKL.

Art. 7 Abs. 1 GSK raumt der franzdsischen Schweiz neu einen Vertretungsanspruch ein
(mindestens zwei Mitglieder). Zudem muss ein Mitglied aus der franzdsischen Schweiz das
Amt entweder des Prasidiums oder des Vizeprasidiums austben (Art. 7 Abs. 2 GSK). Art. 7
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Abs. 3 GSK sieht ein Vorschlagsrecht der Conférence Romande de la Loterie et des Jeux
(CRLJ) fur die zwei Mitglieder des Vorstands vor. Diese Konferenz griindet auf der 9éme
Convention relative a la Loterie Romande vom 18. November 2005. Der CRLJ war die Nor-
mierung des Vertretungsanspruchs und des Vorschlagsrechts auf Stufe GSK ein wichtiges
Anliegen. Die (mit Blick auf die Bevélkerungszahlen) starke Vertretung der Westschweiz
tragt der Tatsache Rechnung, dass in der Westschweiz pro Kopf ungeféahr doppelt so hohe
Bruttospielertrage generiert werden wie in der restlichen Schweiz.

Der Vorstand bereitet alle Geschéfte der FDKG vor, setzt deren Entscheide um und vertritt
die FDKG nach aussen.

Bezuglich Entscheidverfahren gelten dieselben Vorgaben fur den Vorstand wie fur die FDKG
(vgl. Art. 9 GSK).

Der Vorstand verfugt Uber ein Sekretariat (Art. 10 Abs. 1 GSK). Soweit fur die Arbeiten des
Sekretariats Personal angestellt wird, erfolgt die Anstellung 6ffentlich-rechtlich. Im Organisa-
tionsreglement der Tragerschaft kdnnen, soweit es die besonderen Verhaltnisse und die zu
erfullenden Aufgaben erfordern, vom sinngeméss anwendbaren Bundespersonalrecht ab-
weichende Bestimmungen erlassen werden (Art. 10 Abs. 2 GSK).

d) Das Geldspielgericht

Die Organe der mit dem GSK geschaffenen juristischen Personen wenden Bundesrecht
sinngemdéss als interkantonales Recht an (Art. 48 Abs. 1 GSK, vgl. auch Ausfuhrungen im
funften Kapitel). Die in den Bundesgesetzen vorgesehenen Rechtsmittelinstanzen sind des-
halb nicht fir Beschwerden zustandig.

Die Kantone kénnen, um den Rechtsschutz zu gewéhrleisten, entweder die Gerichte eines
Kantons fUr zustandig erklaren oder eine interkantonale gerichtliche Behérde einsetzen.
Schon unter der geltenden IVLW wurde mit der Rekurskommission eine interkantonale Ge-
richtsbarkeit begriindet. Dieses Modell hat sich in der Praxis bewéhrt und soll auch unter der
Geltung des GSK beibehalten werden.

Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtszeit (Art. 11 GSK)

Die Absétze 1 und 2 von Art. 11 GSK (5 Richterinnen oder Richter, sprachregionale Zusam-
mensetzung) bilden die aktuelle Praxis ab und schaffen die (langst fallige) Rechtsgrundlage
fur die Ersatzrichterinnen und Ersatzrichter des Geldspielgerichts.

Die Amtsdauer wird von aktuell 4 auf 6 Jahre verlangert und damit an jene von Richterinnen
und Richtern an Gerichten auf Kantons- und Bundesebene angeglichen. Durch die langere
Amtsdauer wird die richterliche Unabhangigkeit zusétzlich gestarkt. Jede Richterin und jeder
Richter wie auch die Ersatzrichterinnen und Ersatzrichter sollen einmal wiedergewahlt wer-
den kdnnen. Die Beschrankung der Amtszeit als Richterin oder Richter auf maximal 12 Jahre
wird aufgrund von Governance-Uberlegungen eingefihrt.

Die FDKG kann auf Antrag des Geldspielgerichts ausserordentliche Richterinnen und Richter
ernennen (vgl. Art. 11 Abs. 5 GSK). Diese Rechtsgrundlage gewéhrleistet, dass das Geld-
spielgericht auch wenn Ausstandsbegehren gestellt werden Uber die fur das Fallen von Urtei-
len notwendige Mindestanzahl an Richterinnen und Richtern verfugt (lit. a). Ahnliche Re-
gelungen bestehen auch fiir andere Gerichte (vgl. bspw. Art. 37 Abs. 3 des Bundesgesetzes
Uber das Bundesgericht (BGG, SR 173.110)). Diese Bestimmung erméglicht es auch, Fach-
richterinnen oder Fachrichter zu ernennen, soweit besondere Fachkenntnisse fur die Beurtei-
lung einer Streitsache erforderlich sind und diese vom ordentlichen Spruchkérper nicht ab-
gedeckt werden. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass sich das Gericht mit
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Fragen aus unterschiedlichsten Sachbereichen wird befassen missen. Die Ernennung aus-
serordentlicher Richterinnen und Richter gemass Art. 11 Abs. 5 GSK darf nur erfolgen, wenn
dies fur das Funktionieren des Gerichts notwendig ist. Die Ernennung erfolgt durch die
FDKG, auf Antrag des Geldspielgerichts.

Zustindigkeit (Art. 12 GSK)

Das Geldspielgericht wird generell als Rechtsmittelinstanz fir Beschwerden gegen Verfu-
gungen und Entscheide der mit dem Konkordat geschaffenen Organisationen bzw. deren
Organe als zustandig erklart (Art. 12 GSK). Allféllige Beschwerdeverfahren kénnen daher
unterschiedliche Sachbereiche tangieren.

Unabhéngigkeit (Art. 13 GSK)

Das Geldspielgericht ist, auch wenn es als Organ der 6ffentlich-rechtlichen Kérperschaft
ausgestaltet ist, ein vom Konkordat geschaffenes, unabhangiges Organ. Die FDKG wahlt die
Richterinnen und Richter, bt aber ansonsten lediglich die — in der Praxis mit erheblicher
Zurickhaltung auszulibende — administrative Aufsicht Uber das Geldspielgericht aus (Ge-
nehmigung der organisationsrechtlichen Grundlagen sowie von Jahresbericht und Sonder-
rechnung, vgl. Art. 5 lit. f, v und vi GSK). Die funktionale Unabhangigkeit wird in Art. 13 GSK
statuiert, wonach das Gericht in seiner Recht sprechenden Tatigkeit unabhangig und nur
dem Recht verpflichtet ist. Zudem wird Uber die Unvereinbarkeitsvorgaben in Art. 39 GSK die
Unabhangigkeit gegentiber den anderen mit dem GSK geschaffenen Organen sichergestelit
und jede Nahe zur Geldspielbranche ausgeschlossen. Damit ist auch die personelle Unab-
hangigkeit gewahrleistet. Es ist wichtig, dass das Geldspielgericht auch Uber eine gewisse
finanzielle Unabhangigkeit verflgt; diesem Umstand ist in der Praxis gebiuhrend Rechnung

zu tragen.
Organisation und Berichterstattung (Art. 14 GSK)

Art. 14 GSK enthalt die grundlegenden organisatorischen Bestimmungen fiir das Geldspiel-
gericht. Wie schon gestutzt auf die geltende IVLW erlasst das Geldspielgericht ein Ge-
schéaftsreglement, in welchem es die Organisation, die Zusténdigkeiten, die Entschadigungen
und die Kommunikation seiner Tatigkeiten regelt. Es unterbreitet der FDKG jahrlich einen
Jahresbericht und die Sonderrechnung. Dies dient der Wahrnehmung der administrativen

Aufsicht durch die FDKG.

ZWEITER ABSCHNITT: FINANZEN (ART. 17 — 18 GSK)

Die interkantonale Aufgabenerfiillung soll finanziell selbsttragend sein. Sowohl die Plenarver-
sammlung wie auch der Vorstand der FDKL legen Wert darauf, dass die Kantone keine Bei-
trage aus dem allgemeinen Steuerhaushalt an die Finanzierung dieser Strukturen entrichten

missen.

Die Finanzierung der Tragerschaft erfolgt einerseits Uber Einzelaktgeblhren des Geldspiel-
gerichts. Diese Gebiihren werden jedoch wegen der Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) kaum
kostendeckend erhoben werden kénnen. Der nicht mit Einzelaktgeblhren finanzierbare Auf-
wand der Tragerschaft wird Uber die Abgabe geméss Art. 50 GSK, Anteil ,Aufsicht®, gedeckt.
Diese Abgabe wird bei den beiden Veranstalterinnen oder Veranstaltern von Grosslotterien
und grossen Sportwetten als (Teil der) Gegenleistung fur die Gewahrung der ausschliessli-
chen Veranstaltungsrechte erhoben. Fir weitere Informationen zur Finanzierung vgl. die
Ausflihrungen zum sechsten Kapitel.
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Drittes Kapitel: Die interkantonale Geldspielaufsicht (GESPA)

ERSTER ABSCHNITT: AUFGABEN UND ORGANISATION (ART. 19 — 26 GSK)

a) Allgemeines
Aufgaben und Befugnisse (Art. 19 GSK)

Das BGS weist der interkantonalen Behérde diverse Aufgaben und Befugnisse zu. Art. 19
Abs. 1 GSK stellt klar, dass die GESPA die interkantonale Behérde im Sinne des BGS ist
und Ubertragt ihr formell die entsprechenden Aufgaben und Befugnisse.

Art. 19 Abs. 2 GSK Ubertragt der GESPA als weitere Aufgabe, als Kompetenzzentrum der
Kantone im Bereich Geldspiele zur Verfuigung zu stehen. Zudem wird der FDKG die Kompe-
tenz Gbertragen, der GESPA weitere untergeordnete Aufgaben zu Ubertragen.

Die Mdéglichkeiten der Steuerung der Aufgabenerfillung durch die Tragerschaft sind fur die
zwei Aufgabenbereiche (Abs. 1 und Abs. 2) unterschiedlich geregelt. In Respektierung der
bundesrechtlich vorgegebenen Unabhangigkeit der GESPA (Art. 106 Abs. 1 BGS, welche
auf der Ebene des GSK in Art. 25 Abs. 1 zum Ausdruck gebracht wird), kann die Trager-
schaft im Bereich der Erflllung der bundesrechtlich vorgegebenen Aufgaben mit der GESPA
nur allgemeine Grundséatze zur Aufgabenerfillung vereinbaren. Eine Einflussnahme auf kon-
krete Geschafte der GESPA ist damit ausgeschlossen. Im ibrigen Aufgabenbereich (Kompe-
tenzzentrum) werden im Leistungsauftrag qualitative und quantitative Vorgaben der Aufga-
benerflllung erlassen. Zur Klarstellung wird in Abs. 3 von Art. 19 GSK festgehalten, dass die
GESPA zur Erfullung ihrer Aufgaben Ausfihrungsbestimmungen erlassen kann

Weil die GESPA als juristische Person mit eigenen Willensbildungsorganen ausgestattet ist,
erscheint es angebracht, im GSK minimale Vorgaben hinsichtlich der méglichen Ausrichtung
zu formulieren. So darf die GESPA gemaéss Art. 19 Abs. 4 GSK Leistungen im Auftrag Dritter
nur erbringen, wenn sie dafir ein kostendeckendes Entgelt erhalt und ein enger Zusammen-
hang zu den mit dem GSK Ubertragenen Aufgaben besteht. Diese Bestimmung gelangt nicht
zur Anwendung, soweit die GESPA Leistungen erbringt, welche zu ihrem mit dem Konkordat
Ubertragenen Aufgabenkatalog gehéren (wie z.B. das Gewahren von Amtshilfe). Von der
Bestimmung erfasst wiirden beispielsweise das Veranstalten von Weiterbildungen, Verfas-
sen von Gutachten, Halten von Referaten, immer soweit die Tatigkeiten nicht im Rahmen der

ordentlichen Aufgabenerfullung erfolgen.

Art. 19 Abs. 5 GSK stellt klar, dass die GESPA nicht am Markt (d.h. in Konkurrenz zu priva-
ten Anbieterinnen oder Anbietern) unternehmerisch tatig werden darf. Die GESPA darf im
Rahmen der gewerblichen Leistungen auch keine Beteiligungen an anderen Unternehmen
erwerben oder Kooperationen mit Dritten eingehen. Es soll m.a.W. nicht verhindert werden,
dass die GESPA im Rahmen der Aufgabenerflllung mit anderen Akteurinnen oder Akteuren
zusammen arbeitet (z.B. mit der ESBK oder mit auslandischen Regulierungsbehdrden).
Ebenso soll nicht die Teilnahme an Forschungsprogrammen verhindert werden, soweit die
Forschungsprogramme in einem engen Zusammenhang mit den Aufgaben der GESPA ste-
hen und die Teilnahme im Rahmen der allgemeinen Grundséatze zur Aufgabenerflllung ge-
mass Art. 19 Abs. 1 GSK vereinbart wurde oder im Leistungsauftrag geméss Art. 19 Abs. 2
GSK vorgesehen ist.

Rechtsform, Sitz, Organe (Art. 20 GSK)

Gemass BGS bt die interkantonale Aufsichts- und Vollzugsbehérde ihre Tatigkeit unab-

hangig aus. lhr kommen dabei umfassende Parteirechte zu (vgl. Art. 108 Abs. 1 lit. i und j
und Art. 135 Abs. 2 BGS, vgl. auch Art. 25b Abs. 3 des Sportforderungsgesetzes). Das GSK
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(vgl. Art. 20 Abs. 1) gibt der GESPA die Rechtsform einer (interkantonalen) 6ffentlich-
rechtlichen Anstalt mit Rechtspersoénlichkeit, also einer organisatorisch verselbsténdigten
Verwaltungseinheit, der die dauernde Erfillung einer &ffentlichen Aufgabe obliegt; mit eige-
ner Rechtspersdnlichkeit und Autonomie. Als solche ist sie Zurechnungssubjekt von Rechten
und Pflichten und tritt im Rechtsverkehr mit Dritten in eigenem Namen als Hoheitstréagerin,
Vertragspartnerin und Prozesspartei auf. Sie kann tUber eigenes Vermégen verfigen und
dementsprechend Haftungssubjekt sein (vgl. zur Rechtsform der &ffentlich-rechtlichen An-
stalt auch Aligemeines Verwaltungsrecht, TSCHANNEN / ZIMMERLI / MULLER, 4. Auflage, 2014,
S. 56 ff.). Die Rechtsform der selbstandigen Anstalt ist fur die Austibung der Aufgaben der
GESPA zweckmassig: Sie verleiht ihr einen stérkeren Aussenauftritt als bisher; die Rechts-
und Parteifahigkeit erh6hen die Rechtssicherheit in Bezug auf den Abschluss privatrechtli-
cher Vertrage und durch die rechtliche Entflechtung von der Trégerschaft wird auch die vom
Bundesrecht geforderte Unabhéngigkeit organisationsrechtlich bestmdéglich abgebildet. Bern
hat sich aufgrund seiner zentralen geografischen Lage bewahrt und wird als Sitz der GESPA
im GSK festgeschrieben (vgl. Art. 20 Abs. 1 GSK).

Unabhingigkeit (Art. 21 GSK)

In Art. 21 GSK wird die vom Bundesrecht (Art. 106 BGS) geforderte Unabhéngigkeit kon-
kretisiert. Die Unabhangigkeit von Aufsichts- und Regulierungsbehérden kann entlang von
vier Dimensionen differenziert werden: der funktionalen, institutionellen, personellen und fi-
nanziellen Unabhangigkeit (vgl. bspw. FELIX STREBEL in LeGes 2015/3, Kompensation von
gesetzgeberischen Liicken bei der Unabhéngigkeit von Aufsichts- und Regulierungsbehor-
den, S. 590 f.). Was die funktionale Unabhangigkeit anbelangt, so wird der GESPA aus-
driicklich Autonomie zugesichert (vgl. Art 21 Abs. 1 GSK). Sie ist von der Tragerschaft wei-
sungsunabhangig. Auch in institutioneller Hinsicht ist die Unabhéngigkeit ausgepréagt, verfugt
die Tragerschaft doch nur Uber typische Oberaufsichtsbefugnisse (das Recht, den Aufsichts-
rat zu wahlen sowie Genehmigungsrechte beziiglich der organisationsrechtlichen Grundla-
gen (Organisationsreglement der Anstalt, Entschadigungsordnung, Geblhrenreglement, Ge-
nehmigung des vierjahrlichen Rechenschaftsberichts)). In finanzieller Hinsicht kann die Tra-
gerschaft wohl (iber die Festlegung der Hohe des an die GESPA zu leistenden Beitrags (Art.
5 lit. e, v GSK) massvoll steuern, im Ubrigen erfolgt die Finanzierung der GESPA jedoch
Uber Gebihren (Einzelaktgebihren, Aufsichtsabgabe), deren Héhe von der GESPA im
Rahmen der Vorgaben des GSK (vgl. siebtes Kapitel, Abgaben) und des Gebuhrenregle-
ments festgelegt wird. Die personelle Unabhangigkeit wird Gber die fur alle mit dem Konkor-
dat geschaffenen Organisationen anwendbaren Vorgaben zu Unvereinbarkeit, zur Offenle-
gung von Interessenbindungen und zur Ausstandspflicht (Art. 39 — 41 GSK) sichergestellt.
Die GESPA wird auch verpflichtet, in inrem Organisationsreglement Bestimmungen zu erlas-
sen, welche die Unabhangigkeit der Mitarbeitenden sicherstellen (vgl. Art. 42 GSK).

Die Abgrenzung zwischen Politik (im Zusténdigkeitsbereich der FDKG) und Wahrnehmung
der Aufsichtsfunktion (im Zustandigkeitsbereich der GESPA) lasst sich kaum glasklar auf
Ebene des GSK definieren. Letztlich wird sich hierzu eine Praxis bilden miissen. Dabei wird
die FDKG sich an der bundesrechtlichen Vorgabe der Unabhangigkeit der interkantonalen

Behorde orientieren missen.

Art. 21 Abs. 2 institutionalisiert jahrliche Gesprache zwischen den Présidien der (fur die Poli-
tik zustandigen) FDKG und der (im Rahmen der Wahrnehmung der bundesrechtlich normier-
ten Aufgaben unabhéngigen) GESPA.
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b) Der Aufsichtsrat
Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtszeit (Art. 23 GSK)

Leitungsorgan der GESPA ist der Aufsichtsrat (Art. 20 Abs. 2 lit. a GSK). Die Bezeichnung
,Rat“ ist im Kontext einer Anstalt gebrauchlich, auf den bisher verwendeten Begriff der
,Kommission“ wird bewusst verzichtet, weil diese Bezeichnung in der Regel fiur mitglied-
schaftlich ausgestaltete Organisationen verwendet wird. Das bisherige Sekretariat wird neu
als Geschaéftsstelle bezeichnet und die Revisionsstelle wird explizit als Organ aufgefuhrt (vgl.
Art. 20 Abs. 2 lit. b und ¢ GSK).

Die Lotterie- und Wettkommission besteht heute aus finf sachverstandigen Mitgliedern. Neu
wird flr den Aufsichtsrat die Rechtsgrundlage fir eine Aufstockung auf sieben Mitglieder
geschaffen (vgl. Art. 23 Abs. 1 GSK). Diese Losung lehnt sich an Art. 94 Abs. 1 BGS (wel-
cher die Zusammensetzung der ESBK betrifft) an und gibt den Kantonnen mehr Flexibilitat:
Wird etwa ein spezifisches Regulierungsthema besonders wichtig, kann die Tragerschaft
zusétzliche Aufsichtsratsmitglieder mit entsprechendem Know-how in den Aufsichtsrat wah-
len. Die Amtsdauer von 4 Jahren inkl. Méglichkeit der Wiederwahl hat sich bewahrt und wird
im GSK Ubernommen. Jedes Mitglied soll zweimal wiedergewahlt werden kénnen. Die Be-
schrankung der Amtszeit auf maximal 12 Jahre wird aufgrund von Corporate-Governance-
Uberlegungen eingefiihrt und ist filr gewéhite Mitglieder von Aufsichtsbehérden nicht uniib-
lich (vgl. bspw. Art. 9 Abs. 2 des Bundesgesetzes (iber die Eidgendssische Finanzmarktauf-
sicht, Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG, SR 956.1).

Gemass Art. 106 Abs. 3 BGS haben die Kantone sicher zu stellen, dass in der interkantona-
len Behorde besondere Kenntnisse im Bereich der Suchtpravention vorhanden sind. Art. 23
Abs. 1 GSK konkretisiert diese bundesrechtliche Vorgabe und bestimmt, dass mindestens
ein Mitglied des Aufsichtsrats Gber entsprechende Kenntnisse verfligen muss.

Zustandigkeiten (Art. 24 GSK)

Art. 24 GSK delegiert die Rechtsetzungszusténdigkeiten fur die Organisation der GESPA an
den Aufsichtsrat, wobei das Organisationsreglement, das Gebuhrenreglement und die Ent-
schadigungsordnung flr die Mitglieder des Aufsichtsrats der Genehmigung durch die FDKG
bedurfen (Abs. 1 lit a, i - iii). Weiter wird der Aufsichtsrat mit der Kompetenz ausgestattet,
Empfehlungen zuhanden der Kantone abzugeben (Abs. 1 lit. b). Der Aufsichtsrat als Lei-
tungsorgan beschliesst (in eigener Verantwortung) das Budget, den Jahresbericht und die
Jahresrechnung der GESPA. Eine Genehmigung durch die FDKG erscheint nicht erforder-
lich, da die Steuerung — soweit Uberhaupt zuldssig — Uber den vierjahrlichen Leistungsauftrag
und den jahrlichen Beitrag erfolgt und die Rechenschaftsablage mittels des (ebenfalls vier-
jahrlichen) Rechenschaftsberichts.

Der Aufsichtsrat verfligt auch Uber die sog. Generalzustandigkeit, d.h. er nimmt alle Zustéan-
digkeiten wahr, die fur die Erfullung der Aufgaben der GESPA notwendig und keinem ande-
ren Organ Ubertragen sind (Art. 29 Abs. 2 GSK). Art. 24 Abs. 3 GSK stellt klar, dass der Auf-
sichtsrat insbesondere die Veranstalter- und Spielbewilligungen erldsst und die damit ver-
bundenen Abgaben erhebt. Er kann diese (und weitere Zustandigkeiten) im Organisations-
reglement an die Geschéftsstelle delegieren (vgl. Art. 24 Abs. 4 GSK).

Die bereits von der geltenden IVLW vorgesehene Mdglichkeit, die Ausiibung gewisser Auf-
sichtsaufgaben an die Kantone zu delegieren, hat sich bewéhrt. Die Veranstalterinnen oder
Veranstalter von Grossspielen werden Durchfiihrungshandlungen, die der Beaufsichtigung
bedirfen, auch kinftig an verschiedensten Orten vornehmen. Das GSK sieht deshalb vor,
dass der Aufsichtsrat die Austibung von Aufsichtsaufgaben im gegenseitigen Einvernehmen
und gegen kostendeckendes Entgelt Kantonen oder Gemeinden Ubertragen kann (vgl. Art.
24 Abs. 5 GSK). Zu denken ist etwa an die Ubertragung der Beaufsichtigung von Ziehungen
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von Grosslotterien oder von gewissen Kontrollen im Rahmen der Auslibung der Aufsicht
uber Geschicklichkeitsspielautomaten. Die Ubertragung kann bspw. in der Form eines ver-
waltungsrechtlichen Vertrags vereinbart werden.

¢) Die Geschiiftsstelle (Art. 25 GSK)

Im BGS wurden in Beachtung der kantonalen Organisationsautonomie keine Details zur ei-
gentlichen Organisation der interkantonalen Behérde resp. deren Geschaftsstelle statuiert,
im Gegensatz zur Organisation der ESBK (vgl. Art. 104 BGS). Die im BGS fiir die ESBK vor-
gesehene Aufgabenteilung zwischen Kommission und Sekretariat wird hier far die GESPA

weitgehend Ubernommen.

Die Geschéftsstelle steht unter der Leitung einer Direktorin oder eines Direktors und bt die
unmittelbare Aufsicht Uber den Grossspielsektor aus (vgl. Art. 25 Abs. 1 und 2 GSK). Dies
betrifft insbesondere die Aufsicht Uber die zugelassenen Marktteilnehmenden, aber auch
uiber ohne Bewilligung im rechtlichen Graubereich und allenfalls illegal agierende Marktteil-
nehmende (vgl. auch Art. 108 Abs. 1 lit. b BGS i.V.m. Art. 1 Abs. 2 und 3 BGS). In Fallen von
grosser Tragweite kann der Aufsichtsrat diese Zusténdigkeit an sich ziehen. im Organisati-
onsreglement der GESPA wird klar zu umschreiben sein, wann ein Fall von grosser Tragwei-

te vorliegt.

Das BGS sieht vor, dass es fir die Durchfilhrung von Kleinspielen einer Bewilligung der je-
weiligen kantonalen Aufsichts- und Vollzugsbehérden bedarf und dass diese Bewilligungs-
behérden inre Bewilligungsentscheide der interkantonalen Behérde zustellen (vgl. Art. 32
BGS)."5 Der interkantonalen Behérde kommt geméss Art. 108 Abs. 1 lit. j BGS zudem die
Befugnis zu, gegen die Entscheide der letztinstanzlichen kantonalen oder interkantonalen
richterlichen Behérden in Anwendung des BGS und seiner Ausfihrungserlasse Beschwerde
beim Bundesgericht zu erheben. Mit Art. 25 Abs. 6 und 7 GSK werden die soeben genann-
ten bundesrechtlichen Vorgaben konkretisiert. Die Bestimmung sieht vor, dass die GESPA
die ihr von den kantonalen Bewilligungsbehérden zugesteliten Bewilligungsentscheide auf
Bundesrechtskonformitat prift. Sollte die Prifung im Einzelfall ergeben, dass ein Entscheid
nicht bundesrechtskonform ist, erhebt die GESPA Beschwerde. Vor einer allfalligen Be-
schwerdeerhebung sucht die GESPA den Dialog mit der jeweiligen kantonalen Bewilligungs-
behérde, um wenn méglich die Gerichte zu entlasten.

Die Anstellungsbedingungen fiir das Personal der Comlot orientieren sich bereits heute am
Bundesrecht. Neu soll das Personal explizit 6ffentlich-rechtlich nach den Bestimmungen des
Bundes angestellt werden. Das Bundespersonalrecht ist allerdings auf eine grosse Organisa-
tion zugeschnitten. Eine Aufbléhung der Strukturen soll vermieden werden, Abweichungen
im Reglement sind zuldssig, soweit sie sich durch die besonderen Bedurfnisse (kleine,
schlanke Organisation) und die zu erfullenden Aufgaben begriinden lassen. Dies ermdglicht
es insbesondere, dem Verordnungsrecht des Bundes integral die Anwendung zu versagen
und stattdessen auf die Besonderheiten der Organisation zugeschnittene Bestimmungen zu

erlassen.

d) Die Revisionsstelle (Art. 26 GSK)

Art. 26 GSK belasst dem einsetzenden Organ (Aufsichtsrat) den Entscheid, ob als Revisi-
onsstelle eine anerkannte private Revisionsstelle oder ein kantonales Rechnungsprifungs-
organ eingesetzt werden soll. Unter den Begriff ,kantonales Rechnungsprifungsorgan® fallen

15 Dies gilt nicht fir Kleinlotterien, die bei einem Unterhaltungsanlass veranstaltet werden, deren Gewinne ausschiiesslich in
Sachpreisen bestehen, bei denen die Ausgabe der Lose, die Losziehung und die Ausrichtung der Gewinne im unmitteibaren
Zusammenhang mit dem Unterhaltungsanlass erfolgen und bei denen die maximale Summe aller Einsétze tief ist (vgl. Art. 41
Abs. 2 BGS). Diese Spiele sind heute unter dem Begriff ,Tombolas" oder Jottos" bekannt.
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sowohl verwaltungsinterne (von der Regierung eingesetzte) wie auch verwaltungsexterne
(vom Parlament eingesetzte) Rechnungspriifungsorgane. Die Revisionsstelle filhrt eine i.S.
von Art. 728a OR ordentliche Revision durch und berichtet dem Aufsichtsrat (Art. 26 Abs. 2

GSK).

ZWEITER ABSCHNITT: FINANZEN UND ANWENDBARES VERFAHRENSRECHT (ART. 27 — 31
GSK)

Reserven (Art. 27 GSK)

Um die Unabhéngigkeit der GESPA auch in finanzieller Hinsicht zu gewdhrleisten, ist diese
mit einer Reserve auszustatten (Art. 27 GSK). Die Reserve wird von der Tragerschaft geleis-
tet. Sie beschafft die entsprechenden Mittel tiber die einmalige Abgabe, welche die Veran-
stalterinnen oder Veranstalter von Grosslotterien und grossen Sportwetten als Teil der Ge-
genleistung fur die Gewahrung exklusiver Veranstaltungsrechte leisten (vgl. Art. 64 GSK).
Die Hohe der Reserve betragt CHF 3 Mio. Die Bildung von Reserven in entsprechendem
Umfang ist fUr eine 6ffentlich-rechtliche Anstalt Gblich.'® Art. 27 Abs. 2 GSK stellt sicher, dass
die Anstalt (iber einen finanziellen Spielraum verfiigt, um Schwankungen tber die Jahre aus-
zugleichen. Sinkt die Reserve unter die Grenze von 50%, mussen die Gebuihren und die
Aufsichtsabgabe erhéht werden (und oder die Tragerschaft leistet hdhere Beitrage); die
Obergrenze (150%) stellt sicher, dass die Gebihren und die Aufsichtsabgabe nicht Gber Jah-
re zu hoch angesetzt werden.

Finanzierung, Rechnungslegung (Art. 28 — 29 GSK)

Die GESPA deckt ihren Aufwand Uber Abgaben (vgl. dazu siebtes Kapitel). Da Gebuhren nur
erhoben werden dlrfen, soweit ein geniigend enger Zurechnungszusammenhang zwischen
der Abgabe und dem Abgabepflichtigen besteht und diese Voraussetzung nicht fiir den ge-
samten Aufwand erflllt ist, leistet die Tragerschaft zur Deckung des nicht Uber Geblihren
finanzierten Aufwands Beitrage (Art. 28 GSK).

Fur die Rechnungslegung der GESPA sind die Vorschriften fir die kaufmannische Buchfiih-
rung und Rechnungslegung gemass Obligationenrecht sinngemass anwendbar (vgl. Art. 29
Abs. 2 GSK). Zudem muss die Rechnung so aufgebaut sein, dass die Abgaben gemass Ka-
pitel 7 korrekt berechnet werden kénnen. Damit wird der Revisionsstelle ein geeigneter Be-

wertungsmassstab fur die Durchfuhrung ihrer Priifungen gegeben.

Verteilung eines Aufwand- oder Ertragsiiberschusses bei Auflésung der GESPA
(Art. 30 GSK)

Weil alle Kantone gemeinsam Tréager der GESPA sind, erscheint es naheliegend, einen Auf-
wand- oder Ertragsiiberschuss im Fall einer Auflésung der Anstalt im Verhaltnis der Wohn-
bevédlkerung auf die Kantone zu verteilen. Weil die Ertréage praktisch ausschliesslich durch
Abgaben der Grossspielveranstalterinnen bzw. Grossspielveranstalter generiert werden,
welche die Grossspielveranstalterinnen bzw. Grossspielveranstalter als Kosten fiir die Ge-
schaftstatigkeit in Abzug bringen kénnen (vgl. Art. 125 Abs. 2 BGS), muss die im Bundes-
recht vorgesehene Zweckbindung greifen, soweit die Mittel nicht wie vorgesehen fir die Fi-

6 Die FINMA bildet innert angemessener Frist fur die Ausibung ihrer Aufsichtstatigkeiten Reserven im Umfang eines Jahres-
budgets (vgl. Art. 16 FINMAG (SR 956.1) und auch Art. 37 FINMA-GebV (SR 956.122)). Die Revisionsaufsichtsbehérde RAB
bildet die fur die Auslibung ihrer Aufsichtstétigkeit erforderlichen Reserven im Umfang von héchstens einem Jahresbudget (vg.
Art. 35 RAG (SR 221.302) und auch Art. 30a lit. k RAG). Das Eidgendssische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI kann gemass
Art. 14 ENSIG (SR 732.2) Reserven bilden. Die Reserven fiir die Deckung von Verlustrisiken betragen mindestens einen Drittel
des Jahresbudgets. Ubersteigen die Reserven die Héhe eines Jahresbudgets, so sind die Gebiihren und die Aufsichtsabgaben

zu senken.
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nanzierung der Aufsicht Uber den Grossspielsektor verwendet werden (vgl. Art. 30 Abs. 2
GSK).

Verfahrensrecht (Art. 31 GSK)

Soweit das GSK oder die gestitzt darauf erlassenen Reglemente keine besonderen Best-
immungen enthalten, gelangt gemass der allgemeinen Bestimmung von Art. 48 GSK Bun-
desrecht sinngemass zur Anwendung. Um jegliche Zweifel betreffend das fur die GESPA
anwendbare Verfahrensrecht auszuschliessen, wird hier die sinngemasse Anwendung des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 Uber das Verwaltungsverfahren (VWVG) explizit
erwahnt. Die sinngemasse Anwendung des VWVG gilt auch fur allfallige Verwaltungssankti-
onen (vgl. Art. 109 BGS).

Viertes Kapitel: Die Stiftung Sportférderung Schweiz (SFS)

Gemass Art. 126 Abs. 2 BGS liefern die Veranstalterinnen ihre Reingewinne denjenigen
Kantonen ab, in denen die Grosslotterien und grossen Sportwetten durchgefuhrt werden. Die
Kantone kénnen jedoch einen Teil der Reingewinne firr interkantonale und nationale ge-
meinntitzige Zwecke verwenden (Art. 127 Abs. 5 BGS). Schon unter der Geltung der IVLW
wurden namhafte Betrage zur Férderung des nationalen Sports verwendet. Die Mittelvertei-
lung an die nationalen Sportverbande erfolgte Uber die Sport-Toto-Gesellschaft (STG, in der
Rechtsform eines Vereins). Mitglieder des Vereins sind einerseits die Kantone, andererseits
aber auch Dritte. Die Statuten der STG miissten, um den mit dem BGS verscharften An-
forderungen des Bundesrechts betreffend Unabhangigkeit und Transparenz zu genigen,
revidiert werden.

Da gemass ausdriicklicher Vorgabe im Bundesrecht die Reingewinne an die Kantone abzu-
liefern sind, kénnen die Kantone auch tber die Verwendung dieser Mittel entscheiden. Mit
der FDKG verfuigen die Kantone Uber ein Organ, welches ihre gemeinsamen Interessen re-
prasentiert. Es erscheint naheliegend, dass inskinftig die FDKG die Steuerungsaufgaben im
Hinblick auf die Mittelverwendung fur nationale Zwecke Ubernimmt (und in der Konsequenz
die fur die Mittelvergabe zusténdige Organisation kein Legislativorgan benétigt). Im GSK wird
daher im Hinblick auf die kiinftige Verteilung der Mittel zur Férderung des nationalen Sports
eine 6ffentlich-rechtliche Stiftung errichtet, welche in die interkantonalen Strukturen einge-

bunden wird.

Ob die STG dereinst aufgelost wird und ob das gegebenenfalls auf die Kantone entfallende
Liquidationsergebnis auf die SFS Ubertragen wird, muss von den gemaéss Statuten zustandi-
gen Organen der STG beschlossen werden; diese Frage kann nicht einseitig durch das GSK
geregelt werden. Das GSK sieht hingegen vor, dass kiinftige Reingewinne zur Férderung
des nationalen Sports nicht mehr Gber die STG, sondern Uber die SFS verteilt werden. Die-
ses Modell wird von der STG mitgetragen, wobei die Erwartung besteht, dass die Kantone
kuinftig Mittel im vergleichbaren Umfang wie bisher zur Verflgung stellen. Der Anteil zur For-
derung des nationalen Sports wird erstmals im Jahr 2022 nach den neuen Bestimmungen
beschlossen: die Mittel werden ab 2023 an die SFS ausgerichtet (vgl. Art. 73 Abs. 9 GSK).

Errichtung und Zweck (Art. 32 GSK)

Um eine gewisse Unabhangigkeit der Mittelverteilinstanz von der Politik zu schaffen, soll die
Mittelverteilung durch eine rechtlich selbstandige, éffentlich-rechtliche Stiftung mit dem Na-
men ,Stiftung Sportférderung Schweiz (SFS)" erfolgen (Art. 32 Abs. 2 GSK). Als offentlich-
rechtliche Stiftung unterliegt die SFS nicht der Stiftungsaufsicht des Bundes. Die Aufsicht
wird von der FDKG wahrgenommen.

23



0200.666, 1. Lesung - Beilage 1.2

Die Stiftung dient dem Zweck, einen Teil des Reingewinns aus Grossspielen zur Férderung
des nationalen Sports zu verwenden. Die Stiftung verteilt die Mittel nach den Vorgaben des
Ubergeordneten Rechts (Art. 125 ff. BGS), des Konkordats, den in Verordnungsform zu er-
lassenden Vorgaben im Stiftungsreglement und des Beschlusses der FDKG Uber die
Schwerpunkte fur den Einsatz der Mittel. Sie kontrolliert die zweckgemésse Verwendung der
Beitréage durch die Destinatére (Art. 32 Abs. 4 GSK). Zu diesem Zweck werden im Stiftungs-
reglement, welches auch Vorgaben zur Mittelverwendung enthalt, entsprechende Kontroll-
rechte vorzusehen sein, welche auch in die mit den Destinatéren abzuschliessenden Leis-
tungsvereinbarungen aufgenommen werden mussen.

Die Stiftung erfullt die Aufgaben gemass Art. 32 Abs. 3 und 4 GSK. Das auf Antrag der SFS
von der FDKG zu beschliessende Stiftungsreglement kann weitere Aufgaben vorsehen (Art.
32 Abs. 5 GSK). Da die Stiftung als Mittelverteilinstanz eingesetzt wird, darf sie nur Aufgaben
erflllen, welche die bundesrechtlich und geméss Art. 35 Abs. 6 GSK geforderte Unabhéan-
gigkeit nicht in Frage stellen.

Stiftungsvermoégen (Art. 33 GSK)

Die FDKG legt den Betrag aus dem Reingewinn, welcher im Hinblick auf die Férderung des
nationalen Sports der Stiftung jahrlich zugewendet wird, jeweils auf vier Jahre fest. Die Fest-
legung des Betrags erfolgt im Verfahren gemass Art. 34 GSK. Der Vierjahresrhythmus kor-
respondiert mit der ebenfalls vierjahrlichen Festlegung der Schwerpunkte fur den Einsatz der
Mittel durch die FDKG (Art. 5 lit. e, vii GSK) sowie der Rechenschaftsablage (Art. 36 Abs. 2

GSK).

Ebenso wie die Frage nach einer allfalligen Auflésung der STG den statutarisch zustandigen
Organen der STG obliegt (vgl. dazu oben, Einleitung zu Kapitel vier), entscheiden die zu-
standigen Organe der STG gegebenenfalls Gber die Verwendung des Vereinsvermégens der
STG (rund CHF 25 Mio.).

Das aus Reingewinnen von Grosslotterien und grossen Sportwetten gedufnete Stiftungsver-
mdgen darf — unter Beachtung der bundesrechtlichen Vorgaben in Art. 125 ff. BGS (Ge-
meinnutzigkeit) — ausschliesslich zum Zwecke der Férderung des nationalen Sports (ohne
Berufssport), insbesondere fir den Nachwuchsleistungssport, flir Aus- und Weiterbildung, fur
die Information sowie fir die Verwaltung der Stiftung eingesetzt werden (Art. 33 Abs. 2
GSK). Der Begriff Information ist, um dem Gemeinnutzigkeitserfordernis zu entsprechen,
restriktiv auszulegen. Es ist z.B. nicht zuldssig, unter dem Titel ,Information“ Mittel aus Rein-
gewinnen fur reine Marketing- oder Kommunikationsmassnahmen einzusetzen, soweit die
entsprechenden Massnahmen nicht eindeutig mit der Zweckbestimmung geméass Bundes-

recht vereinbar sind.

Anders als die GESPA wird die SFS nicht mit Kapital ausgestattet. Es muss deshalb mdglich
sein, den betriebswirtschaftlich gerechtfertigten Aufwand fiir die Verteilung der Mittel aus
dem von den Kantonen vierjahrlich zugewendeten Betrag zu finanzieren.

Verfahren fiir die Festlegung des Betrags zur Férderung des nationalen Sports
(Art. 34 GSK)

Bisher erfolgte die Gewahrung der Beitrdge an den nationalen Sport je separat durch die
Westschweizer Kantone (Reingewinne der Loterie Romande) bzw. durch die Deutsch-
schweizer Kantone und den Kanton Tessin (Swisslos), auf der Grundlage von Statuten, regi-
onalen Vereinbarungen und Beschlissen.

Wahrend man sich urspringlich in beiden Gebieten an einem pro-Kopf-Beitrag von CHF 3
orientiert hatte, wurde diese Berechnungsmethode in den vergangenen Jahren (in beiden
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Gebieten unterschiedlich) an die Entwicklung der Reingewinne angepasst, sodass heute
keine gemeinsame Berechnungsgrundlage mehr besteht.

Die Forderung nach einer Verankerung des Verfahrens zur Festlegung des Anteils zur For-
derung des nationalen Sports wurde Uberwiegend von Deutschschweizer Kantonen erhoben,
hauptséachlich mit der Begriindung, dass die Férderung des nationalen Sports durch gesamt-
schweizerische Organe (die FDKG) zu beschliessen sei und dass die Beitrage proportional
von den Westschweizer Kantonen einerseits und den Deutschschweizer Kantonen und dem
Kanton Tessin andererseits zu leisten seien. Die Westschweizer Kantone standen einer sol-
chen Losung skeptisch gegeniiber, weil eine Majorisierung durch die Deutschschweiz be-

flrchtet wurde.

Mit dem in Art. 34 GSK vorgesehenen Entscheidverfahren wird einerseits die Forderung aus
den Deutschschweizer Kantonen aufgenommen, andererseits aber auch sichergestellt, dass
kein Gebiet das andere Gebiet Uberstimmen kann.

Das Entscheidverfahren ist wie folgt ausgestaltet:

Gemiss Abs. 1 bereitet der Stiftungsrat der SFS den Antrag vor und unterbreitet ihn mindes-
tens zwolf Monate vor Ablauf der vierjahrigen Periode der FDKG. Der Vorlauf von 12 Mona-
ten ist wichtig, weil das Geschaéft vor der Beschlussfassung durch die FDKG den Kantonsre-
gierungen zur Kenntnis gebracht werden muss. Gemass Abs. 2 kénnen die Kantonsregie-
rungen ihrer oder inrem Delegierten das Mandat binden. Diese Vorgabe soll eine breitere
demokratische Abstltzung gewahrleisten.

Der Beschluss Uiber den Betrag zur Férderung des nationalen Sports kommt geméss Abs. 3
zustande, wenn die Mehrheit der Stimmenden sowohl der sechs Westschweizer Kantone wie
auch der zwanzig Deutschschweizer Kantone und des Kantons Tessin dem Antrag zustim-
men (doppeltes Mehr). Wie bei den gewéhnlichen Mehrheitsentscheiden der FDKG (vgl. Art.
6 GSK) wird das Mehr (sowohl fiir die Westschweizer Kantone wie auch fur die Deutsch-
schweizer Kantone und den Kanton Tessin) aufgrund der abgegebenen Stimmen errechnet
(Enthaltungen werden nicht mitgezahit). Wird das doppelte Mehr nicht erreicht, geht das Ge-
schaft zurtick an den Stiftungsrat der SFS. Das Verfahren wird so lange wiederholt, bis ein

Beschluss zustande kommt.

Vorgaben zur Kostentragung im Verhdltnis LoRo-Kantone - Swisslos-Kantone

Gemass Art. 34 Abs. 4 GSK wird der Betrag zur Férderung des nationalen Sports von den
Kantonen im Verhaltnis der Einwohnerzahlen getragen. Diese werden aufgrund der aktuells-
ten Zahlen des Bundesamts fiir Statistik zum Zeitpunkt der Beschlussfassung ermittelt. Die
Verhandlungen zwischen den Westschweizer Kantonen und den Deutschschweizer Kanto-
nen mit dem Kanton Tessin haben gezeigt, dass mit der Bezugsgrésse «Einwohnerzahl» am
ehesten eine Einigung Uber einen einheitlichen Beitrag erreicht werden kann. In der nachfol-
genden Tabelle sind die Betrége ersichtlich, welche die Swisslos-Kantone und die Loterie-
Romande-Kantone im Jahr 2017 zugunsten des nationalen Sports beigetragen haben."”

17 Die Westschweizer Kantone verwenden zusatzlich zum hier aufgefuhrten Betrag einen Teil der Reingewinne zur Férderung
des Pferdesports (Assoclation pour le développement de I'¢levage et des courses, ADEC) in der Westschweiz. Im Jahr 2017
belief sich die Férderung auf CHF 3'573'387. Dieser Betrag ist nicht Gegenstand des Beschlusses der FDKG, die Westschwei-
zer Kantone kénnen weiterhin entsprechende Beitrage gewéhren.
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Reingewinn 2017 Betrag zur Férde- | Entspricht Anteil Entspricht CHF X
rung des nationa- | von X% am Rein- pro Einwohnerin
len Sports gewinn

Swisslos-Kantone | 380'227'959 40'836'483 10.74% CHF 6.54 pro Ein-
(insgesamt wohner/in
6'242'425 Einwoh-

nerinnen’®)

Loterie-Romande- | 216'215'958 10'632'130 4.91% CHF 4.88 pro Ein-
Kantone (insge- wohner/in

samt 2'177'125

Einwohner/innen'®)

Setzt man die an den nationalen Sport ausgerichteten Betrage aus dem Jahr 2017 (rund
CHF 51.5 Mio.) ins Verhéltnis zu den Einwohnerzahlen, so zeigt sich, dass die Swisslos-
Kantone pro Kopf CHF 1.66 mehr bezahlen als die LoRo-Kantone. Inskiinftig soll eine An-
gleichung der Beitrage (im Verhéltnis der Einwohnerzahlen) erfolgen.

Zum Vergleich: Bei Anwendung des VerteilschllUssels gemass Art. 34 Abs. 4 GSK (einheitli-
cher Beitrag pro Einwohner/in) wiirden fur das Jahr 2017 insgesamt rund CHF 13.3 Mio. auf
die LoRo-Kantone und insgesamt CHF 38.2 Mio. auf die Swisslos-Kantone entfallen. Mit an-
deren Worten missten die LoRo-Kantone im Vergleich zum effektiv geleisteten Betrag rund
CHF 2.6 Mio. mehr bezahlen, wahrend die Swisslos-Kantone im Vergleich zum effektiv ge-
leisteten Betrag in den Genuss einer Reduktion in der Héhe von ebenfalls rund CHF 2.6 Mio.

kamen.

Die Beschlussfassung durch die FDKG erfolgt geméss Ubergangsbestimmung (Art. 73 Abs.
9 GSK) erstmals im Jahr 2022 fur die Periode 2023 — 2026.

Organisation und Berichterstattung (Art. 35 und 36 GSK)

Die wesentlichen organisationsrechtlichen Pfeiler werden, gleich wie fir die (ibrigen mit dem
Konkordat geschaffenen Organisationen, im GSK festgelegt, die Konkretisierung erfolgt im
Stiftungsreglement, welches auf Antrag der SFS von der FDKG erlassen wird (Art. 35 Abs. 6
GSK). Die SFS verflgt tber einen Stiftungsrat als oberstes Organ und eine Revisionsstelle
(Art. 35 Abs. 1 GSK). Der Stiftungsrat besteht aus 5 oder 7 Mitgliedern, bei seiner Zusam-
mensetzung ist auf eine angemessene Vertretung der Sprachregionen zu achten (Art. 35
Abs. 2 GSK). Fir die Rechnungslegung sind die Bestimmungen des 32. Titels OR sinnge-
méss anwendbar (Art. 35 Abs. 3 GSK).

Abs. 4 und 5 von Art. 35 GSK enthalten Vorgaben zur Revisionsstelle und deren Mandat. Die
Revisionsstelle (wahlweise ein kantonales Rechnungspriifungsorgan oder eine anerkannte
private Revisionsstelle, Art. 35 Abs. 4 GSK) fiihrt eine im Sinn von Art. 728a OR ordentliche
Revision durch und prift nicht nur die Ordnungsmaéssigkeit der Rechnung, sondern insbe-
sondere auch ob die Gewéahrung der Beitrédge im Einklang mit den Vorgaben des Bundes-
rechts, des GSK sowie des Reglements Uber die Verwendung der Reingewinne erfolgt ist
(Art. 35 Abs. 5 GSK). Der Prifauftrag der Revisionsstelle beinhaltet nur — aber immerhin —
die Mittelverwendung durch die SFS. Die Prifung der Mittelverwendung durch die Destinata-
re erfolgt durch die SFS, nicht durch die Revisionsstelle (vgl. Art. 32 Abs. 4 GSK).

Die FDKG bestimmt den Sitz der Stiftung und regelt die Einzelheiten der Organisation im
Stiftungsreglement (Art. 35 Abs. 6 GSK). Der SFS steht ein Antragsrecht zu. Im Reglement
ist insbesondere auch die Unabhangigkeit von den Destinatéren zu regein, ebenso das Ver-
fahren und die (weiteren) Kriterien fur die Mittelverwendung.

'8 Einwohnerzahlen geméss BFS (abrufbar unter https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/tabellen.assetdetail. 5886251.html) Stichtag 31.12.2017.
'® Einwohnerzahlen gemass BFS (vgl. Fn 18), Stichtag 31.12.2017.
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Der Bericht der Revisionsstelle ist der FDKG zusammen mit dem Jahresbericht und der Jah-
resrechnung zur Kenntnis zu bringen (Art. 36 Abs. 1 GSK). Die Rechenschaftsablage erfolgt
entsprechend dem Steuerungszyklus vierjahrlich (Art. 36 Abs. 2 GSK).

Kriterien und Verfahren fiir die Mittelvergabe (Art. 37 GSK)

Das Bundesrecht verpflichtet die Kantone, das Verfahren sowie die fir die Verteilung der
Mittel zustandigen Stellen und die Kriterien, welche die Stellen fur die Gewéhrung von Bei-
tragen anwenden miissen, in rechtsetzender Form zu regeln (Art. 127 Abs. 1 BGS, gefordert
ist gemass Botschaft mindestens ein Erlass auf Stufe Verordnung). Im GSK werden generell-
abstrakte Vorgaben betreffend die Destinatére festgeschrieben. Geméss Art. 37 Abs. 1 wer-
den Beitrage grundsétzlich an den Dachverband der nationalen Sportverbande ausgerichtet
(Art. 37 Abs. 1 lit. a GSK), die Verteilung an die Sportverbénde erfolgt durch Swiss Olympic,
gemass Leistungsvereinbarung zwischen der SFS und der Swiss Olympic. Art. 37 Abs. 1 lit.
b sieht vor, dass nationale Sportverbande auch direkt Beitrage von der SFS erhalten konnen,
soweit sie wie der Fussballverband und der Eishockeyverband massgebend in der Schweiz
Wettsubstrat generieren. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Sportwetten
nur durchgefiihrt werden kénnen, wenn tberhaupt Spiele veranstaltet werden, die fur die
Wetten genutzt werden kénnen. Mit diesen Vorgaben soll die bisherige Vergabepraxis der
STG weitergefuhrt werden.

Die Zustandigkeit zur weiteren Konkretisierung sowie zur Regelung der Einzelheiten des
Verfahrens wird an die FDKG delegiert, der SFS steht ein Antragsrecht zu. Die FDKG legt
zudem auf Antrag der SFS alle vier Jahre die Schwerpunkte fir den Einsatz der Mittel fest

(Art. 37 Abs. 2 GSK).

Art. 37 Abs. 3 GSK stellt klar, dass kein Rechtsanspruch auf Beitrage der SFS besteht. Es
handelt sich m.a.W. um Ermessenssubventionen mit der Konsequenz, dass eine Beschwer-
de in éffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht ausgeschlossen wird (sinn-
gemasse Anwendung von Art 83 lit. k des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG,

SR 173.110)).
Transparenz (Art. 38 GSK)

Art. 38 GSK dient der Transparenz und konkretisiert die Vorgaben des Bundesrechts (vgl.
Art. 128 BGS).

Fiinftes Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen

Die Bestimmungen des 5. Kapitels gelten fur alle mit dem GSK geschaffenen Organisatio-
nen, also fir die Tragerschaft, die GESPA und die SFS, gleichermassen, soweit im Konkor-
dat fur eine Organisation keine besondere Vorschrift enthalten ist.

Unvereinbarkeit, Offenlegung von Interessenbindungen und Ausstandspflicht
(Art. 39 - 42 GSK)

Eine umfassende Entflechtung der Aufsichtsinstanzen von den Veranstalterinnen bzw. Ver-
anstaltern von Geldspielen sowie von den fiir die Mittelverteilung zusténdigen Instanzen ist
wichtig, weil damit allfallige Interessenkonflikte und die in der Vergangenheit an die Kantone
adressierte Kritik am bisherigen Aufsichtsmodell fur die Zukunft verhindert und Vertrauen in
die Institutionen geschaffen werden kann. Insbesondere waren in der Vergangenheit Félle
von Personalunion zwischen Verteil- und Bewilligungsinstanz und Vertretung in Organen der
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Lotteriegesellschaften in Deutschschweizer Kantonen beanstandet worden.?° Die Entflech-
tung wird vom BGS jedenfalls mit Bezug auf die interkantonale Aufsichts- und Vollzugsbe-
hérde (Art. 106 BGS) explizit gefordert. Aus dieser Vorgabe leiten sich — in vermindertem
Mass — auch Unabhéngigkeitsvorgaben fir die FDKG ab. Hinsichtlich der Mittelverteilinstanz
wurde im Bundesrecht unter Hinweis auf die kantonale Organisationsautonomie auf die
Normierung von Unabhéngigkeitsvorgaben verzichtet.?! Das GSK enthilt fur alle mit dem
Konkordat geschaffenen Organisationen einheitliche Vorgaben flr die Unabhéngigkeit. Dies
fuhrt fur einzelne Organe zu einer Verscharfung gegeniiber der aktuellen Praxis.

Art. 39 Abs. 1 GSK konkretisiert den Grundsatz der Gewaltenteilung und statuiert ein Verbot
der Amterkumulation: niemand darf gleichzeitig in mehreren mit dem Konkordat geschaffe-

nen Organen Einsitz nehmen.

In Art. 39 Abs. 2 wird die Unabhéangigkeit der verschiedenen Aufsichts- und Mittelvertei-
linstanzen von der Geldspielbranche sicher gestellt: Die Mitglieder der mit dem Konkordat
geschaffenen Organe dirfen weder Mitglied eines Organs noch Mitarbeitende von Geld-
spielunternehmen oder von Fabrikations- und Handelsbetrieben der Geldspielbranche sein,
noch dirfen sie an solchen Unternehmungen beteiligt sein oder ein Mandat fir eine solche

Unternehmung ausiiben.

Gemass Art. 40 missen die Mitglieder von mit dem Konkordat geschaffenen Organen vor
der Wahl ihre Interessenbindungen offenlegen. Wer sich weigert, die Interessenbindungen
offen zu legen, ist als Mitglied eines Organs nicht wahlbar.

Art. 41 konkretisiert die Ausstandspflicht. Aus der Bundesverfassung (Art. 29 BV) lassen sich
Minimalanforderungen an die Ausstandspflicht ableiten. Da die Rechtsprechung dazu Ii-
ckenhaft ist fuhrt dies in der Praxis oft zu Unsicherheiten und Streitigkeiten betreffend die
konkreten Anforderungen fiir eine Ausstandspflicht. Aus diesem Grund wurden die Anforde-
rungen in Art. 41 konkretisiert. Die Bestimmung orientiert sich an der Ausstandspflicht nach
bernischem Gemeinderecht, welche im Jahr 2010 gerichtlich Uberpruft?? und (als Folge da-
von) an die sich aus der Bundesverfassung ergebenden Minimalanforderungen angepasst

wurde.

Das GSK nimmt nur die Mitglieder von mit dem GSK geschaffenen Organen direkt in Pflicht.
Art. 42 sieht deshalb vor, dass die einzelnen Organisationen dafiir sorgen miissen, dass
auch die Mitarbeitenden von der Geldspielbranche unabhangig sind und bei Interessenkon-
flikten in den Ausstand treten.

Bei der SFS besteht zusétzlich zu den fur alle Organisationen geltenden Unabhéngigkeits-
vorgaben das Bedrfnis nach einer Unabhéngigkeit von den Destinatédren. Die entsprechen-
den Vorgaben sind gemass Art. 35 Abs. 6 im Stiftungsreglement zu statuieren.

Finanzaufsicht (Art 43 GSK)

Art. 43 GSK stellt klar, dass die mit dem GSK geschaffenen Organisationen nicht der Fi-
nanzaufsicht der Kantone unterstehen. Diese wird abschliessend durch die FDKG wahrge-

nommen.

2 Schon im Evaluationsbericht 2010 war die Problematik beziiglich verschiedener Fille von Personalunion (insb. T4tigkeiten in
Kantonsregierung und Organen der Lotteriegesellschaften), die zu diesem Zeitpunkt in der Deutschschweiz nach wie vor ver-
breitet waren, beanstandet worden. Es wurde damals empfohlen, Personalunionen zwischen Verteilinstanz und Bewilligungs-
instanz und insbesondere zwischen Verteil- und Bewilligungsinstanz und Vertretung in Lotterie- und Wettunternehmen zu ver-
meiden und konsequent abzuschaffen (vgl. Schlussbericht vom 21. September 2010 zur Evaluation der kantonalen Massnah-
men zu den Lotterien und Wetten, verfasst in Zusammenarbeit zwischen INFRAS und Prof. E. Grisel, im Auftrag des Bundes-
amts fur Justiz, S. 43, 97, 103).

21 \/gl. BBI 2015 8416.
2 Entscheid des bernischen Verwaltungsgerichts vom 21. Juni 2010 (VGE 100.2009.409).
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Haftung (Art. 44 GSK)

Die Haftung richtet sich fur alle Organisationen geméss Art. 44 Abs. 1. GSK sinngemass
nach dem Verantwortlichkeitsgesetz des Bundes vom 14. Mérz 1958 (VG, SR 170.32).

Die Systematik des Verantwortlichkeitsgesetzes basiert jedoch auf der Struktur und den Ei-
genheiten der Bundesverwaltung und der Tatsache, dass wirtschaftlich am Ende de facto der
Bund als Trager in der Haftung steht, wo Anspriiche von Dritten erwachsen. Die GESPA mit
den besonderen Eigenschaften einer interkantonalen Behdrde lasst sich nicht ohne weiteres
in dieses System einfiigen, weder materiell noch verfahrensrechtlich. Aus diesem Grund
werden in den Abs. 2 von Art. 44 GSK fiir die GESPA einige vom Verantwortlichkeitsgesetz
des Bundes abweichende Regelungen getroffen. Diese Bestimmung orientiert sich im We-
sentlichen am spezialgesetzlichen Haftungsregime der FINMA (vgl. Art. 19 des Bundesge-
setzes (ber die Eidgendssische Finanzmarktaufsicht, Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG,
SR 956.1). Abs. 2 flhrt zu einer relativ weitgehenden Haftungsbeschrankung der GESPA.
Die Notwendigkeit der Beschrankung der Haftung ergibt sich — wie im Finanzmarkt — aus
dem Umstand, dass die Aufsichtsbehérde bei Bedarf auch mutig agieren und nicht wegen
dem Damoklesschwert drohender Ersatzanspriiche geldhmt werden soll. Des Weiteren tragt
die Bestimmung dem Umstand Rechnung, dass die ,totale Kontrolle“ des Marktes nicht mog-
lich ist. Wer — aus welchen Griinden auch immer — zu Schaden kommt, wird deshalb geneigt
sein, eine ungentigende Aufsicht geltend zu machen. Vor diesem Hintergrund soll die Be-
stimmung auch die Wahrscheinlichkeit verringern, dass schlussendlich der Staat quasi als
full-risk-Versicherer* das Risiko bernimmt, dem sich die Marktteilnehmenden aussetzen.

Datenschutz (Art. 45 GSK)

Gemass BGS kann die interkantonale Behérde zur Erflllung ihrer gesetzlichen Aufgaben
Personendaten, einschliesslich besonders schiitzenswerter Daten uber die Gesundheit, Uber
Massnahmen der sozialen Hilfe, iber administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und
Sanktionen, sowie Persénlichkeitsprofile bearbeiten (vgl. Art. 110 BGS). Die interkantonale
Behérde muss zudem gemass BGS in der Lage sein, national und international Amtshilfe zu
leisten (vgl. Art. 111 f. BGS) und beim Verdacht auf eine Manipulation eines Sportwett-
kampfs, auf den Sportwetten angeboten werden, Unterlagen an die zustandigen Strafverfol-
gungsbehérden weiterleiten zu kénnen (vgl. Art. 25b Abs. 3 des Sportférderungsgesetzes,

BBI 2015 8578).

Art. 45 Abs. 1 GSK erklart die Datenschutzgesetzgebung des Bundes als sinngemass an-
wendbar. Im Konzept der Datenschutzgesetzgebung des Bundes nimmt der Eidgendéssische
Datenschutz- und Offentlichkeitsbeauftragte die Aufsichtsfunktion Gber die Bundesorgane
wabhr. Er ist aber nicht zusténdig fur die Aufsicht Gber kantonale oder interkantonale Behor-
den und kann auch nicht durch kantonales Recht fir sie als zustandig erklért werden. Das
GSK sieht deshalb in Abweichung der Bundesgesetzgebung vor, dass die mit dem GSK ge-
schaffenen Organisationen in ihrem Organisationsreglement eine unabhangige Daten-
schutzaufsichtsstelle bezeichnen (Art. 45 Abs. 2 GSK). Die Aufgaben der Datenschutzauf-
sichtsstelle richten sich sinngemass nach den Art. 27, 30 und 31 DSG. Es handelt sich um

einen statischen Verweis.
Akteneinsicht (Art. 46 GSK)

Die Akteneinsicht richtet sich grundsétzlich und fir alle mit dem Konkordat geschaffenen
Organisationen nach der Gesetzgebung des Bundes tber das Offentlichkeitsprinzip der
Verwaltung (Art. 46 Abs. 1 GSK).

Eine sachliche Ausnahme wird fir amtliche Akten der GESPA gemacht, welche die Zulas-

sungs- und Aufsichtstatigkeiten der GESPA betreffen (Art. 46 Abs. 2 GSK). Die Gewahrleis-
tung der Vertraulichkeit férdert in aufsichtsrechtlich relevanten Fragen den offenen und unge-
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filterten Informationsfluss von den Beaufsichtigten zur Aufsichtsbehérde. Andernfalls stehen
die Beaufsichtigten in jedem Einzelfall vor der Frage, ob sie bestimmte Dokumente durch
Zustellung an die Aufsichtsbehérde (indirekt) éffentlich machen bzw. sich dem Risiko aus-
setzen wollen, dass ein bestimmtes Dokument an die Offentlichkeit gelangt. Diese Situation
wlrde die Aufsicht erheblich schwachen und soll deshalb verhindert werden. Des Weiteren
kénnen durch die vorliegende Bestimmung potentielle Konflikte bzw. Widerspriichlichkeiten
mit kantonalen Offentlichkeitsgesetzen verhindert werden. Konkret wird auch der Informati-
onsfluss zwischen den Kantonen und der GESPA vereinfacht. Die Kantone miissen mit die-
ser Regelung nicht vor jeder Zustellung von Unterlagen an die GESPA umfassend prifen, ob
sie kantonales Recht verletzen, indem sie Akten, zu denen nach ihrem kantonalen Recht
kein Zugang gewahrt werden durfte, durch Zustellung an die GESPA allenfalls (indirekt) doch
der Offentlichkeit zugénglich machen. Diese Ausnahme bedeutet nicht, dass die Dokumente
in jedem Fall unzugénglich sind, schliesslich gilt fur die Einsicht in Akten hangiger Verfahren
das entsprechende Verfahrensrecht (vgl. Art. 46 Abs. 4 GSK).

Das Offentlichkeitsgesetz des Bundes sieht fiir Falle, in denen die Akteneinsicht strittig ist,
ein Schlichtungsverfahren vor dem Eidgenéssischen Datenschutz- und Offentlichkeits-
beauftragten (EDOB) vor. Der EDOB ist jedoch in kantonalen Angelegenheiten nicht zustan-
dig und kann durch interkantonales Recht auch nicht fur zusténdig erklart werden. Das GSK
sieht daher in Abweichung des Offentlichkeitsgesetzes ein Verzicht auf das Schlichtungsver-
fahren vor, die zustandige Behorde erlasst direkt, d.h. ohne vorgeschaltetes Schlichtungsver-
fahren, die Verfugung.

Publikationen (Art. 47 GSK)

Die mit dem Konkordat geschaffenen Organisationen veréffentlichen ihre rechtsetzenden
allgemeinverbindlichen Erlasse und andere zu veréffentlichende Mitteilungen im Internet (Art.
47 Abs. 1 GSK). Das in der geltenden IVLW vorgesehene Verfahren fur die Publikation wird
mit der vorliegenden Bestimmung vereinfacht und modernisiert. Weil die kantonalen Publika-
tionsvorschriften z.T. vorsehen, dass auch rechtsetzende Erlasse interkantonaler Organe in
den kantonalen Publikationsorganen veréffentlicht werden missen, werden letztere von den
zustandigen Organen beim Erlass oder der Revision der Erlasse in geeigneter Form infor-
miert (bspw. unter Angabe von Titel, Datum und online-Fundstelle/Bezugsquelle des Erlas-

ses).

Bei offentlichen Beschaffungen haben kantonale Behérden und Bundesbehérden das fiir sie
jeweils geltende Beschaffungsrecht zu beriicksichtigen. Dieser Grundsatz gilt auch flur Be-
schaffungen interkantonaler Behérden (vgl. auch VITAL ZEHNDER, a.a.0., S. 322 f.). Geméass
Art. 48 gelangt die Bundesgesetzgebung tber das 6ffentliche Beschaffungswesen sinnge-
méss zur Anwendung. Art. 47 Abs. 2 GSK sieht vor, dass Uber die gemeinsam von Bund und
Kantonen betriebene Internetplattform ausgeschrieben wird. Mit der vorliegenden Konzeption
ist sichergestellt, dass die mit dem GSK geschaffenen Organisationen im Rahmen von Be-
schaffungen die staatsvertraglichen Rahmenbedingungen respektieren und die nationalen
Standards einhalten. Die Bestimmung zur Publikation erméglicht erst die korrekte Anwen-
dung der rechtlichen Vorgaben, indem — entsprechend dem Verfahren bei Ausschreibungen
des Bundes — ein einfaches und transparentes Publikationsverfahren durchgefiihrt werden
kann. Mit der expliziten Regelung wird klargestellt, dass Veréffentlichungen nicht in samtli-
chen kantonalen Publikationsorganen erfolgen — was in der Praxis mit einem enormen Ad-
ministrativaufwand und teilweise kaum Uberbrickbaren Hirden in der Koordination einher-
ginge. De facto durften Beschaffungen aber ohnehin nur in Ausnahmeféllen die einschlagi-
gen Schwellenwerte erreichen, die eine 6ffentliche Ausschreibung notwendig machen.

Gegen entsprechende Verfligungen kann beim Geldspielgericht Beschwerde erhoben wer-
den (vgl. Art. 12 GSK).
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Anwendbares Recht (Art. 48 GSK)

Im Gegensatz zu kantonalen Verwaltungsstellen und Bundesbehérden, welche dem Recht
ihres Tragerkantons resp. Bundesrecht unterstehen, stellt sich fur interkantonale Organisati-
onen die Frage, welches Recht sie bei der Erfullung der ihnen Gibertragenen Aufgaben an-
zuwenden haben. Der Konkordatgeber kann beispielsweise das Recht des Sitzkantons als
anwendbar erklaren. Weil diese im Sinne einer Auffangnorm gesetzte Regel im Einzelfall zu
unerwiinschten Ergebnissen fiihren kann, handelt es sich immer nur um eine sinngemasse
Anwendung. Nur so kann verhindert werden, dass ein Konkordat im Bereich des anwendba-
ren Rechts Liicken aufweist, die schliesslich in jedem Einzelfall durch Auslegung des Kon-
kordats geschlossen werden miissen (vgl. auch VITAL ZEHNDER, Die interkantonale offent-
lich-rechtliche Korperschaft als Modellform fur die gemeinsame Tragerschaft, in: Luzerner
Beitrage zur Rechtswissenschaft, Band 16, 2007, S. 300 ff.).

Die sinngemasse Anwendung von Bundesrecht — wie sie schon die geltende IVLW vorsieht —
hat sich bewéhrt und soll beibehalten werden. Zwar sind Widerspriichlichkeiten oder Licken
in Einzelfallen nicht auszuschliessen, insbesondere wo materiell-rechtliche Bestimmungen
eng in den Verfahrensweg verflochten sind. Dies lasst sich aber im Regelungsumfeld einer
interkantonalen Behdrde mit keinem Modell génzlich vermeiden. Mit der sinngemassen An-
wendung materiellen Bundesrechts als interkantonales Recht ist nicht gemeint, dass jede
einzelne Bundesgesetzgebung (es sind auf Bundesebene mehrere Tausend Erlasse in Kraft)
sinngeméss anzuwenden ist. Nur materielles Bundesrecht, dessen Anwendung auf konkrete
Fragestellungen passt und dessen Anwendung Gberhaupt Sinn macht, wird sinngemass —
Ubertragen auf die vorliegende interkantonale Situation — als interkantonales Recht ange-
wendet. Dabei ist zu beachten, dass allein das Vorliegen einer bundesrechtlichen Regelung
keine ausreichende Begriindung fur deren sinngemasse Anwendung im Rahmen der inter-
kantonalen Strukturen darstellt. Vielmehr ist zu priifen, ob die sinngemasse Anwendung der
entsprechenden Norm sachgerecht erscheint und sich die ihr zugrunde liegende ratio auf
den zu beurteilenden Fall Gbertragen lasst. Dabei ist zu bertcksichtigen, dass gewisse Re-
geln sehr spezifisch auf die Besonderheiten der Bundesverwaltung ausgerichtet sind, was
gegen eine entsprechende Anwendung auf eine Konkordatsbehorde sprechen kann.

Weil Bundesrecht nur sinngeméass angewendet wird und es sich bei den mit dem Konkordat
bzw. allenfalls dessen Folgeerlassen geschaffenen Organen nicht um Gblicherweise vom
Geltungsbereich der Bundesgesetzgebungen erfasste Behorden handelt, sind die bundes-
rechtlich vorgesehenen Rechtsmittelinstanzen auch nicht zusténdig fur Beschwerden gegen
Verfugungen, die von diesen Organen in sinngemasser Anwendung des jeweiligen Bundes-
gesetzes ergangen sind. Das Geldspielgericht wird deshalb als Rechtsmittelinstanz fur Be-
schwerden gegen Verfugungen und Entscheide aller mit dem Konkordat geschaffenen juris-
tischen Personen bzw. deren Organe vorgesehen. Selbstverstandlich bleibt das Bundesge-
richt fur Rechtsmittel gegen Entscheide des Geldspielgerichts (letztinstanzlicher kantonaler
Entscheid in einer Rechtssache) zustandig.

Einige Bestimmungen des Konkordats erklaren explizit spezifische bundesrechtliche Erlasse
als anwendbar. Soliten diese Erlasse einmal aufgehoben werden, sind deren allfallige Nach-
folgeerlasse sinngeméss anzuwenden. Wo das Konkordat auf Bundesrecht verweist, handelt
es sich im Ubrigen generell um dynamische und nicht um statische Verweise (es kommt die
jeweils geltende Fassung der jeweiligen Gesetzgebung zur Anwendung).
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Sechstes Kapitel: Gewdhrung ausschliesslicher Veranstaltungsrechte fiir die
Durchfithrung von Grosslotterien und grossen Sportwetten

Zugelassene Veranstalterinnen oder Veranstalter von Grosslotterien und grossen
Sportwetten (Art. 49 GSK)

Art. 23 BGS sieht vor, dass die Kantone zum Schutz der Bevélkerung vor den Gefahren, die
von den Grossspielen ausgehen, die maximale Anzahl der Veranstalterinnen von Grosslotte-
rien und grossen Sportwetten bezeichnen kénnen. Gemass Abs. 2 dieses Artikels kénnen
die Kantone darlber hinaus in rechtsetzender Form die Gesellschaften bezeichnen, denen
die interkantonale Behdérde bei gegebenen Bewilligungsvoraussetzungen eine Bewilligung
fur die Veranstaltung von Lotterien und Sportwetten erteilen kann.

Mit Art. 49 GSK machen die Kantone von der Méglichkeit der Beschrankung der maximalen
Anzahl der Veranstalterinnen oder Veranstalter von Grosslotterien und grossen Sportwetten
Gebrauch. Pro Gebiet (Deutschschweiz und Tessin; Westschweiz) darf maximal eine Veran-
stalterin zugelassen werden (Art. 49 Abs. 2 GSK). Die Kantone werden pro Gebiet in einer
rechtsetzenden regionalen Vereinbarung jene Gesellschaften bezeichnen, denen die GESPA
bei gegebenen Bewilligungsvoraussetzungen eine Bewilligung fur die Veranstaltung von
Grosslotterien und grossen Sportwetten erteilen muss.

Das bereits heute gelebte System, wonach pro Kantonsgebiet nur eine Veranstalterin
Grosslotterien und grosse Sportwetten (exklusiv) anbieten darf, wird mit Art. 49 GSK beibe-

halten.

Die vom Bundesgericht in seinem Entscheid 2C.859/2010 vom 17. Januar 2012 E. 4.4.2 ge
machten Ausflhrungen zur aktuellen Situation im Lotterie- und Wettbereich bleiben auch
nach dem Inkrafttreten der neuen Geldspielgesetzgebung aktuell: ,Die Zulassung von Kon-
kurrenten hétte einen Wettbewerb um Marktanteile zur Folge. Das wiederum bedingte ver-
mehrte Werbemassnahmen und dadurch eine Reduktion der Mittel fur gemeinnutzige Zwe-
cke. Ausserdem zége die Zulassung von Konkurrenz ein aggressiveres Auftreten der Lotte-
rieveranstalter nach sich und ware geeignet, die Spielsucht zu fordern.”

Die Erteilung der flr die Veranstaltung von Grossspielen notwendigen Veranstalter- und
Spielbewilligungen féllt in den Zusténdigkeitsbereich der interkantonalen Behérde (vgl. Art.
21 ff. BGS). Bei ihrem Entscheid tber die Erteilung von Veranstalterbewilligungen wird die
GESPA die vorliegende (inter-)kantonale Rechtsgrundlage zu berticksichtigen haben.

Abgabe fiir die Gewdhrung ausschliesslicher Veranstaltungsrechte (Art. 50 GSK)

Die Abgabe geméss Art. 50 GSK wird bei den beiden Inhaberinnen oder Inhabern der aus-
schliesslichen Veranstaltungsrechte als Gegenleistung fur die Gewahrung der ausschliessli-

chen Veranstaltungsrechte erhoben.

Die Ertrage aus der Abgabe dienen der Deckung des Aufwands im Zusammenhang mit dem
Geldspiel (Aufsicht und Préavention, vgl. dazu siebtes Kapitel, fiinfter Abschnitt). Die Abgabe-
pflichtigen Gesellschaften kénnen diese Abgabe als Kosten fur die Geschéftstatigkeit von der
Gesamtsumme der Spieleinsétze und des Finanzergebnisses abziehen. Die Abgabe ist da-
her mit der Vorgabe geméss Art. 125 Abs. 2 BGS vereinbar. Nach dieser Vorgabe entspricht
der Reingewinn der Gesamtsumme der Spieleinsétze und des Finanzergebnisses abziglich
der ausbezahlten Spielgewinne, der Kosten fir die Geschéftstatigkeit, inklusive der Abgaben
zur Deckung der im Zusammenhang mit dem Geldspiel entstehenden Kosten wie Aufsicht
und Praventionsmassnahmen sowie der Aufwande zur Bildung von angemessenen Reser-

ven und Rickstellungen.
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Fur die Kantone gilt es zu beachten, dass in den regionalen Konkordaten oder im kantonalen
Recht keine weiteren Abgaben als Entgelt fur die im gesamtschweizerischen Konkordat ge-
wiahrten ausschliesslichen Veranstaltungsrechte erhoben werden konnen.

Siebtes Kapitel: Abgaben

Mit dem GSK soll die Erhebung von Abgaben auf solide Rechtsgrundlagen gestellt werden.
Das Legalitatsprinzip gilt im Abgaberecht als eigensténdiges verfassungsmassiges Recht; fir
die Erhebung von Abgaben ergeben sich aus dem Legalitatsprinzip die folgenden Anforde-
rungen an die Ausgestaltung der gesetzlichen Grundlagen: Abgabesubjekt (wer schuldet
eine Abgabe?), Abgabeobjekt (woflr wird die Abgabe geschuldet?), die Grundzige der Be-
messung sowie allfallige Ausnahmen von der Abgabepflicht mussen mit hinreichender Be-
stimmtheit in einem Gesetz im formellen Sinn geregelt werden (vgl. z.B. PIERRE TSCHAN-
NEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MULLER, Aligemeines Verwaltungsrecht, Bern 2014 § 59 Rz.
3).

Inskiinftig werden nebst den beiden Veranstalterinnen oder Veranstaltern von Grosslotterien
und grossen Sportwetten auch Anbieterinnen oder Anbieter von Geschicklichkeitsgross-
spielen Abgaben zu entrichten haben; eine rechtsstaatlich einwandfreie Regulierung er-
scheint deshalb unabdingbar.

Wie bereits einleitend erwahnt (vgl. zweites Kapitel, zweiter Abschnitt) sollen fur die Finan-
zierung des Aufwands der interkantonalen Aufgabenerfillung keine Mittel aus dem allgemei-
nen Steuerhaushalt (also keine Beitrage der Kantone) geleistet werden mussen. Die Finan-
zierung hat daher Uber Abgaben zu erfolgen. In einigen Kantonen bedarf die Einfuhrung
neuer Steuern einer Grundlage in der Kantonsverfassung (z.B. SO, BL), in einigen Kantonen
unterstehen neue Steuern einer obligatorischen Volksabstimmung (so z.B. ZH). Eine Verfas-
sungsénderung in einzelnen Kantonen oder eine obligatorische Volksabstimmung Uber das
GSK sollen vermieden werden, der zeitliche Rahmen fiir die Umsetzung ist ohnehin eng. Aus
diesem Grund sind im GSK ausschliesslich Kausalabgaben vorgesehen.

ERSTER ABSCHNITT; ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN (ART. 51 — 53 GSK)

Art. 51 GSK legt den fiir die Berechnung der Abgaben massgebenden Gesamtaufwand der
interkantonalen Aufgabenerfilllung dar. Der Gesamtaufwand wird, soweit individuell zure-
chenbar, vorab gedeckt tber Einzelaktgebthren (der GESPA sowie des Geldspielgerichts,
Art. 52 Abs. 1 GSK). Es handelt sich um Aufwand, welcher direkt einer oder einem Gebiih-
renpflichtigen zugerechnet werden kann.

Fur den nicht Uber Einzelaktgebuhren gedeckten, jedoch im Sinne einer qualifizierten Grup-
penaquivalenz?® zurechenbaren Aufwand wird bei den Veranstalterinnen bzw. Veranstaltern
von Grossspielen eine Aufsichtsabgabe erhoben. Zu denken ist beispielweise an den Auf-
wand fir die Aufgabenbereiche ,Aufsicht Uber den legalen Markt* und ,Bekampfung der Ma-
nipulation von Sportwetten“. Fur die Umlegung der Aufsichtsabgabe auf die einzelnen Ver-
anstalterinnen bzw. Veranstalter wird (nach dem Kriterium des Zurechnungszusammen-
hangs) zwischen den verschiedenen Aufsichtsbereichen (Grosslotterien, Geschicklichkeits-
spiele, Sportwetten) zu differenzieren sein (Art. 52 Abs. 2 GSK). Die rechtliche Einordnung
von Aufsichtsabgaben (Kostenanlastungssteuer oder Kostenanlastungskausalabgabe) ist in

23 Qualifizierte Gruppenaquivalenz liegt vor, wenn die Abgabepflichtigen nicht nur eine besondere Nahe zum Uber die Abgabe
gedeckten Aufwand aufweisen, sondern eine Kongruenz zwischen dem Kreis der Abgabepflichtigen und dem Kreis der Perso-
nen, denen die Abgabeverwendung zugutekommt, besteht. Vgl. zum Begriff Gutachten des Bundesamts fur Justiz vom 15. Juli

1999, VPB 64.25, Ziff. lll, 2).
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der Lehre umstritten.?* Nach der neusten bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann jedoch
davon ausgegangen werden, dass Aufsichtsabgaben nicht als Steuern zu qualifizieren sind
(BGE 9C 225/2015 vom 27. August 2015%). Dem zitierten Bundesgerichtsurteil lagen die
Aufsichtsgebiihren der bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht zugrunde.

Der verbleibende Anteil am Aufwand (also was weder Uber Einzelaktgebiihren noch — man-
gels eines geniigend engen Zurechnungszusammenhangs — Uber die Aufsichtsabgabe ge-

deckt werden kann) wird Uber den Ertrag aus der wiederkehrenden Abgabe fir die Gewah-

rung der ausschliesslichen Veranstaltungsrechte, Anteil ,Aufsicht, finanziert (Art. 52 Abs. 3
GSK). Zu denken ist hier beispielsweise an den Aufwand im Zusammenhang mit dem Kom-
petenzzentrum fur die Kantone, aber auch an den Aufwand der FDKG fiir die Aufsicht Gber

die Mittelverwendung und &hnliche Aufgaben.

Das BGS sieht fur die interkantonale Behérde gegeniiber der heutigen Situation zahireiche
zusétzliche Aufgaben vor: Zu nennen sind beispielsweise der Bereich Bewilligung und Be-
aufsichtigung von Geschicklichkeitsgrossspielen, zusatzliche Aufgaben und Befugnisse bei
der Bekdmpfung des illegalen Markts, insbesondere auch die Bekdmpfung der Manipulation
von Sportwettkdmpfen, der Bereich der Geldwaschereipravention. Fiir die entsprechenden
Bereiche fehlen Erfahrungswerte, weshalb eine Schétzung der Héhe und der Zusammenset-
zung des kinftigen Aufwands grundsétzlich schwierig ist. Der Bundesrat geht davon aus,
dass der interkantonalen Behdrde ab Inkrafttreten des BGS ein Budget in der Héhe von CHF
4 — 6 Mio. pro Jahr gewahrt werden muss. Die Comlot geht gemass Schatzungen davon aus,
dass rund 30% individuell zurechenbar und damit (ber Einzelaktgebuihren finanzierbar sein
werden. Rund 50% werden gruppenaquivalent zurechenbar sein und damit (iber die Auf-
sichtsabgabe (differenziert nach verschiedenen Aufsichtsbereichen) gedeckt werden kénnen.
Der Rest (rund 20%) wird als Abgabe fir die Gewahrung der ausschliesslichen Ver-
anstaltungsrechte, Anteil ,Aufsicht”, bei den Veranstalterinnen bzw. Veranstaltern von
Grosslotterien und grossen Sportwetten erhoben.

Art. 53 GSK delegiert der GESPA die Zustandigkeit zur Regelung der Einzelheiten der Ab-
gaben in einem Geblhrenreglement. Die GESPA wird insbesondere Kriterien fur die Ab-
grenzung zwischen gruppenédquivalent zurechenbarem und nicht zurechenbaren Aufwands

definieren missen.

ZWEITER ABSCHNITT: GEBUHREN FUR EINZELAKTE DER GESPA (ART. 54 — 58 GSK)

Art. 54 bis 58 GSK enthalten jene Elemente, welche aufgrund des Legalitatsprinzips auf der
Stufe eines formellen Gesetzes zu regeln sind. Es soll die bisherige Praxis weitergefuhrt

werden.

In aller Regel durfte die Erhebung von Geblihrenzuschldgen geméss Art. 56 GSK zur An-

wendung gelangen, wenn in einer Sache eine besonders rasche Behandlung notwendig ist
(vgl. lit. a). Es sind indessen Fallkonstellationen denkbar, in denen lit. b eine eigensténdige
Bedeutung zukommt; beispielsweise, wenn Aufsichtsmassnahmen aufgrund der Ausgestal-
tung des Spielangebots an Abenden oder Wochenenden wahrgenommen werden missen.

2 Vgl. z.B. HETTICH/WETTSTEIN, Rechtsfragen um Kostenanlastungssteuern, ASA 78 S. 537 ff. sowie OBERSON/HOTTELIER, la
taxe de surveillance percue auprés des organismes d’'autorégulation en matiére de lutte contre le blanchiment d’argent: nature
juridique et constitutionnalité, AJP 2007 S. 51 ff.

% Dieser Schluss folgt aus den folgenden Ausfiihrungen des Bundesgerichts in E. 6. 2: ,Im Ubrigen ist fraglich, ob Gebihren
zur Finanzierung der Kosten einer vom Gesetz angeordneten Aufsicht durch die ihr unterstellten natirlichen oder juristischen
Personen iberhaupt Steuern sein kdnnen. Notwendige Voraussetzung wére jedenfalls, dass die Tatigkeit der Aufsichtsbehdrde
fur die Abgabepfiichtigen ohne jeglichen konkreten Nutzen ist."
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DRITTER ABSCHNITT: GEBUHREN DES GELDSPIELGERICHTS (ART. 59 GSK)

Die Gebuihren werden sinngemass nach der Bundesgesetzgebung fur das Verfahren vor
Bundesverwaltungsgericht erhoben (vgl. Art. 59 GSK).

VIERTER ABSCHNITT: AUFSICHTSABGABE (ART. 60 — 63 GSK)

Alle Inhaberinnen bzw. Inhaber einer Veranstalterbewilligung i.S. von Art. 21 BGS mussen
jahrlich eine Aufsichtsabgabe entrichten (Art. 60 GSK). Art. 61 Abs. 2 und 3 GSK enthalten
Bemessungsgrundiagen zur Ermittlung des tber die Aufsichtsabgabe zu finanzierenden An-
teils. Weil das Kriterium der Zurechenbarkeit eher vage ist, wird in Abs. 3 eine Obergrenze
fir den Giber die Aufsichtsabgabe zu finanzierenden Anteil am Gesamtaufwand festgelegt
(maximal 70% des Gesamtaufwands, die Grenze wurde in Anbetracht der notgedrungen
groben Schatzungen eher etwas hoch angesetzt um kinftigen Entwicklungen Rechnung zu
tragen, das Reglement der GESPA wird hier mit geeigneten Kriterien sicher stellen missen,
dass das Kriterium der qualifizierten Gruppenaquivalenz eingehalten wird).

Die Aufteilung des tiber die Aufsichtsabgabe zu deckenden Aufwands auf die einzelnen Ver-
anstalterinnen bzw. Veranstalter richtet sich wie bereits unter dem geltenden Recht nach
dem Verhéltnis der im entsprechenden Jahr tatsachlich erzielten Bruttospielertrage (vgl. Art.
61 Abs. 4 GSK sowie Definition des Bruttospielertrags in Abs. 5).

Das Verfahren fiir die Erhebung der Abgabe (vgl. Art. 63 GSK) entspricht der bisherigen
Praxis.

FUNFTER ABSCHNITT: ABGABE FUR DIE GEWAHRUNG AUSSCHLIESSLICHER VERAN-
STALTUNGSRECHTE (ART. 64 — 68 GSK)

Abgabeglaubigerin fur die im funften Abschnitt geregelte Abgabe ist die Tragerschaft. Die
Abgabe wird als Entgelt fur die Gewéhrung der ausschliesslichen Veranstaltungsrechte von
den beiden Inhaberinnen bzw. Inhabern der ausschliesslichen Veranstaltungsrechte erhoben
(vgl. Art. 50 GSK). Die Abgabe gliedert sich in drei Teile: eine einmalige Abgabe und eine
wiederkehrende Abgabe mit den Anteilen ,Aufsicht* und ,Prévention”. Auch diese Abgabe
wird nach demselben Verfahren wie die Aufsichtsabgabe erhoben, die Abgabeerhebung er-
folgt durch die GESPA, jedoch im Namen und auf Rechnung der Tragerschaft (vgl. Art. 68

GSK).

Einmalige Abgabe fiir die Gewahrung ausschliesslicher Veranstaltungsrechte
(Art. 64 GSK)

Die einmalige Abgabe betragt CHF 3 Mio. (Art. 64 Abs. 1 GSK). Der Ertrag aus dieser Abga-
be wird zur Ausstattung der GESPA mit Kapital (Reserven) verwendet (Art. 64 Abs. 3 GSK).
Die Verteilung auf die beiden Abgabepflichtigen richtet sich nach den im ersten Jahr nach
Inkrafttreten des Konkordates erzielten Bruttospielertragen (Art. 64 Abs. 2 GSK). Die Erhe-
bung erfolgt nach dem gleichen Verfahren wie die Erhebung der Aufsichtsabgabe (Leistung
eines Vorschusses in der Hohe des aufgrund des Budgets voraussichtlich geschuldeten Be-
trags, definitive Abrechnung im Folgejahr aufgrund der tatsachlich erzielten Bruttospielertréa-

ge, Art 68 Abs. 2 GSKi.V.m. Art. 63 GSK).
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Wiederkehrende Abgabe fiir die Gewdhrung ausschliesslicher Veranstaltungsrechte —
Anteil ,,Pravention” (Art. 66 GSK)

Die wiederkehrende Abgabe, Anteil ,Pravention” (Art. 66 GSK) entspricht der bereits unter
der geltenden IVLW erhobenen Spielsuchtabgabe; die Bemessung (0.5% des jahrlich er-
Zielten Bruttospielertrags) bleibt unverandert. Die Ertrage unterliegen der Zweckbindung ge-
méss Art. 85 BGS, d.h. die entsprechenden Mittel durfen ausschliesslich fur Massnahmen
zur Pravention von exzessivem Geldspiel sowie fiir Beratungs- und Behandlungsangebote
far spielsuchtgefahrdete und spielstichtige Personen und fir deren Umfeld verwendet wer-
den.

Der FDKG wird die Kompetenz gegeben, Empfehlungen hinsichtlich der Verwendung dieser
Abgabe zu erlassen (vgl. Art. 66 Abs. 4 GSK). Aus heutiger Sicht erschiene es sachgerecht,
wenn die Empfehlungen insbesondere die nachfolgenden Bereiche regeln wiirden:

Der in Art. 85 BGS enthaltene Grundsatz gilt im Rahmen der Verwendung der Mittel aus der
Abgabe unabhéngig von der finanzierten Massnahme ohne Einschrankung. In den Empfeh-
lungen sollte prazisiert werden, dass der Mittelfluss soweit nachvollziehbar sein muss, dass
sichergestellt ist, dass die Verwendung unmittelbar der Bekampfung des exzessiven Geld-
spiels dient. Dies dlrfte bspw. erfillt sein, wenn die finanzierten Massnahmen auf den direk-
ten Kontakt mit (potentiellen) Problemspielerinnen bzw. Problemspielern ausgerichtet sind (z.
B. im Bereich Beratung, Pravention, Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen) oder Grund-
lagen fir ein besseres Verstandnis des exzessiven Geldspiels schaffen und damit eine wirk-
samere Behandlung von Problemspielerinnen bzw. Problemspielern erméglichen (z. B. durch
Forschung und Evaluation). Bei Massnahmen, welche nicht ausschliesslich der Bekampfung
des exzessiven Geldspiels dienen (z. B. Massnahmen suchtlbergreifender Natur), muss
eine Kostenausscheidung erfolgen.

Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass mit themenUbergreifenden Préventions-
massnahmen eine generelle praventive Wirkung erzielt wird. Bei derartigen Massnahmen ist
eine Ausscheidung der Kosten, welche unmittelbar der Bekampfung der Geldspielsucht die-
nen, in der Praxis oft nicht méglich. Vergleichbare Probleme entstehen im Rahmen der Ge-
wéhrung von Strukturbeitrdgen an Institutionen, welche nicht ausschliesslich auf die Proble-
matik des exzessiven Geldspiels ausgerichtet sind, wo eine korrekte Kostenausscheidung
haufig unméglich ist. Vor diesem Hintergrund sollte in den Empfehlungen geregelt werden,
dass die Mittel aus der Abgabe auch ohne Vornahme einer Kostenausscheidung verwendet
werden kénnen — m.a.W. die Zweckbindung als gewahrt gilt — wenn Strukturbeitrdge an Insti-
tutionen gezahlt werden, welche nicht ausschliesslich auf die Problematik des exzessiven
Geldspiels ausgerichtet sind sofern diese Beitrége einen bestimmten Anteil der im ent-
sprechenden Jahr aus der Abgabe, Anteil ,Pravention”, aufgewendeten Mittel nicht tberstei-
gen und (kumulativ) die unterstitzten Institutionen im Beitragsjahr nachweislich Leistungen
im Bereich des exzessiven Geldspiels erbracht haben, fur welche sie mit dem Kanton auch
Leistungsvereinbarungen abgeschlossen haben.

Zudem sollte in den Empfehlungen prazisiert werden, dass die Zweckbindung als gewahrt
gilt, wenn im Bereich der Prévention Beitrdge aus dieser Abgabe fur themenlbergreifende
Suchtprévention geleistet werden und der Beitrag aus der Abgabe einen bestimmten Anteil
der durch die unterstitzte Institution flr Pravention insgesamt aufgewendeten Mittel nicht

Ubersteigt.

Die Ertrage werden mit der Zweckbindung gemaéss Art. 85 BGS an die Kantone verteilt, nach
den in den einzelnen Kantonen erzielten Bruttospielertragen (Art. 66 Abs. 3 GSK).
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Wiederkehrende Abgabe fiir die Gewédhrung ausschliesslicher Veranstaltungsrechte —
Anteil ,,Aufsicht” (Art. 67 GSK)

Die Héhe dieser Abgabe muss von der FDKG jahrlich festgelegt werden (Art. 67 GSK). Die
Grundsatze fur die Bemessung ergeben sich aus Art. 52 Abs. 3 GSK und aus dem Zusam-
menhang mit den Bestimmungen Uber die Bemessung der Aufsichtsabgabe (Art. 61 GSK).
Mit dem Ertrag der Abgabe darf nur der Fehlbetrag gedeckt werden, welcher nicht anderwei-
tig Uber Gebiihren oder die Aufsichtsabgabe finanziert werden kann. Ein Teil des Ertrags
verbleibt bei der Tragerschaft, der andere Teil wird als Beitrag an die GESPA geleistet.

Achtes Kapitel: Schlussbestimmungen

Inkrafttreten (Art. 69 GSK)

Art. 69 GSK soll einen nahtlosen Ubergang von der geltenden IVLW zum GSK gewiéhrleis-
ten. Die Kantone streben ein gesamtschweizerisch guiltiges Konkordat an, weil nur so eine
einheitliche Regulierung und Praxis in Bezug auf Grossspiele erreicht werden kann. Zahirei-
che Bestimmungen im Konkordat sind denn auch darauf ausgelegt, dass alle Kantone den
Beitritt erklaren. :

Das BGS ist auf den 1. Januar 2019 in Kraft getreten. Der Prozess fir die Ratifizierung des
GSK dauert rund 1 % Jahre. Fir die Zeit zwischen dem Inkrafttreten des BGS und dem In-
krafttreten des GSK haben die Kantone der Comlot im Rahmen der Zusatzvereinbarung zur
IVLW die Aufgaben und Befugnisse Ubertragen, damit diese ab Inkrafttreten des BGS samt-
liche Aufgaben und Befugnisse der ,interkantonalen Behérde* geméss BGS wahrnehmen
kann. Mit der Weitergeltung der bisherigen interkantonalen Regelungen sind jedoch zahlrei-
che Inkoharenzen und auch Unsicherheiten verbunden, insbesondere im Bereich der Erhe-
bung von Abgaben. Es ist daher alles daran zu setzen, die Ubergangszeit méglichst kurz zu
halten. Es darf insbesondere nicht sein, dass Verzégerungen der Ratifikation in einzelnen
Kantonen das Inkrafttreten des GSK Uber Gebuhr hinausschieben kénnen. Aus diesem
Grund sieht Art. 69 Abs. 1 GSK vor, dass das Konkordat in Kraft tritt, sobald 18 Kantone den

Beitritt erklart haben.

Es gilt zu beachten, dass mit dem In-Kraft-Treten des GSK die IVLW ausser Kraft tritt, eben-
so die Zusatzvereinbarung zur IVLW. Dies hat zur Folge, dass in denjenigen Kantonen, die
dem GSK noch nicht beigetreten sind, ab dem Beitritt des 18. Kantons zum GSK ein Regu-
lierungsvakuum entsteht. Ein Aufsichtsvakuum im Gebiet der Nicht-Vereinbarungs-Kantone
bedeutet insbesondere, dass die GESPA firr das entsprechende Gebiet mangels Zusténdig-
keit keine Veranstalter- oder Spielbewilligungen mehr wirde erteilen kénnen. Bereits erteilte
Bewilligungen missten unter Umstanden (fur das entsprechende Gebiet) widerrufen werden,
soweit sie nicht bereits gestitzt auf Art. 141 Abs. 2 BGS erloschen waren. Es ist davon aus-
zugehen, dass ein Aufsichtsvakuum von einigen Monaten in der Praxis lediglich untergeord-
nete Auswirkungen zeitigen wirde. Mit zunehmender Dauer des Aufsichtsvakuums durften
jedoch die Auswirkungen zunehmen. Es ist davon auszugehen, dass in letzter Konsequenz
im betroffenen Kantonsgebiet keine Grossspiele mehr veranstaltet werden durften.

Geltungsdauer, Kiindigung (Art. 70 GSK)

In Ubereinstimmung mit der Regelung betreffend das Zustandekommen (vgl. Art. 69 GSK)
wird auch die Weitergeltung des Konkordats von derselben Mindestanzahl an Vereinba-
rungskantonen (némlich 18) abhéangig gemacht. Mit dem Abrilicken vom Prinzip «alle oder
niemand» (vgl. die aktuelle Regelung in Art. 30 IVLW, wonach die Kiindigung eines Kantone
die Vereinbarung beendet) wird auch das Risiko minimiert, dass sich bei einem allféiligen
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Austritt einzelner Kantone die verbleibenden Kantone mit einem Aufsichtsvakuum konfron-
tiert sehen.

Anderung des Konkordats (Art. 71 GSK)

Anderungen von Konkordaten haben grundsétzlich auf dem gleichen Weg zu erfolgen wie
der Vertragsschluss selbst (vgl. Art. 71 Abs. 2 GSK). Die Vertragsédnderung kann je nach
Ausgestaltung des Konkordats jedoch erleichtert werden, wobei einem solchen vereinfachten
Verfahren aus rechtsstaatlichen Griinden Grenzen gesetzt sind (vgl. auch VITAL ZEHNDER,
a.a.0., S. 192 ff.). Art. 71 Abs. 3 GSK sieht ein vereinfachtes Verfahren vor. Bei gestiitzt auf
Abs. 3 vorgenommenen Anpassungen darf es sich nur um Anderungen von untergeordneter
Bedeutung handeln, bei denen kein politischer Handlungsspielraum besteht (z.B. Anpassun-
gen an Anderungen im Ubergeordneten Recht, welche zwingend auch im GSK umgesetzt
werden missen); sie sind im Vergleich zu den tbrigen Konkordatsbestimmungen nur ver-
mindert demokratisch legitimiert. Um notwendige Anpassungen fir die Sicherstellung einer
adaquaten Aufsicht rasch umsetzen zu kénnen, erscheint es aber in jedem Fall opportun, flr
untergeordnete Anpassungen ein vereinfachtes Verfahren vorzusehen: Sind die Kantone mit
der Anpassung im vereinfachten Verfahren nicht einverstanden, haben sie gestitzt auf Art.
71 Abs. 1 GSK die Méglichkeit, eine ordentliche Teil- oder Totalrevision des Konkordats zu

beantragen.
Verhiltnis zu regional beschrankten Konkordaten (Art. 72 GSK)

Bei allfalligen Widerspriichen oder Unvereinbarkeiten zwischen Bestimmungen des GSK und
der regionalen Konkordate (aktuell: Interkantonale Vereinbarung betreffend die gemeinsame
Durchfiihrung von Lotterien vom 26. Mai 1937, IKV und 9éme Convention relative a la Lote-
rie Romande vom 18. November 2005, C-LoRo), auch in ihrer revidierten Fassung, sieht Art.
72 GSK vor, dass das GSK vorgeht. Die Bestimmung bezweckt, dass flr alle Kantone die-
selben ,Grundregeln® gelten. Im Verhéltnis GSK — kantonales Recht sind die Kantone ge-
mass Art. 48 Abs. 5 BV verpflichtet, das interkantonale Recht zu beachten.

Es ist wichtig, dass bei den Revisionen der regionalen Konkordate und der kantonalen Best-
immungen darauf geachtet wird, dass diese auf das GSK abgestimmt werden und insgesamt
eine kohérente und in sich stimmige interkantonale Geldspielregulierung gewéhrleistet wird.
Bereiche, welche bereits auf Stufe des BGS oder des GSK abschliessend geregelt werden,
darften dort entsprechend nicht geregelt werden.

Ubergangsbestimmungen (Art. 73 GSK)

Art. 73 GSK soll einen reibungslosen Ubergang vom heutigen zum kiinftigen Aufsichts- und
Vollzugssystem sicherstellen. Zudem wird gewahrleistet, dass keine pro forma-Wahien
durchgefiihrt werden mussen: Die gestitzt auf die geltende IVLW tatigen/gewahlten Mitglie-
der der FDKL, der Lotterie- und Wettkommission und der Rekurskommission kénnen die
angebrochene Amtsdauer im entsprechenden Organ geméass GSK beenden und kénnen
sich nach Ablauf der Amtsdauer soweit es die Bestimmungen zur maximalen Amtszeit er-
lauben zur (Wieder-)Wahl in das Organ geméass GSK stellen.

Samtliche Rechte und Pflichten, welche gestitzt auf die IVLW entstanden sind, gehen auf
die GESPA Uber (vgl. Art. 73 Abs. 3 GSK). Diese Bestimmung stellt sicher, dass auch in den
Bereichen des nicht hoheitlichen Handelns der interkantonalen Behérde (Mietvertrage, Man-
datsverhéltnisse, Versicherungsvertrage, weitere zivilrechtliche Vertrage, Anstellungs-
verhiltnisse des Personals etc.) ein fliessender Ubergang stattfindet. Abweichungen von
diesem Grundsatz sind in den nachfolgenden Absétzen geregelt.

Art. 73 Abs. 2 und 5 sehen mit Bezug auf die Anrechnung von Amtsdauern vor, dass unter
Geltung der IVLW geleistete volle Amtsdauern fiir die Berechnung der maximalen Amtszeit
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angerechnet werden. Angebrochene bzw. (z.B. infolge eines frithzeitigen Rucktritts) unter
Geltung der IVLW nicht zu Ende gefilhrte Amtsdauern werden nicht angerechnet.

Die Ubergangsregelung firr die SFS (Art. 73 Abs. 9 GSK) ist notwendig, weil die Vertrage mit
den Sportverbénden jeweils (dem Olympia-Zyklus entsprechend) auf vier Jahre abgeschlos-
sen werden. Die aktuelle Vertragsperiode lauft von 2019 — 2022. Nach Inkrafttreten des GSK
muss zunachst das Stiftungsreglement der SFS erlassen werden und gestitzt darauf werden
die Schwerpunkte zu definieren sein. Aus diesen Griinden soll fiir die Vertragsperiode 2019
— 2022 noch der bisherige Verteilmechanismus zur Anwendung gelangen.

VI. Auswirkungen der Revision auf die Kantone

Nachfolgend wird dargelegt, welche Auswirkungen die Revision der interkantonalen Bestim-
mungen fiir die Kantone insbesondere auf finanzieller und personeller Ebene haben wird.
Weil sich die Auswirkungen vorwiegend aus der Neuregelung auf Bundesebene resp. des
Geldspielbereichs insgesamt ergeben, werden in Ziff. 1 zur Erinnerung die durch den Bun-
desrat in seiner Botschaft vom 21. Oktober 2015 zum Geldspielgesetz prognostizierten Aus-
wirkungen (nicht abschliessend) wiedergegeben. Die Auswirkungen, welche sich aus der
Revision der interkantonalen Bestimmungen ergeben durften, werden in Ziff. 2 dargestellt.

1. Fiir die Kantone zu erwartende Auswirkungen, die sich schon aus der
Neuregelung auf Bundesebene ergeben

In der Botschaft zum Geldspielgesetz wird festgehalten, dass der Bewilligungs- und Auf-
sichtsaufwand der Kantone im innerkantonalen Bereich gegeniiber heute insgesamt leicht
sinken werde: 2 Wenn die einzelnen Kantone keine Durchfiihrungsbewilligungen mehr erlas-
sen mussen, werde den einzelnen Kantonen weniger Verwaltungsaufwand entstehen. Auf-
grund der neuen Zusténdigkeit der interkantonalen Behérde fur Geschicklichkeitsgrossspiele
durfte der den Kantonen diesbezuglich verbleibende Verwaltungsaufwand Uberschaubar
sein. Aufgrund der neuen Regelung der Kleinlotterien sei nicht mit nennenswerten Auswir-
kungen auf den Bewilligungs- und Aufsichtsaufwand zu rechnen. Ein Mehraufwand durfte
hingegen bei den neu fir (kleine) Pokerturniere zusténdigen kantonalen Bewilligungs- und
Aufsichtsbehdrden entstehen und in gewissem Umfang zusétzliche personelle Ressourcen
notwendig machen. Diese kénnten allerdings zumindest teilweise mit Gebuhren finanziert

werden.

Zum Aufwand der Kantone fur die interkantonale Bewilligung und Aufsicht:?” Der Kern der
vom BGS fur die interkantonale Behérde vorgesehenen Aufgaben und Befugnisse werde
bereits heute von der Lotterie- und Wettkommission wahrgenommen. Das BGS sehe aller-
dings zahlreiche und vielseitige, erganzende und erweiternde Aufgaben und Befugnisse vor.
Insbesondere der neue Aufgabenbereich der Bewilligung und Beaufsichtigung von Ge-
schicklichkeitsgrossspielen werde die Lotterie- und Wettkommission zu einer einschneiden-
den Reorganisation zwingen, weil sie in Zukunft Gesuche einer Mehrzahl privater Veran-
stalterinnen bearbeiten und ihre Aufsichtstétigkeit auf diese ausrichten misse. Zudem ka-
men ihr zusatzlich spezifische Befugnisse zu fur die Bekdmpfung nicht autorisierter Ange-
bote wie etwa das Fiihren von Verwaltungsverfahren, die Sperrung des Zugangs zu nicht
bewilligten online durchgefiihrten Geldspielen und die Zusammenarbeit mit Strafverfol-
gungsbehérden. Des Weiteren habe sie Aufgaben wahrzunehmen im Zusammenhang mit
der Bekampfung der Manipulation von Sportwettkdmpfen sowie mit der Aufsicht Uber die
Einhaltung der aus den Geldw&scherei-Bestimmungen resultierenden Sorgfaltspflichten aller
Veranstalterinnen von Grossspielen. Zudem k&men ihr gewisse Parteirechte in allen den
Geldspielbereich betreffenden kantonalen Verwaltungs- oder Strafverfahren sowie in den
Bewilligungsverfahren der ESBK zu. In der Botschaft zum Geldspielgesetz wird ausgefuhrt,

28 \/g|. Botschaft vom 21. Oktober 2015 zum Geldspielgesetz, BBI 2015 8521 f., Ziff. 3.2.4.
27 \/gl, BBI 2015 8522 f., Ziff. 3.2.5.

39



0200.666, 1. Lesung - Beilage 1.2

dass der Lotterie- und Wettkommission ab Inkrafttreten des Gesetzes voraussichtlich ein
deutlich héheres Budget gewahrt werden musse (ca. CHF 4-6 Mio.).2% Der Budgetrahmen
falle hier deshalb so breit aus, weil der Ressourcenbedarf insbesondere stark von den neuen
kantonalen Rechtsgrundlagen zu den Geschicklichkeitsspielen abhangen werde. Fir das
Jahr 2019 hat die Comlot ein Budget von unter CHF 3 Mio. beantragt.

Die Kantone werden nach Inkrafttreten des BGS (unabhangig von der Revision der IVLW)
keine Durchfiihrungsbewilligungen fiir Grosslotterien und grosse Sportwetten mehr erteilen.
Die Zulassung erfolgt abschliessend durch die interkantonale Behérde. Entsprechend wird
sich der Verwaltungsaufwand bei den Kantonen verringern (es kénnen aber auch keine Kau-
salabgaben mehr erhoben werden).

Zudem wird die Bewilligungs- und Aufsichtskompetenz fur Geschicklichkeitsgrossspiele neu
der GESPA zukommen. Auch in diesem Bereich wird den Kantonen somit kein Verwaltungs-
aufwand mehr entstehen (weshalb auch hier die entsprechenden Verwaltungsgebiihren nicht
mehr erhoben werden kénnen). Hingegen wird mit Inkrafttreten des BGS die Hoheit der Kan-
tone, im Bereich von Geschicklichkeitsspielautomaten Steuern zu erheben, im Grundsatz im
Vergleich zur aktuell geltenden Rechtslage nicht eingeschrankt.

2. Auswirkungen der revidierten interkantonalen Bestimmungen auf die
Kantone

Das GSK weicht von der Struktur und auch vom Wortlaut her in vielen Bereichen von der
geltenden IVLW ab. Dies hat vor allem damit zu tun, dass neu explizit juristische Personen
geschaffen werden, was eine andere Struktur geradezu aufdrangt. Organisation und Funkti-
onsweise der heute bestehenden Strukturen werden jedoch nicht massgeblich von der heu-
tigen Praxis abweichen — abgesehen von der SFS, welche grundsétzlich neu organisiert
wird. Da die Finanzierung des gesamten Aufwands der interkantonalen Aufgabenerfullung
Uber Abgaben erfoigt, dirften die durch die Revision der IVLW bedingten Auswirkungen auf
die Kantone und Gemeinden in finanzieller und personeller Hinsicht unwesentlich sein.

Wesentliche Auswirkungen auf Gemeindeebene sind keine ersichtlich.

Bern, 20. Mai 2019

Far die Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz

Dr. Andrea Bettiga, Landammann
Prasident FDKL

2 vgl. BBI 2015 8523, Ziff. 3.2.5.
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L_ La Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés
e e par la loi sur les loteries et le marché des loteries
L Conferenza dei direttori cantonali competenti in materia di lotterie

L
L
L

Eingegangen am:

An die 31 Mal ng

Kantonskanzlei

Regierungsgebaude Kantonskanzlei

9102 Herisau

Glarus, 29. Mai 2019

Ratifizierung der Konkordate
- Gesamtschweizerisches Geldspielkonkordat (GSK)

- Interkantonale Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchfiihrung
von Geldspielen (IKV 2020)

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir haben die Ehre, lhnen zwei Konkordate zur Ratifizierung zuzustellen. Uber den Beitritt zu Kon-
kordaten entscheidet das jeweilige kantonale Parlament. Je nach Kanton unterliegt dieser Beschluss
einem fakultativen Referendum. Das Geldspielgesetz ist seit dem 1. Januar 2019 in Kraft und es liegt
im Interesse der Kantone, das GSK schnellstmoglich zu ratifizieren. Angestrebt wird, dass Ende Juni
2020 das geforderte Quorum von mindestens 18 Kantonen erreicht ist und das GSK in Kraft treten kann.

Gesamtschweizerisches Geldspielkonkordat (GSK)

Die Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz (FDKL) hat am Montag, 20. Mai 2019
das Gesamtschweizerische Geldspielkonkordat (GSK) mit dem erlauternden Bericht verabschiedet und
zur Ratifizierung in den Kantonen freigegeben.

Dieses Konkordat ersetzt das geltende gesamtschweizerische Konkordat, die interkantonale Vereinba-
rung Uber die Aufsicht sowie die Bewilligung und Ertragsverwendung von interkantonal oder gesamt-
schweizerisch durchgefihrten Lotterien und Wetten vom 7. Januar 2005.

Das Geldspielkonkordat tritt in Kraft, sobald 18 Kantone die Ratifizierung vorgenommen haben. Das
notwendige Quorum ist im GSK Art. 69, Abs. 1 definiert.

Interkantonale Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchfilhrung von Geldspielen (IKV 2020)

Ebenfalls haben die Regierungsmitglieder der FDKL aus den Swisslos Kantonen am Montag, 20 Mai
2019, die Interkantonale Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchfilhrung von Geldspielen
(IKV 2020) verabschiedet und ebenfalls fir die Ratifizierung freigegeben.

Die IKV 2020 l6st die Vereinbarung in Bezug auf die gemeinsame Durchfuhrung von Lotterien vom
26. Mai 1937 (IKV 1937) zwischen allen Deutschschweizer Kantonen und dem Kanton Tessin ab.

Die IKV 2020 tritt gemass Art. 9, Abs. 1 in Kraft, sobald die bisherigen Vereinbarungskantone beigetre-
ten sind.

Geschaftsstelle Postfach 13 3054 Schiipfen Tel. 032 675 10 23 info@fdkl.ch www.fdkl.ch

L
L_L_ Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz VP oo fltococlF
e
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Fur allfallige Ruckfragen und Informationen steht Ihnen unsere Geschéaftsfihrerin, Frau Dora
Andres (Tel. 032 675 10 23), dora.andres@fdkl.ch gerne zur Verfagung.

Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz

Dr. Andrea Bettiga
Landammann, Prasident

Beilagen:
- Gesamtschweizerisches Geldspielkonkordat (GSK)
- Erlauternder Bericht zum Geldspielkonkordat
- Interkantonale Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchfiihrung von Geldspielen
(IKV 2020)
- Erlauternder Bericht zur IKV 2020

Geschéftsstelle Postfach 13 3054 Schiipfen Tel. 032 675 10 23 info@fdkl.ch www.fdkl.ch
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Beschluss
Uber den Beitritt zum Gesamtschweizerischen
Geldspielkonkordat (GSK) vom 20. Mai 2019

vom ...

Der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden,
gestutzt auf Art. 74" Abs. 2 der Verfassung des Kantons Appenzell ARh.'

beschliesst:

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden tritt dem Gesamtschweizerischen Geld-
spielkonkordat (GSK) vom 20. Mai 2019 bei.

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

TKV: bGS 111.1
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\ﬂkl Appenzell Ausserrhoden Kantonsrat Kommission

Inneres und Sicherheit

Regierungsgebaude
9102 Herisau

kantonsrat@ar.ch
Kommission Inneres und Sicherheit, 9102 Herisau

An die Mitglieder
des Kantonsrates

Herisau, 8. November 2019

0200.666
Geldspielkonkordat; Genehmigung, 1. Lesung

2. Bericht und Antrag der Kommission Inneres und Sicherheit vom 8. November 2019

Sehr geehrte Frau Kantonsratsprasidentin
Sehr geehrte Damen Kantonsratinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsrate

A. Ausgangslage

Die Revision von Art. 106 der Bundesverfassung und die umfassende Revision der Geldspielgesetzgebung auf
Bundesebene haben zur Folge, dass die interkantonalen und kantonalen Bestimmungen zum Geldspielbereich
revidiert werden missen. Aus diesem Grund erteilte der Vorstand der Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt
und Lotteriegesetz (FDKL) 2014 den Auftrag zur Totalrevision der Interkantonalen Vereinbarungen im Geld-
spielbereich. Im Herbst 2017 und im Herbst 2018 wurden zwei Vernehmlassungen durchgefiihrt, zu denen
auch das Biro des Kantonsrates eingeladen wurde. Das Geldspielkonkordat wurde von der Fachkonferenz
Lotteriemarkt und Lotteriegesetz am 20. Mai 2019 fir die Ratifizierung in den Kantonen freigegeben.

Die Kommission Inneres und Sicherheit hat an ihrer Sitzung vom 8. November 2019 das Geldspielkonkordat
beraten. Fir die Beratung standen folgende Unterlagen zur Verfligung:

- Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 2. Juli 2019 «Geldspielkonkordat; Genehmigung; 1. Le-
sung» mit finf Beilagen

Fir Erlauterungen und Auskiinfte waren Regierungsrat Hansueli Reutegger und Departementssekretar Ralph
Bannwart an der Sitzung anwesend.

Seite 1/2
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B. Erwagungen

Die Kommission Inneres und Sicherheit kann die Erwagungen des Regierungsrates nachvollziehen und unter-
stitzt die zu den Auswirkungen der Vorlage gemachten Aussagen.

Fir die Kommission Uberwiegen die Vorteile einer Ratifizierung deutlich gegeniber dem Aufwand, der bei einer
Ablehnung anfallen wiirde.

Die Kommission stimmt der Vorlage einstimmig zu. Sie verzichtet aus diesem Grund auf ein Eintretensvotum
im Kantonsrat.

C. Antrag
Die Kommission Inneres und Sicherheit beantragt lhnen,
1. auf die Vorlage einzutreten und

2. dem Beschluss uber den Beitritt zum Gesamtschweizerischen Geldspielkonkordat in 1. Lesung zuzustim-
men.

Im Namen der Kommission Inneres und Sicherheit

sign. Peter Gut sign. Sabrina Baumgartner

Peter Gut, Prasident Sabrina Baumgartner, Aktuarin

Seite 2/2



l AppenzeII Ausserrhoden Regierungsrat Regierungsgebaude
VIR 9102 Herisau
Tel. +4171 35361 11
Fax. +41 71 353 68 64
kantonskanzlei@ar.ch
www.ar.ch

An die Mitglieder
des Kantonsrates

Herisau, 2. Juli 2019

0200.672
Interkantonale Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchfihrung von Geldspielen
(IKV); Genehmigung

1. Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 2. Juli 2019

Sehr geehrte Frau Kantonsratsprasidentin
Sehr geehrte Damen Kantonsratinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsrate

A. Ausgangslage

Am 11. Marz 2012 wurde der direkte Gegenentwurf zur Volksinitiative ,Fur Geldspiele im Dienste des Ge-
meinwohls" von Volk und Standen angenommen (vgl. Artikel 106 der Bundesverfassung). Am 21. Oktober
2015 hat der Bundesrat die Botschaft und den Entwurf zuhanden des Bundesparlaments verabschiedet, wel-
ches das Bundesgesetz iber Geldspiele (BGS; SR 935.51) am 29. September 2017 beschloss. Gegen das
Gesetz wurde innert Frist das Referendum ergriffen. Die Volksabstimmung fand am 10. Juni 2018 statt, das
Referendum hatte keinen Erfolg. Das BSG ist am 1. Januar 2019 in Kraft getreten.

Das BGS hat die beiden vormals im Geldspielbereich geltenden Bundesgesetze (das Lotteriegesetz und das
Spielbankengesetz) zusammengeflihrt und auf Bundesebene eine neue, umfassende Regelung aller Geldspie-
le in der Schweiz geschaffen. Es bezweckt, die Bevolkerung angemessen vor den von den Geldspielen ausge-
henden Gefahren zu schitzen und die Verwendung der resultierenden Ertrége zugunsten von gemeinnitzigen
Zwecken und der AHV/IV sicher zu stellen.

Seite 1/4
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Die Revision von Art. 106 der Bundesverfassung und die umfassende Revision der Geldspielgesetzgebung auf
Bundesebene haben zur Folge, dass auch die interkantonalen und kantonalen Bestimmungen zum Geldspiel-
bereich revidiert werden missen. Fir die Einfihrung des BGS auf kantonaler Ebene ist der Erlass eines kan-
tonalen Geldspielgesetzes geplant. Zusatzlich bedarf es der Revision der gesamtschweizerischen interkanto-
nalen Vereinbarung sowie der regionalen Vereinbarung der Swisslos-Kantone.

Der Vorstand der Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz (FDKL) erteilte an seiner Sitzung
vom 7. April 2014 den Auftrag zur Totalrevision der Interkantonalen Vereinbarungen im Geldspielbereich. Der
Auftrag beinhaltete neben der Anpassung der Konkordatstexte an das Ubergeordnete Recht auch das Behe-
ben von Schwachstellen oder Liicken, welche sich in den letzten Jahren gezeigt hatten. Die Revisionen wur-
den deshalb auch zum Anlass genommen, die gewachsenen Strukturen zu berprifen und an die neuen Her-
ausforderungen anzupassen. Dabei hat sich gezeigt, dass sich viele, zum Teil rechtlich komplexe Fragen stel-
len. Ab 2016 wurde daher eine externe Fachperson (Rechtsanwaltin) beigezogen, welche den Revisionspro-
zess eng begleitete.

Im Hinblick darauf, dass in der Ratifizierungsphase keine Anpassungen mehr vorgenommen werden kdnnen,
sind zu den Konkordaten im Herbst 2017 und im Herbst 2018 zwei Vernehmlassungen durchgefiihrt worden.
Neben den Departementen wurde auch das Biiro des Kantonsrates zum Mitbericht eingeladen. Das Biro des
Kantonsrates hat mit Schreiben vom 13. August 2018 geantwortet und mitgeteilt, dass es auf eine Stellung-
nahme verzichte.

Die Interkantonale Vereinbarung iber die gemeinsame Durchfiihrung von Geldspielen (IKV 2020) wurde von
den Regierungsmitgliedern der Swisslos-Kantone der Fachkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz
schliesslich am 20. Mai 2019 fir die Ratifizierung in den Kantonen freigegeben. Sie tritt in Kraft, sobald alle
bisherigen Vereinbarungskantone beigetreten sind. Es liegt im Interesse der Kantone, die IKV 2020 schnellst-
madglich zu ratifizieren. Angestrebt wird ein Inkrafttreten per Ende Juni 2020.

Auch die Interkantonale Vereinbarung Uber die Aufsicht sowie die Bewilligung und Ertragsverwendung von
interkantonal oder gesamtschweizerisch durchgefiihrten Lotterien und Wetten (IVLW) wurde an die neuen
Gegebenheiten angepasst. Das neue Gesamtschweizerische Geldspielkonkordat (GSK) wird in einem separa-
ten Beschluss genehmigt.

B. Erwagungen des Regierungsrates
1. Rechtliches

Mit der IKV 2020 werden offentliche Aufgaben an gemeinsame Einrichtungen lbertragen. Sie enthalt wichtige
Bestimmungen zur Organisation, welche geeignet sind, die Rechtsstellung Privater zu berihren und sie enthal-
ten teilweise Rechtsgrundlagen fir die Erhebung von Abgaben. Das Konkordat muss daher, um dem Gesetz-
massigkeitsprinzip zu geniigen, als formelles Gesetz erlassen werden. Dies bedingt, dass es im Verfahren der
Gesetzgebung von jedem kantonalen Gesetzgeber beschlossen wird. Die entsprechende kantonale Rechts-
grundlage findet sich in Art. 74”° Abs. 2 der Verfassung des Kantons Appenzell Ausserrhoden (KV; bGS
111.1). Da es sich vorliegend um eine Totalrevision handelt, wird das bisherige Konkordat (IKV 1937: bGS
955.32) aufgehoben und eine neue Vereinbarung abgeschlossen (IKV 2020).
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2. Bedeutung des Vorhabens

In Bezug auf die Gewahrung ausschliesslicher Veranstaltungsrechte fur die Durchflihrung von Grosslotterien
und grossen Sportwetten wird die bisher in den regionalen Konkordaten geregelte Beschrankung der zugelas-
senen Anbieter ins GSK Uberflhrt. Die Bezeichnung der zugelassenen Veranstalterin bzw. des zugelassenen
Veranstalters erfolgt aber nach wie vor in den regionalen Konkordaten. Das bisherige System mit einer Anbie-
terin pro Gebiet (Swisslos und Loterie Romande) wird beibehalten. Die IKV 2020 bildet die interkantonale
Grundlage flir das Betreiben der Swisslos-Genossenschaft. Diese veranstaltet Geldspiele im Auftrag der Ver-
einbarungskantone. In Anwendung von Art. 23 Abs. 2 BGS wird Swisslos als einzige Veranstalterin von Lotte-
rie- und Sportwetten-Grossspielen auf dem Gebiet der Vereinbarungskantone bezeichnet.

C. Auswirkungen auf den Kanton Appenzell Ausserrhoden
1. Auswirkungen, die sich schon aus der Neuregelung auf Bundesebene ergeben

In der Botschaft zum Geldspielgesetz wurde festgehalten, dass der Bewilligungs- und Aufsichtsaufwand der
Kantone im innerkantonalen Bereich gegenuber heute insgesamt leicht sinken wird. Da die einzelnen Kantone
keine Durchfiihrungsbewilligungen mehr erlassen mussen, entsteht den Kantonen weniger Verwaltungsauf-
wand. Aufgrund der neuen Zustandigkeit der interkantonalen Behorde fiir Geschicklichkeitsgrossspiele ist der
den Kantonen diesbeziiglich verbleibende Verwaltungsaufwand Uiberschaubar. Aufgrund der neuen Regelung
der Kleinlotterien ist nicht mit nennenswerten Auswirkungen auf den Bewilligungs- und Aufsichtsaufwand zu
rechnen. Ein Mehraufwand durfte hingegen bei den neu fir (kleine) Pokerturniere zustandigen kantonalen
Bewilligungs- und Aufsichtsbehdrden entstehen. Dieser kdnnte allerdings zumindest teilweise mit Gebiihren
finanziert werden.

Die einzelnen Kantone kénnen seit dem Inkrafttireten des BGS (unabhangig von der Revision der IVLW) keine
Durchfuihrungsbewilligungen fiir Grosslotterien und grosse Sportwetten mehr erteilen. Entsprechend kénnen
sie in diesem Zusammenhang auch keine Kausalabgaben mehr erheben. Zudem kommt die Bewilligungs- und
Aufsichtskompetenz fur Geschicklichkeitsgrossspiele neu der Interkantonalen Geldspielaufsicht (GESPA) zu. In
diesen Bereichen entsteht den einzelnen Kantonen somit kein Verwaltungsaufwand mehr (weshalb auch hier
die entsprechenden Verwaltungsgebiihren nicht mehr erhoben werden kénnen). Hingegen wurde mit Inkrafttre-
ten des BGS die Hoheit der Kantone, im Bereich von Geschicklichkeitsspielautomaten Steuern zu erheben, im
Grundsatz im Vergleich zur aktuell geltenden Rechtslage nicht eingeschrankt.

2. Auswirkungen der revidierten interkantonalen Bestimmungen auf Kanton und Gemeinden

Aus der Revision der IKV sind fiir Kanton und Gemeinden keine Auswirkungen ersichtlich.
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D. Antrage
Der Regierungsrat beantragt lhnen,
1. auf die Vorlage einzutreten;

2. dem Beschluss Uber den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung tber die gemeinsame Durchflihrung
von Geldspielen in 1. Lesung zuzustimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Alfred Stricker, Landammann Roger Nobs, Ratschreiber
Beilagen

Beilage 1.1 Konkordatstext

Beilage 1.2 Erlduterungen

Beilage 1.3 Schreiben der FDKL vom 29. Mai 2019

Beilage 1.4 Beitrittsbeschluss

Beilage 1.5 Stellungnahme Biro des Kantonsrates
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Interkantonale Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchfiihrung
von Geldspielen (IKV 2020)

Ingreés
Die dieser Vereinbarung beitretenden Kantone,

im Bestreben, die mit der IKV 19371 errichtete Zusammenarbeit auch unter dem geénderten
Bundesrecht (Bundesgesetz liber die Geldspiele, SR 935.51) weiter zu fiihren,

gestiitzt auf
e Art. 48 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (SR 101)
e das Bundesgesetz lber Geldspiele vom 29. September 2017, SR 935.51)
o das gesamtschweizerische Geldspielkonkordat vom 20. Mai 2019 (GSK)

vereinbaren:

Art. 1 Leistungsauftrag Swisslos

' Die dieser Vereinbarung beitretenden Kantone (nachfolgend als «Vereinbarungskantone» bezeichnet)
betreiben die Genossenschaft «Swisslos Interkantonale Landeslotterie» (nachfolgend als ,Swisslos*
bezeichnet).

2 Swisslos veranstaltet Geldspiele im Auftrag der Vereinbarungskantone, nach Massgabe des BGS, des
gesamtschweizerischen Geldspielkonkordats sowie der vorliegenden Vereinbarung.

3 In Anwendung von Art. 23 Abs. 2 BGS wird Swisslos als einzige Veranstalterin von Lotterie- und
Sportwetten-Grossspielen auf dem Gebiet der Vereinbarungskantone bezeichnet.

Art. 2 Ablieferung und Verwendung der Reingewinne

! Die Reingewinne der Swisslos fallen vollumfénglich den Vereinbarungskantonen zu. Sie unterstiitzen
damit gemeinniitzige Zwecke, namentlich in den Bereichen Kultur, Soziales und Sport (Art. 125 Abs. 1

BGS).

2 Die Vereinbarungskantone verwenden einen Teil der Reingewinne zur Férderung des nationalen
- Sports. Der Betrag wird nach dem Verfahren geméass Art. 34 GSK durch die FDKG festgelegt und
jahrlich in die Stiftung Sportférderung Schweiz (Art. 32 ff. GSK) eingelegt.

3 Die nach Zuweisung des Reingewinnanteils nach Abs. 2 verbleibenden Reingewinne sind den
Vereinbarungskantonen jahrlich nach folgendem Verteilschliissel abzuliefern:

a) Reingewinn aus Losen: Jedem Kanton ein Fixum von CHF 70'000, der Rest nach
Bevélkerungszahlen. Massgebend ist die gemass der letzten Volkszahlung ermittelte

Bevdlkerungszahl.

b) Reingewinn aus lbrigen Spielen: 50% nach Bevélkerung, 50% nach Spieleinsétzen.
Massgebend ist die gemass der letzten Volkszahlung ermittelte Bevolkerungszahl.

" Interkantonale Vereinbarung {iber die gemeinsame Durchfithrung von Lotterien vom 26. Mai 1937
1


christian.pfenninger
Schreibmaschinentext
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4 Der Anteil am Reingewinn einer Spielkategorie steht einem Vereinbarungskanton nur dann zu, wenn
die entsprechende Spielkategorie in seinem Gebiet nicht verboten ist im Sinne von Art. 28 BGS.

Art. 3 Vertretung der Vereinbarungskantone in der Genossenschaft

Die Vereinbarungskantone entsenden je ein Regierungsmitglied in die Generalversammlung der
Swisslos.

Art. 4 Gemeinsame Bestimmungen fiir Kleinlotterien

1 Die Gesamtsumme (Kontingent) der von einem Vereinbarungskanton in einem Kalenderjahr
bewilligten Kleinlotterien im Sinne des Art. 34 BGS darf héchstens Fr. 2.50 pro Kopf seiner
Wohnbevoélkerung betragen. Eine Mindestsumme von Fr. 100'000.— steht jedem Kanton unabhangig
seiner Bevolkerungszahl zur Verfiigung.

2 Die Ubertragung ungenutzter Kontingentsteile von einem auf das nachste Kalenderjahr ist nicht
zulassig.

3 Die Ubertragung ungenutzter Kontingentsteile von einem Vereinbarungskanton an einen anderen
Vereinbarungskanton ist zulassig.

Art. 5 Bekanntmachung der Gemeinniitzigkeit

Die Vereinbarungskantone verpflichten sich, die Herkunft der Mittel bei deren Vergabe zu
kommunizieren und den Benefiziaren aufzuerlegen, die erhaltene Unterstitzung mindestens unter

Verwendung des Logos von Swisslos bekannt zu machen.

Art. 6 Anderung der Vereinbarung

! Anderungsantrage sind bei der Generalversammiung der Swisslos einzureichen. Sie leitet das
Verfahren ein, wenn die Vertretungen von drei Vierteln aller Vereinbarungskantone der
Verfahrenseinleitung zustimmen.

2 Die Anderung tritt in Kraft, sobald ihr alle Vereinbarungskantone zugestimmt haben.

3 Anpassungen von untergeordneter Bedeutung kénnen in einem vereinfachten Verfahren, durch
einstimmigen Beschluss der Generalversammlung der Swisslos, vorgenommen werden. Die
Generalversammlung bringt den Wortlaut des beabsichtigten Beschlusses vorgéngig den Kantonen zur

Kenntnis.

Art. 7 Kiindigung der Vereinbarung

1 Die vorliegende Vereinbarung kann mit einer Frist von zwei Jahren jeweils auf Ende eines
Kalenderjahres durch Mitteilung an die Generalversammiung der Swisslos gekiindigt werden, friihestens
auf das Ende des 10. Jahres seit Inkrafttreten.

2Die Kiindigung eines Kantons beendet die Glltigkeit der Vereinbarung auf seinem Kantonsgebiet.

Art. 8 Verhéltnis zum Gesamtschweizerischen Geldspielkonkordat

Im Falle eines Widerspruchs gehen die Bestimmungen des GSK den Bestimmungen der vorliegenden
Vereinbarung vor.
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Art. 9 Inkrafttreten der Vereinbarung
1 Diese Vereinbarung tritt in Kraft, sobald ihr alle Vereinbarungskantone der IKV 1937 beigetreten sind.

2 Die Zustimmung ist gegenliber der Generalversammiung der Swisslos zu erklaren. Sie teilt das
Inkrafttreten den Kantonen sowie dem Bund mit.

Art. 10 Aufhebung der IKV 1937
Mit dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung werden sémtliche Bestimmungen der IKV 1937 aufgehoben.

Art. 11 Schlussbestimmung
Swisslos passt die Statuten innert einer Frist von 6 Monaten ab Inkrafttreten dieser Vereinbarung an.

Beschlossen von den Vertretungen der Kantone der Deutschschweiz und des Kantons Tessin der
Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz zu Handen der Ratifikation in den
Kantonen am 20. Mai 2019.

Fur die Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz (Kantone Deutschschweiz und
Kanton Tessin)

Dr. Andrea Bettiga, Landammann
Prasident FDKL
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Erlduternder Bericht zur Interkantonalen Vereinbarung betreffend
die gemeinsame Durchfiihrung von Geldspielen (IKV 2020)
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1 Einleitung
Ausgangslage

Am 11. Marz 2012 wurde der direkte Gegenentwurf zur Volksinitiative ,Fur Geldspiele im
Dienste des Gemeinwohis“ von Volk und Stédnden angenommen und Art. 106 Bundesver-
fassung (BV) geadndert. Das neue Bundesgesetz iber Geldspiele vom 29. September
2017 (BGS) fuhrt die beiden heute im Geldspielbereich geltenden Bundesgesetze (das
Lotteriegesetz und das Spielbankengesetz) zusammen und schafft auf Bundesebene eine
neue, umfassende Regelung aller Geldspiele in der Schweiz.

Die Anderung von Art. 106 BV und die umfassende Revision der Geldspielgesetzgebung
auf Bundesebene haben zur Folge, dass auch die interkantonalen und die kantonalen
Bestimmungen zum Geldspielbereich anzupassen sind. Interkantonal sind dies die Verein-
barung zwischen allen Kantonen betreffend die Aufsicht sowie die Bewilligung und Er-
tragsverwendung von interkantonal oder gesamtschweizerisch durchgefuhrten Lotterien
und Wetten vom 7. Januar 2005 (IVLW), die 9éme Convention relative a la Loterie Ro-
mande vom 18. November 2005 zwischen den sechs Westschweizer Kantonen (C-LoRo)
sowie die Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchfihrung von Lotterien vom

26. Mai 1937 (IKV 1937) zwischen allen Deutschschweizer Kantonen und dem Kanton
Tessin.

Auswirkungen Geldspielgesetz und gesamtschweizerisches Geld-
spielkonkordat

Das neue Geldspielgesetz, als Ersatz des Lotterie- und des Spielbankengesetzes, regelt
die Geldspiele umfassender als dies bisher insbesondere im Lotteriegesetz aus dem Jah-
re 1923 der Fall war. Zudem wurden verschiedene Punkte aus der bisherigen IVLW sowie
aus der IKV 1937 bzw. der C-LoRo in das Bundesgesetz ibernommen. Dies flhrt einer-
seits dazu, dass einige Inhalte der Konkordate nicht mehr in der Regelungskompetenz der
Kantone liegen und somit Uberflussig werden. Andererseits entsteht flr die Kantone in
anderen Bereichen, z.B. in Bezug auf die automatisiert und online durchgefuhrten Ge-
schicklichkeitsgeldspiele, neuer Regelungsbedarf. Die I[VLW wird daher totalrevidiert und
neu ,gesamtschweizerisches Geldspielkonkordat" heissen. Die Veranderungen bei der
Geldspielgesetzgebung auf Bundesebene und bei der IVLW flhren auch zu einem Anpas-
sungsbedarf bei den regionalen Vereinbarungen, der IKV 1937 und der C-LoRo.

Zusammenhang mit den Statuten der Swisslos

Die IKV 1937 und die Statuten der Swisslos Interkantonale Landeslotterie Genossenschaft
(,Swisslos“) stehen in einem engen Zusammenhang. Mitglieder der Genossenschaft sind
die Vertragskantone der IKV 1937.

Beim Inkrafitreten der IKV 1937 bot die Interkantonale Landeslotterie ILL (heutige Swiss-
los) lediglich Lose an. Spater kamen die Zahlenlottos sowie die Sportwetten dazu, die
zunéchst von der Sport-Toto-Gesellschaft betrieben wurden. Jingst wurde das Pro-
duktsortiment mit einem ersten Online-Geschicklichkeitsspiel (Jass) ergénzt, um diesen
fur die Zukunft lukrativen Teilmarkt nicht den illegalen Online-Geldspielanbietern aus Gib-
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raltar, Malta etc. zu Uberlassen. Mit einem sozialvertraglichen Online-Geschicklich-
keitsspielangebot werden sowohl sozial- als auch finanzpolitische Interessen der Kantone
wahrgenommen und dem Grundsatz ,Geldspiele im Dienste des Gemeinwohlis“ Rechnung
getragen.

Die Ubernahme der Sportwetten der Sport-Toto-Gesellschaft und die damit verbundenen
Folgen wie z.B. die Beglnstigung des nationalen Sports durch einen Teil des Reinge-
winns von Swisslos sowie die Sortimentserweiterungen fanden Eingang in die mehrmals
angepassten Statuten der Swisslos. Die IKV aus dem Jahr 1937 dagegen wurde seit mehr
als 30 Jahren nicht mehr angepasst.

Die durch Anderungen im Ubergeordneten Recht ausgeléste Revision der IKV 1937 soll
nun auch zum Anlass genommen werden, gewisse Regelungen, die bisher nur in die Sta-
tuten der Swisslos Eingang gefunden haben, im Interesse der Transparenz und der de-
mokratischen Abstiitzung kinftig auf Stufe der interkantonalen Vereinbarung zu veran-
kern.

Die Anderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen (Geldspielgesetz, gesamtschweize-
risches Geldspielkonkordat und IKV 2020) werden auch eine Revision der Statuten der
Swisslos erfordern (vgl. hierzu auch Art. 11 IKV 2020). Hierzu ist geméss Art. 13 Bst. | der
Statuten der Swisslos die Generalversammiung der Swisslos zustandig.

2 Formelles

Totalrevision

Der Grossteil der Bestimmungen der IKV 1937 wird durch die neue Geldspielgesetzge-
bung und das gesamtschweizerische Geldspielkonkordat Uberholt, weshalb die Anpas-
sung im Rahmen einer Totalrevision erfolgt.

Insgesamt soll die bisherige Praxis weitergefuhrt werden. Namentlich soll die von den
Vereinbarungskantonen betriebene Genossenschaft ,Swisslos Interkantonale Landeslotte-
rie* nach wie vor auf dem Gebiet der Vereinbarungskantone die einzige Veranstalterin von
als Grossspiele durchgefiihrten Lotterien und Sportwetten sein.

Formell-gesetzliche Grundlage

Nach Art. 48 Abs. 1 BV kdnnen die Kantone Vertrage schliessen sowie gemeinsame Or-
ganisationen und Einrichtungen schaffen. Sie kénnen namentlich Aufgaben von regiona-
lem Interesse gemeinsam wahrnehmen. Vertrage zwischen Kantonen sind 6ffentlich-
rechtliche Vereinbarungen, die zwei oder mehrere Kantone Uber einen in ihren Kompe-
tenzbereich fallenden Gegenstand schliessen. Es kdnnen somit Vertrage Gber alle Fragen
geschlossen werden, die in den Zustandigkeitsbereich der Kantone fallen. Derartige Ver-
trage konnen rechtsgeschéftlich oder rechtsetzend sein oder Elemente beider Kategorien
enthalten. Rechtsetzende Vertrage sind entweder unmittelbar anwendbar, das heisst sie
berechtigen und verpflichten die beteiligten Kantone direkt; mittelbar rechtsetzende Ver-
trage verpflichten dagegen die beteiligten Kantone nur, ihr internes Recht nach den Best-
immungen des Vertrags zu gestalten.
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Die vorliegende Vereinbarung weist sowohl rechtsetzende (z.B. Bezeichnung der Swisslos
als ausschliessliche Veranstalterin, Gewinnverteilung) als auch rechtsgeschéftliche (z.B.
Bekanntmachung des guten Zweckes) Elemente auf. Insbesondere die Bezeichnung der
Swisslos als ausschliessliche Veranstalterin muss zwingend in einem Gesetz im formelien
Sinn erfolgen. Es ist daher wichtig, dass die Vereinbarung im Verfahren der Gesetz-
gebung vom kantonalen Gesetzgeber beschlossen wird." Dieser Umstand muss insbeson-
dere in den Phasen Vernehmlassung, Gutheissung und Beitrittserkldrung beriicksichtigt
werden. Je nach kantonalem Recht kann es angezeigt sein, dass die Kantonsregierung
innerkantonal frihzeitig informiert.

3 Zu den einzelnen Bestimmungen der Vereinbarung

Art. 1 Leistungsauftrag

Absatz 1

Die Swisslos Interkantonale Landeslotterie, vormals ,Interkantonale Landeslotterie®, wur-
de 1937 zum Zweck der gemeinsamen Durchfilhrung von Lotterien gegrindet und wird
heute von den Vereinbarungskantonen gemeinsam betrieben.

Absatz 2

Swisslos bietet heute nebst Lotterien auch Sportwetten (ibernommen von der Sport-Toto-
Gesellschaft) und Online-Geschicklichkeitsgeldspiele an. Aus diesem Grund wird in Abs. 2
(wie auch im Titel der Vereinbarung) anstelle des bisherigen Begriffs ,Lotterien® jener der
,Geldspiele* verwendet. Die aus Sportwetten und Online-Geschicklichkeitsgeldspielen
resultierenden Reingewinne werden — wie jene aus den Lotterien — vollumfanglich den
Kantonen zur gemeinnitzigen Verwendung Uberwiesen. Geméss BV und BGS muss der
Reingewinn aus Lotterien und Sportwetten vollumfénglich fur gemeinnutzige Zwecke ver-
wendet werden.

Swisslos betreibt die Geldspiele im Auftrag der Vereinbarungskantone und muss sich da-
bei an den rechtlichen Rahmen (das Bundesgesetz tber die Geldspiele, das gesamt-
schweizerische Geldspielkonkordat und die vorliegende Vereinbarung) halten.

Absatz 3

Gestitzt auf Art. 23 Abs. 1 BGS bestimmen die Kantone die maximale Anzahl der Veran-

stalterinnen von Lotterien und Sportwetten, die unter die Grossspiele gemass Art. 3 Bst. e
BGS fallen. Mit dieser Regelung soll den Kantonen die Weiterflihrung der bisherigen Pra-
xis erméglicht werden (Botschaft, BBl 2016 8447). Die Beschrankung auf eine Veranstal-

terin im Gebiet der Deutschschweiz und des Kantons Tessin erfolgt im gesamtschweizeri-
schen Geldspielkonkordat (Art. 49). Wie bisher wird die Swisslos Interkantonale Lan-

1Vgl. Urteil des Bundesgerichts 1A.183/1998 E. 3d. Ausnahmsweise kann gemass bundesgerichtlicher Rechtspre-
chung auch ein Beschluss der Regierung gentgen, sofern eine explizite und konkrete Delegationsnorm besteht. In
jedem Fall ist ein Parlamentsbeschluss diesem Vorgehen vorzuziehen, zumal die demokratische Legitimation von
Konkordaten von der Lehre regelmassig in Zweifel gezogen wird. Es gilt sicherzusteilen, dass die Anwendung von
Normen des Konkordates nicht zu einem spateren Zeitpunkt mit der Begriindung angefochten werden kann, das
Konkordat stelle in Bezug auf einzelne Kantone keine formell-gesetzliche Grundlage dar.
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deslotterie durch die Vertragskantone als einzige Veranstalterin von als Grossspiele i.S.
von Art. 3 Bst. e BGS durchgefuhrten Lotterien und Sportwetten bezeichnet.

Das Bundesgericht hat die Zulassigkeit der unter dem geltenden Recht bestehenden Mo-
nopole mehrfach bestatigt. Es verwies auf das offentliche Interesse an der Bekdmpfung
der Spielsucht, am Schutz vor Gefahren unlauterer Machenschaften und an der breiten
und transparenten Verwendung der Lotterieerlése. Im Lichte dieser Zielsetzungen, so das
Bundesgericht, erscheine die bisher gelibte restriktive Bewilligungspraxis auch nicht als
unverhaltnismassig (BGer vom 17. Jan. 2012, 2C_859/2010, E. 4; siehe auch BGE 135 Il
338 ff.). Im Jahr 2015 hat das Bundesgericht die Zulassigkeit des Lotteriemonopols erneut
bestatigt (2C_1086/2013, E. 7.2). An den vom Bundesgericht als zuléssig erachteten Ziel-
setzungen &ndert sich auch unter den neuen rechtlichen Rahmenbedingungen nichts.

Art. 2 Ablieferung und Verteilung der Reingewinne

Absatz 1

Samtliche Reingewinne (auch diejenigen aus Geschicklichkeitsgeldspielen) fallen gemaéss
Abs. 1 den Vereinbarungskantonen zu. Gemass Art. 126 Abs. 2 BGS liefern die Veranstal-
terinnen ihre Reingewinne denjenigen Kantonen, in denen die Lotterien und Sportwetten
durchgefuhrt wurden. Der Begriff des Reingewinns ergibt sich aus Art. 125 Abs. 2 BGS.
Art. 125 Abs. 1 BGS schreibt zudem vor, dass die Reingewinne aus Lotterien und Sport-
wetten vollumfanglich fur gemeinnitzige Zwecke zu verwenden sind. Die Aufzéhlung der
einzelnen Bereiche (Kultur, Soziales, Sport) ist nicht abschliessend. Es soll auch hier im
Rahmen der bundesrechtlichen Vorgaben die bisherige Praxis weitergeflihrt werden.

Absatz 2

Gemass Art. 127 BGS regeln die Kantone in rechtsetzender Form das Verfahren, die fur
die Verteilung der Mittel zustandigen Stellen sowie die Kriterien, welche die zusténdigen
Stellen fur die Gewahrung von Beitrdgen anwenden mussen. Die Kantone kdnnen einen
Teil der Reingewinne fur interkantonale, nationale und internationale gemeinnutzige Zwe-
cke verwenden.

Seit jeher fliesst in diesem Sinne ein Teil der Reingewinne an den nationalen Sport (Swiss
Olympic, Schweizer Fussball und Eishockey). Diese Unterstltzung via Sport-Toto-
Gesellschaft war bislang nur Gegenstand von Art. 6 der Swisslos-Statuten sowie von Ver-
tragen zwischen der Sport-Toto-Gesellschaft, der Loterie Romande und Swisslos?. Den
Vorgaben von Art. 125 f. BGS vermag die aktuelle Form der Mittelverteilung an den natio-
nalen Sport durch die Sport-Toto-Gesellschaft jedoch nicht mehr zu gentgen.

Das gesamtschweizerische Geldspielkonkordat sieht daher vor, dass die Mittelverteilung
an den nationalen Sport kiinftig nicht mehr Uber die (als Verein organisierte) Sport-Toto-
Gesellschaft, sondern neu Uber die 6ffentlich-rechtliche Stiftung Sportférderung Schweiz
erfolgt, welche von der gemeinsamen Trégerschaft gesteuert und beaufsichtigt wird. Das

2 Die Sport-Toto-Gesellschaft beglinstigt seit inrer Grindung im Jahr 1938 den nationalen Sport und den Breiten-
sport. Sie war bis 2006 Veranstalterin der Sportwetten und hat bei der Einfihrung des Schweizer Zahlenlottos im
Jahr 1970, welches das damalige Sport-Toto wie erwartet erheblich kannibalisierte, Besitzstandsgarantien erhalten.
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gesamtschweizerische Geldspielkonkordat sieht zudem vor, dass die FDKG vierjahrlich
ber den Betrag entscheidet, der zugunsten des nationalen Sports eingesetzt werden soll.

In Absatz 2 wird der Grundsatz, dass vierjahrlich ein Teil der Reingewinne zur Férderung
des nationalen Sports eingesetzt wird, festgehalten. Die Einlage in die Stiftung erfolgt
jahrlich.

Nicht speziell geregelt wird, abgesehen vom Unterstitzungsbeitrag an den nationalen
Sport, die Finanzierung gemeinnutziger Projekte von gesamtschweizerischer Bedeutung
wie Olympische Spiele oder Landesausstellungen. Die Zahl entsprechender Projekte war
in den letzten funfzehn Jahren gering und die Vorteile des bewahrten, féderalen Verteil-
verfahrens?® Uberwiegen. Die Unterstiitzung der grossen eidgendssischen Feste (Eidg.
Turnfest, Eidg. Schiitzenfest, Eidg. Schwingfest u.a.) erfolgt seit dem entsprechenden
Beschluss der Swisslos-Generalversammiung im November 2005 in Form von Sponso-
rings bzw. eines standardisierten Sponsoringverfahrens und wird als Betriebsaufwand
verbucht. Dies stellt eine erhebliche administrative Vereinfachung dar und erméglicht die
Einforderung kommunikativer Gegenleistungen seitens der Veranstalter. Dieses Vorgehen
hat sich bewzhrt und soll entsprechend beibehalten werden. Diese Lésung umfasst auch
die Praxis, dass die Loterie Romande die eidgendssischen Feste in der Romandie und die
Swisslos jene in ihrem Gebiet unterstitzt.

Absatz 3

Gemass Botschaft zum BGS sind die Kantone frei, den konkreten Verteilschlissel zu be-
stimmen, etwa aufgrund der Bevélkerungszahl und/oder der erzielten Bruttoeinnahmen
pro Kanton (BBl 2016 8494). Bisher waren sowohl in der IKV 1937 wie auch in den Statu-
ten der Swisslos Vorgaben zur Verteilung des Reingewinns enthalten. Neu soll aus Grin-
den der Transparenz und der demokratischen Legitimation der Verteilschlussel abschlies-
send auf Stufe der interkantonalen Vereinbarung abgebildet werden. Eine Anderung des
Verteilschliissels kann somit nur noch im Rahmen einer Anderung der IKV 2020 erfoigen.

Die IKV 1937 sah UrsprUnglich vor, dass der Reingewinn aus Lotterien im Verhéltnis der
Wohnbevélkerung unter die Kantone zu verteilen ist (Art. 5 IKV 1937). Der Verteilmecha-
nismus hat sich dann weiterentwickelt:

e Vom Reingewinn wurde jedem Kanton vorab ein Fixum ausgeschuttet und der
Restbetrag im Verhaltnis Wohnbevélkerung aufgeteilt (Art. 5 Statuten Swisslos*).
Diese Regelung galt und gilt nur fur Lotterien in der Form von Losen.

e Ab 1970 kamen die Zahlenlottos hinzu, die die Swisslos auf vertraglicher Basis zu-
nachst gemeinsam mit der Sport-Toto-Gesellschaft, der Berner SEVA und der Lo-
terie Romande anbot. Gestltzt auf einen Entscheid der Genossenschafterver-
sammlung von 1995 werden die der Swisslos zukommenden Reingewinnanteile
aus den Zahlenlottos (heute: Swiss Lotto, EuroMillions und andere) seither je zur
Halfte nach der Gésse der Wohnbevélkerung und den in den Kantonen jeweils er-
zielten Umsatzen verteilt (Art. 6 Statuten Swisslos).

3\Wenn ein Kanton ein solches Projekt unterstiitzen will, kann er dies autonom entscheiden, indem er Mittel aus
seinem kantonalen Verteilfonds zur Verfiigung stellt oder die Mittel dafur vor der Zuweisung an den Fonds vom von
Swisslos jahrlich tiberwiesenen Betrag subtrahiert.

4 Fassung vom 27.11.2009
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e Die Gewinne aus den (im Jahr 2006 von der Sport-Toto-Gesellschaft Uibernomme-
nen) Sportwetten sowie aus den seit 2015 neu von Swisslos angebotenen Online-
Geschicklichkeitsgeldspielen werden nach demselben Schiissel aufgeteilt wie bei
den Zahlenlottos (je zur Halfte nach der Wohnbevélkerung und nach den erzielten
Umsétzen).

Die Regelung in Abs. 3 (Bst. a und b) bildet somit die aktuell angewendeten, bewéhrten
Gewinnverteilungs-Schlissel ab.

Absatz 4

Absatz 4 tragt einerseits Art. 28 BGS Rechnung, der es den Kantonen ermdglicht, die
Durchfiihrung bestimmter Kategorien von Grossspielen zu verbieten. Andererseits bedeu-
tet er auch, dass die Mitglieder der Genossenschaft auch dem Geldspielkonkordat beitre-
ten missen, da sie andernfalls auf inrem Gebiet keine Grossspiele anbieten lassen kon-
nen. Werden in einem Kanton bestimmte Spiele nicht durchgefihrt, partizipiert er nicht an
den Reingewinnen aus diesen Spielen.

Art. 3 Vertretung der Vereinbarungskantone in der Genossenschaft

Jeder Kanton ist in der Generalversammlung der Swisslos vertreten. In Art. 3 verpflichten
sich die Kantone, ein Regierungsmitglied in die Generalversammlung zu entsenden. Die-
ses Erfordernis erfullen nur aktive Regierungsmitglieder. Damit soll die Interessenvertre-
tung der Kantone als Eigner der Swisslos sichergestellt werden. Es ist zu beachten, dass
aufgrund der Unvereinbarkeitsregelungen im gesamtschweizerischen Geldspielkonkordat
(Art. 39 Abs. 2 GSK) nicht dasselbe Regierungsmitglied, welches gestitzt auf Artikel 4
GSK in der Fachdirektorenkonferenz Geldspiele Einsitz nimmt, in die Generalversamm-
lung der Swisslos delegiert werden darf.

Art. 4 Gemeinsame Bestimmungen fiir Kleinlotterien

Kleinlotterien sind per Definitionem auf den Ausgabekanton beschrénkt (vgl. Art. 3 Bst. f
BGS). Das Geldspielgesetz bzw. die entsprechende Verordnung definiert zudem die ma-
ximale Plansumme und weitere Beschriankungen/Anforderungen von/an Kleinlotterien.

Absatz 1

Es macht Sinn, in der vorliegenden Vereinbarung weiterhin eine Limitierung der Kleinlotte-
rien vorzusehen. Dies auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Durchflihrung
eines grossen Teils der Kleinlotterien Swisslos Ubertragen wird. Swisslos wickelt diese
Lotterien als sog. Tranchen eines ihrer Rubbellose ab und zahlt den Kleinlotterie-Veran-
staltern einen Gewinnanteil aus. Erfolgt keine Limitierung, kénnte die Zahl der Kleinlotte-
rien erheblich ansteigen, was zulasten der Gewinne aus Grosslotterien erfolgen wurde,
welche an die Mittelverteilfonds der Kantone Uberwiesen werden.

Die Geldspielverordnung des Bundesrats sieht eine Maximalplansumme der Kleinlotterien

von CHF 100000 vor. Fir Kleinlotterien zur Finanzierung eines Anlasses von Uberregio-
naler Bedeutung liegt die Maximalplansumme bei 400°000 Franken. Mit dem bisherigen
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Kontingent von CHF 1.50 pro Kopf der Bevéikerung betrug das Gesamtkontingent im
Swisslos-Vertragsgebiet rund CHF 9.2 Mio. pro Jahr. Von diesem Gesamtkontingent wer-
den heute rund CHF 5.7 Mio. genutzt; die Entwicklung ist stabil (Mittelwert 2010-2015 =
CHF 5,5 Mio.). Allerdings entfielen z.B. 2015 21 Kleinlotterien mit einer Totalplansumme
von CHF 4,1 Mio. auf Kleinlotterien mit einer Plansumme tber CHF 100'000. Deren Plan-
summen sind in Zukunft zumindest teilweise zu reduzieren. Aufgrund der Ergebnisse der
Vernehmlassung wird der Kontingentsbetrag auf CHF 2.50 pro Kopf der Bevélkerung er-
héht (entspricht fir das gesamte Swisslos-Vertragsgebiet rund CHF 15.3 Mio. pro Jahr),
wobei jedem Kanton eine Mindestsumme von CHF 100'000 zur Verfugung stehen soll.
Somit kénnen auch bevélkerungsarmere Kantone die vom Bund vorgegebene Maximal-
plansumme einer Kleinlotterie ausschopfen.. Diese Erhdhung der Kontingente fir die be-
voélkerungsérmeren Kantone erscheint unproblematisch, da bisher das Gesamtkontingent
fur Kleinlotterien bei weitem nicht ausgeschopft wird. Die beiden Anpassungen durften
keine merklichen Auswirkungen haben auf die fur die Kantone zur gemeinnitzigen Vertei-
lung anfallenden Mittel.

Absétze 2 und 3

Wie bis anhin bleibt es nicht zulassig, ungenutzte Plansummen-Kontingente auf Folgejah-
re zu Ubertragen (oder — im Ergebnis gleichbedeutend: Einen Vorbezug aus dem nachs-
ten Kalenderjahr zu tatigen), da dies dem Grundgedanken der Limitierung des Umfangs
der Kleinlotterien zuwiderlauft. Die Abtretung ungenutzter Kontingentseile an andere Kan-
tone bleibt zulassig, da sich diese Lésung fur die kleinen Kantone bewahrt hat.

Art. 5 Bekanntmachung der Gemeinniitzigkeit

Es liegt im Interesse der Kantone, dass die Offentlichkeit und vor allem auch die Benefizi-
are von Geldspiel-Reingewinnen lber die Gemeinnutzigkeit der Genossenschaft und die
Herkunft der Uberwiesenen Mittel Bescheid wissen. Die Verpflichtung der Kantone, ins-
kinftig die Herkunft der Mittel bei deren Vergabe zu kommunizieren und den Benefiziaren
aufzuerlegen, die erhaltene Unterstiitzung mindestens unter Verweis des Swisslos-Logos,
besser aber noch mit Inseraten und Ahnlichem bekannt zu machen, soll gesetzlich veran-
kert werden.

Art. 6 Anderung der Vereinbarung

Anderungen an Konkordaten haben grundsatzlich auf dem gleichen Weg zu erfolgen wie
der Vertragsschluss selbst.

Der Vertragsschluss wie auch eine Vertragsénderung bedurfen der Zustimmung aller Ver-
einbarungskantone. Eine Vertragsénderung muss, analog dem Vertragsschluss, fur deren
formell-gesetzliche Giiltigkeit einen ldngeren Prozess in allen Kantonen durchlaufen. Die-
ser Anderungsprozess soll nur dann in Gang gesetzt werden, wenn eine qualifizierte
Mehrheit der Kantone mit der Verfahrenseinleitung einverstanden ist. Notwendig far die-
sen Entscheid ist die Zustimmung von drei Vierteln der Vertretungen aller Vereinbarungs-
kantone. Abs. 3 sieht ein vereinfachtes Verfahren vor fir Anderungen, bei denen kein
Handlungsspielraum besteht (beispielsweise Anpassungen an Uibergeordnetes Recht).
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Art. 7 Kiindigung der Vereinbarung

Die Kundigungsfrist ist im Vergleich zur IKV 1937 zu verlangern. Damit wird den verénder-
ten gesetzlichen und betrieblichen Rahmenbedingungen Rechnung getragen.

Der zweite Absatz macht deutlich, dass die Kundigung eines Kantons lediglich zu einer
Aufhebung der Gliltigkeit auf dessen Kantonsgebiet fihrt. Fir den austretenden Kanton
wirde dies bedeuten, dass (aufgrund der Vorgabe in Art. 49 GSK, wonach im Gebiet der
Deutschschweizer Kantone und des Kantons Tessin nur eine Anbieterin zugelassen wird,
sowie der Vorgabe in Art. 21 BGS, wonach Grossspiele durch die interkantonale Bewilli-
gungs- und Aufsichtsbehérde zu bewilligen sind) keine Grossspiele mehr angeboten wer-
den durfen.

Sollte das GSK aufgrund einer Kiindigung durch einen Kanton keinen Bestand haben, so

wirde dies die Gultigkeit der vorliegenden Vereinbarung nicht beeintréchtigen. Die Swiss-
los kénnte als Unternehmen weiter existieren und ihren Betrieb (soweit nicht von Bundes-
rechtswegen ausgeschlossen) weiterflihren.

Art. 8 Verhiltnis zum gesamtschweizerischen Geldspielkonkordat

Sowohl das gesamtschweizerische Geldspielkonkordat wie auch die vorliegende Verein-
barung sind interkantonale Vereinbarungen im Rang eines formellen Gesetzes. Im Falle
eines Widerspruchs zwischen dem GSK und der vorliegenden Vereinbarung gehen die
Regelungen des GSK vor.

Art. 9 Inkrafttreten der Vereinbarung

Das Inkrafttreten der Vereinbarung bedarf der Zustimmung aller Vereinbarungskantone
der IKV 1937. Die Kantone teilen ihren Beitritt der Generalversammlung der Swisslos mit,
diese wiederum teil das Inkrafttreten den Kantonen und dem Bund mit.

Art. 10 Aufhebung der IKV 1937

Die vorliegende Vereinbarung 6st die IKV 1937 ab.

Art. 11 Schlussbestimmung

Die Totalrevision der IKV hat eine Revision der Statuten der Swisslos zur Folge. Die Vor-
gaben zur Verteilung der Reingewinne (Art. 3) sind in den Statuten abzubilden, ebenso
mussen die Vorgaben zur Vertretung der Kantone in der Genossenschaft umgesetzt wer-
den. Die Frist von 6 Monaten erscheint angemessen, zumal die Revisionsarbeiten bereits
wahrend des Ratifikationsprozesses fiir die IKV 2020 an die Hand genommen werden
kénnen.
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L_ La Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés
e e par la loi sur les loteries et le marché des loteries
L Conferenza dei direttori cantonali competenti in materia di lotterie

L
L
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Eingegangen am:

An die 31 Mal ng

Kantonskanzlei

Regierungsgebaude Kantonskanzlei

9102 Herisau

Glarus, 29. Mai 2019

Ratifizierung der Konkordate
- Gesamtschweizerisches Geldspielkonkordat (GSK)

- Interkantonale Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchfiihrung
von Geldspielen (IKV 2020)

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir haben die Ehre, lhnen zwei Konkordate zur Ratifizierung zuzustellen. Uber den Beitritt zu Kon-
kordaten entscheidet das jeweilige kantonale Parlament. Je nach Kanton unterliegt dieser Beschluss
einem fakultativen Referendum. Das Geldspielgesetz ist seit dem 1. Januar 2019 in Kraft und es liegt
im Interesse der Kantone, das GSK schnellstmoglich zu ratifizieren. Angestrebt wird, dass Ende Juni
2020 das geforderte Quorum von mindestens 18 Kantonen erreicht ist und das GSK in Kraft treten kann.

Gesamtschweizerisches Geldspielkonkordat (GSK)

Die Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz (FDKL) hat am Montag, 20. Mai 2019
das Gesamtschweizerische Geldspielkonkordat (GSK) mit dem erlauternden Bericht verabschiedet und
zur Ratifizierung in den Kantonen freigegeben.

Dieses Konkordat ersetzt das geltende gesamtschweizerische Konkordat, die interkantonale Vereinba-
rung Uber die Aufsicht sowie die Bewilligung und Ertragsverwendung von interkantonal oder gesamt-
schweizerisch durchgefihrten Lotterien und Wetten vom 7. Januar 2005.

Das Geldspielkonkordat tritt in Kraft, sobald 18 Kantone die Ratifizierung vorgenommen haben. Das
notwendige Quorum ist im GSK Art. 69, Abs. 1 definiert.

Interkantonale Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchfilhrung von Geldspielen (IKV 2020)

Ebenfalls haben die Regierungsmitglieder der FDKL aus den Swisslos Kantonen am Montag, 20 Mai
2019, die Interkantonale Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchfilhrung von Geldspielen
(IKV 2020) verabschiedet und ebenfalls fir die Ratifizierung freigegeben.

Die IKV 2020 l6st die Vereinbarung in Bezug auf die gemeinsame Durchfuhrung von Lotterien vom
26. Mai 1937 (IKV 1937) zwischen allen Deutschschweizer Kantonen und dem Kanton Tessin ab.

Die IKV 2020 tritt gemass Art. 9, Abs. 1 in Kraft, sobald die bisherigen Vereinbarungskantone beigetre-
ten sind.

Geschaftsstelle Postfach 13 3054 Schiipfen Tel. 032 675 10 23 info@fdkl.ch www.fdkl.ch

L
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Fur allfallige Ruckfragen und Informationen steht Ihnen unsere Geschéaftsfihrerin, Frau Dora
Andres (Tel. 032 675 10 23), dora.andres@fdkl.ch gerne zur Verfagung.

Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz

Dr. Andrea Bettiga
Landammann, Prasident

Beilagen:
- Gesamtschweizerisches Geldspielkonkordat (GSK)
- Erlauternder Bericht zum Geldspielkonkordat
- Interkantonale Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchfiihrung von Geldspielen
(IKV 2020)
- Erlauternder Bericht zur IKV 2020

Geschéftsstelle Postfach 13 3054 Schiipfen Tel. 032 675 10 23 info@fdkl.ch www.fdkl.ch
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Beschluss

uber den Beitritt zur Interkantonalen
Vereinbarung betreffend die gemeinsame
Durchfihrung von Geldspielen (IKV 2020)
vom 20. Mai 2019

vom ...

Der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden,
gestiitzt auf Art. 74”° Abs. 2 der Verfassung des Kantons Appenzell A.Rh."

beschliesst:

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden tritt der Interkantonalen Vereinbarung
betreffend die gemeinsame Durchfiihrung von Geldspielen (IKV 2020) vom
20. Mai 2019 bei.

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

TKV: bGS 111.1
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i . Appenzell Ausserrhoden Kantonsrat Biro des Kantonsrates
VAR

Regierungsgebaude
9102 Herisau

Dr. iur. Roger Nobs
Ratschreiber

Tel. +4171 35363 51
roger.nobs@ar.ch

Biro des Kantonsrates, 9102 Herisau

Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden
Kantonskanzlei

Regierungsgebaude

9102 Herisau

Herisau, 13. August 2018

Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz; Vernehmlassung Geldspielkon-
kordat

Sehr geehrter Herr Landammann
Sehr geehrte Herren Regierungsrate

Durch das Departement Inneres und Sicherheit wurden dem Biiro des Kantonsrates die Vernehmlassungsun-
terlagen zum Geldspielkonkordat unterbreitet mit der Einladung, dazu Stellung zu nehmen (Art. 80 Abs. 2 Ge-
schaftsordnung des Kantonsrates).

Das Biro dankt lhnen fir die Méglichkeit zur Stellungnahme und hat an seiner Sitzung vom 13. August 2018
beschlossen, auf eine Stellungnahme zu verzichten.

Freundliche Griisse

Im Auftrag des Buros des Kantonsrates

o
Roger Nobs, Ratschreiber
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\ﬂkl Appenzell Ausserrhoden Kantonsrat Kommission

Inneres und Sicherheit

Regierungsgebaude
9102 Herisau

kantonsrat@ar.ch
Kommission Inneres und Sicherheit, 9102 Herisau

An die Mitglieder
des Kantonsrates

Herisau, 8. November 2019

0200.672
Interkantonale Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchfihrung von Geldspielen
(IKV); Genehmigung; 1. Lesung

2. Bericht und Antrag der Kommission Inneres und Sicherheit vom 8. November 2019

Sehr geehrte Frau Kantonsratsprasidentin
Sehr geehrte Damen Kantonsratinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsrate

A. Ausgangslage

Die Revision von Art. 106 der Bundesverfassung und die umfassende Revision der Geldspielgesetzgebung auf
Bundesebene haben zur Folge, dass die interkantonalen und kantonalen Bestimmungen zum Geldspielbereich
revidiert werden mussen. Aus diesem Grund erteilte der Vorstand der Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt
und Lotteriegesetz (FDKL) 2014 den Auftrag zur Totalrevision der Interkantonalen Vereinbarungen im Geld-
spielbereich. Im Herbst 2017 und im Herbst 2018 wurden zwei Vernehmlassungen durchgefiihrt, zu denen
auch das Buro des Kantonsrates eingeladen wurde. Die Interkantonale Vereinbarung tber die gemeinsame
Durchfiihrung von Geldspielen (IKV) wurde von den Regierungsmitgliedern der Swisslos-Kantone der Fach-
konferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz am 20. Mai 2019 fir die Ratifizierung in den Kantonen freigegeben.

Die Kommission Inneres und Sicherheit hat an ihrer Sitzung vom 8. November 2019 die Interkantonale Verein-
barung betreffend die gemeinsame Durchfiihrung von Geldspielen beraten. Fir die Beratung standen folgende
Unterlagen zur Verfigung:

- Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 2. Juli 2019 «Interkantonale Vereinbarung betreffend die
gemeinsame Durchfiihrung von Geldspielen (IKV); Genehmigung; 1. Lesung» mit finf Beilagen

Fir Erlduterungen und Auskiinfte waren Regierungsrat Hansueli Reutegger und Departementssekretar Ralph
Bannwart an der Sitzung anwesend.
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B. Erwagungen

Die Kommission Inneres und Sicherheit kann die Erwagungen des Regierungsrates nachvollziehen und unter-
stitzt die zu den Auswirkungen der Vorlage gemachten Aussagen.

Fir die Kommission Uberwiegen die Vorteile einer Ratifizierung deutlich gegeniber dem Aufwand, der bei einer
Ablehnung anfallen wiirde.

Die Kommission stimmt der Vorlage einstimmig zu. Sie verzichtet aus diesem Grund auf ein Eintretensvotum
im Kantonsrat.

C. Antrag
Die Kommission Inneres und Sicherheit beantragt lhnen,
1. auf die Vorlage einzutreten und

2. dem Beschluss uber den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung tber die gemeinsame Durchflihrung
von Geldspielen in 1. Lesung zuzustimmen.

Im Namen der Kommission Inneres und Sicherheit

sign. Peter Gut sign. Sabrina Baumgartner

Peter Gut, Prasident Sabrina Baumgartner, Aktuarin

Seite 2/2



9102 Herisau
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Fax. 071 353 68 64
kantonskanzlei@ar.ch
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i .Appenzell AusserrhOden Regierungsrat Regierungsgebaude
VAR

Regierungsrat, 9102 Herisau

An die Mitglieder
des Kantonsrates

Herisau, 12. November 2019

3000.83
Interkantonale Universitatsvereinbarung (IUV); Genehmigung; 1. Lesung

1. Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 12. November 2019

Sehr geehrte Frau Kantonsratsprasidentin
Sehr geehrte Damen Kantonsratinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsrate

A. Ausgangslage

Die Interkantonale Universitatsvereinbarung vom 20. Februar 1997 (bGS 411.5; fortan IUV 1997) regelt den
gleichberechtigten Zugang der Studierenden aus den Kantonen und dem Furstentum Liechtenstein zu den
Universitaten in der Schweiz. Fir diesen Zugang entrichten die Nicht-Universitatskantone den Universitatskan-
tonen eine Pauschale pro studierende Person. Samtliche Kantone — und das Firstentum Liechtenstein — sind
der IUV 1997 beigetreten.

Die geltenden Pauschalen der IUV 1997 wurden in einem politischen Prozess festgelegt und entsprechen nicht
den effektiven Kosten. Einige Kantone erhalten einen sogenannten Wanderungsrabatt und missen fir ihre
Studierenden eine reduzierte Pauschale entrichten (Art. 13 IUV 1997). Mit Wanderung bzw. Wanderungsver-
lust ist dabei gemeint, dass ein Kanton auf seine Kosten Maturandinnen und Maturanden ausbildet, diese an-
schliessend eine Universitat besuchen und dann tendenziell auch im Universitatskanton arbeiten. Da die ehe-
malige Maturandin bzw. der ehemalige Maturand im Herkunftskanton keinen Wohnsitz mehr nimmt und keine
Steuern entrichtet, «verliert» der Herkunftskanton seine «Investition» in die Maturitat der entsprechenden Per-
sonen und der Universitatskanton kann — als Standortvorteil — deren Steuern vereinnahmen. Um diesen Wan-
derungsverlust auszugleichen wurde der Wanderungsrabatt eingefiihrt, wobei nur sechs Kantone von einem
solchen Rabatt profitieren: die Kantone Uri, Wallis und Jura (Rabatt von 10% auf die IUV-Pauschale) und Gla-
rus, Graubuinden sowie Tessin (5%-Rabatt auf die IUV-Pauschale).
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Seit dem Erlass der IUV 1997 haben sich die Rahmenbedingungen geandert. 2008 erfolgte die Neugestaltung
des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA). Sie berlcksichtigt die
wirtschaftlichen Standortvorteile bereits in einem gewissen Rahmen. Dies stellt die heutige Praxis der Wande-
rungsrabatte in Frage. Zudem ist es nicht mehr vertretbar, dass nur die genannten sechs Kantone ihre Wande-
rungsverluste ausgleichen kédnnen. Die aktuellen Daten zeigen, dass andere, heute nicht beglnstigte Kantone
ebenfalls und teilweise von hoheren Wanderungsverlusten betroffen sind. Appenzell Ausserrhoden beispiels-
weise kommt nicht in den Genuss eines Rabatts, obwohl es den dritthochsten Wanderungsverlust verzeichnet.
2015 ist weiter das neue Hochschulférderungs- und -koordinationsgesetz (HFKG; SR 414.20) in Kraft getreten,
welches die Finanzierung bzw. Beteiligung des Bundes an den Hochschulen regelt. Der Bund stellt bei der
Berechnung seiner Beteiligungen auf die Kostenstatistik der Hochschulfinanzen des Bundesamts flir Statistik
(BFS) ab.

Vor diesem Hintergrund erarbeitete die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)
eine totalrevidierte Universitatsvereinbarung und fiihrte 2017 bei den Kantonen eine Vernehmlassung durch.

Der Regierungsrat stltzte die Beurteilung der EDK, die geltende IUV zu revidieren. Dem damaligen Entwurf
der IUV wurde jedoch nicht zugestimmt. Stattdessen wurde vorgeschlagen, die Revision bis zum Vorliegen der
effektiven Kosten der fur die Berechnung des Beitragssatzes betreffend die Kostengruppe Il (Klinische Ausbil-
dung Medizin) bendtigten Zahlen zu sistieren. Die angestrebte Kostenneutralitat ist tatsachlich zu gewahrleis-
ten.

Am 27. Juni 2019 hat die EDK die totalrevidierte «Interkantonale Vereinbarung Uber Beitradge an die Ausbil-
dungskosten von universitaren Hochschulen vom 27. Juni 2019» (Interkantonale Universitatsvereinbarung,
fortan: IUV 2019) zu Handen der kantonalen Beitrittsverfahren verabschiedet. Mit der neuen Vereinbarung soll
vom System einer politisch festgelegten Pauschale zu einer Pauschale basierend auf den effektiven Kosten
gewechselt werden. Die Vereinbarung sieht vor, bei der Berechnung der IUV-Pauschalen auf dieselben Daten
des BFS abzustellen wie der Bund beim Vollzug des HFKG. Im Zuge der Totalrevision sollen weiter die Wan-
derungsrabatte abgeschafft werden. Zum Ausgleich des Standortvorteils der Universitats-kantone wird bei der
Berechnung der Pauschale ein Abzug an den Betriebskosten vorgenommen. Die Infrastrukturkosten werden
nicht zu den Betriebskosten gezahlt und damit auch nicht Gber die Pauschale abgegolten. Sie sind von den
Universitatskantonen zu finanzieren. Fir die Ausbildung Kostengruppe lll, das sind alle medizinischen Studi-
engange ab dem dritten Studienjahr, liegen zurzeit noch keine validierten Kostendaten vor. Bis validierte Daten
vorliegen, soll der Tarif das Doppelte des Tarifs der Kostengruppe Il betragen. Sobald dann die regulare Be-
rechnungsweise der Tarife auch fiir die Kostengruppe Ill zur Anwendung kommen wird, wird eine Plafonierung
gelten (Tarif umfasst maximal doppelt so viel wie die Kosten fiir die Lehre fiir diesen Bereich).
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B. Erwagungen

1. Rechtliches

Gestitzt auf Art. 38 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Appenzell Ausserrhoden (KV; bGS 111.1) sorgt der
Kanton fiir den Zugang zu den Universitaten. Er ist somit verpflichtet, Studierenden aus Appenzell Ausserrho-
den den gleichberechtigten Zugang zu den Universitaten zu ermdglichen.

Nach Art. 69 Abs. 1 lit. ¢ der Verfassung des Kantons Appenzell Ausserrhoden (KV; bGS 111.1) sind Bestim-
mungen, Uber Zweck, Art und Rahmen von bedeutenden kantonalen Leistungen in der Form des Gesetzes zu
erlassen. Gestiitzt auf Art. 74°° Abs. 2 KV entscheidet er iiber die Genehmigung oder Kiindigung interkantona-
ler und internationaler Vertrage. Aufgrund ihres Inhalts hat die Vereinbarung gesetzgebenden Charakter. Sie
untersteht daher nach Art. 60°® Abs. 2 KV dem fakultativen Referendum.

Beim Buro des Kantonsrates wurde seinerzeit keine Vernehmlassung durchgefiihrt. Der Regierungsrat ging
damals davon aus, dass er die IUV gestutzt auf die Delegationsnorm in Art. 6 des Gesetzes Uber die Mittel-
und Hochschulen (bGS 413.1) in eigener Kompetenz abschliessen kann. Diese Beurteilung wurde im Laufe
des Verfahrens revidiert.

2. Sachliche Erwéagungen

Die IUV 1997 hat nur solange bestand, wie ihr eine Mindestanzahl an Kantonen angehéren. Mit dem Beitritt zur
IUV 2019 wird der Austritt aus der IUV 1997 erklart (Art. 21 Abs. 2 IUV 2019). Die IUV 1997 wird somit mittel-
fristig aufgehoben bzw. von der IUV 2019 abgeldst. Um den Studierenden aus Appenzell Ausserrhoden wei-
terhin einen gleichberechtigten Zugang zu den Universitaten zu ermdglichen, ist der IUV 2019 beizutreten.

3. Grundziige der Vorlage

Wie die heute glltige UV 1997 regelt auch die IUV 2019 den gleichberechtigten interkantonalen Zugang der
Studierenden zu den kantonalen universitaren Hochschulen und zu Institutionen im universitdren Hochschulbe-
reich sowie die Abgeltung der Wohnsitzkantone an die Tragerkantone. Neu sind im Wesentlichen nur das Be-
rechnungssystem, welches von politisch festgelegten Pauschalen zu Pauschalen gemass den effektiven Kos-
ten wechselt, und die Aufhebung der Wanderungsrabatte.

Beitragsberechtigte Angebote (Art. 4-7 IUV 2019)

Die IUV 2019 regelt die beitragsberechtigten Studienangebote. Beitragsberechtigt sind institutionell akkreditier-
te Bildungsgange. Somit fallen in erster Linie Bachelor- und Masterstudiengénge sowie Doktoratsstudien unter
die IUV 2019. Studienangebote institutionell akkreditierter privater Hochschulen kénnen unter gewissen Bedin-
gungen — in erster Linie die gleichberechtigte Anerkennung der privaten Hochschule durch den Standortkanton
— als beitragsberechtigt anerkannt werden. Nicht beitragsberechtigt sind studienvorbereitende Angebote und
Angebote der Weiterbildung wie Master bzw. Certificates of Advanced Studies (MAS bzw. CAS) (Art. 4 und 5
IUV 2019).
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Berechnung der IUV-Pauschalen (Art. 8-10 IUV 2019)
Die Pauschalen der IUV 2019 werden auf Basis der effektiven Ausbildungskosten ermittelt. Grundlage fir die
Berechnung bildet die vom BFS erhobene Statistik der Hochschulfinanzen.

Die Infrastrukturkosten werden bei der Berechnung der Pauschalen nicht berticksichtigt. Der Rabatt fir Wan-
derungsverluste wird aufgehoben und alle Kantone zahlen die gleichen IUV-Pauschalen. Anstelle der Wande-
rungsrabatte haben die Universitatskantone einen Abzug von den Betriebskosten bei der Berechnung der Pau-
schalen hinzunehmen, mit welchem ihr Standortvorteil berticksichtigt wird.

Gemass Art. 9 IUV 2019 sind die Grundlage flr die Bemessung der interkantonalen Beitrage (IUV-Pauschalen)
die standardisierten Kosten pro Fachbereich (bzw. Studienrichtungen). Dabei werden Fachbereiche, welche
vergleichbare Kosten aufweisen (sogenannte Kostentypizitat) in drei Kostengruppen zusammengefasst. Diese
Gruppen stimmen mit den heutigen Fakultatsgruppen gemass Art. 9 IUV 1997 (iberein. Die Definition der
Fachbereiche und deren Zuordnung zu einer Kostengruppe erfolgen im Anhang zur Vereinbarung.

Fakultatsgruppe 1 (IUV 1997) bzw.
Kostengruppe | (IUV 2019):

Geistes- und Sozialwissenschaften, Wirtschaftswis-
senschaften, Recht

Fakultatsgruppe 2 (IUV 1997) bzw.
Kostengruppe Il (IUV 2019):

exakte Wissenschaften, Naturwissenschaften, techni-
sche Wissenschaften, Pharmazie, 1. und 2., Studien-
jahr der Human-, Zahn- und Veterinarmedizin

Human-, Zahn- und Veterinarmedizin ab dem
3. Studienjahr

Fakultatsgruppe 3 (IUV 1997) bzw.
Kostengruppe Il (IUV 2019):

Die IUV-Pauschale 2019 errechnet sich vereinfacht ausgedriickt wie folgt (vgl. Abbildung):

Infrastrukturkosten,
nicht Teil der IUV-
Pauschale; finanziert

durch Universitatstrager

Pauschalabzug: Abzug
15% Forschungs-

der individuellen i
abzug gt 1ue Abzug fiir '
udienbeitrage und  standortvorteil
der Bundesbeitrage  der Universitats-
ﬁ Kantone (15%)
© /’_\
el e
v
Betriebskosten Betriebskosten Betriebskosten Betriebskosten 100%
Lehre und 100% Lehre, 85% | | 100% Lehre, 85% Lehre, 85%
Forschung, exkl. Forschung, Forschung, Forschung, JUV-
Infrastruktur- exkl. Infrastruktur{ | exkl. Infrastruktur-| | exkl. Infrastruktur- " Pauschalen
kosten und kosten und Dritt- kosten und Dritt- kosten, Drittmittel 2019
Drittmittel mittel mittel; Uzd“PT.U:‘Chalabzug;
abziiglich auzhels
Standortab 15%
\_/\_/% andortabzug (15%)

Abbildung: Berechnung der IUV-Pauschalen 2019
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Von den Betriebskosten fiir Forschung und Lehre — exklusive Infrastrukturkosten — werden die Drittmittel fir die
Lehre abgezogen. Weiter erfolgt ein Abzug in der Héhe von 15% der Kosten fiir die Forschung (Art. 9 IlUV
2019). Nun erfolgt ein Abzug in Hohe der durchschnittlichen Studiengebuihren und der effektiven oder pauschal
berechneten Bundesbeitrage. Nach einem Abzug von 15% flir den Standortvorteil verbleibt die IUV-Pauschale
(Art. 10 IUV 2019). Die Einnahmen aus den IUV-Pauschalen 2019 decken rund 3/4 der Betriebskosten, die
dem Tragerkanton verbleiben.

Dauer der Beitragspflicht und zahlungspflichtiger Kanton (Art. 11 und 12 UV 2019)

Die Vereinbarung definiert die Dauer der Beitragspflicht (Erst- und Zweitausbildungen) und den jeweils zah-
lungspflichtigen Kanton. Die Beitragspflicht ist zeitlich auf zwdlf Semester fiir ein Erst- und weitere zwolf Se-
mester flir ein Zweitstudium begrenzt. Fir Studierende der medizinischen Studiengange betragt die Dauer der
Beitragspflicht 16 Semester (Art. 11 IUV 2019). Zahlungspflichtiger Kanton ist derjenige, in dem eine Studentin
oder ein Student zum Zeitpunkt des Erwerbs des Zulassungsausweises zur universitaren Hochschule zivil-
rechtlichen Wohnsitz hat. Bei Aufnahme eines Zweitstudiums ist derjenige Kanton zahlungspflichtig, in dem
eine Studentin oder ein Student zum Zeitpunkt der Aufnahme des Zweitstudiums (Semesterbeginn) zivilrechtli-
chen Wohnsitz hat (Art. 12 1UV 2019).

Individuelle Studiengebiihren, Hochschulzugang und Gleichbehandlung (Art. 13-15 IUV 2019)

Die Hochschulkantone bzw. die Hochschultrager garantieren allen Studienanwarterinnen und Studienanwar-
tern aus Vereinbarungskantonen den gleichberechtigten Zugang. Dieser kann neben dem Erfordernis einer
gewissen vorbestehenden Qualifikation (i.d.R. gymnasiale Maturitat) von der Leistung einer individuellen Stu-
diengeblhr gemass Art. 13 abhangig gemacht werden. Diese Voraussetzungen haben alle Studierenden, un-
abhangig des Wohnsitzkantons, zu erfillen.

Studierende aus Nichtvereinbarungskantonen geniessen keinen Anspruch auf gleichberechtigten Zugang. Sie
haben neben den fachlichen Voraussetzungen und der Begleichung einer individuellen Studiengebuihr eine
Gebuhr zu entrichten, welche mindestens der IUV-Pauschale entspricht. Zudem haben Studierende aus Nicht-
vereinbarungskantonen nur dann Zugang, wenn alle Studierenden aus Vereinbarungskantonen aufgenommen
werden konnten. Gerade bei Lehrgédngen mit einem Numerus Clausus (Medizin) ist Studierenden aus Nicht-
vereinbarungskantonen damit der Zugang faktisch verwehrt.

Vollzugsbestimmungen (Art. 16-20 IUV 2019)

Die Vereinbarung regelt den Vollzug. Steuerungsorgan der Vereinbarung ist die Konferenz der Vereinbarungs-
kantone. Ihr gehort je ein Mitglied der Regierungen der Vereinbarungskantone an. Der Konferenz kommen
vielfaltige Aufgaben zu, darunter insbesondere die Festlegung der interkantonalen Beitrage pro Kostengruppe
und die Dauer ihrer Giltigkeit, einschliesslich der Definition der in Abzug zu bringenden Bundesbeitrage, die
Definition der Fachbereiche und Zuordnung zu einer Kostengruppe und die Erhéhung der Beitrage fir die Kos-
tengruppe Il iber das definierte Maximum hinaus (Art. 16 Abs. 1 IUV 2019). Die Beschlisse mit finanziellen
Auswirkungen bedtirfen dabei der Mehrheit von zwei Dritteln der Konferenzmitglieder, darunter mindestens die
Halfte der Universitdtskantone gemass Hochschulkonkordat. Fur die Gbrigen Beschlusse gilt das einfache
Mehr der anwesenden Konferenzmitglieder (Art. 16 Abs. 2 IUV 2019).

Far den Vollzug wahlt die Konferenz eine Kommission IUV (Art. 17 IUV 2019). Die Kommission UV nimmt
Vollzugsaufgaben wahr, entscheidet in strittigen Fallen und stellt der Konferenz der Vereinbarungskantone
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Antrage. Die Kommission |UV setzt sich aus acht regierungsratlichen Vertretungen der Vereinbarungskantone
zusammen, davon vier aus Universitatskantonen und vier aus Nichtuniversitatskantonen (Art. 17 UV 2019).

Wie bei allen von der EDK initiierten Finanzierungs- und Freizligigkeitsvereinbarungen obliegt die Geschafts-
fuhrung dem Generalsekretariat der EDK (Art. 18 IUV 2019).

Kindigung der IUV 2019 (Art. 23 IUV 2019)
Auf eine zeitliche Beschrankung des Abkommens wird verzichtet, hingegen ist eine zweijahrliche Kiindigungs-
moglichkeit — analog zur heutigen UV 1997 — vorgesehen (Art. 23 IUV 2019).

4, Weitere Erlauterungen zu einzelnen Artikeln

Weitere Erlauterungen zu den einzelnen Artikeln kénnen den «Erlauterungen zum Vereinbarungstext» vom
27. Juni 2019 (Beilage 1.2) entnommen werden.

5. Beitritt und Inkraftsetzung der IUV 2019 und Austritt aus der IUV 1997

Der Vorstand der EDK kann die IUV 2019 in Kraft setzen, sobald 18 Kantone beigetreten sind (Art. 22 IUV
2019). Die Absicht der EDK ist es, die neue Vereinbarung wenn mdglich mit Wirkung auf das Studienjahr
2021/22 in Kraft zu setzen. Die erste Rechnungsstellung fur das Studienjahr 2021/22 erfolgt im April 2022. Die
EDK erachtet fur diese Studiengange die IUV 2019 dann als anwendbar, wenn die IUV 1997 per 31. Dezem-
ber 2021 aufgehoben und die IUV 2019 per 1. Januar 2022 in Kraft gesetzt worden ist.

Gestutzt auf Art. 21 IUV 2019 erklaren die Kantone mit einem Beitritt zur neuen Vereinbarung gleichzeitig den
Austritt aus der IUV 1997. Haben bis zum 31. Dezember 2019 mindestens 18 Kantone den Beitritt zu IUV 2019
erklart, wird die IUV 1997 per 31. Dezember 2021 ausser Kraft und die IUV 2019 auf den 1. Januar 2022 in
Kraft gesetzt. Wird das Quorum von 18 Kantonen erst bis zum 31. Dezember 2020 erreicht, so kdnnte die IlUV
2019 auf den 1. Januar 2023 mit Wirkung ab dem Studienjahr 2022/23 in Kraft und die IUV 1997 per

31. Dezember 2022 ausser Kraft gesetzt werden. Es darf davon ausgegangen werden, dass das Quorum von
18 Kantonen fiir die Inkraftsetzung der IUV 2019 erreicht wird.

C. Auswirkungen

1. Finanzielle Auswirkungen

Aktuell zahlt Appenzell Ausserrhoden pro Jahr fir rund 400 Studierende in universitaren Lehrgangen Pau-
schalbeitrage gemass der IUV 1997. Der Grossteil der Studierenden — meist Uber 70% — besucht einen Lehr-
gang aus der Fakultatsgruppe 1 (bzw. neu Kostengruppe |: Geistes- und Sozialwissenschaften, Wirtschafts-
wissenschaften und Recht), welche die tiefste Pauschale aufweist. Die Kosten fur alle Studierenden aus Ap-
penzell Ausserrhoden auf der Basis der IUV 1997 betragen pro Jahr zwischen 6,7 und 7 Mio. Franken.
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Die Berechnung und Entwicklung der Kosten fiir die universitéaren Lehrgange ist letztlich von der Anzahl Stu-
dierender und der Verteilung auf die Kostengruppen abhangig. Es kann von einer geringen Veranderung der
Gesamtzahl der Studierenden ausgegangen werden. Die Veranderungen in der Verteilung der Studierenden
auf die Kostengruppen sind hingegen sehr schwierig vorhersehbar. Daher sind generelle Aussagen (ber die
Entwicklung, unabhangig von der zugrundeliegenden Finanzierungsvereinbarung, nicht méglich. Ausgehend
von der bisherigen Entwicklung und den entsprechenden Erfahrungswerten sind jedoch Prognosen madglich. Im
Rahmen der Erarbeitung der IUV 2019 durch die EDK wurden verschiedene Beispielrechnungen vorgenom-
men. Simuliert wurde die Entwicklung des IUV-Beitragsvolumens fiir zurtickliegende Studienjahre unter An-
wendung des neuen Systems der IUV 2019. Im Resultat haben die Berechnungen fir die drei Studienjahre
2014/15, 2015/16 und 2016/17 nach der Methode der IUV 2019 aufgezeigt, dass sich die Veranderungen im
Vergleich zur IUV 1997 in einem niedrigen einstelligen Prozentbereich bewegen.

Die Berechnungen fir Appenzell Ausserrhoden bezlglich der kiinftigen Auswirkungen basieren auf folgenden

Kostensatzen:
Ansatze UV 1997 Anséatze IUV 2019*
Kostengruppe I: Fr. 10'600 Fr. 9'655
Kostengruppe II: Fr. 25'700 Fr. 25'599
Kostengruppe |lI: Fr. 51'400 Fr. 51'197

* Der tiefere Satz fiir die IUV 2019 basiert auf Kostenerhebungen fiir die Berechnung der Studienjahre 2014/15, 2015/16 und 2016/17.

Bei den Pauschalen wird fir die deutlich kostenintensivste Kostengruppe Il eine Obergrenze definiert (Art. 10
Abs. 2 IUV 2019). Eine Erhéhung der Beitrage fur die Kostengruppe Il Gber das definierte Maximum hinaus
bedarf eines Beschlusses der Konferenz der Vereinbarungskantone mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der
Konferenzmitglieder (Art. 16 Abs. 2 lit. e und Abs. 3 UV 2019).

Mit den tieferen Pauschalen, insbesondere fir die Kostengruppe I, ergibt sich fiir Appenzell Ausserrhoden
tendenziell eine Senkung der Gesamtkosten. Auf der Basis der Ansatze der IUV 2019 sind die prognostizierten
jahrlichen Kosten um rund Fr. 285000 tiefer als bisher. In den Jahren 2022 bis 2025 ist mit jahrlichen Ausga-
ben zwischen 6,5 und 7,1 Mio. Franken zu rechnen. Darin einberechnet ist eine prognostizierte moderate Stei-
gerung der Studierendenzahl. Diese fihrt unabhangig davon, ob die IUV 1997 oder die IUV 2019 als Berech-
nungsgrundlage dient, zu Mehrkosten.

Fir eine Ubergangsphase von drei Jahren nach Inkrafttreten der UV 2019 wird fiir die Berechnung der Kan-
tonsbeitrage eine Mischrechnung aus den Pauschalen der IUV 1997 und der IUV 2019 vorgenommen (vgl.
Art. 27 1UV 2019). Dabei wird wie folgt vorgegangen:

3 Multiplikation der Differenz zwischen den Beitragen 1UV 2019 und IUV 1997 mit einem Faktor 0.25 (erstes
Berechnungsjahr), mit dem Faktor 0.5 (zweites Berechnungsjahr) beziehungsweise mit dem Faktor 0.75
(drittes Berechnungsjahr) und Festlegung eines entsprechenden Korrekturbetrags fir jeden Kanton,

. Berechnung der effektiven Beitrage pro Kanton auf Basis der Beitrage gemass IUV 1997 zuzuglich des
Korrekturbeitrags gemass lit. a. (Art. 27 IUV 2019).

Aufgrund dieser Mischrechnung wird sich der Riickgang der Gesamtkosten gestlitzt auf die tieferen IUV-
Pauschalen 2019 erst etwa ab dem Jahr 2025 — bei einer Inkraftsetzung der IUV 2019 auf den 1. Januar 2022
— voll auswirken.
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2. Personelle und organisatorische Auswirkungen

Es sind keine personellen oder organisatorischen Auswirkungen auf Appenzell Ausserrhoden zu erwarten.

D. Antrag
Der Regierungsrat beantragt lhnen,
1. auf die Vorlage einzutreten und

2. dem Beschluss Uber den Beitritt zur Interkantonalen Universitatsvereinbarung (IUV) vom 27. Juni 2019 in
1. Lesung zuzustimmen.

Im Namen des Regierungsrates

sign. Alfred Stricker sign. Roger Nobs

Alfred Stricker, Landammann Roger Nobs, Ratschreiber
Beilagen

Beilage 1.1 Interkantonale Universitatsvereinbarung (IUV) vom 27. Juni 2019
Beilage 1.2 Erlduterungen zum Vereinbarungstext vom 27. Juni 2019

Beilage 1.3 Kurzinfo der EDK zur Vereinbarung UV 2019

Beilage 1.4 Beitrittsbeschluss zur IUV 2019
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in Ratifikation

Interkantonale Vereinbarung

ber die Beitr ge an die Ausbildungskosten
von universit ren Hochschulen
(Interkantonale Universit tsvereinbarung, IUV)

vom 27. Juni 2019

| Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zweck

'Die Vereinbarung regelt den gleichberechtigten interkantonalen
Zugang zu den kantonalen universitdren Hochschulen und zu
Institutionen im universitdren Hochschulbereich sowie die Ab-
geltung der Kantone an die Tragerkantone.

Sie fordert damit den interkantonalen Lastenausgleich sowie
die Freiztigigkeit fiir Studierende und ist Teil einer koordinierten
schweizerischen Hochschulpolitik.

Art. 2 Subsidiaritit zu Mittrigervereinbarungen

Interkantonale Vereinbarungen, welche die Mittrégerschaft
einer oder mehrerer universitirer Hochschulen und von Insti-
tutionen im universitaren Hochschulbereich regeln, gehen dieser
Vereinbarung vor, sofern sie die Grundsatze gemdss Artikel 3
nicht verletzen.

Art. 3 Grundsiitze

'Die zahlungspflichtigen Kantone leisten den Trigerkantonen
universitdrer Hochschulen (Hochschultragerkantonen) fiir ihre
Studierenden Beitrdge an die Kosten des Hochschulstudiums.
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’Die Hochschultragerkantone miissen fiir ihre Studierenden
mindestens dieselben geldwerten Leistungen erbringen, wie sie
die vorliegende Vereinbarung vorsieht.

Sie gewdhren den Studierenden aus allen Vereinbarungs-
kantonen die gleiche Rechtsstellung.

Il Beitragsberechtigung

Art. 4 Beitragsberechtigte Studienangebote

'Beitragsberechtigt sind Studienangebote von institutionell
akkreditierten o6ffentlich-rechtlichen kantonalen Hochschulen
sowie von akkreditierten 6ffentlich-rechtlichen Institutionen der
Kantone im universitdren Hochschulbereich.

*Die Konferenz der Vereinbarungskantone kann universitire
Hochschulen und Institutionen im universitiren Hochschul-
bereich, die sich im Akkreditierungsverfahren befinden, als
beitragsberechtigt erkldren. Sie definiert die dafiir mass-
gebenden Kriterien in Richtlinien. Artikel 26 wird vorbehalten.

3Studienangebote, deren Abschluss den Zugang zu einem gere-
gelten Beruf beinhaltet, gelten als beitragsberechtigt, wenn die
im massgebenden Recht formulierten zusitzlichen Anerken-
nungsvoraussetzungen erfiillt sind.

‘Studienangebote im Sinne der vorhergehenden Absitze sind

a. Bachelor- oder Masterstudien,

b. Doktoratsstudien unter Berticksichtigung von Artikel 11,

c. weitere von der Konferenz der Vereinbarungskantone be-
zeichnete Studienangebote.

*Studienvorbereitende Angebote und Angebote der Weiterbil-
dung sind nicht beitragsberechtigt.
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Art.5  Beitragsberechtigte Studienangebote privater Institutionen

!Studienangebote institutionell akkreditierter privater Hoch-
schulen und von akkreditierten privaten Institutionen im uni-
versitiren Hochschulbereich kénnen von der Konferenz der
Vereinbarungskantone als beitragsberechtigt anerkannt werden.
Voraussetzung ist, dass der Standortkanton

a. sich an der privaten Hochschule finanziell beteiligt,

b. fiir seine Studierenden an der privaten Hochschule min-
destens dieselben geldwerten Leistungen erbringt, wie es die
vorliegende Vereinbarung vorsieht,

c. sicherstellt, dass die private Hochschule den Studierenden
aus allen Vereinbarungskantonen die gleiche Rechtsstellung
gewdhrt und

d. im Tragerschaftsorgan der privaten Hochschule vertreten
oder in anderer Weise an der strategischen Fithrung der
Hochschule beteiligt ist.

*Artikel 4 Absitze 3 bis 5 und Artikel 6 gelten auch fiir private
Institutionen.
Art. 6 Datenbank fiir beitragsberechtigte Studienangebote

'Die beitragsberechtigten Studienangebote sind nach Fachberei-
chen in einer Datenbank erfasst.

*Ergibt sich die Zuordnung einzelner Angebote zu einem Fach-
bereich nicht aus den Merkmalen des Systems oder ist sie strittig,
fallt die Kommission IUV einen Zuordnungsentscheid.

Art. 7 Studierende
'Als Studierende, die einen Beitrag im Sinne dieser Verein-
barung ausldsen, gelten Personen, die fiir ein beitragsberech-

tigtes Studienangebot immatrikuliert sind.

2Fiir Studierende, die keine Studienleistungen beziehen, werden
keine Beitrdge geleistet.

‘Die Studierendenzahl wird auf der Grundlage der Studieren-
denstatistik des Bundesamtes fiir Statistik BFS ermittelt.
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1l Beitragsbemessung und Zahlungspflicht

Art. 8  Bemessungsgrundlage

'Die interkantonalen Beitrdge werden als jéhrlicher Pauschal-
beitrag pro Studentin oder Student pro Kostengruppe festgelegt.

*Sie werden den zahlungspflichtigen Kantonen auf Grundlage
der im Herbst- beziehungsweise Friihjahrssemester erhobenen
Studierendenzahlen in Rechnung gestellt. Die Kommission IUV
entscheidet tiber die Modalititen der Rechnungsstellung.

Art.9  Grundlagen fiir die Festlegung der interkantonalen
Beitriige

'Grundlage fiir die Bemessung der interkantonalen Beitrége sind
die standardisierten Kosten pro Fachbereich. Diese ergeben sich
aus

a. den nach Abzug der Drittmittel fiir die Lehre verbleibenden
Betriebskosten fiir die Lehre zu 100 Prozent sowie

b. den Betriebskosten fiir die Forschung, welche dem Tréiger
nach Abzug der Drittmittel fiir die Forschung verbleiben, zu
85 Prozent.

Die Kosten werden auf der Grundlage der Statistik der Hoch-
schulfinanzen des Bundesamtes fiir Statistik BFS ermittelt. Die
Infrastrukturkosten werden nicht angerechnet.

Die Definition der Fachbereiche und deren Zuordnung zu einer
Kostengruppe erfolgt im Anhang zur Vereinbarung.

°Die Konferenz der Vereinbarungskantone kann bei wesent-
lichen Verdnderungen der in Absatz 1 definierten Bemessungs-
grundlagen die Zuordnung eines Fachbereichs zu einer Kosten-
gruppe andern, zusétzliche Kostengruppen einrichten und / oder
bestehende Kostengruppen aufteilen. In begriindeten Fallen
kann sie zudem die fiir die Forschung anzurechnenden Betriebs-
kosten plafonieren.
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Art. 10 Hohe der interkantonalen Beitrige

'Ausgehend von den standardisierten Kosten pro Fachbereich
werden die Durchschnittskosten pro Kostengruppe errechnet
sowie ein Abzug in Hohe der durchschnittlichen Studien-
gebiihren und der effektiven oder pauschal berechneten Bundes-
beitridge vorgenommen. Die Beitrage entsprechen 85 Prozent der
so errechneten Kosten.

*Die interkantonalen Beitrage fiir die Kostengruppe III betragen
maximal das Doppelte des Durchschnitts der fiir die Fach-
bereiche dieser Kostengruppe ermittelten Kosten fiir die Lehre
gemdss Artikel 9 Absatz 1 litera a. In begriindeten Féllen kann
die Konferenz der Vereinbarungskantone die Beitrdge fiir die
Kostengruppe III iiber das definierte Maximum hinaus erh6hen.
Artikel 26 Absatz 3 wird vorbehalten.

’Fiir die Festlegung der Beitrage und die Dauer der Giiltigkeit ist
die Konferenz der Vereinbarungskantone zustandig.

Art. 11 Dauer der Beitragspflicht

'Interkantonale Beitrdge im Sinne der Vereinbarung sind fiir ein
Erst- sowie ein allfdlliges Zweitstudium zu entrichten. Ein
Studium (Erst- oder Zweitstudium) kann Studienangebote auf
Bachelor-, Master- sowie allenfalls Doktoratsstufe enthalten.
Voraussetzung fiir die Finanzierung eines Zweitstudiums ist ein
erster universitdrer Abschluss auf Stufe Master.

“Die Beitragspflicht ist zeitlich auf 12 Semester fiir ein Erst- und
weitere 12 Semester fiir ein Zweitstudium begrenzt. Fiir
Studierende der medizinischen Studiengénge verlingert sich die
Dauer der Beitragspflicht auf 16 Semester.

°Die Konferenz der Vereinbarungskantone legt die maximale
beitragsberechtigte Dauer fiir Studienangebote gemaéss Artikel 4
Absatz 4 litera c fest.

Art. 12 Zahlungspflichtiger Kanton

'Zahlungspflichtig ist derjenige Vereinbarungskanton, in dem
eine Studentin oder ein Student zum Zeitpunkt des Erwerbs des
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Zulassungsausweises zur universitiren Hochschule zivilrecht-
lichen Wohnsitz (Artikel 23ff. ZGB') hatte.

’Bei Aufnahme eines Zweitstudiums ist derjenige Kanton
zahlungspflichtig, in dem eine Studentin oder ein Student zum
Zeitpunkt der Aufnahme des Zweitstudiums (Semesterbeginn)
zivilrechtlichen Wohnsitz hat.

Art. 13 Studiengebiihren

Die Hochschultragerkantone konnen angemessene individuelle
Studiengebiihren erheben. Ubersteigt die Summe der Beitrége
gemdss Artikel 10 und der individuellen Studiengebiihren die
den Beitrdgen zugrunde liegenden standardisierten Kosten pro
Kostengruppe gemiss Anhang, werden die Beitrdge entspre-
chend gekiirzt.

v Hochschulzugang und Gleichbehandlung

Art. 14 Gleichbehandlung bei der Zulassung

Die Studienanwirterinnen, die Studienanwéirter und die
Studierenden aus den Vereinbarungskantonen haben beziiglich
der Zulassung zum Studium die gleiche Rechtsstellung wie die-
jenigen des Hochschultrdgerkantons beziehungsweise der
Hochschultragerkantone. Dies gilt auch bei Vorliegen von Zu-
lassungsbeschréankungen.

Art. 15  Behandlung von Studierenden aus Nichtvereinbarungs-
kantonen

'Studierende aus Nichtvereinbarungskantonen haben keinen
Anspruch auf Gleichbehandlung.

*Sie werden an ein beitragsberechtigtes Studienangebot im Sinne
dieser Vereinbarung erst zugelassen, wenn die Studierenden aus
Vereinbarungskantonen Aufnahme gefunden haben.

1 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907; SR 210

6
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3Sie leisten fiir die in Anspruch genommenen Studienangebote
Beitrdge, die mindestens den Beitrdgen gemadss Artikel 10 ent-
sprechen.

v Vollzug

Art. 16  Die Konferenz der Vereinbarungskantone

'Die Konferenz der Vereinbarungskantone setzt sich aus je einer
regierungsritlichen Vertreterin oder einem regierungsratlichen
Vertreter der Kantone zusammen, die der Vereinbarung bei-
getreten sind.

’Thr obliegen folgende Aufgaben:

a. Festlegung der interkantonalen Beitrdge pro Kostengruppe
und die Dauer von deren Giiltigkeit einschliesslich Definition
der in Abzug zu bringenden Bundesbeitrage (Artikel 10),

b. Definition der Fachbereiche und Zuordnung zu einer Kosten-
gruppe (Artikel 9 Absatz 2),

c. Anderung der Zuordnung eines Fachbereichs zu einer Kos-
tengruppe, Einrichtung zusitzlicher Kostengruppen und/
oder Aufteilung bestehender Kostengruppen sowie entspre-
chende Anpassung des Anhangs (Artikel 9 Absatz 3),

d. Plafonierung der anzurechnenden Betriebskosten fiir die For-
schung in begriindeten Fillen (Artikel 9 Absatz 3),

e. Erhohung der Beitrdge fiir die Kostengruppe III iiber das
definierte Maximum hinaus (Artikel 10 Absatz 2),

f. Definition weiterer Studienangebote (Artikel 4 Absatz 4

litera c) sowie die Festlegung der entsprechenden Regelstu-

diendauer (Artikel 11 Absatz 3),

Kiirzung von Beitrdgen (Artikel 13),

Entscheid iiber die Beitragsberechtigung von Studienange-

boten von Hochschulen im Akkreditierungsverfahren (Arti-

kel 4 Absatz 2), von Studienangeboten, deren Abschluss den

Zugang zu einem geregelten Beruf beinhaltet (Artikel 4 Ab-

satz 3) sowie von Studienangeboten privater Hochschulen

(Artikel 5),

i. Genehmigung von Budget und Rechnung beziiglich der Voll-
zugskosten (Artikel 19),

7
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k. Wahl der Mitglieder und des oder der Vorsitzenden der
Kommission IUV (Artikel 17), und

1. Festlegung des Rechnungsjahrs, ab welchem die Beitrége fiir
die Kostengruppe III auf Basis der validierten Kosten
berechnet werden.

’Die Beschliisse geméss Absatz 2 litera a bis g sowie 1 bediirfen
der Mehrheit von zwei Dritteln der Konferenzmitglieder,
darunter mindestens die Hélfte der Universitdtskantone gemadss
Hochschulkonkordat®. Fiir die tibrigen Beschliisse gilt das ein-
fache Mehr der anwesenden Konferenzmitglieder.

Art. 17  Kommission IUV

'Fiir den Vollzug wihlt die Konferenz der Vereinbarungskanto-
ne eine Kommission IUV. Die Amtsdauer betrédgt vier Jahre.

’Die Kommission IUV setzt sich aus acht regierungsritlichen
Vertretungen der Vereinbarungskantone zusammen. Vier Mit-
glieder der Kommission IUV vertreten einen Universitdtskanton,
vier einen Nichtuniversitidtskanton.

e eine Vertretung des Staatssekretariats fiir Bildung, Forschung
und Innovation SBFI und des Bundesamtes fiir Statistik BFS
nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen teil.

*Der Kommission IUV obliegen insbesondere die folgenden Auf-
gaben:

a. Uberwachung des Vollzugs, insbesondere auch der Ge-
schéftsstelle,

b. Entscheid tiber die Zuordnung eines Angebots zu einem
Fachbereich in strittigen Féllen (Artikel 6 Absatz 2),

c. Antragsstellung an die Konferenz der Vereinbarungskantone
fiir Entscheide gemass Artikel 16 Absatz 2 litera a bis gund 1,
sowie

d. Regelung der Rechnungslegung, der Beitragszahlung, der
Termine und Stichdaten sowie des Vorgehens bei allflligen
Verzugszinsen.

2 Interkantonale Vereinbarung iiber den schweizerischen Hochschulbereich
(Hochschulkonkordat) vom 20. Juni 2013; Sammlung der Rechtsgrundlagen
der EDK, Ziffer 6.0
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Art. 18  Geschiiftsstelle

"Das Generalsekretariat der Schweizerischen Konferenz der kan-
tonalen Erziehungsdirektoren (EDK) ist Geschiftsstelle der Ver-
einbarung.

%Sie fiihrt das zentrale Inkasso fiir die Beitragszahlungen.

Art. 19 Vollzugskosten

Die Kosten des Vollzugs dieser Vereinbarung sind durch die
Vereinbarungskantone nach Massgabe der Zahl ihrer Studie-
renden zu tragen. Sie werden ihnen jahrlich in Rechnung gestellt.

Art. 20 Streitbeilequng

TAuf Streitigkeiten, die sich aus der vorliegenden Vereinbarung
ergeben, wird das Streitbeilegungsverfahren geméss IRV an-
gewendet.

’Kann die Streitigkeit nicht beigelegt werden, entscheidet auf
Klage hin das Bundesgericht gemiss Artikel 120 Absatz 1 litera b
BGG".

Vi Schlussbestimmungen

Art. 21  Beitritt

'Der Beitritt zu dieser Vereinbarung wird dem Vorstand der
Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirek-
toren gegentiber erklart.

*Mit dem Beitritt zu dieser Vereinbarung erkldren die Kantone
gleichzeitig den Austritt aus der interkantonalen Universitéts-
vereinbarung vom 20. Februar 1997.

3 Rahmenvereinbarung vom 24. Juni 2005 fiir die interkantonale Zusammen-
arbeit mit Lastenausgleich (Rahmenvereinbarung, IRV)

4 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 iiber das Bundesgericht (Bundesgerichts-
gesetz, BGG); SR 173.110
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Art. 22 Inkrafttreten

'Der Vorstand der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren setzt die Vereinbarung in Kraft, wenn ihr
18 Kantone beigetreten sind.

*Das Inkrafttreten ist dem Bund zur Kenntnis zu bringen.

Art. 23 Kiindigung

Die Vereinbarung kann unter Einhaltung einer Frist von zwei
Jahren jeweils auf den 31. Dezember durch schriftliche Erklarung
an die Konferenz der Vereinbarungskantone gekiindigt werden.

Art. 24 Weiterbestehen der Verpflichtungen

Kiindigt ein Kanton die Vereinbarung, bleiben seine Verpflich-
tungen aus dieser Vereinbarung fiir die zum Zeitpunkt des
Austritts in Ausbildung befindlichen Studierenden bis zum
Ende ihres Studiums bestehen.

Art. 25  Fiirstentum Liechtenstein

Dieser Vereinbarung kann das Fiirstentum Liechtenstein auf der
Grundlage seiner eigenen Gesetzgebung beitreten. Thm stehen
alle Rechte und Pflichten eines Vereinbarungskantons zu.

Art. 26 Ubergangsrecht

'Die Beitragsberechtigungen gemiss der Interkantonalen Uni-
versitdtsvereinbarung vom 20. Februar 1997 bleiben bis zur
Entscheidung iiber die institutionelle Akkreditierung (Artikel 4
Absatz 2 und Artikel 5 Absatz 1) gemidss HFKG® beziehungs-
weise bis zum Entscheid tiber die Erfiillung zusitzlicher
Anerkennungsvoraussetzungen gemaiss Artikel 4 Absatz 3 und

5 Bundesgesetz vom 30. September 2011 iiber die Férderung der Hochschulen
und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulfor-
derungs- und -koordinationsgesetz, HFKG); SR 414.20

10
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Artikel 5 Absatz 2, lingstens aber bis acht Jahre nach Inkraft-
treten des HFKG, bestehen.

*Die Leistungsabgeltungen derjenigen Kantone, die der IUV
nicht oder noch nicht beigetreten sind, erfolgen fiir die Dauer
von liangstens zwei Jahren nach Inkrafttreten der Vereinbarung
gestiitzt auf die Interkantonale Universitdtsvereinbarung vom
20. Februar 1997. Nach Ablauf dieser Frist gilt fiir alle Nicht-
vereinbarungskantone Artikel 15.

’Solange betreffend die Ausbildung der Human-, Zahn- und
Veterindrmedizin keine validierten Kosten vorliegen, betragen
die interkantonalen Beitrdge fiir die Kostengruppe III das
Doppelte der Beitrdge fiir die Kostengruppe II. Die Konferenz
der Vereinbarungskantone entscheidet, ab welchem Rechnungs-
jahr die Beitrage fiir die Kostengruppe III auf Basis der vali-
dierten Kosten berechnet werden.

Art. 27 Berechnung der Beitriige im Ubergang von der IV 1997
auf die IUV 2019

'Fiir eine Ubergangsphase von drei Jahren nach Inkrafttreten der
IUV 2019 wird fiir die Berechnung der Kantonsbeitrige wie folgt
vorgegangen:

a. Multiplikation der Differenz zwischen den Beitrigen IUV
2019 und TUV 1997 mit dem Faktor 0.25 (erstes Berech-
nungsjahr), mit dem Faktor 0.5 (zweites Berechnungsjahr)
beziehungsweise mit dem Faktor 0.75 (drittes Berech-
nungsjahr) und Festlegung eines entsprechenden Korrektur-
betrags fiir jeden Kanton,

b. Berechnung der effektiven Beitrdge pro Kanton auf Basis der
Beitrdge gemdss IUV 1997 zuziiglich des Korrekturbetrags
gemdss litera a.

2Nach Abschluss dieser dreijahrigen Ubergangsphase erfolgt die

Berechnung der Kantonsbeitrdge ausschliesslich basierend auf
der IUV 20109.

11
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Bern, 27. Juni 2019
Im Namen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren

Die Présidentin:
Silvia Steiner

Die Generalsekretarin:
Susanne Hardmeier

12
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Anhang

Bezeichnung der Kostengruppen und Zuordnung der
Fachbereiche gem ss Artikel 9 Absatz 2 der Vereinbarung

Die Kostengruppen gemaéss Artikel 9 Absatz 2 werden wie folgt
definiert:

Kostengruppe I~ Geistes- und Sozialwissenschaften, Wirt-
schaftswissenschaften und Recht

Kostengruppe II:  exakte Wissenschaften, Naturwissenschaf-
ten, technische Wissenschaften, Pharmazie,
erstes und zweites Studienjahr der Human-,
Zahn- und Veterindrmedizin

Kostengruppe III: Human-, Zahn- und Veterindrmedizin ab
drittem Studienjahr

13
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Erlauterungen zum Vereinbarungstext

Die Interkantonale Vereinbarung Uber die Beitrage an die Ausbildungskosten von universitaren Hochschu-
len (IUV) ist ein rechtsetzender Vertrag zwischen Kantonen im Sinne von Artikel 48 der Bundesverfassung
(BV). Sie hat denselben formalrechtlichen Rang wie das Konkordat tGiber die Schulkoordination vom 29.
Oktober 1970 (Schulkonkordat 1970), die Interkantonale Vereinbarung Uber die Anerkennung von Ausbil-
dungsabschlissen (Diplomanerkennungsvereinbarung 1993) oder die Interkantonale Vereinbarung tber
die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat 2005). Sie ersetzt die Interkantonale
Universitatsvereinbarung (IUV) vom 20. Februar 1997 (nachfolgend IUV 1997 genannt) als Finanzierungs-
vereinbarung der Kantone betreffend die universitaren Hochschulen.

Die Vereinbarung regelt Fragen des interkantonalen Lastenausgleichs und untersteht daher der Rahmen-
vereinbarung fur die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich (IRV) vom 24. Juni 2005. Der
Einbezug der Parlamente der Vereinbarungskantone im Rahmen der kantonalen Entscheidungsprozesse
richtet sich nach dem jeweiligen kantonalen Recht.

Art. 1 Zweck

Die Vereinbarung regelt den gleichberechtigten interkantonalen Zugang zu den kantonalen universi-
taren Hochschulen und zu Institutionen im universitiaren Hochschulbereich sowie die Abgeltung der
Kantone an die Tragerkantone.

Sie fordert damit den interkantonalen Lastenausgleich sowie die Freiziigigkeit fiir Studierende und ist
Teil einer koordinierten schweizerischen Hochschulpolitik.

Der Wortlaut des in Artikel 1 formulierten Zwecks der neuen Vereinbarung Uber die Beitrage an die Ausbil-
dungskosten von universitaren Hochschulen entspricht im Wesentlichen dem Wortlaut der heute fir diesen
Bereich geltenden Finanzierungsvereinbarung (IUV 1997) und ist in Verbindung mit Artikel 3 zu lesen: Die
Tragerkantone der universitaren Hochschulen und der universitaren Institute (bei privaten Hochschulen die
Standortkantone) gewahren den Studierenden aus den Vereinbarungskantonen den gleichberechtigten
Zugang zu den universitaren Hochschulen beziehungsweise zu Institutionen im universitaren Hochschul-
bereich; im Gegenzug entrichten die Vereinbarungskantone den Hochschultragerkantonen (bei privaten
Hochschulen den Standortkantonen) eine Abgeltung. Die mit der Vereinbarung verbundene Freizlgigkeit
tragt zu einer koordinierten Hochschulpolitik und im Besonderen zur Chancengerechtigkeit im Bildungs-
raum Schweiz bei.

Art. 2 Subsidiaritit zu Mittrigervereinbarungen

Interkantonale Vereinbarungen, welche die Mittrdgerschaft einer oder mehrerer universitdrer Hoch-
schulen und von Institutionen im universitiren Hochschulbereich regeln, gehen dieser Vereinbarung
vor, sofern sie die Grundsitze gemiss Artikel 3 nicht verletzen.

Die Subsidiaritatsregelung bezieht sich auf Vereinbarungen zwischen zwei oder mehreren Kantonen, die
aufgrund der Mitfinanzierung von Tragerlasten eine von der IUV unabhangige finanzielle Leistung beinhal-
ten. Der Grundsatz der Subsidiaritat zu solchen Vereinbarungen ist bereits in der IUV 1997 enthalten und
wird in der neuen Vereinbarung Gbernommen. Eine auf formalem Recht beruhende Mittragerschaft an
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einer universitaren Hochschule ist fir eine Inanspruchnahme von Artikel 2 nicht notwendig, vielmehr ge-
nugt die Teilhabe an den Tragerkosten auf der Basis einer Leistungsvereinbarung.

Art. 3 Grundsitze

Die zahlungspflichtigen Kantone leisten den Tragerkantonen universitarer Hochschulen (Hochschul-
tragerkantonen) fiir ihre Studierenden Beitrége an die Kosten des Hochschulstudiums.

:Die Hochschultridgerkantone miissen fiir ihre Studierenden mindestens dieselben geldwerten Leistun-
gen erbringen, wie sie die vorliegende Vereinbarung vorsieht.

‘Sie gewihren den Studierenden aus allen Vereinbarungskantonen die gleiche Rechtsstellung.

Das Erfillen der Grundsatze gemass Artikel 3 betrifft auch Kollektive von Tragern. Die interne Kostenver-
teilung ist nicht Sache der Vereinbarung.

In Absatz 1 wird der in Artikel 1 der Vereinbarung formulierte Abgeltungszweck als Grundsatz aufgenom-
men. Diejenigen Kantone, die im Sinne von Artikel 12 der Vereinbarung zahlungspflichtig sind, leisten dem
jeweiligen Hochschultragerkanton einen Beitrag an die Kosten des jeweiligen Hochschulstudiums.

Absatz 2 stellt sicher, dass die Aufwendungen der Tragerkantone fur die eigenen Studierenden an den ei-
genen Institutionen insgesamt mindestens die Hohe der IUV-Beitrage betragen. Bei der Berechnung der
geldwerten Leistungen ist der Gesamtbetrag des Tragerkantons tber alle Fachbereiche hinweg und inklu-
sive der Infrastrukturkosten massgebend.

Der in Absatz 3 definierte Grundsatz der ,gleichen Rechtsstellung” spiegelt sich in den Artikeln 14 betref-
fend die Zulassung und 15 betreffend die Behandlung von Studierenden aus Nichtvereinbarungskantonen
wieder.

Art. 4 Beitragsberechtigte Studienangebote

Beitragsberechtigt sind Studienangebote von institutionell akkreditierten 6ffentlich-rechtlichen kanto-
nalen Hochschulen sowie von akkreditierten 6ffentlich-rechtlichen Institutionen der Kantone im uni-
versitdren Hochschulbereich.

‘Die Konferenz der Vereinbarungskantone kann universitire Hochschulen und Institutionen im uni-
versitdren Hochschulbereich, die sich im Akkreditierungsverfahren befinden, als beitragsberechtigt
erkldren. Sie definiert die dafiir massgebenden Kriterien in Richtlinien. Artikel 26 wird vorbehalten.

‘Studienangebote, deren Abschluss den Zugang zu einem geregelten Beruf beinhaltet, gelten als bei-
tragsberechtigt, wenn die im massgebenden Recht formulierten zusitzlichen Anerkennungsvorausset-
zungen erfiillt sind.

‘Studienangebote im Sinne der vorhergehenden Absitze sind

a. Bachelor- oder Masterstudien,

b. Doktoratsstudien unter Berticksichtigung von Artikel 11,

c. weitere von der Konferenz der Vereinbarungskantone bezeichnete Studienangebote.

‘Studienvorbereitende Angebote und Angebote der Weiterbildung sind nicht beitragsberechtigt.
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Gemass Absatz 1 gelten die Studienangebote von institutionell akkreditierten 6ffentlich-rechtlichen kanto-
nalen Hochschulen sowie von &ffentlich-rechtlichen Institutionen der Kantone, die gestiitzt auf das Bundes-
gesetz Uber die Forderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich
(Hochschulférderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) vom 30. September 2011 institutionell akkreditiert
sind, automatisch als beitragsberechtigt. Die Formulierungen umfassen implizit auch offentlich-rechtliche
universitare Hochschulen mit interkantonaler Tragerschaft. Die beitragsberechtigten Studienangebote pri-
vater universitarer Hochschulen sind in Artikel 5 geregelt.

Artikel 4 Absatz 1 hat zur Folge, dass neu die institutionelle Akkreditierung auf der Grundlage des HFKG
Gewahr flr die Qualitat der Angebote bietet. Die institutionelle Akkreditierung auf der Grundlage des HFKG
als Voraussetzung fur die Beitragsberechtigung ist auch fur die Universitat Liechtenstein zwingend (ge-
mass Artikel 25 kann das Firstentum Liechtenstein der Vereinbarung beitreten). Bei der vorliegenden Ver-
einbarung handelt es sich um eine schweizerische Finanzierungsvereinbarung. Um eine Ungleichbehand-
lung zwischen schweizerischen und liechtensteinischen Hochschulen zu vermeiden, muss fiir die
Bestimmung der Beitragsberechtigung allein — und somit auch fir die Universitat Liechtenstein — das
Schweizerische Hochschulrecht massgebend sein.

Absatz 2 regelt die Frage der Finanzierungsbeitrage fur Studierende an Institutionen im Akkreditierungs-
verfahren. So wird der Konferenz der Vereinbarungskantone die Kompetenz tGbertragen, Studienangebote
wahrend des Akkreditierungsverfahrens als beitragsberechtigt zu erklaren, sofern Aussicht auf Akkreditie-
rung besteht. Die entsprechenden Kriterien sind von der Konferenz in Richtlinien zu definieren. Vorbehal-
ten wird die in Artikel 26 Absatz 1 der Vereinbarung — analog zur bundesrechtlichen Regelung im HFKG —
definierte Ubergangsrechtliche Bestimmung.

Der in Absatz 3 definierte Vorbehalt bei Studienangeboten, deren Abschluss zu einem geregelten Beruf

fuhrt, bezieht sich insbesondere auf

o die zusatzlichen Akkreditierungsbestimmungen im Bundesgesetz tber die Medizinalberufe (Medizinal-
berufegesetz, MedBG) (Art. 23 und 24), im Bundesgesetz Gber die Gesundheitsberufe (Gesundheitsbe-
rufegesetz, GesBG) (Art. 6 und 7)

o die gestutzt auf die Diplomanerkennungsvereinbarung erlassenen Anerkennungsvoraussetzungen der
EDK fiir die Lehrerinnen-/Lehrerbildung und die schulischen Berufe der Sonderpadagogik und

¢ die im Bundesgesetz Uber die Berufsbildung (Art. 46) und der Verordnung Uber die Berufsbildung (Art.
46 und 47) definierten Voraussetzungen fur die Lehrpersonen an Berufsfachschulen und Berufsmaturi-
tatsschulen.

Studienangebote, die zu geregelten Berufen fiihren, missen neben den Voraussetzungen fir die institutio-
nelle Akkreditierung gemass HFKG weitere Anerkennungsvoraussetzungen erfillen: es geht um die in den
massgebenden Rechtsgrundlagen definierten Voraussetzungen, die den tatsachlichen Berufszugang erst
gewabhrleisten. Der Verweis auf diese zusatzlichen Anerkennungsvoraussetzungen ist zwingend, wenn ver-
mieden werden soll, dass basierend auf der IUV Angebote finanziert werden mussen, deren Abschluss
den Berufszugang nicht gewahrleisten.

Absatz 4 definiert die konkret unter die IUV fallenden Studienangebote: Bachelor- und Masterstudiengange
sowie Doktoratsstudien, sofern diese innerhalb der Regelstudienzeit gemass Artikel 11 absolviert werden.
Ausbildungsgange fir Lehrberufe der Sekundarstufe Il (Lehrpersonen fir die Maturitatsschulen oder ein-
zelne Kategorien von Berufsbildungsverantwortlichen) sind unter litera ¢ definiert. Unter dieser Bestim-
mung werden auch die auslaufenden altrechtlichen Lizentiats- und Diplomstudiengange subsumiert. Studi-
enangebote, die unter litera c fallen, missen in jedem Fall von der Konferenz der Vereinbarungskantone
als solche bezeichnet werden.

Da die IUV lediglich grundstandige Ausbildungen unterstitzt, wird in Absatz 5 explizit festgehalten, dass
studienvorbereitende Angebote (z.B. Vorkurse) und Weiterbildungsangebote (z.B. Master of Advanced
Studies MAS) nicht beitragsberechtigt sind. Weiterbildungsangebote sind keine grundstandigen
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Ausbildungen, sie sollen zudem kostendeckend angeboten werden. Mit Blick auf die in Absatz 4 litera c
definierte Kompetenz der Konferenz der Vereinbarungskantone ist es wichtig, studienvorbereitende Ange-
bote und Studienangebote der Weiterbildung explizit von der Beitragsberechtigung auszuschliessen.

Art. 5 Beitragsberechtigte Studienangebote privater Institutionen

'Studienangebote institutionell akkreditierter privater Hochschulen und von akkreditierten privaten
Institutionen im universitiren Hochschulbereich kénnen von der Konferenz der Vereinbarungskan-
tone als beitragsberechtigt anerkannt werden. Voraussetzung ist, dass der Standortkanton

a. sich an der privaten Hochschule finanziell beteiligt,

b. fiir seine Studierenden an der privaten Hochschule mindestens dieselben geldwerten Leistungen
erbringt, wie es die vorliegende Vereinbarung vorsieht,

c. sicherstellt, dass die private Hochschule den Studierenden aus allen Vereinbarungskantonen die
gleiche Rechtsstellung gewahrt und

d. im Tragerschaftsorgan der privaten Hochschule vertreten oder in anderer Weise an der strategi-
schen Fiihrung der Hochschule beteiligt ist.

:Artikel 4 Absitze 3 bis 5 und Artikel 6 gelten auch fiir private Institutionen.

Absatz 1 bestimmt, dass die Konferenz der Vereinbarungskantone Studienangebote institutionell akkredi-
tierter privater Hochschulen und von akkreditierten privaten Institutionen im universitaren Hochschulbereich
als beitragsberechtigt anerkennen kann. Voraussetzung ist, dass die Standortkantone mit Blick auf die Bei-
tragsberechtigung bezuglich der privaten universitaren Hochschulen eine Garantenstellung tbernehmen:
Sie mussen sich an der privaten Hochschule finanziell beteiligen, die Einhaltung der Grundsatze gemass
Artikel 3 durch die private Hochschule sicherstellen und sich zudem in der einen oder anderen Weise an
der strategischen Fuhrung der privaten Hochschule beteiligen. Bei der Beitragsberechtigung privater uni-
versitarer Hochschulen besteht aber auch bei Erfullen samtlicher definierten Voraussetzungen kein Auto-
matismus. Die Konferenz der Vereinbarungskantone entscheidet in jedem Einzelfall Gber die Beitragsbe-
rechtigung oder sollten die Voraussetzungen nicht mehr erflllt sein Gber deren Entzug.

Beispiele: die Universitaren Fernstudien Schweiz (Fernuni Schweiz) oder das IHEID (The Graduate Insti-
tute of International and Development Studies) in Genf, die als Stiftungen organisiert sind. Beide werden
vom Bund als universitare Institute subventioniert.

Private universitare Hochschulen, die sich im Akkreditierungsverfahren befinden, sind geméass Absatz 2
nicht Teil dieser Regelung. Von ihnen wird eine definitive Akkreditierung verlangt. Artikel 4 Absatz 2 findet
daher bei privaten Institutionen keine Anwendung.

Art. 6 Datenbank fiir beitragsberechtigte Studienangebote
Die beitragsberechtigten Studienangebote sind nach Fachbereichen in einer Datenbank erfasst.

‘Ergibt sich die Zuordnung einzelner Angebote zu einem Fachbereich nicht aus den Merkmalen des
Systems oder ist sie strittig, fallt die Kommission IUV einen Zuordnungsentscheid.

Fur die Erfassung der beitragsberechtigten Studienangebote bietet sich die vom Bundesamt fur Statistik
BFS geflihrte Schweizerische Studierendendatei SHIS (Schweizerisches Hochschulinformationssystem)
an (vgl. auch Kommentar zu Art. 7 Abs. 3). Da vorbehaltlich Artikel 4 Absatz 3 die einzelnen
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Studienangebote als solche weder akkreditiert noch anerkannt werden, erfolgt die Zuordnung der Fachbe-
reiche zu den Kostengruppen gemass Artikel 9 automatisch. Der Kommission IUV wird in Absatz 2 aller-
dings die Kompetenz erteilt, in denjenigen Fallen, in denen sich die Zuordnung zu einem Fachbereich aus
den Merkmalen des Systems nicht klar ergibt oder sogar strittig ist, einen Zuordnungsentscheid zu fallen.

Art. 7 Studierende

'Als Studierende, die einen Beitrag im Sinne dieser Vereinbarung auslosen, gelten Personen, die fiir ein
beitragsberechtigtes Studienangebot immatrikuliert sind.

‘Fiir Studierende, die keine Studienleistungen beziehen, werden keine Beitrdge geleistet.

‘Die Studierendenzahl wird auf der Grundlage der Studierendenstatistik des Bundesamtes fiir Statistik
BFS ermittelt.

Gemass Absatz 1 16sen Personen, die fur ein beitragsberechtigtes Studienangebot immatrikuliert sind, als
Studierende die kantonalen Ausgleichsbeitrage im Sinne der Vereinbarung aus.

Die Ausnahme regelt Absatz 2. Er sieht vor, dass fur Studierende, die keine Studienleistungen beziehen,
keine Beitrage geleistet werden. Heute ist es auf Basis der beim BFS zur Verfligung stehenden Informatio-
nen maoglich, Studierende im Urlaubssemester zu identifizieren. Fur Studierende im Urlaubssemester wer-
den daher keine Beitrage geleistet. Andere Falle, in denen wahrend eines Semesters keine Studienleistun-
gen erbracht wurden, werden zum heutigen Zeitpunkt nicht erfasst.

Fir die Administration und das zentrale Inkasso ist es zwingend, tber eine verlassliche Datenbasis zu ver-
fugen. Als Datengrundlage sieht Absatz 3 auch hier die Schweizerische Studierendendatei SHIS des BFS
an. So fiihrt das BFS im Rahmen des SHIS und basierend auf Artikel 10 Absatz 3'*'Bundestatistikgesetz
vom 9. Oktober 1992 in enger Zusammenarbeit mit den Hochschulen ein Schweizerisches Register der
Studierenden als Hilfsmittel fir die Erstellung von Statistiken. Bereits heute dirfen die Kantone und die
Hochschulen Angaben aus diesem Register fiir Uberpriifungen verwenden, die der Wahrnehmung ihrer
finanzwirtschaftlichen, verwaltungstechnischen und rechtlichen Interessen nach Massgabe der IUV

1997 dienen. Auch in Zukunft werden den Kantonen die Namenslisten der Personen, fur die sie IlUV-pflich-
tig sind, zugestellt.

Art. 8  Bemessungsgrundlage

Die interkantonalen Beitrdge werden als jahrlicher Pauschalbeitrag pro Studentin oder Student pro
Kostengruppe festgelegt.

:Sie werden den zahlungspflichtigen Kantonen auf Grundlage der im Herbst- beziehungsweise Friih-
jahrssemester erhobenen Studierendenzahlen in Rechnung gestellt. Die Kommission IUV entscheidet
tiber die Modalitidten der Rechnungsstellung.

Wie bei der IUV 1997 geht man bei der neuen Vereinbarung von jahrlichen Pauschalbeitragen aus, die auf
den Studierendenzahlen von zwei Semestern beruhen und den Hochschulstandortkantonen einmal pro
Jahr ausbezahlt werden. Dieser Grundsatz wird — anders als in der I[UV 1997 — in Artikel 8 explizit
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festgehalten. So werden gemass Absatz 1 die entsprechenden Beitrage pro Studentin oder Student pro
Kostengruppe (definiert in Art. 9) festgelegt.

Gemass Absatz 2 werden die als Bemessungsgrundlage dienenden Studierendenzahlen im Herbst- bezie-
hungsweise Frihjahrssemester erhoben. Wie bei der I[UV 1997 nimmt die erste Rate auf die Zahlen des
Herbstsemesters und die zweite Rate auf diejenigen des Friihjahrssemesters Bezug. Die Kommission IUV
legt die genauen Modalitaten der Rechnungsstellung fest.

Art. 9 Grundlagen fiir die Festlegung der interkantonalen Beitrige

‘Grundlage fiir die Bemessung der interkantonalen Beitrége sind die standardisierten Kosten pro Fach-
bereich. Diese ergeben sich aus

a. den nach Abzug der Drittmittel fiir die Lehre verbleibenden Betriebskosten fiir die Lehre zu 100
Prozent sowie

b. den Betriebskosten fiir die Forschung, welche dem Tréger nach Abzug der Drittmittel fiir die For-
schung verbleiben, zu 85 Prozent.

Die Kosten werden auf der Grundlage der Statistik der Hochschulfinanzen des Bundesamtes fiir Sta-
tistik BFS ermittelt. Die Infrastrukturkosten werden nicht angerechnet.

‘Die Definition der Fachbereiche und deren Zuordnung zu einer Kostengruppe erfolgt im Anhang zur
Vereinbarung.

‘Die Konferenz der Vereinbarungskantone kann bei wesentlichen Verdnderungen der in Absatz 1 defi-
nierten Bemessungsgrundlagen die Zuordnung eines Fachbereichs zu einer Kostengruppe dndern, zu-
sétzliche Kostengruppen einrichten und/oder bestehende Kostengruppen aufteilen. In begriindeten
Féllen kann sie zudem die fiir die Forschung anzurechnenden Betriebskosten plafonieren.

Die Beitrage orientieren sich grundsatzlich an den Kosten: Ausgehend vom Grundgedanken, dass jeder
Fachbereich eine bestimmte Kostentypizitat aufweist, werden ahnliche Fachbereiche zu Kostengruppen
zusammengefasst.

Die Festlegung der standardisierten Kosten ist in Absatz 1 definiert. Entsprechend werden fur jeden Fach-
bereich zunachst basierend auf der Hochschulfinanzstatistik des BFS die Betriebskosten fur die Lehre
nach Abzug der Drittmittel ermittelt. Die entsprechenden Kosten werden zu 100% bertcksichtigt. Hinzu
kommen 85% der nach Abzug der Drittmittel verbleibenden Betriebskosten fur die Forschung. Das Total
ergibt die standardisierten Kosten (ohne Anrechnung der Infrastrukturkosten) je Fachbereich. Auf Basis der
standardisierten Kosten der Fachbereiche werden dann die standardisierten Kosten pro Kostengruppe er-
mittelt.

Der Abzug von 15% bei den Forschungskosten ist wie folgt begriindet: Forschung ist fur eine gute universi-
tare Lehre zwar unabdingbar, hingegen sollen Nichtuniversitatskantone nicht fur die Spitzenforschung der
Universitaten aufkommen mussen, die nicht direkt fur die Lehre notwendig ist und von der Gberwiegend die
Standortkantone profitieren. Die UV regelt die Abgeltung der universitaren Lehre und es ist davon auszu-
gehen, dass eine qualitativ hochstehende Lehre gewahrleistet werden kann, wenn 85% der den Trager-
kantonen nach Abzug der Drittmittel verbleibenden Betriebskosten fiir die Forschung in die Tarifberech-
nung einbezogen werden.

Die Infrastrukturkosten wie z.B. Miete und Abschreibungen bzw. die entsprechenden Investitionen werden
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nicht angerechnet und verbleiben den Standortkantonen. Durch den Wegfall dieses bedeutenden Kosten-
blocks wird teilweise den Standortvorteilen der Universitatskantone Rechnung getragen und zudem daflr
gesorgt, dass die Beitrage ungefahr im bisherigen Rahmen bleiben.

Absatz 2 halt fest, dass die Definition der Fachbereiche und deren Zuordnung zu einer Kostengruppe
im Anhang zur Vereinbarung erfolgt.

In Absatz 3 wird der Konferenz der Vereinbarungskantone die Kompetenz zur Anderung des An-
hangs gegeben: so besteht die Moglichkeit, bei wesentlichen Veranderungen der Kostenstruktur von
Studienangeboten die Zuordnung dieser Angebote zu einer Kostengruppe zu andern, zusatzliche
Kostengruppen einzurichten und/oder bestehende Kostengruppen aufzuteilen. Schliesslich gewahrt
der Absatz der Konferenz der Vereinbarungskantone die Kompetenz, die fir die Forschung anzurech-
nenden Betriebskosten einer Kostengruppe zu plafonieren.

Die genannten Kompetenzen wurden der Konferenz der Vereinbarungskantone eingeraumt, da die
Vernehmlassung zur neuen UV gezeigt hatte, dass viele Kantone — angesichts der Einfiihrung eines
dynamischen Modells — diese Elemente zum Zwecke der Steuerbarkeit der Kostenentwicklung wiin-
schen.

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens definierten Kostengruppen stimmen mit den heutigen Fakultats-
gruppen von Artikel 9 IUV 1997 Uberein:

Kostengruppe I: Geistes- und Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Recht
Kostengruppe II: exakte Wissenschaften, Naturwissenschaften, technische Wissenschaften, Phar-

mazie, erstes und zweites Studienjahr der Human-, Zahn- und Veterinarmedizin
Kostengruppe lII: Human-, Zahn- und Veterinarmedizin ab drittem Studienjahr

Wie in der heutigen Fakultatsgruppe | ist der Fachbereich «Interdisziplinare und Andere» auch in der Kos-
tengruppe | enthalten. In diesen Fachbereich fallen heute die Fachrichtungen Okologie, Sport, Militarwis-
senschaften, Interdisziplinare/interfakultare Studien sowie Frauen-/Geschlechterforschung.

In der Statistik der Hochschulfinanzen des Bundesamtes fir Statistik wird nicht nach vorklinischer und klini-
scher Ausbildung in den medizinischen Studiengangen unterschieden. Folglich werden die medizinischen
Studiengange des ersten und zweiten Studienjahres bei der Ermittlung der Beitragshéhe ihrer Kosten-
gruppe nicht berticksichtigt. Dies ist vertretbar, da es sich um ahnliche Lehrveranstaltungen wie in den an-
deren Fachbereichen dieser Kostengruppe handelt (z.B. Chemie, Biologie).

Anders als die bisherige UV sieht die neue IUV die in Artikel 6 geregelte Mdglichkeit vor, wonach die Kom-
mission IUV in bestimmten Fallen, in denen sich die Zuordnung zu einem Fachbereich aus den Merkmalen
des Systems nicht klar ergibt oder sogar strittig ist, einen Zuordnungsentscheid fallen kann.

Art. 10 Hohe der interkantonalen Beitrige

‘Ausgehend von den standardisierten Kosten pro Fachbereich werden die Durchschnittskosten pro
Kostengruppe errechnet sowie ein Abzug in Hohe der durchschnittlichen Studiengebiihren und der
effektiven oder pauschal berechneten Bundesbeitriage vorgenommen. Die Beitrdge entsprechen 85 Pro-
zent der so errechneten Kosten.

‘Die interkantonalen Beitrédge fiir die Kostengruppe III betragen maximal das Doppelte des Durch-
schnitts der fiir die Fachbereiche dieser Kostengruppe ermittelten Kosten fiir die Lehre geméass Artikel
9 Absatz 1 litera a. In begriindeten Fallen kann die Konferenz der Vereinbarungskantone die Beitrdge
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fiir die Kostengruppe III iiber das definierte Maximum hinaus erhéhen. Artikel 26 Absatz 3 wird vor-
behalten.

‘Fiir die Festlegung der Beitrdge und die Dauer der Giiltigkeit ist die Konferenz der Vereinbarungskan-
tone zustandig.

Die Hohe der Beitrage pro Kostengruppe geht von den standardisierten Kosten aus, die sich aus Artikel 9
ergeben. Diese werden durch die Anzahl der Studentinnen und Studenten in den einer Kostengruppe zu-
gewiesenen Fachbereichen geteilt. Daraus resultieren die durchschnittlichen Kosten pro Studentin/Student
je Kostengruppe. Von den durchschnittlichen Kosten werden anschliessend die durchschnittlichen Studien-
gebulhren pro Studentin bzw. pro Student und die Bundesbeitrage abgezogen. Die Festlegung der Hohe
der von den standardisierten Kosten abzuziehenden Bundesbeitrage (effektiv oder im Rahmen einer Pau-
schale) obliegt der Konferenz der Vereinbarungskantone.

Von den nach den getatigten Abziligen verbleibenden Kosten, welche pro Studentin bzw. pro Student in
den einzelnen Kostengruppen anfallen, wird ein Abzug von 15% vorgenommen. Dies bedeutet, dass die
Beitrage gemass Absatz 1 85% der verbleibenden Kosten decken. Damit wird der Standortvorteil kompen-
siert, von dem die Universitatskantone profitieren. Bei den Standortkantonen verbleiben daher als Abgel-
tung der Standortvorteile die Infrastrukturkosten, 15% der Forschungskosten und 15% der nach den be-
schriebenen Abzlgen verbleibenden Kosten.

Solange fur die Kostengruppe Il keine validierten Kosten vorliegen, regelt Artikel 26 Absatz 3 den Beitrag
fur diese Kostengruppe. Sobald validierte Kostendaten fur die Kostengruppe Il vorliegen, setzt Absatz 2
eine Obergrenze der Beitrage der Kostengruppe Ill. Diese liegt in der doppelten Hohe der Kosten fir die
Lehre pro Studentin bzw. pro Student und bertcksichtigt, dass die in der Kostengruppe Il anfallenden For-
schungskosten nicht vollstandig erhoben werden kénnen.

Nach Vorliegen von validierten Kostendaten sieht die Vereinbarung somit zunachst die Ermittlung der Bei-
trage gemass der in den Artikeln 9 und 10 Absatz 1 festgelegten Berechnungsweise vor. In einem zweiten
Schritt sieht Artikel 10 Absatz 2 vor zu prifen, ob die so ermittelten Beitrage die definierte Obergrenze
Ubersteigen. Falls dies der Fall ist, werden die Beitrage auf der Hohe der Obergrenze, das heisst dem Dop-
pelten der Lehrkosten, plafoniert.

Im Folgenden wird anhand der zum Zeitpunkt der Einfiihrung noch nicht validierten Kostendaten fiir die
Lehre in der Kostengruppe Il des BFS (Jahre: 2016/17) ein Rechenbeispiel fur die Ermittlung der in Absatz
2 definierten Obergrenze gegeben:

Betriebskosten der Lehre abz. Drittmittel in den med. Studiengangen: 26'810 CHF x 2 = Obergrenze der
Beitrage in der KG Il
Betriebskosten der Lehre abz. Drittmittel in den med. Studiengangen: 26'810 CHF x 2 = 53'620 CHF

Sollten auf der Basis von validierten Kosten Beitrage unterhalb der Obergrenze resultieren, gelten die tiefe-
ren Beitrage.

Schliesslich sieht der Absatz eine Méglichkeit vor, dass die Hohe der Beitrage fiur die Kostengruppe Il —
bei Vorliegen eines entsprechenden Beschlusses der Konferenz der Vereinbarungskantone — Gber das de-
finierte Maximum hinaus steigen kénnen.

Gemass Absatz 3 legt die Konferenz der Vereinbarungskantone die Hohe der Beitrage und die Dauer der
Gultigkeit fest.
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Art. 11 Dauer der Beitragspflicht

JInterkantonale Beitrdge im Sinne der Vereinbarung sind fiir ein Erst- sowie ein allfilliges Zweitstu-
dium zu entrichten. Ein Studium (Erst- oder Zweitstudium) kann Studienangebote auf Bachelor-, Mas-
ter- sowie allenfalls Doktoratsstufe enthalten. Voraussetzung fiir die Finanzierung eines Zweitstudi-
ums ist ein erster universitirer Abschluss auf Stufe Master.

‘Die Beitragspflicht ist zeitlich auf 12 Semester fiir ein Erst- und weitere 12 Semester fiir ein Zweitstu-
dium begrenzt. Fiir Studierende der medizinischen Studienginge verlangert sich die Dauer der Bei-
tragspflicht auf 16 Semester.

‘Die Konferenz der Vereinbarungskantone legt die maximale beitragsberechtigte Dauer fiir Studienan-
gebote gemdss Artikel 4 Absatz 4 litera c fest.

Die auf der Vereinbarung beruhende Beitragspflicht umfasst gemass Absatz 1 ein Erst- sowie ein allfalliges
Zweitstudium, wobei beide Studien (Erst- und Zweitstudium) Bachelor-, Master- und, sofern die 12 bzw. 16
Semester noch nicht aufgebraucht sind, Doktoratsstudien umfassen kdnnen.

Ein Zweitstudium im Sinne dieser Vereinbarung kann erst nach Erlangen eines ersten universitaren Ab-
schlusses auf Stufe Master finanziert werden. Es muss zwingend mit einem Studium auf der Bachelor- o-
der Masterstufe beginnen. Ein Doktorat im Anschluss an einen ersten universitaren Masterabschluss, ein
zweites Bachelor-Studium vor Erreichen eines Master-Abschlusses oder ein Fachwechsel innerhalb des
Erststudiums begriinden hingegen kein Zweitstudium im Sinne dieser Vereinbarung. Sie sind bis zum Er-
reichen der Semesterlimite als Teil des Erststudiums beitragspflichtig. Im Falle eines Zweitstudiums be-
ginnt die Zahlung der Semester wieder bei Null.

Die in Absatz 2 definierten Studienzeiten werden gegenuber denjenigen, die in der IUV 1997 verankert
sind, nicht verandert. Die Zahlungspflicht wird auf insgesamt 12 Semester (Kostengruppe Ill 16 Semester)
pro Studium beschrankt, unabhangig davon, wie viele Semester auf jeder Stufe studiert werden. Diese Re-
gelung entspricht Artikel 14 IUV 1997. Dies im Unterschied zum Bund, der bezuglich der Subventionierung
der Studienzyklen zwischen der Bachelorstufe (maximal 7 Semester fur das BA-Studium) und der Master-
stufe (maximal 5 Semester fur das Masterstudium, ausgenommen Kostengruppe IIl) unterscheidet. Die
Beibehaltung der bisherigen IUV-Regelung und die damit verbundene Differenzierung gegeniiber der Re-
gelung des Bundes ist gerechtfertigt, weil die Kantone nicht via Subventionen steuernd in die Studienge-
staltung eingreifen, sondern nur die mit einem Studium verbundenen Kosten untereinander pauschal ab-
gelten. Die UV soll lediglich ein Abgeltungsinstrument zwischen den Kantonen darstellen und keine
impliziten Vorgaben enthalten, wie das Studium zu organisieren ist.

Die in Absatz 2 definierte Zahlungsdauer bedeutet nicht, dass Studierende wegen eines allfalligen Ablaufs
der Zahlungsdauer aus dem Studium ausgeschlossen werden kénnen. Die Studierenden haben im Gegen-
teil das Recht, ihr Studium im Rahmen der massgebenden Studienordnungen unabhangig von den Aus-
gleichszahlungen unter den Kantonen zu beenden.

Absatz 3 gibt der Konferenz der Vereinbarungskantone die Kompetenz, die maximale Studiendauer fir
Studienangebote gemass Artikel 4 Absatz 4 litera c festzulegen. Es handelt sich dabei um andere Studien-
angebote als die klassischen Bachelor-, Master- oder Doktoratsstudien. Ein Anwendungsfall von Artikel 4
Absatz 4 litera c sind beispielsweise die Ausbildungen zu Lehrdiplomen fir die Sekundarstufe II. Fir die
entsprechenden Beschlisse legt Artikel 16 die erforderlichen Quoren fest.

10
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Art. 12 Zahlungspflichtiger Kanton

Zahlungspflichtig ist derjenige Vereinbarungskanton, in dem eine Studentin oder ein Student zum
Zeitpunkt des Erwerbs des Zulassungsausweises zur universitdren Hochschule zivilrechtlichen Wohn-
sitz (Artikel 23ff. ZGB) hatte.

:Bei Aufnahme eines Zweitstudiums ist derjenige Kanton zahlungspflichtig, in dem eine Studentin oder
ein Student zum Zeitpunkt der Aufnahme des Zweitstudiums (Semesterbeginn) zivilrechtlichen
Wohnsitz hat.

Absatz 1 setzt zunachst beim Wohnsitz zum Zeitpunkt des Erwerbs des Hochschul-Zulassungsausweises
ein. Dies entspricht der Regelung der IUV 1997. Diese Bestimmung ist dem Herkunftsgedanken verpflich-
tet, indem der Wohnsitzkanton zur Zeit der Erlangung des Zulassungsausweises als zahlungspflichtig fur

ein Erststudium definiert wird.

Andererseits sollen die Herkunftskantone im Falle eines Zweitstudiums von einer andauernden Bindung
entlastet werden. Gemass Absatz 2 ist fir Studierende, die ein Zweitstudium aufnehmen, daher derjenige
Kanton zahlungspflichtig, in dem die Studentin oder der Student zum Zeitpunkt der Aufnahme des Zweit-
studiums (Semesterbeginn) den zivilrechtlichen Wohnsitz innehat. Als Studienbeginn gilt der Beginn des
jeweiligen Semesters gemass akademischem Kalender der Schweizer Universitaten. Fur die von einer Re-
gelung gemass Absatz 2 betroffenen Studierenden missen Wohnsitzdaten zur Verfigung gestellt werden,
die von den Universitaten bei den betroffenen Studierenden erhoben und ans BFS geliefert werden.

Die in Artikel 12 enthaltenen Regelungen entsprechen inhaltlich Artikel 7 der IUV 1997. Von einer weiter-
gehenden Neuformulierung, wie in der Vernehmlassungsvariante vorgesehen, wurde verzichtet, da bei ei-
ner solchen Formulierung auch ein Grossteil der Bildungsauslander- und Bildungsauslanderinnen unter die
IUV gefallen ware.

Art. 13 Studiengebiihren

Die Hochschultridgerkantone kénnen angemessene individuelle Studiengebiihren erheben. Ubersteigt
die Summe der Beitrdge gemaéss Artikel 10 und der individuellen Studiengebiihren die den Beitragen
zugrunde liegenden standardisierten Kosten pro Kostengruppe gemiss Anhang werden die Beitrige
entsprechend gekiirzt.

Artikel 13 entspricht Artikel 15 IUV 1997. Die Bestimmung dient nicht der Regelung der Studiengebuhren
durch die Hochschultragerkantone beziehungsweise die Hochschulen, sondern soll lediglich verhindern,
dass die Hochschulstandortkantone mit iberdurchschnittlich hohen individuellen Studiengebihren eine
Kostendeckung erreichen, die der Zielsetzung und den Bemessungskriterien dieser Vereinbarung wider-
sprechen.

Art. 14 Gleichbehandlung bei der Zulassung

Die Studienanwarterinnen, die Studienanwérter und die Studierenden aus den Vereinbarungskanto-
nen haben beziiglich der Zulassung zum Studium die gleiche Rechtsstellung wie diejenigen des

11
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Hochschultragerkantons beziehungsweise der Hochschultrdgerkantone. Dies gilt auch bei Vorliegen
von Zulassungsbeschrankungen.

Wie alle von der EDK abgeschlossenen Finanzierungs- und Freiztgigkeitsvereinbarungen ermdglicht auch
die IUV den gleichberechtigten Zugang zu Hochschulstudienangeboten gemass Artikel 4 innerhalb der
Vereinbarungskantone. Artikel 14 formuliert das fur die Studierenden geltende Grundprinzip der Freizlgig-
keit: Der Hochschultragerkanton bietet die beitragsberechtigten Studienangebote Studierenden aus ande-
ren Vereinbarungskantonen zu denselben Bedingungen an wie den eigenen Kantonsangehorigen.

Art. 15  Behandlung von Studierenden aus Nichtvereinbarungskantonen
'Studierende aus Nichtvereinbarungskantonen haben keinen Anspruch auf Gleichbehandlung.

:Sie werden an ein beitragsberechtigtes Studienangebot im Sinne dieser Vereinbarung erst zugelassen,
wenn die Studierenden aus Vereinbarungskantonen Aufnahme gefunden haben.

‘Sie leisten fiir die in Anspruch genommenen Studienangebote Beitrédge, die mindestens den Beitrdgen
gemiss Artikel 10 entsprechen.

Artikel 15 definiert, dass Studierende sowie Studienanwarterinnen und -anwarter aus Nichtvereinbarungs-
kantonen sowohl hinsichtlich der Zulassung zu einem Studienangebot wie auch beztiglich der Ausbil-
dungsgebuhren keinen Anspruch auf Gleichbehandlung haben. Zum einen kdnnen sie nur dann zu einem
Studienangebot zugelassen werden, wenn die Studierenden aus den Vereinbarungskantonen Aufnahme
gefunden haben (Absatz 2), zum anderen muissen sie zusatzlich zu den Studiengebuhren einen Ausbil-
dungsbeitrag bezahlen, der mindestens der Hohe der interkantonalen Beitrage gemass Artikel 10 ent-
spricht (Absatz 3). Damit wird verhindert, dass Nichtvereinbarungskantone von den aus der IUV fliessen-
den Rechten profitieren, ohne in die entsprechenden Pflichten eingebunden zu sein. Studierende aus
Nichtvereinbarungskantonen sind beztiglich der Reduktion ihrer individuellen Belastung an den Herkunfts-
kanton zu verweisen.

Art. 16  Die Konferenz der Vereinbarungskantone

Die Konferenz der Vereinbarungskantone setzt sich aus je einer regierungsritlichen Vertreterin oder
einem regierungsritlichen Vertreter der Kantone zusammen, die der Vereinbarung beigetreten sind.

;Thr obliegen folgende Aufgaben:

a. Festlegung der interkantonalen Beitrage pro Kostengruppe und die Dauer von deren Giiltigkeit ein-
schliesslich Definition der in Abzug zu bringenden Bundesbeitrége (Artikel 10),

b. Definition der Fachbereiche und Zuordnung zu einer Kostengruppe (Artikel 9 Absatz 2),

c. Anderung der Zuordnung eines Fachbereichs zu einer Kostengruppe, Einrichtung zusétzlicher Kos-
tengruppen und/oder Aufteilung bestehender Kostengruppen sowie entsprechende Anpassung
des Anhangs (Artikel 9 Absatz 3),

d. Plafonierung der anzurechnenden Betriebskosten fiir die Forschung in begriindeten Fillen (Artikel
9 Absatz 3),

e. Erhohung der Beitrdge fiir die Kostengruppe III iiber das definierte Maximum hinaus (Artikel 10
Absatz 2),

f. Definition weiterer Studienangebote (Artikel 4 Absatz 4 litera c) sowie die Festlegung der entspre-
chenden Regelstudiendauer (Artikel 11 Absatz 3),

12
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Kiirzung von Beitrdgen (Artikel 13),

Entscheid tiber die Beitragsberechtigung von Studienangeboten von Hochschulen im Akkreditie-
rungsverfahren (Artikel 4 Absatz 2), von Studienangeboten, deren Abschluss den Zugang zu einem
geregelten Beruf beinhaltet (Artikel 4 Absatz 3) sowie von Studienangeboten privater Hochschulen
(Artikel 5),

Genehmigung von Budget und Rechnung beziiglich der Vollzugskosten (Artikel 19),

k. Wahl der Mitglieder und des oder der Vorsitzenden der Kommission IUV (Artikel 17), und
Festlegung des Rechnungsjahrs, ab welchem die Beitrdge fiir die Kostengruppe III auf Basis der
validierten Kosten berechnet werden.

= a9

—e

—

‘Die Beschliisse geméss Absatz 2 litera a bis g sowie | bediirfen der Mehrheit von zwei Dritteln der
Konferenzmitglieder, darunter mindestens die Hélfte der Universititskantone geméass Hochschulkon-
kordat. Fiir die tibrigen Beschliisse gilt das einfache Mehr der anwesenden Konferenzmitglieder.

Unter der Annahme, dass alle 26 Kantone der Vereinbarung beitreten, lage eine zwei Drittel-Mehrheit ge-
mass Absatz 3 vor, wenn mindestens 18 Vereinbarungskantone und unter diesen mindestens funf der
zehn Universitatskantone einem Beschlussentwurf zustimmen. Massgeblich fir die Definition als Universi-
tatskanton ist Artikel 6 Absatz 3 des Hochschulkonkordats, welches sich auf das Interkantonale Konkordat
Uber die universitare Koordination vom 9. Dezember 1999 stiitzt. Das Flrstentum Liechtenstein zahlt dem-
nach zu den Nichtuniversitatskantonen.

Die Konferenz der Vereinbarungskantone amtet als behoérdliches Steuerungsorgan der Vereinbarung. lhr
obliegen bei der Umsetzung der in der Vereinbarung festgelegten Grundsatze die in Artikel 16 Absatz 2 (im
Sinne einer Zusammenfassung) definierten Aufgaben.

Art. 17  Kommission IUV

Fiir den Vollzug wiéhlt die Konferenz der Vereinbarungskantone eine Kommission IUV. Die Amts-
dauer betrégt vier Jahre.

:‘Die Kommission [UV setzt sich aus acht regierungsrétlichen Vertretungen der Vereinbarungskantone
zusammen. Vier Mitglieder der Kommission IUV vertreten einen Universitdtskanton, vier einen
Nichtuniversitdtskanton.

Je eine Vertretung des Staatssekretariats fiir Bildung, Forschung und Innovation SBFI und des Bun-
desamtes fiir Statistik BFS nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen teil.

‘Der Kommission IUV obliegen insbesondere die folgenden Aufgaben:

a. Uberwachung des Vollzugs, insbesondere auch der Geschiftsstelle,

b. Entscheid tiber die Zuordnung eines Angebots zu einem Fachbereich in strittigen Fillen (Artikel 6
Absatz 2),

c. Antragsstellung an die Konferenz der Vereinbarungskantone fiir Entscheide geméass Artikel 16 Ab-
satz 2 litera a bis g und |, sowie

d. Regelung der Rechnungslegung, der Beitragszahlung, der Termine und Stichdaten sowie des Vor-
gehens bei allfélligen Verzugszinsen.

Die Kommission UV ist das oberste operative Vollzugsorgan der IUV. Die Bestimmung regelt die Zusam-
mensetzung der Kommission und deren Aufgaben.
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Art. 18  Geschiiftsstelle

Das Generalsekretariat der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK ist
Geschiftsstelle der Vereinbarung.

Sie fiihrt das zentrale Inkasso fiir die Beitragszahlungen.

Wie bei allen von der EDK abgeschlossenen Finanzierungs- und Freizligigkeitsvereinbarungen obliegt die
Geschaftsfuhrung der IUV dem Generalsekretariat der EDK.

Art. 19 Vollzugskosten

Die Kosten des Vollzugs dieser Vereinbarung sind durch die Vereinbarungskantone nach Massgabe
der Zahl ihrer Studierenden zu tragen. Sie werden ihnen jahrlich in Rechnung gestellt.

Entsprechend der heute vorherrschenden Finanz- bzw. Zinslage kann zumindest flr absehbare Zeit nicht
mit einer Deckung der Vollzugskosten Uber den Zinsertrag gerechnet werden. Aus diesem Grund legt der
Artikel fest, dass die Kosten des Vollzugs der Vereinbarung durch die Vereinbarungskantone nach Mass-
gabe der Zahl ihrer Studierenden, d.h. dem Total der unter die IUV fallenden Studierenden, zu tragen sind.

Art. 20  Streitbeilegung

‘Auf Streitigkeiten, die sich aus der vorliegenden Vereinbarung ergeben, wird das Streitbeilegungsver-
fahren gemaéss IRV der Rahmenvereinbarung fiir die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenaus-
gleich (Rahmenvereinbarung, IRV) vom 24. Juni 2005 angewendet.

‘Kann die Streitigkeit nicht beigelegt werden, entscheidet auf Klage hin das Bundesgericht geméss Ar-
tikel 120 Absatz 1 litera b BGG.

Da es sich bei der IUV um eine Vereinbarung mit Lastenausgleich handelt, ist die Anwendung der Rah-
menvereinbarung vom 24. Juni 2005 fir die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich (Rah-
menvereinbarung, IRV) bezlglich der Streitbeilegung zwingend. Deren Regelungen gelten fur alle Streitig-
keiten aus der Vereinbarung.

Art. 21  Beitritt

Der Beitritt zu dieser Vereinbarung wird dem Vorstand der Schweizerischen Konferenz der kantona-
len Erziehungsdirektoren gegeniiber erklart.

:Mit dem Beitritt zu dieser Vereinbarung erkldren die Kantone gleichzeitig den Austritt aus der Inter-
kantonalen Universitdatsvereinbarung vom 20. Februar 1997.
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Das Ratifikationsverfahren wird in jedem Kanton nach kantonalem Recht durchgefihrt. Die jeweilige Kan-
tonsregierung erklart gegentiber dem Vorstand der EDK den Beitritt (Absatz 7).

Absatz 2 regelt eine logische Folge eines Beitritts zur vorliegenden Vereinbarung: diejenigen Kantone, die
der neuen Vereinbarung beitreten, missen — da beide Vereinbarungen denselben Regelungsgegenstand
haben — gleichzeitig den Austritt aus der IUV 1997 erklaren. Die Kantone konnen beide Geschafte mit ei-

ner Parlamentsvorlage verbinden.

Art. 22 Inkrafttreten

Der Vorstand der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren setzt die Verein-
barung in Kraft, wenn ihr 18 Kantone beigetreten sind.

:Das Inkrafttreten ist dem Bund zur Kenntnis zu bringen.

Wie bei allen interkantonalen Vereinbarungen der EDK erfolgt das formelle Inkrafttreten der neuen UV mit
Beschluss des Vorstands. Fur das Inkrafttreten der IUV wird ein Beitrittsquorum von 18 Kantonen vorge-
schlagen. Dieses Quorum liegt darin begrundet, dass die IUV als Finanzierungsvereinbarung nur dann zu-
friedenstellend funktioniert, wenn madglichst viele Kantone beigetreten sind. Dartiber hinaus hat dieses
Quorum auch den im folgenden Abschnitt beschriebenen Einfluss auf die Gultigkeit der IlUV 1997.

Es ist rechtlich nicht moglich, die IUV 1997 mit einer Bestimmung der neuen IUV aufzulésen. Aus folgen-
den Griinden ist das auch nicht notwendig: gemass Artikel 25 (Mindestzahl der Vereinbarungskantone)
IUV 1997 ist diese nur rechtsgultig, wenn und solange mindestens je die Halfte der Universitats- und der
Nichtuniversitatskantone ihren Beitritt erklart haben. Wenn die IUV mit einem Beitrittsquorum von 18 Kan-
tonen in Kraft tritt, hat die IUV 1997 nach Massgabe von deren Artikel 25 ihre Rechtsgiltigkeit verloren.

Gemass Artikel 48 Absatz 3 der Bundesverfassung sind Vertrage zwischen den Kantonen dem Bund zur
Kenntnis zu bringen.

Art. 23 Kiindigung

Die Vereinbarung kann unter Einhaltung einer Frist von zwei Jahren jeweils auf den 31. Dezember
durch schriftliche Erkldarung an die Konferenz der Vereinbarungskantone gekiindigt werden.

Ein Kanton, welcher der Vereinbarung beitritt, hat auch das Recht, den Austritt aus der Vereinbarung zu
erklaren. Die Kiindigungsfrist betragt zwei Jahre. Fur die verbleibenden Vereinbarungskantone bleibt die
Vereinbarung in Kraft.

Art. 24 Weiterbestehen der Verpflichtungen
Kiindigt ein Kanton die Vereinbarung, bleiben seine Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung fiir die

zum Zeitpunkt des Austritts in Ausbildung befindlichen Studierenden bis zum Ende ihres Studiums
bestehen.
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Artikel 24 stellt sicher, dass die sich bereits in Ausbildung befindenden Studierenden auch dann noch von
den Abgeltungsbeitragen des beitragspflichtigen Hochschultragerkantons profitieren, wenn dieser aus der
IUV austritt. Auf diese Studierenden ist damit auch nach dem Austritt des Kantons Artikel 15 Absatz 3 (zu-
satzliche Ausbildungsbeitrage) nicht anwendbar.

Art. 25 Fiirstentum Liechtenstein

Dieser Vereinbarung kann das Fiirstentum Liechtenstein auf der Grundlage seiner eigenen Gesetzge-
bung beitreten. Thm stehen alle Rechte und Pflichten eines Vereinbarungskantons zu.

Wie bei der IUV 1997 und den Ubrigen Finanzierungsvereinbarungen wie FHV oder HFSV gibt Artikel 25
dem Firstentum Liechtenstein die Moglichkeit, der neuen Vereinbarung beizutreten. Bei einem Beitritt hat
das Furstentum Liechtenstein dieselben Rechte und Pflichten wie ein Vereinbarungskanton.

Art. 26 Ubergangsrecht

Die Beitragsberechtigungen gemaéss der Interkantonalen Universitdtsvereinbarung vom 20. Februar
1997 bleiben bis zur Entscheidung tiber die institutionelle Akkreditierung geméss HFKG (Artikel 4
Absatz 2 und Artikel 5 Absatz 1) beziehungsweise bis zum Entscheid tiber die Erfiillung zusétzlicher
Anerkennungsvoraussetzungen gemadss Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 5 Absatz 2, lingstens aber bis
acht Jahre nach Inkrafttreten des HFKG, bestehen.

‘Die Leistungsabgeltungen derjenigen Kantone, die der IUV nicht oder noch nicht beigetreten sind,
erfolgen fiir die Dauer von lingstens zwei Jahren nach Inkrafttreten der Vereinbarung gestiitzt auf die
Interkantonale Universitdtsvereinbarung vom 20. Februar 1997. Nach Ablauf dieser Frist gilt fiir alle
Nichtvereinbarungskantone Artikel 15.

‘Solange betreffend die Ausbildung der Human-, Zahn- und Veterindrmedizin keine validierten Kosten
vorliegen, betragen die interkantonalen Beitrage fiir die Kostengruppe III das Doppelte der Beitrage
fiir die Kostengruppe II. Die Konferenz der Vereinbarungskantone entscheidet, ab welchem Rech-
nungsjahr die Beitrdge fiir die Kostengruppe III auf Basis der validierten Kosten berechnet werden.

Artikel 26 Absatz 1 entspricht Artikel 75 HFKG, wonach sich die Hochschulen und anderen Institutionen
des Hochschulbereichs bis spatestens acht Jahre nach Inkrafttreten des HFKG (1. Januar 2015) institutio-
nell akkreditieren lassen missen. Bis langstens Ende 2023 gelten nach bisherigem Recht als beitragsbe-
rechtigt anerkannte Hochschulen und Institutionen des Hochschulbereichs als beitragsberechtigt im Sinne
des HFKG. Dieselbe Regelung gilt gemass Absatz 1 auch fir Studienangebote, die basierend auf der IUV
1997 als beitragsberechtigt anerkannt worden sind.

Absatz 2 gewahrleistet, dass Kantone, die der neuen Vereinbarung nicht oder noch nicht beigetreten sind,
fur die Dauer von langstens zwei Jahren nach Inkrafttreten der Vereinbarung Abgeltungsbeitrage gesttitzt
auf die IUV 1997 erhalten. Nach Ablauf dieser Frist entfaltet Artikel 15 IUV fur Nichtbeitrittskantone seine
Wirkung. Es wird zusatzlich auf den Kommentar zu Artikel 22 verwiesen.

Absatz 3 legt den Beitrag fiir die Ausbildung der Human-, Zahn- und Veterinarmedizin ab drittem Studien-

jahr (Kostengruppe lll) bis zum Vorliegen von validierten Kosten fiir diese Fachbereiche auf das Doppelte
der Kostengruppe |l fest. Sobald validierte Kosten fir diese Fachbereiche vorliegen, werden die Beitrage
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fur diese Fachbereiche unter Anwendung der Artikel 9 und 10 festgesetzt. Die Konferenz der Vereinba-
rungskantone entscheidet per zwei Drittel-Mehrheit, dass die notwendigen Kostendaten vorliegen und ab
welchem Rechnungsjahr die Beitrage fur die Kostengruppe Il auf dieser Kostenbasis zu berechnen sind.

Art. 27 Berechnung der Beitrige im Ubergang von der IUV 1997 auf die IUV 20..

Fiir eine Ubergangsphase von drei Jahren nach Inkrafttreten der IUV 20.. wird fiir die Berechnung der
Kantonsbeitrdge wie folgt vorgegangen:

a. Multiplikation der Differenz zwischen den Beitrdgen IUV 20.. und IUV 1997 mit dem Faktor
0.25 (erstes Berechnungsjahr), mit dem Faktor 0.5 (zweites Berechnungsjahr) beziehungs-weise mit
dem Faktor 0.75 (drittes Berechnungsjahr) und Festlegung eines entsprechenden Korrekturbetrags
fiir jeden Kanton,

b. Berechnung der effektiven Beitrdge pro Kanton auf Basis der Beitrage geméss IUV 1997
zuztiglich des Korrekturbetrags gemaiss litera a.

‘Nach Abschluss dieser dreijihrigen Ubergangsphase erfolgt die Berechnung der Kantonsbeitriage aus-
schliesslich basierend auf der IUV 20.. .

Um die finanziellen Auswirkungen zu glétten, die sich aus dem Ubergang von der Interkantonalen Universi-
tatsvereinbarung (IUV 1997) vom 20. Februar 1997 zur vorliegenden Interkantonalen Vereinbarung tber
die Beitrage an die Ausbildungskosten von universitaren Hochschulen vom ... (IUV 20..) ergeben, sieht
Artikel 27 eine Sonderbestimmung vor, welche die Beitragshdhe der IUV fir die ersten drei Jahre nach
Inkrafttreten der neue UV regelt.
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Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Conférence suisse des directeurs cantonaux de linstruction publique
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
Conferenza svizra dals directurs chantunals da leducaziun publica

KURZ-INFO

Generalsekretariat EDK, 5. Juli 2019

Die neue Interkantonale Universitatsvereinbarung
geht in die kantonalen Beitrittsverfahren

Die EDK hat am 27. Juni 2019 die totalrevidierte Interkantonale Universitatsvereinbarung (IlUV
2019) zu Handen der kantonalen Beitrittsverfahren verabschiedet. Nun entscheiden die Kantone
liber einen Beitritt. Die Vereinbarung kann vom Vorstand der EDK in Kraft gesetzt werden, sobald
18 Kantone beigetreten sind. Dann wird die neue IUV die heute giiltige Interkantonale Universitats-
vereinbarung von 1997 ablésen.

Wie die heute giiltige IUV wird auch die IUV 2019 die Festlegung der Beitrage regeln, welche ein
Kanton fiir seine Studierenden an ausserkantonalen Universitaten zu leisten hat. Diese Zahlungen
zwischen den Kantonen sind Voraussetzung fiir den gleichberechtigten Zugang der Studierenden
zu allen kantonalen universitiaren Hochschulen. Wichtige Neuerungen der IUV 2019 sind die Ab-
schaffung der Wanderungsrabatte und die Einfiihrung eines kostenbasierten Systems fiir die Be-
rechnung der Tarife.

Gewabhrleistung der Freiziigigkeit im universitiren Bereich

Die Finanzierungsver- Studierende haben in der Schweiz einen gleichberechtigten Zugang zu
einbarungen der EDK  allen universitaren Hochschulen. Mdglich gemacht wird dies durch die

regeln den Lastenaus- Interkantonale Universitatsvereinbarung von 1997, der alle Kantone beigetreten
gleich zwischen den sind. Sie soll in den kommenden Jahren durch die IUV 2019 abgel6st werden.

Kantonen. Beide Vereinbarungen funktionieren nach dem gleichen Grundprinzip:

Uber die IUV kaufen die Kantone Leistungen ein. Der Herkunftskanton bezahit
fur seine Studierenden an ausserkantonalen Universitaten jedes Jahr einen
Beitrag, der Uber die IUV festgelegt wird (IUV-Tarif). Die Zahlungen gehen an
die Universitatskantone. Der Herkunftskanton leistet damit einen Beitrag (rund
drei Viertel') an die Ausbildungskosten seiner Kantonsangehdérigen. Im Gegen-
zug haben diese beim Zugang an die Universitaten die gleiche Rechtsstellung
wie alle anderen Studierenden.

Mit der Totalrevision der IUV konnte eine Angleichung an die anderen Finan-
zierungsvereinbarungen der EDK (z.B. Fachhochschulvereinbarung) erreicht
werden, die alle neueren Datums sind. Soweit als moglich wurden bei der Erar-
beitung der IUV 2019 aber auch Bestimmungen der IUV 1997 GUbernommen, z.B.
fur die folgenden Fragen: Wer zahlt? Wie lange dauert die Zahlungspflicht? Wel-
che Kostengruppen werden unterschieden?

' Beriicksichtigt werden die beim Trager anfallenden Kosten fiir Lehre und Forschung (ohne die beim Tréager anfallenden

Infrastrukturkosten).

Generalsekretariat | Secrétariat général
Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern | T: +41 (0)31 309 51 11, F: +41 (0)31 309 51 50, www.edk.ch, edk@edk.ch

IDES Informationszentrum | Centre d’information | T: +41 (0)31 309 51 00, F: +41 (0)31 309 5110, ides@edk.ch
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Die IUV 2019 im Uberblick

Das System fiir die
Berechnung der Kos-
ten folgt den effekti-
ven Ausbildungskos-
ten.

Die Wanderungs-
rabatte werden abge-
schafft.

Die IUV 2019 sieht folgende neuen Finanzierungsgrundsatze vor:

¢ Die Tarife werden auf Basis der effektiven Ausbildungskosten ermittelt.
Grundlage fiir die Berechnung bildet die vom Bundesamt fir Statistik (BFS)
erhobene Kostenstatistik fur die universitdren Hochschulen. Bei der Be-
rechnung der Tarife werden die Infrastrukturkosten nicht mitgerechnet. Die-
se verbleiben bei den Universitatskantonen.

e Der Rabatt fir Wanderungsverluste wird aufgehoben. Alle Kantone zahlen
die gleichen IUV-Tarife.

¢ Der Standortvorteil der Universitatskantone wird bei der Berechnung der
Tarife in die Waagschale geworfen.

Das heute giiltige System mit Rabatten auf die IUV-Tarife, das fiir sechs Kan-
tone gilt, wird abgeschafft. Diese Abziige waren 1995 eingefiihrt worden, weil
einige Kanton damals hohe Wanderungsverluste aufwiesen, d.h. Gberdurch-
schnittlich viele ihrer Studierenden kehrten nach dem Studium nicht mehr in
ihren Herkunftskanton zurtick. Es waren dies die Kantone Uri, Wallis und Jura
(10 % Rabatt auf die Tarife) sowie Glarus, Graublinden und Tessin (5 % Ra-
batt auf die Tarife). Neue Zahlen zeigen auf, dass heute ausser den Universi-
tatskantonen Basel, Bern, Genf, Waadt und Zurich alle Kantone Wanderungs-
verluste verzeichnen. Abbildung 1 zeigt die Wanderungsverluste 1995 im
Vergleich mit aktuellen Zahlen.

Abbildung 1: Wanderungsverluste nach Kanton, Daten 1995 im Vergleich mit
aktuellen Daten
100%
80%
60%

40%
- i i ) | JI
0, | —— — . __l
0% ]I ]l 4I L1 m
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D Kantone mit Wanderungsrabatt

-100%
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[[] Wanderungssaldo Studie 1995 Quelle EDK/BFS, Sonderauswertung

Wanderungssaldo aktuelle Daten
(5 Jahre nach Abschluss, 2005-2013)

Die 25 %-Linie wurde 1995 als Kriterium fiir die Aufnahme in die Kategorie der Kantone
genommen, die von Wanderungsrabatten profitieren.
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An die Stelle der Bei der Berechnung der Tarife findet das nachfolgend beschriebene System
Wanderungsrabatte Anwendung.

treten Abziige fiir
Standortvorteile.

Abbildung 2: Das System zur Berechnung der Tarife

1 2 3 4

Abzuglich Forschungs Pauschal- Standort-
Infrastruktur- abzug 15 % abzug abzug 15 %
kosten

Infrastruk-
turkosten

Kosten nach IUV-Tarif
Pauschal-
abzug fir
Bundes-
beitrage und
Studien-
gebiihren

Betriebs- Betriebs- Betriebs-
kosten kosten kosten
Erlauterungen:

(1) Ohne Infrastrukturkosten: Ausgangspunkt fiir die Berechnung der Tarife sind nicht die
Vollkosten, sondern die durchschnittlichen Betriebskosten (Kosten fiir Lehre und Forschung)
ohne Infrastrukturkosten. Sowohl bei den Kosten fiir die Lehre als auch bei den Kosten fiir
die Forschung werden Drittmittel (z.B. Beitrage des Nationalfonds) nicht beriicksichtigt.

(2) 15 % Forschungsabzug: Von den Kosten fiir die Forschung wird 15 % abgezogen. Damit
wird berticksichtigt, dass zwar eine gute Lehre auf Forschung angewiesen ist, aber ein Teil
der Forschungskosten fiir die Lehre nicht direkt notwendig ist. Die Forschung stellt fir die
Universitatskantone auch einen Standortvorteil dar, da sie zum Beispiel die Ansiedelung von
Betrieben beglinstigt.

(3) Pauschalabzug: Von den verbleibenden Kosten werden die dem Tragerkanton/der Hoch-
schule zugutekommenden Bundesbeitrage (20 % gemass HFKG) und eine Pauschale fir
Studiengebiihren abgezogen.

(4) 15 % Standortabzug: Von den so berechneten Betriebskosten wird ein zusatzlicher
Standortabzug von 15 % vorgenommen.

Der Herkunftskanton Mit diesem System zahlt der Herkunftskanton fiir seine Kantonsangehérigen
deckt rund drei Viertel rund drei Viertel der Ausbildungskosten, verstanden als Betriebskosten inkl.

der Ausbildungs- Forschung, aber ohne Infrastrukturkosten. Letztere verbleiben beim Trager.
kosten.

Es wird neu eine Far den Vollzug der IUV 1997 besteht heute eine regierungsratlich zusam-
Konferenz der Ver- mengesetzte Kommission. Die IUV 2019 sieht neu zusatzlich die Einrichtung
einbarungskantone einer Konferenz aller Vereinbarungskantone vor. Diese Konferenz beschliesst
eingerichtet. die Tarife und legt die Dauer ihrer Giiltigkeit fest (Zweidrittelsmehrheit).
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Die Tarife werden
beim Inkrafttreten
der Vereinbarung
berechnet.

Bei den Tarifen der
Kostengruppe Il
kommt eine Plafonie-

rung zur Anwendung.

Die Beitrittsverfahren

In der Regel bestim-
men die kantonalen
Parlamente liber den
Beitritt zu einer inter-
kantonalen Vereinba-
rung.

Mehr Informationen

In der IUV 2019 sind nicht die konkreten IUV-Tarife festgeschrieben, sondern
die Grundsatze fiir deren Berechnung. Die Tarife werden beim Inkrafttreten
der IUV 2019 auf Basis der dann aktuellsten Kostenstatistiken des Bundes-
amtes fur Statistik (BFS) berechnet. Die Tarife werden sich also entlang der
realen Kostenveranderungen entwickeln.

Simuliert man die neue Art der Berechnung auf der Basis von Kostendaten
der vergangenen Jahre, dann ergibt sich eine stabile Entwicklung der Tarife
ohne sprunghafte Veranderungen.

Tabelle 1: Aktuell giiltige Tarife und neue Tarife

1UV 1997
Aktuell gultige Tarife

1UV 2019
Neue Tarife

pro Studierende/n
pro Jahr

Kostengruppe | 10’600 Die neuen Tarife werden beim
Geistes- / Sozialwissenschaften Inkrafttreten auf Basis der dann
aktuellen Kostenstatistik des
Kostengruppe Il Exakte, Natur- 25'700 BFS berechnet.
u. techn. Wiss / Ing. / Pharm. /
1. + 2. Jahr med. Studiengange
51'400

Kostengruppe Il
Ab 3. Jahr med. Studiengange

Fuar die Ausbildung Kostengruppe lll, das sind alle medizinischen Studiengan-
ge ab dem dritten Studienjahr, liegen zurzeit noch keine validierten Kostenda-
ten vor. Bis validierte Daten vorliegen, soll der Tarif das Doppelte des Tarifs
der Kostengruppe Il betragen. Sobald dann die regulare Berechnungsweise
der Tarife auch fur die Kostengruppe Il zur Anwendung kommen wird, wird
eine Plafonierung gelten (Tarif umfasst maximal doppelt soviel wie die Kosten
fur die Lehre fiir diesen Bereich).

Der Entwurf der IUV 2019 war vom 1. August 2017 bis am 31. Januar 2018 in
einer sechsmonatigen Vernehmlassung bei allen Kantonen und weiteren Ad-
ressaten. Er wurde auf Basis der Vernehmlassungsergebnisse bereinigt und
am 27. Juni 2019 von der Plenarversammlung zu Handen der kantonalen
Beitrittsverfahren verabschiedet.

Jeder Kanton entscheidet nun Uber seinen Beitritt zur Vereinbarung. In der
Regel ist das ein Beschluss der kantonalen Legislative, der dem Referendum
unterliegt. Die Vereinbarung kann vom Vorstand der EDK in Kraft gesetzt
werden, sobald 18 Kantone beigetreten sind.

www.edk.ch > Arbeiten > Finanzierungsvereinbarungen > |IUV 2019

Kontakt

Francis Kaeser, Leiter Koordinationsbereich Finanzierung
Kontakt-Mail, 031 309 51 11
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Beschluss

Uber den Beitritt

zur Interkantonalen Vereinbarung tber die Beitrage an
die Ausbildungskosten von universitaren Hochschulen
(Interkantonale Universitatsvereinbarung, IUV) vom

27. Juni 2019

vom ...

Der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden,
gestitzt auf Art. 74" Abs. 2 der Verfassung des Kantons Appenzell ARRN.

beschliesst:

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden tritt der Interkantonalen Vereinbarung Uber die Beitrdge an
die Ausbildungskosten von universitaren Hochschulen (Interkantonale
Universitatsvereinbarung, IUV) vom 27. Juni 2019 bei.

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

TKV; bGS 111.1



\ﬂkl Appenzell Ausserrhoden Kantonsrat Kommission

Bildung und Kultur

Regierungsgebaude
9102 Herisau

kantonsrat@ar.ch
Kommission Bildung und Kultur, 9102 Herisau

An die Mitglieder
des Kantonsrates

Herisau, 20. Januar 2020

3000.83
Interkantonale Universitatsvereinbarung (IUV); Genehmigung; 1. Lesung

2. Bericht und Antrag der Kommission Bildung und Kultur vom 20. Januar 2020

Sehr geehrte Frau Kantonsratsprasidentin
Sehr geehrte Damen Kantonsratinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsrate

A. Ausgangslage

Die Interkantonale Universitatsvereinbarung vom 20. Februar 1997 (bGS 411.5; fortan IUV 1997) regelt den
gleichberechtigten Zugang der Studierenden aus den Kantonen und dem Flirstentum Liechtenstein zu den
Universitaten in der Schweiz. Fir diesen Zugang entrichten die Nicht-Universitatskantone den Universitatskan-
tonen eine Pauschale pro studierende Person. Seit dem Erlass der IUV 1997 haben sich die Rahmenbedin-
gungen geandert. Vor diesem Hintergrund erarbeitete die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren (EDK) eine totalrevidierte Universitatsvereinbarung und fiihrte 2017 bei den Kantonen eine
Vernehmlassung durch.

Am 27. Juni 2019 hat die EDK die totalrevidierte «Interkantonale Vereinbarung ber Beitrage an die Ausbil-
dungskosten von universitaren Hochschulen vom 27. Juni 2019» (Interkantonale Universitatsvereinbarung;
fortan IUV 2019) zuhanden der kantonalen Beitrittsverfahren verabschiedet. Mit der neuen Vereinbarung soll
vom System einer politisch festgelegten Pauschale zu einer Pauschale basierend auf den effektiven Kosten
gewechselt werden.

Die Kommission Bildung und Kultur hat an ihrer Sitzung vom 20. Januar 2020 die IUV 2019 beraten. Fir die
Beratung standen folgende Unterlagen zur Verfugung:

- Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 12. November 2019 «Interkantonale Universitatsverein-
barung (IUV); Genehmigung; 1. Lesung» mit vier Beilagen

- Begleitprasentation zum Beitritt zur IUV 2019 von Peter Bleisch vom 20. Januar 2020
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Far Erlauterungen und Auskiinfte waren Landammann Alfred Stricker, Departementssekretarin Daniela Itten-
sohn und der Leiter des Amts flr Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung Peter Bleisch, an der Sitzung

anwesend.
B. Erwagungen
1. Eintreten und Grundziige der Vorlage

Gemass Art. 38 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Appenzell Ausserrhoden (KV; bGS 111.1) sorgt der Kan-
ton fiir den Zugang zu den Universitaten. Er ist somit verpflichtet, Studierenden aus Appenzell Ausserrhoden
den gleichberechtigten Zugang zu den Universitaten zu ermoglichen. Mit dem Beitritt zur IUV 2019 wird der
Austritt aus der UV 1997 erklart. Mittelfristig wird die IUV 1997 daher aufgehoben bzw. von der IUV 2019 ab-
geldst. Um den Studierenden aus Appenzell Ausserrhoden weiterhin einen gleichberechtigten Zugang zu den
Universitaten zu ermoglichen, sieht die Kommission Bildung und Kultur die Notwendigkeit, der IUV 2019 beizu-
treten. Sie ist einstimmig fir Eintreten.

2. Erlauterungen zu einzelnen Aspekten

Die Kommission hat sich liber die neue Berechnung der Tarife informieren lassen und nimmt zur Kenntnis,
dass die kantonalen Beitrdge nach heutigen Prognosen mit Zahlen aus der Vergangenheit im Vergleich zur
IUV 1997 sinken werden. Die effektiven Kosten hangen jedoch von der Anzahl der Studierenden ab, die im
Kanton Appenzell Ausserrhoden gewohnt haben, als sie ihre Matura erworben haben. Prognosen des Bundes-
amtes fir Statistik gehen von einer moderaten Zunahme der Studierendenzahlen aus. Daher werden die Bei-
trage des Kantons in den kommenden Jahren unabhangig von der Berechnungsgrundlage steigen. Die stei-
genden Studierendenzahlen sind grundsétzlich zu begriissen. Sie sind jedoch ein potenzieller Kostentreiber,
der ausserhalb des Einflussbereichs des Kantons liegt.

Die Kommission nimmt erfreut zur Kenntnis, dass die Vorlage keine personellen oder organisatorischen Aus-
wirkungen hat.

Gemass UV 1997 erhielten einige Kantone einen sogenannten Wanderungsrabatt, das heisst, sie konnten fur
ihre Studierenden eine reduzierte Pauschale entrichten. Ein Anspruch auf einen Wandungsrabatt entstand
dann, wenn ein Kanton auf seine Kosten Maturandinnen und Maturanden ausbildete, diese anschliessend eine
Universitat besuchten und dann tendenziell auch im Universitatskanton arbeiteten und Steuern bezahlten. Um
diese «verlorene Investition» auszugleichen, erhielten sechs Kantone gemass IUV 1997 einen Wanderungsra-
batt (siehe folgende Ubersicht).
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Mit der IUV 2019 wird der Wanderungsrabatt abgeschafft. Zum Ausgleich des Standortvorteils der Universi-
tatskantone wird bei der Berechnung der Pauschale ein Abzug an den Betriebskosten vorgenommen. Die Inf-
rastrukturkosten werden nicht zu den Betriebskosten gezahlt und damit auch nicht Gber die Pauschale abge-
golten. Sie sind von den Universitatskantonen zu finanzieren.

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden profitierte bisher nicht von einem Wanderungsrabatt, obwohl er zwi-
schenzeitlich den dritthdchsten Wanderungsverlust zu verzeichnen hat. Mit der IUV 2019 bezahlen alle Kanto-
ne die gleiche Pauschale. Aus politischer Sicht ist es daher wiinschenswert, Anstrengungen zu unternehmen,
damit die Studierenden im Kanton wohnen bleiben oder nach dem Studium wieder in den Kanton zurtickkeh-
ren. Der Regierungsrat hat sich diesbezlglich mit dem Regierungsprogramm 2020-2023 Ziele in diese Rich-
tung gesetzt.

Wie im Bericht und Antrag des Regierungsrates ausgefiihrt, wurde das Biiro des Kantonsrates in der Phase
der Vernehmlassung nicht konsultiert, da der Regierungsrat damals davon ausging, dass er die Vereinbarung
in eigener Kompetenz abschliessen kann. Dies fuhrt zur Situation, dass die mit der revidierten Kantonsratsge-
setzgebung neu eingesetzte Kommission Bildung und Kultur keine Anderungen an der IUV 2019 mehr anbrin-
gen und sie nur genehmigen oder ablehnen kann.

Unabhangig von der vorliegenden Situation ist es der Kommission ein Anliegen, dass die Prozesse in den

Aussenbeziehungen des Kantons gemass der revidierten Kantonsratsgesetzgebung bald umgesetzt werden
und die Kommission bei zuklinftigen ahnlichen Vorlagen frihzeitig einbezogen wird.
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C. Antrag
Die Kommission Bildung und Kultur beantragt Ihnen,
1. auf die Vorlage einzutreten und

2. dem Beschluss uber den Beitritt zur Interkantonalen Universitatsvereinbarung (IUV) vom 27. Juni 2019 in
1. Lesung zuzustimmen.

Im Namen der Kommission Bildung und Kultur

sign. Lukas Scherer sign. Sabrina Baumgartner

Lukas Scherer, Prasident Sabrina Baumgartner, Aktuarin
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Eingegangen am;

Kantonsrat

Mathias Steinhauer 14 Mai 2020
Hintere Oberdorfstr. 15 .
BN it Kantonskanzlei

Kantonskanzlei des Kantons AR
Biiro des Kantonsrates
Regierungsgebaude

9102 Herisau

Herisau, 11. Mai 2020

Postulat ,Regierungsprogramm alimentieren’

Sehr geehrte Frau Kantonsratsprasidentin
Sehr geehrte Kantonsratinnen und Kantonsrate

Im Dezember hat der Kantonsrat das Regierungsprogramm zu Kenntnis genommen. Dieses umfasst
einerseits die konkreten Ziele fiir die Jahre 2020 bis 2023, stellt diese jedoch in einen grosseren
Zusammenhang mit langfristigen Zielsetzungen bis ins Jahr 2030.

In der Beurteilung durch den Kantonsrat wurde von verschiedenen Fraktionen und Votanten die
Frage der Finanzierung gestellt. Ihren Ursprung hatten diese Bemerkungen im Bericht des
Regierungsrates unter Auswirkungen. Zitat: Das Regierungsprogramm selbst I6st noch keinen
unmittelbaren Finanzierungsbedarf aus. Die Zielerreichung ist (iber eine entsprechende (Neu-)
Ausrichtung und Schwerpunktsetzung bei der Aufgabenerfiillung und der Mittelzuteilung
anzustreben. Alle Vorhaben, die zur Zielerreichung des Regierungsprogramms 2020-2023 nétig
werden, durchlaufen den ordentlichen Prozess mit AFP und Voranschlag. Im Rahmen der Planung und
Priorisierung ist zu gewdhrleisten, dass die Erreichung der strategischen Ziele des
Regierungsprogramms nicht durch Mittelkiirzungen behindert wird.

So stehen wir im Moment vor zwei Fragestellungen:

e Was wird dieses Regierungsprogramm kosten?
o Bis 2023 und bis 2030
e Wie werden die finanziellen Mittel bereitgestellt?

Nachdem sich die Situation nun drastisch verdndert hat, wird die Finanzierung des vorliegenden
Regierungsprogramms vermutlich nicht einfacher werden.

Andererseits wird dem Kanton AR aufgrund der Zusatzvereinbarung von Eidg. Finanzdepartement
EFD und Schweizerischer Nationalbank SNB ca. 17 Millionen Franken zusatzlich zukommen
(Vereinbarung zwischen EFD und SNB vom 28. Februar 2020). Dieser Betrag ist noch nicht in Budgets
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und Aufgaben- und Finanzpldne eingeflossen. Es stellt sich daher die Frage, ob diese finanziellen
Mittel (insgesamt oder einen Teil davon) fiir die Alimentierung des Regierungsprogramms
bereitgestellt werden kénnten. In dhnlicher Weise wurde vor Jahren mit dem Nationalbank-Gold
langfristige Projekte von Gemeinden und Kantonen finanziert.

Der Regierungsrat wird beauftragt einen Bericht zuhanden des Kantonsrates zu erstellen, der
folgende Fragen beantwortet:

1. Halt der Regierungsrat an seinem Regierungsprogramm 2020 — 2030 unter den veranderten
Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Krise fest?
2. Mit welchen Kosten ist flir das Regierungsprogramm zu rechnen?
a. Kosten fiir die Jahre 2020 — 2023 (diese werden im AFP ausgewiesen)
b. Kosten fir die Jahre 2024 — 2030
3. Ist der Regierungsrat bereit zur Finanzierung des Regierungsprogramms 2020 — 2030 die
zusatzliche Ausschiittung der SNB von ca. 17 Mio. Franken oder einen Teil davon
zweckgebunden einzusetzen?
a. Wenn nein, wie gedenkt der Regierungsrat das Regierungsprogramm unter den
erschwerten Rahmenbedingungen zu finanzieren?

Mit dem Postulat soll das Regierungsprogramm weder in Frage gestellt noch angezweifelt werden.
Im Gegenteil: die langfristige Ausrichtung soll gestiitzt und die Umsetzung durch eine klare und
definierte Finanzierung gesichert werden. Eine mogliche Finanzierungsquelle stellt die zusétzliche
Gewinnausschiittung der SNB dar.

Die langfristige Entwicklung unseres Kantons ist eine zentrale Aufgabe. Es ist deshalb unerlasslich,
wenn diese auch in Krisenzeiten aufrechterhalten wird. Der Kantonsrat wird daher ersucht, das
Postulat zu iberweisen.

— L

Mathias Steinhauer, Kantonsrat EVP AR



Postulat ,Regierungsprogramm alimentieren’

Mitunterzeichnende
Name

Frischknecht

Riegg

Ruprecht

Vorname

Claudia

Werner

Balz

Unterschrift,

A

0100.109

{

j,/‘4,/;;/24z/z i



	Traktandenliste

	TR 2 - 0200.796 - BuA RR 
	TR 3- 0100.103 -
 BuA Büro 
	TR 4 -
0200.796 - BuA RR 
	TR 5 - 0100.101 -
 BuA Büro 
	TR 7 - 0100.101 
- BuA Büro 
	TR 8
- 0200.796 - BuA RR  
	TR 9
- 0100.102 - BuA Büro 
	TR 10
- 0200.796 - BuA RR  
	TR 11 - 0200.796 - BuA RR 
	TR 12
- 0200.326 - BuA RR  
	TR 6 - 0200.326 - B1.2

	TR 6 - 0200.326 - B1.3


	TR 12
- 0200.32 6 - BuA KIS
	TR 13
- 0200.666 - BuA RR 
	TR 7 - 0200.666 - B1.1

	TR 7 - 0200.666 - B1.2
	TR 7 - 0200.666 - B1.3
	TR 7 - 0200.666 - B1.4

	TR 7 - 0200.666 - B1.5

	TR 13
- 0200.666 - BuA KIS 
	TR 14
- 0200.672  - BuA RR 
	TR 8 - 0200.672 - B1.1
	TR 8 - 0200.672 - B1.2
	TR 8 - 0200.672 - B1.3
	TR 8 - 0200.672 - B1.4

	TR 8 - 0200.672 - B1.5


	TR 14
- 0200.672 - BuA KIS 
	TR 15 - 3000.83 - BuA RR

	TR 15 - 3000.83 - B1.1

	TR 15 - 3000.83 - B1.2

	TR 15 - 3000.83 - B1.3

	TR 15 - 3000.83 - B1.4


	TR 15 - 3000.83 - BuA KBK

	TR 16 - 0100.109 - Postulat 



